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1. Ziel und Zweck der Planung 
 
 
Der Bebauungsplan umfasst eine Teilfläche des ehemaligen Geländes der Neptunwerft Rostock. Das 
Gelände hat eine über viele Jahre währende Tradition. Bereits Im Jahre 1850 gründeten Wilhelm Zeltz 
und Albrecht Tischbein auf einer kleinen Parzelle des späteren Werftgeländes die „Maschinenbauan-
stalt und Schiffswerft“. Hier lief unter anderem im Jahre 1851 der erste in Deutschland gebaute 
Schraubendampfer „Erbgroßherzog Friedrich Franz“ vom Stapel. Im Laufe der Jahre entstanden an 
diesem Standort weitere Schiffbaubetriebe, aus denen schließlich im Jahre 1890 die „Aktiengesell-
schaft Neptun Schiffswerft und Maschinenfabrik“ hervorging. Neben dem eigentlichen Werftbetrieb 
diente das Gelände auch verschiedenen anderen Zwecken. So befand sich zum Beispiel auf dem Ge-
lände des heutigen Max-Planck-Instituts im Jahre 1942 noch ein Gaswerk. 
 
Während des II. Weltkrieges wurden auf dem Werftgelände u.a. Untersee- und Minensuchboote her-
gestellt. Dies war auch der Grund für intensive Bombenangriffe der Alliierten Truppen, die ein Großteil 
der Produktionsanlagen zerstörten. 
 
Zu DDR-Zeiten diente die Werft vorrangig militärischen Zwecken. Die Schiffswerft „Neptun“, firmierte 
sich dann am 01.03.1993 zur „Neptun Industrie Rostock GmbH“ um. Gründe hierfür waren u.a. der 
sich vollziehende Wandel zur Reparatur, Modernisierung und zum Umbau von Schiffen aller Art sowie 
zum Stahlbau, Anlagenbau und zur Systemtechnik. 
 
Im Jahre 1994 hatte die Hansestadt Rostock bereits einen Rahmenplan für das Gelände der ehemali-
gen Neptunwerft aufgestellt. Er umfasste auch die außerhalb des Bebauungsplans gelegenen Berei-
che westlich des Kayenmühlengrabens. Der Rahmenplan ging von einem langfristigen Weiterbestehen 
der „Neptun Industrie Rostock GmbH“ aus, entsprechend dem damaligen Produktionsprofil. Dement-
sprechend war der östliche Teil des Geländes, etwa ab Fläche der Eurawasser GmbH, sowie der Be-
reich der Neptun Oberflächentechnik GmbH als Industriegebiet ausgewiesen worden. Das ehemalige 
Klubhaus der Werftarbeiter, der Bereich nördlich der Neptun Oberflächentechnik GmbH, unmittelbar 
am Warnowufer gelegen, sowie der Bereich zwischen Lübecker Straße, Warnow und ehemaliger 
Schiffbauhalle, war als Sondergebiet ausgewiesen worden. Die Sondergebiete waren vorgesehen für 
Fremdenverkehr, Gastronomie, Beherbergung sowie für Büro und Verwaltung. Die übrigen Bereiche 
waren eingeschränkte Gewerbegebiete. 
 
Nach dem Umzug der Unternehmensgruppe nach Warnemünde und der Bildung einzelner Betriebe 
mit den unterschiedlichsten Leistungsbereichen z.B. die Neptun Isolierglas GmbH, die Neptun Skan-
hus GmbH, die Neptun Oberflächentechnik GmbH, die Neptun Reparaturwerft GmbH, sowie die Nep-
tun Techno Produkt GmbH, die auf dem Werftgelände verblieben, änderte sich auch die langfristige 
städtebauliche Zielstellung für das Plangebiet. So ist im Jahre 2001 der Rahmenplan überarbeitet und 
an die neuen Entwicklungen angepasst worden. Im Rahmenplan sind zukünftige Nutzungsmöglichkei-
ten untersucht sowie Restriktionen für das Plangebiet aufgezeigt worden. Der überarbeitete Rahmen-
plan ist nicht durch die Bürgerschaft beschlossen worden. Er diente vielmehr der Entscheidungsfin-
dung als Vorstufe für den vorliegenden Bebauungsplan. 
 
Im überarbeiteten Rahmenplan ist die Fläche östlich des Geländes der Eurawasser GmbH (jetziges B-
Plan Gebiet) als Sondergebiete bzw. als gemischte Bauflächen dargestellt worden. 
 
Die Sondergebiete sind in zwei Kategorien eingeteilt worden: 
 
Sondergebiete Kunst und Kultur: 
Bereich zwischen Klubhaus der Werftarbeiter und Schiffbauhallen. Die Darstellung sollte die Nachnut-
zung der vorhandenen Gebäudesubstanz für kulturelle Zwecke ermöglichen. 
 
Sondergebiete Büro und Verwaltung: 
Bereich nördlich der Eurawasser GmbH sowie am östlichen Ende des Plangebietes. Die Ausweisung 
dieses Sondergebietes respektierte die bereits begonnene Nutzung z.B. durch das Max-Planck-Institut 
bzw. die Büronutzungen am Warnowufer. 
 
 
 
 



Hansestadt Rostock    •    Bebauungsplan Nr. 10.MI.138   •   Ehemalige Neptunwerft    •    Begründung 
 

 5 

Die Flächen, die insbesondere aus Gründen des Immissionsschutzes für sensiblere Nutzungen geeig-
net sind, wurden als gemischte Bauflächen dargestellt. Es handelt sich hierbei um die Flächen nördlich 
der Schiffbauhallen, zwischen Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) und der ehema-
ligen Helling. Dabei war der Gedanke die Wohnnutzung in Richtung Uferkante und die gewerbliche 
Nutzung in den südlichen Teilen dieses Gebietes anzuordnen. 
 
Der Bereich westlich des Geländes der Eurawasser GmbH (außerhalb des B-Plan Gebietes) ist als 
Gewerbegebiet ausgewiesen worden. Damit wurde der heutigen Nutzung, die auch langfristig Bestand 
haben soll, entsprochen. 
 
Der im zentralen Bereich angeordnete Parkplatz sollte die Unterbringung des ruhenden Verkehrs für 
das Gesamtgebiet sicherstellen. 
 
Die heutige Situation des Plangebietes ist zum Teil geprägt durch Gebäudeleerstand, der mit dem 
Wandel in der Produktionsstruktur einherging. Zwischenzeitlich sind eine Reihe von Gebäuden abge-
rissen worden, deren baulicher Zustand den weiteren Erhalt nicht mehr ermöglichte. Gleichzeitig gab 
es aber auch Ansiedlungswünsche für Teilflächen des ehemaligen Werftgeländes. So ist bereits das 
BSH im Bereich der Ausrüstungshallen sowie das Max-Planck-Institut für demografische Forschung 
entstanden. Weitere Ansiedlungswünsche liegen bereits vor. Aufgrund der komplizierten Gesamtsitua-
tion des Geländes (Altlasten, Lärmimmissionen, Hochwasserschutz u.a.) ist es erforderlich, weitere 
Ansiedlungen über einen Bebauungsplan städtebaulich zu ordnen. Derzeitig existiert noch kein schlüs-
siges Gesamtkonzept für das ehemalige Werftgelände. Insbesondere die Nachnutzung der großen 
Schiffbauhallen ist noch nicht abschließend geregelt. Aus diesem Grunde sind im Bebauungsplan kei-
ne sonstigen Sondergebiete festgesetzt worden, wie ursprünglich im Rahmenplan vorgesehen. Um 
eine größere Flexibilität für zukünftige Ansiedlungen zu erreichen, sind stattdessen Gewerbegebiete 
und Mischgebiete festgesetzt worden. 
 
2. Planungsrechtliche Grundlagen 
 
 
Für den Bebauungsplan gelten folgende Rechtsgrundlagen: 
 
- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. August 1997 (BGBl. I S. 

2141 ber. 16.01.1998, BGBl. I S. 137) zuletzt geändert durch Art. 12 des Gesetzes vom 23.07.2002 
(BGBl. I S. 2850), 

 
- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBL I 

S.132), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Erleichterung von Investitionen und der Auswei-
sung und Bereitstellung von Wohnbauland (Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz) 
vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466), 

 
- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 06. Mai 1998 (GVOBl. M-V 1998 

S. 468), ber. 15.06.1998 (GVOBl. M-V 1998 S. 612), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 9. August 2002 (GVOBl. M-V. S. 531). 

 
3. Inhalt des Flächennutzungsplans 
 
 
Der übergeleitete Flächennutzungsplan stellt für den gesamten Geltungsbereich eine industrielle Nut-
zung dar. Gegenwärtig erfolgt die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes. Die ehemalige Pla-
nungsabsicht, die Sicherung des Werftstandortes wird im neuen Entwurf aufgegeben, da die vorherige 
Nutzung den Standort verlassen hat und eine industrielle Nutzung in Nachbarschaft zu vorhandener 
Wohnnutzung problematisch ist. 
Der Entwurf zum Flächennutzungsplan enthält eine Gebietseinteilung entsprechend dem B-Plan. 
Da der Bebauungsplan und der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren (§ 8 Abs. 3 BauGB) aufge-
stellt werden, ist eine inhaltliche Abstimmung beider Planungen gegeben. 
 
Die Sonderbaufläche S.10.6 (Bund) sollte ggf. in Fläche für den Gemeinbedarf - öffentliche Verwaltung 
- geändert werden, da es sich hier um eine Bundesbehörde handelt.  
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4. Geltungsbereich des Bebauungsplans 
 
 
Das Plangebiet befindet sich nördlich der Werftstraße und östlich des Kayenmühlengrabens. Es wird 
örtlich begrenzt: 
 
im Norden:  durch die Bundeswasserstraße Unterwarnow 
im Osten:  durch die Lübecker Straße 
im Süden:  durch die Werftstraße 
im Westen:  durch den Kayenmühlengraben (im Geltungsbereich) 
 
Die Gesamtfläche des Plangebietes beträgt ca. 20,6 ha. 
 
5. Angaben zum Bestand 
 
 
Das Gebiet fällt von Süden nach Norden hin ab. Die Höhen bewegen sich zwischen 9,00 m über HN 
entlang der Werftstraße bis zu 1,50 m über HN an der Kaikante. Damit liegen Teile des Plangebietes 
im überflutungsgefährdeten Bereich (BHW 2,90 m über HN). Siehe hierzu auch Kapitel 10 Umweltbe-
richt sowie Kapitel 7.4 Höhenlage baulicher Anlagen. 
 
Das Plangebiet ist zum großen Teil bebaut. Insbesondere die alten Schiffbauhallen prägen das Gebiet. 
Westlich der alten Kesselschmiede und Maschinenwerkstatt (Halle 206) befindet sich das ehemalige 
Klubhaus der Werftarbeiter, das zu DDR-Zeiten zu kulturellen Zwecken genutzt wurde. Das Gebäude 
steht unter starkem baulichen Verfall. Westlich davon liegt das Gelände der Eurawasser GmbH. Hier-
auf befindet sich eine Pumpstation, die das aus dem städtischen Kanalnetz ankommende Abwasser 
zur Kläranlage Bramow pumpt. Zwischen dem Gelände der Eurawasser GmbH und der Unterwarnow 
verläuft der Kayenmühlengraben, ein Gewässer II. Ordnung. Er liegt im Zuständigkeitsbereich des 
Wasser- und Bodenverbandes „Untere Warnow-Küste“. Der Kayenmühlengraben dient als Überlauf für 
den Regenwasserkanal Schwanenteichgraben und für das Pumpwerk Werftstraße bei Starkregener-
eignissen. Der nördliche Auslauf des Kayenmühlengrabens wurde im Zusammenhang mit den Stra-
ßenbaumaßnahmen Schonenfahrerstraße verrohrt und in nordwestliche Richtung umverlegt. 
 
Östlich des Kayenmühlengrabens im Bereich der Kaikante befinden sich die ehemaligen Ausrüstungs-
hallen, die zum Teil schon saniert sind und heute gewerblich genutzt werden. Daran schließt das Ge-
lände des BSH an. Es wurde im Jahre 2002 unter Einbeziehung vorhandener Ausrüstungshallen neu 
errichtet. Das BSH ist ein maritimer Dienstleister und zentraler Ansprechpartner für die Schifffahrt und 
den Freizeitsport. 
 
Die Halle 207 (alte Schlosserei) nördlich der alten Maschinenwerkstatt wird heute zu Ausstellungszwe-
cken genutzt. Auf der Kranbahn im Bereich der Helling befinden sich noch zwei Hellingkräne. Die Er-
haltung dieser Kräne wäre wünschenswert, da sie von der Vergangenheit des Gebietes zeugen. 
 
Zwischen der Helling und dem Gelände des neu errichteten Max-Planck-Instituts für demographische 
Forschung befand sich das ehemalige Eisenlager. Die baulichen Anlagen sind zwischenzeitlich voll-
ständig beseitigt worden. 
 
Die Abgrenzung zwischen dem Plangebiet und der Unterwarnow besteht aus Kaianlagen der vormals 
gewerblichen Nutzung. Die Kaianlagen sind weitgehend offen, besitzen also keine geschlossene verti-
kale Kante. Im östlichen Bereich existieren Steinschüttungen. 
 
Innerhalb des Baugebietes GE 7 befindet sich ein aktives Fledermausquartier. Das Quartier ist im Be-
bauungsplan gekennzeichnet. Fledermäuse unterliegen den Bestimmungen des Bundesnaturschutz-
gesetzes (BNatSchG). Sollen Quartiergebäude abgerissen werden, ist eine Befreiung von den Vor-
schriften des § 42 BNatSchG erforderlich. Der Abriss von Quartiergebäuden muss auf das notwendige 
Maß beschränkt bleiben. Notwendiger Abriss darf nur in den Wintermonaten nach erfolgter Ausküh-
lung, möglichst nach mehrtägiger intensiver Frostphase erfolgen, um den Aufenthalt von Fledermäu-
sen sicher auszuschließen. Abrissarbeiten sollen vorsichtig und unter Hinzuziehung eines Sachkundi-
gen zur ordnungsgemäßen Bergung möglicherweise aufgefundener Tiere erfolgen. 
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Vor dem Abriss ist Quartierersatz in ausreichendem Maß und in quartiergleicher oder -ähnlicher Aus-
führung nahe dem ursprünglichen Quartier zu schaffen. Sollten keine vorgreifenden Quartierersatz-
maßnahmen geschaffen werden können, ist die Neuanlage geeigneter Quartiere in die Neuplanung 
von Gebäuden zu integrieren. 
 
Für die zerstörten Quartiere ist mehrfach Ersatz zu leisten. Durch bauliche Differenzierung sind unter-
schiedliche Quartiertypen anzubieten. Es sollte zu den Planungen ein sachkundiger Vertreter der Unte-
ren Naturschutzbehörde bzw. des NABU hinzugezogen werden. 
 
6. Nutzungsbeschränkungen 
 
 
Die besondere Lage des Plangebietes, unmittelbar an der Bundeswasserstraße Unterwarnow, einem 
Gewässer I. Ordnung, erfordert die Beachtung und Einhaltung einer Reihe von gesetzlichen Bestim-
mungen. 
 
Zu beachten ist § 31 des Bundeswasserstraßengesetzes (WaStrG) bei der Errichtung, der Verände-
rung und dem Betrieb von Anlagen in, über und unter einer Bundeswasserstraße und an ihrem Ufer. 
Die strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung ist beim Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund 
rechtzeitig vor Baubeginn zu beantragen. 
 
Weiterhin ist darauf zu achten, dass keine Lichter bzw. Beleuchtungsanlagen errichtet werden, die die 
Schifffahrt stören, zur Verwechslung mit Schifffahrtzeichen Anlass geben oder die Schiffsführer durch 
Blendwirkungen oder Spiegelungen irreführen. Geplante Beleuchtungsanlagen oder Leuchtreklame, 
die von der Wasserstraße aus sichtbar sind, sind dem Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund frühzei-
tig anzuzeigen. Im Bebauungsplan sind örtliche Bauvorschriften über die Gestaltung von Leuchtrekla-
me erlassen worden. 
 
Gemäß § 82 Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) bedürfen bauliche Anla-
gen an, in und über oberirdischen Gewässern sowie im Uferbereich der Genehmigung der Wasserbe-
hörde. Die Erfordernis für die Einholung einer Genehmigung ergibt sich insbesondere für die Überbau-
ung der Kaikante und der Unterwarnow mit dem Gewerbegebiet GE 13. Zuständige Behörde ist im 
vorliegenden Fall das Staatliche Amt für Umwelt und Natur (StAUN) Rostock. 
 
Das Plangebiet liegt zum Teil im 100 m Gewässerschutzstreifen nach § 19 LNatG M-V. Im Rahmen 
der Aufstellung des Bebauungsplans ist eine Ausnahmegenehmigung von den Vorschriften des § 19 
Abs. 1 (Küsten- und Gewässerschutzstreifen) LNatG M-V erforderlich. Die Zuständigkeit liegt beim 
Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern. Ein entsprechender Antrag ist bereits gestellt worden. 
Die Genehmigungspflicht gilt auch für bauliche Anlagen innerhalb des zukünftigen Plangeltungsberei-
ches, wenn der Plan den Stand nach § 33 BauGB erreicht hat. 
Von der 100 m Linie sind die Baugebiete GE 1, GE 2, MI 1 bis MI 4, sowie GE 4 bis GE 8, GE 13 und 
die Gemeinbedarfsfläche des Bundes betroffen. 
Zu beachten ist, dass es sich bei allen Flächen, mit Ausnahme des GE 13, um bereits in der Vergan-
genheit baulich genutzte Flächen handelt. Die städtebauliche Begründung für die Festsetzung des GE 
13 im Gewässer Unterwarnow ist im Abschnitt 7.1 enthalten.   
 
Weitere Nutzungsbeschränkungen für das Plangebiet ergeben sich aus der historischen Nutzung der 
Fläche und deren räumliche Lage im Stadtgebiet (Altlasten, Lärmimmission). Hierzu sind im Kapitel 10 
Umweltbericht nähere Ausführungen enthalten. 
 
7. Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, Höh enlage baulicher Anlagen 
 
 
7.1 Art der baulichen Nutzung 
 
 
Im Bebauungsplan sind Gewerbegebiete nach § 8 BauNVO, Mischgebiete nach § 6 BauNVO sowie 
eine Gemeinbedarfsfläche des Bundes festgesetzt worden. Mit der Festsetzung der Gewerbe- und 
Mischgebiete werden die Vorschriften der §§ 6 und 8 BauNVO Bestandteil des Bebauungsplans, so-
weit unter Anwendung des § 1 Abs. 4 bis 10 BauNVO nichts anderes bestimmt wird.  
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Für beide Gebietstypen sind nach § 1 Abs. 5 sowie nach § 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO nähere Bestim-
mungen zu den zulässigen Nutzungsarten getroffen worden. Die Flächengrößen in m² und der jeweili-
ge Anteil an der Gesamtfläche des Plangebietes in % ist der Flächenbilanz in Kapitel 14 zu entneh-
men. 
 
Gewerbegebiete nach § 8 BauNVO  
 
Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebe-
trieben. Im Bebauungsplan sind die Gewerbegebiete GE 1 bis GE 13 festgesetzt worden.  
 
In den Gewerbegebieten ist die allgemein zulässige Nutzungsart Tankstellen (§ 8 Abs. 2 Nr. 3  
BauNVO) ausgeschlossen worden. Tankstellen ziehen naturgemäß einen hohen Zielverkehr nach 
sich. Aus diesem Grunde sollten sie in der Regel unmittelbar an hochfrequentierten Straßen angeord-
net werden. Hierfür würden sich allenfalls die unmittelbar an der Werfstraße/Lübecker Straße gelege-
nen Baugebiete GE 9 bis GE 11 anbieten. Die Baugebiete GE 10 und GE 11 sind bereits mit den  
ehemaligen Schiffbauhallen sowie mit dem ehemaligen Klubhaus der Werftarbeiter bebaut. Die im 
westlichen Teil des GE 10 stehenden beiden Hallen der alten Kesselschmiede (Halle 204 und 206) 
stehen unter Denkmalschutz. Damit sind für diese Hallen sowie für die nähere Umgebung die Belange 
des Denkmalschutzes zu beachten. Im Baugebiet GE 9 sollen Gebäude als städtebauliche Dominante 
mit VI bis VIII Vollgeschossen errichtet werden. Der Einordnung einer Tankstelle stehen demnach 
städtebauliche Belange entgegen. Im übrigen Plangebiet sind sie ebenfalls unzweckmäßig und würden 
dem Charakter des Gebietes, welches unmittelbar an den Stadthafen Rostock angrenzt, entgegenste-
hen. Der nördliche Teil des Plangebietes liegt im überflutungsgefährdeten Bereich, so dass Tankstel-
len bereits aufgrund des Gewässerschutzes unzulässig sind. 
 
In den Gewerbegebieten sind nur solche Nutzungen zulässig, deren Immissionen die jeweils zugeord-
neten immissionswirksamen flächenbezogenen Schalleistungspegel nach DIN 18005, Ausgabe 05.87 
Abschnitt 3.3 für den jeweiligen Tag- und Nachtwert nicht überschreiten. Für den Tagzeitraum gilt hier-
bei die Zeit zwischen 06.00 Uhr und 22.00 Uhr und für den Nachtzeitraum die Zeit zwischen 22.00 Uhr 
und 06.00 Uhr. Die Festsetzungen erfolgten unter den Prämissen der akustischen Anforderungen der 
vorhandenen Gewerbestruktur und der Einhaltung der schalltechnischen Orientierungswerte an den 
immissionsempfindlichen Nutzungen innerhalb und außerhalb des Plangebietes.  
Die immissionswirksamen flächenbezogenen Schalleistungspegel wurden für die einzelnen Baugebie-
te abgestuft vergeben. Grundlage bildete die vorliegende „Schalltechnische Untersuchung für den 
Entwurf des Bebauungsplans 10.MI.138 ‚Ehemalige Neptunwerft' der Hansestadt Rostock“ (HAMANN 
CONSULT AG, 16. Mai 2003, 2. Ergänzung vom 12.September 2003). 
 
Im Bereich des festgesetzten Gewerbegebietes GE 10 ist eine Fläche für die Begründung von 
Gehrechten für die Allgemeinheit in einer Breite von 5,0 m und einer Höhe von 3,50 m festgesetzt wor-
den. Es handelt sich hierbei um einen geplanten Durchgang durch die ehemalige Schiffbauhalle in 
Verlängerung der Maßmannstraße. Damit wird die öffentliche Zugänglichkeit des Plangebietes deutlich 
verbessert. Bisher ist die fußläufige Zugänglichkeit des Gebietes nur über die Neptunallee (zwischen 
Klubhaus der Werftarbeiter und Halle 206) und die Konrad-Zuse-Str. (östlich der Schiffbauhalle) mög-
lich. Damit sind für den Fußgängerverkehr aus Richtung Maßmannstraße größere Umwege nötig. 
Zukünftig gelangt man in Verlängerung der Maßmannstraße direkt in das Plangebiet und weiter über 
die festgesetzte öffentliche Straße unmittelbar an die Kaikante. Die Notwendigkeit der Festsetzung der 
Gehrechte begründet sich somit aus öffentlichen Belangen. 
 
Mit dem Gewerbegebiet GE 13 wird die Kaikante und zugleich die Bundeswasserstraße überplant. 
Hierzu ist eine strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung beim Wasser- und Schifffahrtsamt 
Stralsund einzuholen. Mit dem Gewerbegebiet GE 13 soll ein städtebaulicher Akzent an der Kaikante 
gesetzt werden. Der Standort bietet sich hierfür an, da sich die Kaikante an dieser Stelle platzartig 
verbreitert. So könnte für eine eventuelle gastronomische Einrichtung im Erdgeschoss eine attraktive 
Freifläche geschaffen werden. Die ehemalige Dockanlage könnte in die Gesamtplanung für das GE 13 
z.B. als Anlegemöglichkeit für Sportboote einbezogen werden. Das Gebiet könnte sich somit zu einem 
Anziehungspunkt für Wassersportler und Spaziergänger entwickeln. Außerdem befindet sich das GE 
13 unmittelbar in Verlängerung der Neptunallee, so dass günstige Erschließungsbedingungen gege-
ben sind.  
 
Weitere Einschränkungen hinsichtlich zulässiger Nutzungsarten wurden für die Gewerbegebiete nur im 
Hinblick auf das Emissionsverhalten festgesetzt. (Siehe hierzu Kapitel 10 der Begründung) 
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Mischgebiete nach § 6 BauNVO 
 
Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen 
nicht wesentlich stören. Im Bebauungsplan sind die Mischgebiete MI 1 bis MI 4 festgesetzt worden.  
 
Mischgebiete sind gekennzeichnet durch die quantitative und qualitative Gleichrangigkeit und Gleich-
wertigkeit von Wohnnutzung und Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Keine 
dieser Nutzungen hat einen Vorrang. Die mischgebietstypische quantitative Durchmischung von Woh-
nungen und nicht störendem Gewerbe verlangt, dass keine der Nutzungen übergewichtig in Erschei-
nung tritt, also nach Zahl oder Umfang eine beherrschende Stellung einnimmt.  
 
Insbesondere darf ein Mischgebiet nicht in einen anderen Gebietstypus „umkippen“, sich also nicht 
durch Verdrängung gewerblicher Nutzungen zu einem allgemeinen Wohngebiet bzw. durch die Ver-
drängung der Wohnnutzung zu einem Gewerbegebiet entwickeln. Dieses ist bei der zukünftigen Be-
bauung der Mischgebiete MI 1 bis MI 4 zu beachten.  
 
Im Rahmen der Erarbeitung des Planentwurfs ist geprüft worden, ob eine vertikale Gliederung der 
Gebiete nach § 1 Abs. 7 BauNVO in Betracht kommt, um das Verhältnis zwischen Wohnnutzung und 
gewerblicher Nutzung zu regeln. Ebenfalls geprüft wurde eine horizontale Gliederung des Gebietes 
nach § 1 Abs. 4 Nr. 1 BauGB. Dagegen spricht, dass es zum jetzigen Zeitpunkt noch kein schlüssiges 
Bebauungskonzept für die Mischgebiete 1 bis 4 gibt. Um einen möglichst großen Spielraum für künfti-
ge Ansiedlungen zu belassen, ist auf konkrete Regelungen im Bebauungsplan verzichtet worden. 
 
In den Mischgebieten sind die allgemein zulässigen Nutzungsarten Gartenbaubetriebe (§ 6 Abs. 2 Nr. 
6 BauNVO) und Tankstellen (§ 6 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO) ausgeschlossen worden. Der Ausschluss von 
Tankstellen ist bereits bei den Ausführungen zu den Gewerbegebieten begründet worden. Gartenbau-
betriebe sind Betriebe, die Kulturpflanzen für die unterschiedlichsten Gebrauchszwecke zwischen Ver-
zehr und Schnittblumen anbauen. Die Spanne der Produkte reicht von Obst und Gemüse über Bäume 
und Sträucher hin zu Zierpflanzen. In Anbetracht der Bodenbeschaffenheit des Plangebietes (Vorhan-
densein einer Vielzahl von Altlastenverdachtsflächen aufgrund der jahrzehntelangen industriellen Nut-
zung des Gebietes) ist ein Ausschluss von Gartenbaubetrieben zwingend erforderlich. 
 
Einrichtungen für den Gemeinbedarf nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB 
 
Bei der festgesetzten Fläche für den Gemeinbedarf, öffentliche Verwaltung, handelt es sich um das 
BSH. Gemeinbedarfseinrichtungen kommen der Allgemeinheit zugute. Das ist immer dann der Fall, 
wenn sie einem nicht fest bestimmten, wechselnden Teil der Bevölkerung zugänglich sind. Es wird 
eine öffentliche Aufgabe ohne kommerziellen Hintergrund wahrgenommen. 
 
Die an dem Standort angesiedelte Bundesbehörde erfüllt die Kriterien einer Gemeinbedarfseinrichtung 
und ist daher nach § 9 Abs. 2 Nr. 5 BauGB festzusetzen. 
 
Flächen für die Abwasserbeseitigung nach § 9 Abs. 1  Nr.14 BauGB 
 
Westlich des ehemaligen Klubhauses der Werftarbeiter befindet sich das Betriebsgelände der Eura-
wasser GmbH. Es handelt sich um das Abwasserpumpwerk Werftstraße. Die Anlage befindet sich in 
Nutzung und wird auch weiterhin betrieben. Auf dem Gelände befindet sich weiterhin eine Rechenan-
lage sowie drei offene Regenklärbecken.  
 
7.2 Maß der baulichen Nutzung 
 
 
Das Maß der baulichen Nutzung ist im Bebauungsplan bestimmt worden durch die Festsetzung einer 
Grundflächenzahl (GRZ), einer Geschossflächenzahl (GFZ), einer Baumassenzahl (BMZ), durch die 
Zahl der Vollgeschosse und die Höhe baulicher Anlagen über HN. 
 
Grundflächenzahl (GRZ) 
Bei Festsetzung des Maßes der Nutzung im Bebauungsplan ist stets die Grundflächenzahl (GRZ) oder 
die Grundfläche der baulichen Anlagen (GR) festzusetzen. Nach § 17 BauNVO darf bei Festsetzung 
im Bebauungsplan eine GRZ von 0,6 in Mischgebieten und eine GRZ von 0,8 in Gewerbegebieten 
nicht überschritten werden. 
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Sowohl für die festgesetzten Gewerbegebiete als auch für die festgesetzten Mischgebiete ist das 
Höchstmaß der GRZ ausgeschöpft worden. Zum einen ist dieses Gebiet seit Jahrzehnten intensiv 
bebaut und zum anderen spricht die Bodenbeschaffenheit eher für eine möglichst hohe Versiegelung 
des Plangebietes. Aus diesem Grunde ist auch die 50%ige Überschreitungsmöglichkeit der sich aus 
der GRZ errechneten zulässigen Grundfläche durch Garagen, Stellplätze, Nebenanlagen und bauliche 
Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche zugelassen worden. Da die „Kappungsgrenze“ hierfür aller-
dings bei 0,8 liegt, ist diese Regelung nur bei den Mischgebieten anwendbar. Die tatsächliche Über-
schreitungsmöglichkeit liegt demnach in den Mischgebieten bei 1/3 der festgesetzten GRZ. 
 
Geschossflächenzahl (GFZ) 
Nach § 17 BauNVO darf bei Festsetzung im Bebauungsplan eine GFZ von 1,2 in Mischgebieten und 
eine GFZ von 2,4 in Gewerbegebieten nicht überschritten werden. Eine Überschreitung ist nur dann 
zulässig, wenn 
1.  besondere städtebauliche Gründe dies erfordern 
2.  die Überschreitungen durch Umstände ausgeglichen sind oder durch Maßnahmen ausgeglichen 

werden, durch die sichergestellt ist, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt, nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden und 
die Bedürfnisse des Verkehrs befriedigt werden, und 

3.  sonstige öffentliche Belange nicht entgegenstehen.    
 

In den Mischgebieten MI 1, MI 2 und MI 3 ist von dieser Regelung Gebrauch gemacht worden. In den 
drei Baugebieten ist eine GFZ von 1,8 festgesetzt worden.  
 
besondere städtebauliche Gründe 
 
Die ursprüngliche Bebauung der Neptunwerft wies eine Baudichte auf, die deutlich über den Ober-
grenzen des § 17 Abs. 1 BauNVO lag. Dies war bedingt durch die vormals gewerblich/industrielle Nut-
zung des Gebietes. Mit dem Wegfall der eigentlichen Nutzung als Schiffswerft, ist ein Teil der bauli-
chen Anlagen zwischenzeitlich abgerissen worden. Ein Teil der Gebäude besteht jedoch weiterhin und 
ist prägend für das Gebiet. Das betrifft sowohl die ehemaligen Schiffbauhallen an der Werftstraße als 
auch die ehemaligen Ausrüstungshallen an der Kaikante, die heute zum Teil saniert und einer neuen 
Nutzung zugeführt wurden. Sie beinhalten neben gewerblichen Nutzungen auch das BSH. Mit der Auf-
stellung des Bebauungsplans soll der begonnene Nutzungswandel des Gebietes planungsrechtlich 
gesichert und die Neubebauung von Teilflächen städtebaulich geordnet werden. Die Neubebauung soll 
hierbei an den historischen Ursprung und die ehemalige Nutzung des Gebietes erinnern. Hierzu gehört 
unverzichtbar auch eine bestimmte städtebauliche Dichte, die bei Einhaltung der Maßobergrenzen 
nicht erreichbar wäre. Stattdessen würde sich ein starkes Dichtegefälle innerhalb des Plangebietes 
auftun, welches den städtebaulichen Zielen für dieses bedeutende Gebiet entgegenstehen würde. Nur 
bei Überschreitung der Obergrenzen der Geschossflächenzahl ist die Erhaltung der städtischen Ei-
genart des Gebietes erreichbar. 
 
Die Mischgebiete MI 1 bis MI 3 liegen unmittelbar an der Kaikante der Unterwarnow. Dies ist eine be-
sondere städtebauliche Situation nicht nur innerhalb des Plangebietes sondern letztendlich auch im 
Gebiet der Hansestadt Rostock. Das Wohnen, das anteilig im Rahmen der Mischgebietsfestsetzung 
zulässig ist, ist hier unmittelbar am Wasser möglich. Dies lässt sich nur an wenigen Punkten im Ver-
laufe der Unterwarnow verwirklichen. Damit besteht hier eine außergewöhnliche städtebauliche Situa-
tion, die eine Überschreitung der Obergrenze der GFZ rechtfertigt.       
 
Durch die Einordnung von Wohnungen in Verbindung mit nichtstörendem Gewerbe zur Wasserseite 
hin erfährt auch das ansonsten gewerblich genutzte Gebiet eine städtebauliche Aufwertung. Insbeson-
dere für die Wohnnutzung steht jedoch nur eine räumlich eng begrenzte Fläche innerhalb des       
Plangebietes zur Verfügung. Die übrigen Flächen sind für Wohnnutzungen ungeeignet, da sowohl in 
Richtung Westen als auch nach Süden und Osten hin, die Immissionen deutlich zunehmen. Haupt-
lärmquellen hierbei sind sowohl die angrenzenden Straßen (Werftstraße, Lübecker Straße) als auch 
die gewerblichen/industriellen Nutzungen westlich des Plangebietes. Es ist also aus städtebaulichen 
Gründen geboten, mit den Flächen sparsam umzugehen, die für den Wohnungsbau geeignet sind. 
Aus diesem Grunde ist eine Überschreitung der Obergrenzen der GFZ im Bebauungsplan notwendig. 
 
Der städtebauliche Maßstab für die Neubebauung innerhalb der Mischgebiete ergibt sich aus den 
westlich gelegenen ehemaligen Ausrüstungshallen. Die zukünftige Bebauung soll nicht wesentlich 
unterhalb und auch nicht wesentlich oberhalb der Gebäudehöhen dieser Hallen liegen. Das bedingt 
eine Anzahl von mindestens IV und höchstens VI Vollgeschosse.  
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Will man dieses städtebauliche Ziel erreichen, könnten bei Einhaltung der Maßobergrenze für die GFZ 
höchstens  30 % der Grundstücksflächen bei IV Vollgeschossen und höchstens 20% der Grundstücks-
flächen bei VI Vollgeschossen bebaut werden. Diese geringe Grundstücksauslastung wiederspricht 
den Zielen nach einem sparsamen Umgang mit Grund und Boden. 
  
Mit der Umnutzung und Neubebauung des Gebietes findet gleichzeitig eine Konzentration von Woh-
nungen und Arbeitsstätten an leistungsfähigen Verkehrstrassen des ÖPNV statt. Unmittelbar angren-
zend an das Plangebiet befindet sich eine Haltestelle  der Straßenbahn.  
 
Ebenfalls In fußläufiger Entfernung liegt ein Haltepunkt der S-Bahn. Über die öffentlichen Nahver-
kehrsmittel ist das Stadtzentrum in wenigen Minuten erreichbar. Mit der Konzentration von Wohnungen 
und Arbeitsstätten in der Nähe des ÖPNV wird ein gleichsam Beitrag zur Verringerung des individuel-
len Verkehrsaufkommens geleistet. Auch aus diesem Grunde ist eine möglichst intensive Ausnutzung 
des vorhandenen Baulandes sinnvoll. 
 
Mit dem Bebauungsplan werden durch die Festssetzung von Mischgebieten und Gewerbegebieten 
Wohnungen und Arbeitsstätten in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander ausgewiesen. Lange Wege 
zwischen Wohnen und Arbeiten werden vermieden. Durch diese Funktionszuordnung wird das zu er-
wartende Verkehrsaufkommen verringert was sich letztendlich positiv auf die Umwelt auswirken wird. 
Auch aus diesem Grunde ist eine möglichst hohe Auslastung der Mischgebietsflächen in Zuordnung zu 
den Gewerbegebieten sinnvoll.           
 
Sicherstellung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse    
 
In den Mischgebieten MI 1 bis MI 3 sind mindestens IV und höchstens VI Vollgeschosse zulässig. In 
Verbindung mit der festgesetzten GFZ von 1,8 kann eine Überbauung von bis zu 45 % der Grund-
stücksfläche bei IV Vollgeschossen und bis zu 30 % bei VI vorgenommen werden. Das bedeutet, dass 
noch mehr als die Hälfte der jeweiligen Grundstücksfläche von Bebauung freigehalten werden muss. 
Selbst bei Hinzurechnung von Nebenanlagen gem. § 19 Abs. 4 BauNVO kann davon ausgegangen 
werden, dass auch mit der festgesetzten GFZ von 1,8 das Höchstmaß der Grundflächenzahl (GRZ) 
nicht überschritten wird. 
 
Die Gestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen wird im Bebauungsplan geregelt. Danach 
ist auf den nicht überbaubaren Flächen der bebauten Grundstücke für jeweils 150 m² Fläche mindes-
tens ein standortgerechter Baum sowie 10 standortgerechte Sträucher zu pflanzen. Für je vier ebener-
dige Kraftfahrzeugstellplätze ist mindestens ein mittel- bis großkroniger Laubbaum zu pflanzen. Durch 
diese Regelungen ist gewährleistet, dass die nicht überbaubaren Grundstücksflächen in ausreichender 
Weise begrünt werden. Der § 3 Abs. 1 der Grünflächengestaltungssatzung der Hansestadt Rostock ist 
im Plangebiet nicht anzuwenden.            
  
Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf die Umwelt 
 
Etwaige Auswirkungen durch die Überschreitung der Geschossflächenzahl auf die Umwelt wären ins-
besondere ein erhöhtes Verkehrsaufkommen und damit verbunden Abgase und Verkehrslärm, mehr 
Verkehrsflächen, weniger Licht- und Sonneneinfall, Verschattung sowie Veränderung des Kleinklimas.  
 
Ein erhöhtes Verkehrsaufkommen ist durch die günstige Lage zu den Haltestellen des ÖPNV sowie 
durch die günstige Zuordnung zwischen Wohnungen und Arbeitsstätten nicht zu erwarten. Die angren-
zenden Verkehrsflächen sind so dimensioniert worden, dass auch der Verkehr aus den gewerblich 
genutzten Teilflächen des Plangebietes hierüber abgewickelt werden kann. Die Überschreitung der 
GFZ führte nicht zur Höherdimensionierung von Verkehrsflächen. 
 
Zur Vermeidung von höherer Verschattung sowie einem geringeren Licht- und Sonneneinfall ist offene 
Bauweise innerhalb der Mischgebietes MI 1 bis MI 3 festgesetzt worden. Das bedeutet, dass die Ge-
bäude mit seitlichem Grenzabstand errichtet werden müssen und eine maximale Gebäudelänge von 
50 m nicht überschreiten dürfen. Die Vorschriften über Abstandsflächen nach § 6 LBauO M-V sind 
einzuhalten. Eine Verringerung der Abstandsfläche ist nur in Kerngebieten, Gewerbe- und Industriege-
bieten sowie in Sondergebieten möglich.  
 
Hinsichtlich des am Standort  herrschenden Kleinklimas ist im Rahmen der Umweltprüfung festgestellt 
worden, dass das Bebauungsplangebiet eine untergeordnete, geringe klimaökologische Bedeutung 
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aufweist. Die lokalklimatischen Verhältnisse innerhalb sowie in der Umgebung des Bebauungsplange-
bietes sind dem Klimatoptyp Industrie- und Gewerbeflächenklimatop zuzurechnen.  
Hier herrschen geringe Luftfeuchtigkeit, geringer Wärmeinseleffekt und in Abhängigkeit von der verti-
kalen Gliederung entsprechende Windfeldbeeinflussungen vor. Das Plangebiet liegt nicht im direkten 
Einwirkbereich einer Frischluftbahn. Die Plangebietsfläche der Mischgebiete MI 1 und MI 2 war zu 
einem überwiegenden Teil mit Gebäuden der ehemaligen Neptunwerft bebaut. Hinzu kommt der hohe 
Grad an Flächenbefestigungen für technologische Abläufe. Ein Teil der Hochbauten ist bereits abge-
rissen worden. Mit zunehmender Flächenversiegelung verringert sich die klimatische Bedeutung einer 
Fläche. Für die geplanten Mischgebiete ist eine GRZ von 0,6 festgesetzt worden.  
Auch unter Einrechnung der Überschreitungsmöglichkeit nach § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO wird der 
ursprüngliche Versiegelungsgrad nicht wieder erreicht. Negative Auswirkungen auf das Kleinklima sind 
durch die Überschreitung der GFZ Obergrenzen nicht zu erwarten.   
 
Befriedigung der Bedürfnisse des Verkehrs          
 
Die Mischgebiete MI 1 bis MI 3 werden durch leistungsfähige, zum Teil bereits hergestellte Verkehrs-
flächen erschlossen. Die geplante Straße zwischen den Baugebieten MI 2 und MI 3 hat eine Gesamt-
breite von 11,50 m. Es ist vorgesehen, den befahrbaren Teil in einer Breite von 5,50 m auszubilden. 
Die Straße erhält einen einseitigen Gehweg in einer Breite von 2,0 m. Am Ende der Straße ist ein 
Wendehammer mit einem Durchmesser von 20 m vorgesehen. Damit ist das Wenden, auch für Ver-
sorgungsfahrzeuge, problemlos möglich. Westlich angrenzend an die Mischgebiete MI 1 und  MI 2 ist 
bereits eine neue Straße gebaut worden (Neptunallee). Sie ist so ausgebildet, dass hierüber auch der 
Verkehr aus den westlich angrenzenden Gewerbegebieten aufgenommen werden kann. Für den Be-
darf an öffentlichen Parkständen ist in fußläufiger Entfernung eine öffentliche Parkfläche festgesetzt 
worden. Sie hat eine Kapazität von 144 Einzelplätzen. Entlang der festgesetzten Verkehrsflächen kön-
nen nochmals 50 Plätze untergebracht werden. Damit kann der öffentliche Parkraumbedarf im Gebiet 
abgedeckt werden. 
 
Die Haltestellen des ÖPNV liegen in fußläufiger Entfernung zu den Mischgebieten MI 1 bis MI 3. Das 
betrifft insbesondere die Haltestelle der Straßenbahn „Maßmannstraße“ im Bereich der Kreuzung Lü-
becker Straße, Werftstraße/ Doberaner Straße sowie den Haltepunkt „Holbeinplatz“ der S-Bahn. Die 
Haltestellen des ÖPNV sind über straßenbegleitende Gehwege und über verkehrsberuhigte Bereiche 
innerhalb des Plangebietes erreichbar. Angrenzend an das Plangebiet, nördlich der Lübecker Straße 
ist ein neuer Fuß- und Radweg hergestellt worden. Über bestehende bzw. im Bebauungsplan festge-
setzte Verkehrsflächen ist ein Anschluss an die Mischgebiete MI 1 bis MI 3 für den Radverkehr gege-
ben.    
 
ausgleichende Umstände und Maßnahmen  
 
Ausgleichende Umstände und Maßnahmen bestehen insbesondere in der bevorzugten Situation am 
Standort selbst. Die Mischgebiete MI 1 bis MI 3 sind Insbesondere durch die Nähe zum Wasser der 
Unterwarnow geprägt. Eine höhere Bebauungsdichte wird damit ausgeglichen, dass sich an der Nord- 
bzw. Ostseite der Gebiete eine freie, unverbaubare Wasserfläche befindet. Selbst für die Beschäftigten 
von Gewerbebetrieben sowie die Nutzer von Wohnungen die nicht zum Wasser orientiert sind, ergibt 
sich durch den in wenigen Minuten erreichbaren Zugang zum Wasser ein attraktives Erholungspoten-
tial. Im Bebauungsplan ist entlang des Warnowufers ein Fußgängerbereich bzw. ein verkehrsberuhig-
ter Bereich festgesetzt worden. Hierüber ist der östlich gelegene Stadthafen fußläufig zu erreichen.   
 
Östlich des Mischgebietes MI 3 ist eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung sowie eine 
Wasserfläche festgesetzt worden. Bei der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung handelt es 
sich um die ehemalige Helling, die gestalterisch erhalten werden soll. Sie hat insbesondere Aufent-
haltsfunktion und soll mit kleineren gastronomischen Einrichtungen bzw. Läden bebaut werden. Auch 
damit wird im unmittelbaren Umfeld der Mischgebiete ein attraktives Freiflächenpotential geschaffen.    
 
Durch die günstige Zuordnung von Wohnungen zu den Arbeitsstätten können notwendige Verkehrsab-
läufe entfallen. Arbeitsstätten sind in wenigen Minuten fußläufig erreichbar. Damit besteht die reale 
Aussicht, dass das ansonsten zu erwartende Verkehrsaufkommen geringer wird.   
 
Im Bebauungsplan ist festgesetzt worden, dass größere fensterlose Fassadenabschnitte begrünt wer-
den müssen. Damit wird, abgesehen vom ökologischen Aspekt, ein auch optisch angenehmes Wohn- 
und Arbeitsumfeld geschaffen. Die angrenzenden Verkehrsflächen erhalten zumindest einseitige 
Baumpflanzungen in einem Abstand von 10 m, was ebenfalls zur Durchgrünung des Gebietes beiträgt.         
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sonstige öffentliche Belange dürfen nicht entgegenstehen 
Ein weiterer zu berücksichtigender Belang ist der nach § 19 LNatG M-V bestehender Gewässer-
schutzstreifen, der grundsätzlich von Bebauung freizuhalten ist. Hierbei ist jedoch festzustellen, dass 
dieser Bereich bereits baulich genutzt wird bzw. wurde. Es handelt sich im Bestand bereits um intensiv 
genutzte Industrieflächen. Die festgesetzten Geschossflächenzahlen von GFZ 1,8 liegen, trotz Über-
schreitung der Höchstwerte nach § 17 BauNVO, noch deutlich unterhalb derer von Gewerbe- und In-
dustriegebieten (GFZ=2,4). Es wird gegenüber der früheren Nutzung nur noch eine geringere Bebau-
ung zugelassen, was sich am Ende positiv auf das Orts- und Landschaftsbild am Wasser auswirken 
wird.    
 
Da mit dem Bebauungsplan eine zum Teil brach gefallene Gewerbefläche städtebaulich geordnet wer-
den soll, stehen Ziele der Raumordnung der Planung nicht entgegen. Das Orts- und Landschaftsbild 
wird sich durch eine Neubebauung eher positiv verändern. Vorhandene Baudenkmäler innerhalb des 
Geltungsbereichs werden erhalten und sind durch die Planung nicht beeinträchtigt.   
 
In den Baugebieten MI 4 und GE 6 ist das Höchstmaß der Geschossflächenzahl bzw. der Baumassen-
zahl nicht ausgeschöpft worden. Eine Bebauung der Kranbahn soll nur bis zu deren Oberkante  zuge-
lassen werden. Damit bleibt die Kranbahn als Zeuge der industriellen Vornutzung des Gebietes zumin-
dest optisch erhalten. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die beiden noch verbliebenen Hellingkräne 
nicht überbaut werden können. Eine bauliche Erweiterung kann in Richtung Osten erfolgen. Die fest-
gesetzten Baugrenzen, verbunden mit der zulässigen Oberkante baulicher Anlagen ermöglichen eine 
Bebauung bis zu einer Baumassenzahl von 6,0 im Gewerbegebiet und 1,2 im Mischgebiet.  
 
Baumassenzahl (BMZ) 
Für die Gewerbegebiete GE 1 bis GE 7 sowie GE 10 bis GE 12 ist anstelle der Zahl der Vollgeschosse 
und der Geschossflächenzahl eine Baumassenzahl von 10,0 und die Oberkante baulicher Anlagen im 
Bebauungsplan festgesetzt worden. Diese Festsetzungen berücksichtigen die besonderer Anforderun-
gen im Gewerbebau insbesondere die größeren Geschosshöhen.       
 
Bei Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung im Bebauungsplan ist die Zahl der Vollgeschosse 
oder die Höhe baulicher Anlagen festzusetzen, wenn ohne ihre Festsetzung öffentliche Belange, ins-
besondere das Orts- und Landschaftsbild beeinträchtigt werden können. 
 
Zahl der Vollgeschosse  
Die Zahl der Vollgeschosse ist in den Baugebieten MI 1 bis MI 3 sowie GE 8 und GE 9 festgesetzt 
worden. In den Mischgebieten MI 1 bis MI 3 sind mindestens IV und höchstens VI Vollgeschosse zu-
lässig. Maßstab für die Höhenfestsetzung sind insbesondere die ehemaligen Ausrüstungshallen an der 
Kaikante.   
 
Im Gewerbegebiet GE 8 (Max-Planck-Institut) sind bis zu V Vollgeschosse zulässig. Das Gelände ist 
bereits mit dem Institutsgebäude in dieser Geschossanzahl bebaut. Eventuelle Erweiterungsbauten 
sollen diese Höhe ebenfalls nicht überschreiten.  
 
Im Gewerbegebiet GE 9 sind zwischen VI und VIII Vollgeschossen zulässig. Damit entsteht an dem 
Straßenkreuz Lübecker Straße/Doberaner Straße/Werftstraße eine städtebauliche Dominante als „Auf-
takt“ zum Gelände der ehemaligen Neptunwerft. 
 
Oberkante baulicher Anlagen 
Für die Baugebiete GE 1 bis GE 7, GE 10 bis GE 13 sowie MI 4 ist die Oberkante baulicher Anlagen 
festgesetzt worden. Die Festsetzung erfolgte differenziert entsprechend den jeweiligen städtebaulichen 
Bedingungen. Mit Ausnahme der Gebiete GE 6, GE 13 und MI 4 ist mit der Festsetzung des Höchst-
maßes für die Oberkante baulicher Anlagen über Straße zugleich auch ein Mindestmaß festgesetzt 
worden. Damit werden flache, eingeschossige Gewerbehallen unzulässig. Maßstab für die Höhenbe-
grenzung in den einzelnen Baugebieten sind insbesondere die Ausrüstungshallen an der Kaikante im 
Norden, das Max-Planck Institut im Osten sowie die ehemaligen Schiffbauhallen im Süden des Plan-
gebietes. 
 
Für die Gewerbegebiete GE 1 bis GE 3 sowie GE 11 und GE 12, westlich der Neptunallee, sind ein-
heitliche Höhenfestsetzungen getroffen worden. Sie bewegen sich zwischen 7,50 m als Mindestmaß 
und 17,50 m als Höchstmaß. Damit wird die Höhe der Ausrüstungshallen an der Kaikante sowie die 
Höhe des ehemaligen Klubhauses der Werftarbeiter aufgenommen.    
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Für das Gewerbegebiet GE 4 ist eine differenzierte Höhenfestsetzung vorgenommen worden. Der 
ehemalige Bunker hat eine Höhenbegrenzung auf 21 m über Straße. Die festgesetzte Gebäudehöhe 
entspricht dem südlichen Gebäudeteil der alten Kesselschmiede (Halle 206). Damit ist eine Erhöhung 
des Bunkers um ca. 8,50 m möglich. Die östlich davon gelegene Halle 207 orientiert sich in der Hö-
henentwicklung an der Geschossigkeit des nördlich angrenzenden Mischgebietes MI 2. Das trifft auch 
für das östlich angrenzende GE 5 zu.  Für das Gewerbegebiet GE 6 sowie das Mischgebiet MI 4 er-
folgte wiederum eine differenzierte Höhenfestsetzung. Im Bereich der Kranbahn ist die Oberkante bau-
licher Anlagen auf 8,00 m über HN festgesetzt worden. Damit bleibt die Kranbahn in ihrer jetzigen Di-
mension erhalten und auch zukünftig erlebbar. Östlich angrenzend ist die Oberkante baulicher Anlagen 
auf 9,00 m über Straße festgesetzt worden. Da das Gelände nach Norden hin abfällt, ist neben der 
Kranbahn eine gestaffelte 2-geschossige Bebauung möglich.  
 
Das Gewerbegebiet GE 7 orientiert sich in der Höhenentwicklung an das östlich gelegene Max-Planck 
Institut (GE 8).  
 
Für das Gewerbegebiet GE 10 ist die Oberkante baulicher Anlagen zwischen 7,50 m und 22,0 m fest-
gesetzt worden. Das Höchstmaß orientiert sich am mittleren Gebäudeteil der ehemaligen Schiffbauhal-
le, das Mindestmaß verhindert eine städtebaulich unerwünschte eingeschossige Bebauung.  
 
Für das Gewerbegebiet GE 13 ist eine Oberkante von 14,50 m über HN festgesetzt worden. Gegen-
über der Kaikante mit einer Oberkante von ca. 2,00 m über HN ist eine Gebäudehöhe von ca. 12,50 m 
möglich.    
 
Gemeinbedarfsfläche 
Für die Gemeinbedarfsfläche -öffentliche Verwaltung- sind keine Maßfestsetzungen getroffen worden. 
Grundsätzlich ist es nicht erforderlich, für Flächen für den Gemeinbedarf Festsetzungen zum Maß 
baulicher Nutzungen zu treffen. Solche zusätzlichen Regelungen müssen nur dann getroffen werden, 
wenn außergewöhnliche Randbedingungen der Planung eine solche Festsetzung erfordern. Dieser 
Sachverhalt ist hier nicht gegeben. Die Fläche ist bereits mit den Betriebsgebäuden des BSH bebaut 
worden. Die bauliche Entwicklung des Gebietes ist abgeschlossen. 
 
7.3 Bauweise 
 
 
Im Bebauungsplan ist, mit Ausnahme der Baugebiete GE 6, GE 8, GE 10 und MI 4 eine offene Bau-
weise festgesetzt worden. Die Gebäude sind mit seitlichem Grenzabstand zu errichten und dürfen eine 
Länge von 50 m nicht überschreiten. Hingewiesen werden soll auf § 6 LBauO M-V, wonach in Gewer-
be- und Industriegebieten eine Tiefe der Abstandsflächen von 0,25 H, mindestens 3,0 m ausreicht. 
 
Die Baugebiete, bei denen keine Festsetzung zur Bauweise getroffen wird, sind dadurch gekennzeich-
net, dass der Gebäudebestand Längen von über 50 m aufweist ohne das eine geschlossene Bauweise 
vorliegt. Dieser Charakter dieser Baugebiete kann erhalten bleiben.  
 
Im GE 6 und MI 4 liegt die Kranbahn mit den zwei noch verbliebenen Hellingkränen. Die Kranbahn hat 
eine Länge von 135 m und reicht von dem verkehrsberuhigten Bereich im Süden bis zur Fußgänger-
brücke im Norden. Die Kranbahn soll möglichst erhalten werden. Anbauten in östliche Richtung sind 
nach der Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Hier wird die Frage der Bauwei-
se offen gelassen und bleibt der Umsetzung vorbehalten. Auch die Festsetzung einer abweichenden 
Bauweise erscheint nicht sinnvoll. 
 
7.4 Höhenlage baulicher Anlagen 
 
 
Da das Plangebiet zum Teil im überflutungsgefährdeten Bereich liegt, sind im Bebauungsplan Festset-
zungen über die Höhenlage baulicher Anlagen nach § 9 Abs. 2 BauGB getroffen worden. Zum Schutz 
vor Hochwasser muss die Oberkante der Erdgeschossfußböden von Räumen die dem Wohnen die-
nen, mindestens 2,90 m über HN liegen.  
Gemäß Generalplan Küsten- und Hochwasserschutz Mecklenburg-Vorpommern beträgt der Bemes-
sungshochwasserstand (BHW) für Rostock 2,90 m über HN. Das BHW basiert auf dem Scheitelwert 
des bisher höchsten, zuverlässig gemessenen Ereignisses (Pegel Warnemünde 2,43 m NN – Sturm-
flut 1872) und berücksichtigt den säkularen Anstieg des Meeresspiegels, bezogen auf das Jahr 2070. 
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Mit der Höhenlage von 2,90 m ist somit ein ausreichender Schutz von Menschenleben gewährleistet. 
Der überflutungsgefährdete Bereich ist darüber hinaus im Bebauungsplan gekennzeichnet worden.  
Die Kennzeichnung dient dem Schutz künftiger baulicher oder sonstiger Nutzungen des Grundstücks, 
indem sie den späteren Nutzer auf mögliche Gefährdungen oder Erschwerungen der planerisch vor-
gesehenen Nutzung hinweisen und so die Möglichkeit eröffnen, vor der Planverwirklichung entspre-
chende bauliche Vorkehrungen zu treffen.    
 
8. Gestalterische Festsetzungen des Bebauungsplans 
 
 
In den Bebauungsplan wurden einige gestalterische Festsetzungen als örtliche Bauvorschriften gemäß 
§ 86 Abs. 4 LBauO M-V) aufgenommen. Das betrifft Festsetzungen zu Werbeanlagen. Ohne Festset-
zungen zu Werbeanlagen im Bebauungsplan besteht die Gefahr, dass sich eine Häufung von Werbe-
anlagen an ungeeigneten Standorten negativ auf das Gesamtbild auswirken könnte.  
 
Die Festsetzung zu Leuchtwerbung sind insbesondere deshalb erfolgt, weil das Plangebiet an eine 
Bundeswasserstraße grenzt. Es besteht die Gefahr, dass die Schiffsführer durch Blendwirkungen, 
Spiegelungen oder anderes irregeführt oder behindert werden. 
 
9. Grünordnung / Grünausgleich 
 
 
Grünordnerische Inhalte des Bebauungsplanes 
 
9.1  Öffentliche und private Grünflächen 
 
An der Westseite des Planungsgebietes befindet sich der Verlauf des Kayenmühlengrabens, welcher 
die Funktion des Vorfluters übernimmt. Der vorhandene Verlauf des Grabens einschließlich eines dar-
an anschließenden in östliche Richtung verlaufenden Erweiterungsbereiches werden als öffentliche 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung ‚Parkanlage’ ausgewiesen.  
 
Die Grabenböschung weist einen dichten Bewuchs mit heimischen Pflanzen (Weide, Holunder, Brom-
beere, wilde Clematis) auf, welcher Lebensraum vieler Tierarten (Vögel, Insekten) ist. Der Grabenver-
lauf bildet ein wichtiges Jagdgebiet und eine Flugschneise der Zwergfledermaus. 
Durch einen Wegeverlauf entlang der östlichen Grabenböschung wird der interessante Bewuchs ohne 
Eingriffe erlebbar. Partiell sollen an leicht zu öffnenden Stellen Einschnitte bis zur Böschungsoberkante 
in Form von Stichwegen erfolgen, um Blicke in den Graben zu ermöglichen. Ein direkter Zugang zum 
Wasser ist nicht zu realisieren, da in den Kayenmühlengraben vor allem bei Starkregenereignissen 
über das Abwasserpumpwerk Werftstraße Mischwasser eingeleitet wird. Aufgrund der möglichen Be-
lastungen ist der Kontakt Wasser-Mensch zu vermeiden. 
 
Der Graben verläuft ab der Hälfte der Parkanlage B in unterirdischer Verrohrung. Da sich in diesem 
Bereich eine Vielzahl an unterirdischen Medien befinden und der Verdacht auf Altlasten (Boden) be-
steht, kann die Verrohrung nicht geöffnet werden. Um einen bis zur Warnow geschlossenen Grünzug 
zu erhalten, wird ein Streifen in einer Breite von 14 m als neue Grünfläche mit einem Anpflanzgebot 
belegt. 
 
Die südliche Abgrenzung des Grabens bildet ein geschlossener Gehölzbestand als Rahmung des 
Grundstückes der EURAWASSER GmbH. Dieser wertvolle Grünbereich erhält ein Erhaltungsgebot. 
Die Grünfläche D wird als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung ‚Uferbegrünung’ festge-
setzt. Durch eine Weiterführung des jetzt schon beginnenden Aufwuchses wird ein Gegensatz zu der 
sich nordwestlich anschließenden harten Kaikante erreicht. Der Uferbereich erhält eine Steinschüttung 
als wasserbauliche Maßnahme und wird mit heimischen, standortgerechten Gehölzen ergänzt. 
Die Grünfläche E erscheint als Weiterführung des Umgebungsbereiches des Denkmals der aufständi-
gen Matrosen. Durch Einzelbäume wird der Bereich aufgewertet, ohne massive optische Riegel zu 
bilden. 
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9.2 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwic klung von Boden, Natur und Land-
schaft 

 
Der im Baugebiet GE 7 befindliche Tiefbunker wird aufgrund der günstigen klimatischen Bedingungen 
als Winterquartier der Zwergfledermaus genutzt. Gleiches gilt wahrscheinlich und für den Hochbunker 
im Baugebiet GE 4. Durch den bereits erfolgten Abriss verschiedener alter Hallen sind ca. 5 Fleder-
mausquartiere vernichtet worden. Die Nutzung des Tiefbunkers als Quartier für Fledermäuse und der 
damit verbundenen Schutz vor Abriss und baulicher Veränderung stellt ein entsprechendes Äquivalent 
dar. Die Gitter der oberen Öffnungen des Hochbunkers sollten möglichst derart verändert werden, 
dass sie als Einflugöffnungen dienen. Die vorhandenen Eingänge des Tiefbunkers sind in gleicher 
Weise von Bebauung und Veränderung freizuhalten. 
Durch bereits erfolgte Abrisse alter Hallen sind ebenso Brutplätze von Mauersegler, Mehlschwalbe, 
Rauchschwalbe und Dohle vernichtet worden. Besonders der Mauersegler ist mit 181 Brutplätzen be-
troffen. Eine Festsetzung entsprechender Ersatzquartiere ist nicht möglich, da sich diese Maßnahmen 
nicht für die entsprechenden Baugebiete definieren lassen. Allerdings gilt generell der § 62 des 
BNatSchG. Entsprechende Hinweise wurden in Teil B Text aufgenommen. 
 
9.3 Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern 
 
Die Grünflächen A und B dienen der Erweiterung der intensiv begrünten Böschung des Kayenmüh-
lengrabens und erhalten auf 30 % ihrer Fläche eine Anpflanzung mit standortgerechten heimischen 
Gehölzen. Dabei ist auf Grünfläche A der vorhandene Ruderalaufwuchs nach Möglichkeit einzubezie-
hen.  
Die Grünfläche C grenzt an die Uferpromenade. Damit bildet sie die Verbindung zwischen dem natür-
lich wirkenden Umfeld des Grabens und der ‚harten’ Uferkante. Dementsprechend lockerer und durch-
lässiger erfolgt die Bepflanzung. Es werden 20 Bäume als räumliche Begrenzung des Plangebietes 
und optische Weiterführung des Grabens vorgesehen. Die Bepflanzung mit Sträuchern erfolgt auf 10 
% der Gesamtfläche. Die Sträucher sind in Gruppen zu verwenden. 
Innerhalb der Grünfläche D mit der Zweckbestimmung ‚Uferbegrünung’ werden auf 20 % der Fläche 
heimische, standortgerechte Gehölze gepflanzt. Dabei ist eine optimale Anpassung an den Standort 
gewährleistet. 
Die Grünfläche E mit der Zweckbestimmung ‚Parkanlage’ wird mit 7 Bäumen bepflanzt. Diese passen 
sehr gut zum Umfeld des benachbarten Denkmalbereiches. Hochstämme lassen den Blick über die 
Rasenfläche in Richtung Warnow frei. 
Für die Durchgrünung der Bebauung und die Verbesserung des Mikroklimas werden die Verkehrsflä-
chen mit einem linearen Anpflanzgebot für Bäume belegt. Die Straßen werden mit Straßenbäumen 
gemäß der Pflanzenliste A bepflanzt. Dabei handelt es sich um standortgerechte Bäume, welche durch 
ihre Wuchsform für den Verkehrsraum geeignet sind. Die Baumscheiben sind mit einer Fläche von 12 
m² und einer Breite von mindestens 2,5 m freizuhalten. Durch die Dimensionierung der Baumscheibe 
wird eine ausreichende Wasser- und Nährstoffaufnahme des Baumes und der notwendige Gasaus-
tausch des Bodens gewährleistet. Die Möglichkeit der Verschiebung um bis zu 3,0 m ist aufgrund not-
wendiger Grundstückszufahrten erforderlich. 
 
Der Abstand von neuen Baumstandorten zu unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen muss min-
destens 2,50 m betragen. Bei Unterschreitung dieses Abstandes werden Schutzmaßnahmen erforder-
lich. 
 
Die Einzelbäume auf den Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung werden mit Straßen-
bäumen der Pflanzliste B bepflanzt. Die Bäume werden als Blöcke in unterschiedlichen Formationen 
verwendet. Somit wird eine massive Verbesserung des Mikroklimas erreicht, und städtebaulich ein 
massiver Körper als besonderer Akzent und als Betonung wichtiger Punkte gesetzt. Diese Baumblö-
cke dienen der Durchgrünung, ohne die wertvolle Sicht in Richtung Warnow zu versperren. Die 
Sumpfeiche und die Pyramiden- Hainbuche wurden in Rostock an ähnlichen Extremstandorten (Wind-
druck, salzhaltige Luft, Oberflächenversiegelung) mit Erfolg eingesetzt. Die geforderte Qualität mit 
einem Stammumfang von 18-20 cm ist erforderlich, um den Pflanzen an diesem schwierigen Standort 
das Anwachsen zu erleichtern, und eine sofortige repräsentative Wirkung zu erzielen. Die Verschie-
bung um bis zu 3,0 m ist aufgrund der späteren Detailplanung und der Beachtung unterirdischer Ver-
sorgungsmedien notwendig. 
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Nicht überbaute Grundstücksflächen sind entsprechend der LBauO M-V zu begrünen. Damit diese 
Flächen eine gewisse Wertigkeit als Lebensraum bekommen, wird die Anpflanzung von einem stand-
ortgerechten Laub- oder Obstbaum und 10 standortgerechten Sträuchern je 150 m² nicht überbauba-
rer Grundstücksfläche festgesetzt. Dabei müssen die Abstände zu den Grundstücksgrenzen und zu 
den Gebäuden von mind. 3,0 Metern, bei größeren Bäumen von 6,0 Metern eingehalten werden. Der § 
3 Abs. 1 der Grünflächengestaltungssatzung, der hierzu andere Regelungen trifft, ist im Plangeltungs-
bereich nicht anzuwenden. 
Innerhalb des Baufeldes GE 4 ist die mit einem Pflanzgebot zu begrünende Fläche mit 9 Bäumen und 
180 m² Sträuchern zu begrünen. Damit wird eine Platzfläche geschaffen, welche durch ihren Bestand 
an Großgrün zur klimatischen Verbesserung des Baufeldes beiträgt. Aufgrund der städtebaulichen 
Wertigkeit der angrenzenden Gebäude (z.B. Hochbunker) werden nur kleinere Akzente durch Gehölz-
flächen gesetzt. 
 
Für die Durchgrünung der Bebauung und die Verbesserung des Mikroklimas ist die Anpflanzung von 
Bäumen auf öffentlichen Parkflächen und privaten Stellplatzanlagen von Bedeutung. Je 4 PKW-
Stellplätze ist ein Baum zu pflanzen, wobei die Auswahl wiederum auf die Liste A bezogen wird. 
Eine generelle Begrünung der Fassaden wird nicht festgesetzt. Sollten allerdings größere fenster- und 
türlose Fassaden entstehen, so wird eine Begrünung mit folgenden Arten: Hedera helix (Efeu), Parthe-
nocissus tricuspidata ‘Veitchii’ (Mauerwein), Parthenocissus quinquefolia ‘Engelmannii’ (Mauerwein), 
Euonymus fortunei var. radicans (Immergrüne Kriechspindel), Clematis vitalba (Waldrebe), Polygonum 
aubertii (Schling-Knöterich), Lonicera x heckrottii (Geißblatt) gefordert. Wirksam wird das für Fassa-
denflächen, die auf einer Länge von 10 m in der gesamten Wandhöhe keine Fenster- oder Türöffnun-
gen besitzen. Mit der Festsetzung wird die Durchgrünung und die Auflockerung von Fassadenflächen 
gesichert. Diese Festsetzung gilt nicht für Baufeld GE 4 (Hochbunker) und GE 6 und MI 4 (Kranbahn), 
da an den vorhandenen Gebäuden eine Fassadenbegrünung nicht sinnvoll erscheint. 
Für die Anpflanzungen im B-Plangebiet sollten standortgerechte, vorrangig heimische Gehölze ver-
wendet werden. Damit kann die landschaftsgerechte Einbindung der Bebauung am besten erfolgen 
und die Lebensraumfunktionen der Pflanzungen für Tiere gewährleistet werden. Da es sich aber um 
ein städtisches Gebiet handelt, wird auf diese Festsetzung verzichtet. Ziel der Anpflanzgebote ist gene-
rell die Erreichung der ausreichenden Durchgrünung des Gebietes. Um diese zu sichern, werden Min-
destanforderungen an das Pflanzmaterial und die Größe der Baumscheiben definiert. 
 
9.4 Erhaltung von Bäumen und Sträuchern 
 
Die im Gebiet vorhandenen Laubbäume sind nach der Baumschutzsatzung der Hansestadt Rostock 
(Amts- und Mitteilungsblatt der Hansestadt Rostock Nr. 25 vom 12. Dezember 2001) zu schützen und 
zu erhalten. 
Während der Baumaßnahmen sind die Gehölze vor Beschädigungen zu schützen. Dabei ist beson-
ders darauf zu achten, dass keine Grabungen im Traufbereich sowie einem zusätzlichen 1,5 m breiten 
Streifen durchgeführt werden. Die ansonsten unvermeidlichen Schädigungen der Wurzeln können den 
Bestand des Baumes erheblich gefährden. Auch Aufschüttungen sind in Stammnähe zu vermeiden. 
Mit einem Erhaltungsgebot sind außerdem der hufeisenförmige Grüngürtel in Baufeld GE 7 belegt. Die 
Fledermäuse des naheliegenden Tiefbunkers nutzen ihn als Jagdgebiet. Dieser auf einer starken Bö-
schung befindliche Streifen aus Großgehölzen ( Ulmen, Birken, Pappeln, Spitz- und Bergahorn) bildet 
einen wichtigen städtebaulichen Akzent. Das neue Baufeld erhält so eine massive grüne Rahmung. 
Der Bereich ist zum Schutz der Bäume vor starkem Bodenab- und -auftrag zu schützen. 
 
9.5 Eingriffe in Natur und Landschaft 
 
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist gemäß §1a BauGB in Verbindung mit § 14 des LNatG M-V 
die Eingriffsregelung zu überprüfen. Das bedeutet, dass die sich aus der Umsetzung der Planung er-
gebenden Eingriffe in Natur und Landschaft in Hinblick auf ihre Zulässigkeit zu untersuchen sind, 
Maßnahmen zu ihrer Vermeidung oder Minderung festgelegt sowie für unvermeidbare, aber zulässige 
Eingriffe Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz festgesetzt werden müssen. 
Ein Ausgleich ist nach § 1a Abs. 3 BauGB für Eingriffe nicht erforderlich, die „bereits vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren“. Das bedeutet, dass für den größten Teil der 
Baugebiete im Bebauungsplangebiet kein Ausgleich erforderlich wird. In einigen Baugebieten ist die 
Bebauung bereits erfolgt, wie zum Beispiel im GE 8 das Institut der Max-Planck-Gesellschaft. Die 
meisten anderen Gewerbebauflächen könnten nach § 34 BauGB bebaut werden, auch in den im Be-
bauungsplan vorgesehenen Dimensionen wie der Geschossigkeit. Ein Eingriff entsteht ausschließlich 
im Gewerbegebiet GE 13 sowie durch die Anlage der öffentlichen Parkfläche.  
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Vorhaben innerhalb des Gewerbegebietes GE 13 könnten nach § 34 BauGB nicht zugelassen werden, 
da sich die Fläche im Außenbereich (§ 35 BauGB) befindet. Auch die Zulässigkeit der öffentlichen 
Parkfläche wäre nach § 34 BauGB nicht gegeben, da sie sich schon allein wegen ihrer Größe nicht in 
die Umgebung einfügt.  
 
Kurzbeschreibung der Eingriffe 
 
In großen Teilen des Geltungsbereiches werden durch den Bebauungsplan keine Eingriffe in Natur 
und Landschaft gemäß §1a BauGB vorbereitet. Diese Bereiche sind bereits bebaut oder versiegelt. 
Innerhalb einiger Baugebiete kommt es zu Eingriffen durch Versiegelung, Bebauung oder Umnutzung. 
Für diese entfällt aber das Erfordernis des Ausgleichs, wie bereits oben ausgeführt. 
Somit ergeben sich die im folgenden zu untersuchenden Eingriffe nur für die öffentliche Parkfläche und 
das Gewerbegebiet GE 13. 
 
Methodik 
 
Die Untersuchung der Eingriffsregelung erfolgt auf der Grundlage des Entwurfes ”Hinweise zur Ein-
griffsregelung”, erstellt vom Landesamt für Umwelt und Natur Mecklenburg-Vorpommern (Juni 1999). 
Neben der Erfassung des Zustandes von Natur und Landschaft von 1998 anhand der Landschaftsfak-
toren, der Landschaftselemente sowie der Funktionen werden auch die vorhabensbedingten Wirkun-
gen und die dadurch verursachten potentiellen Beeinträchtigungen der Funktionen in jedem Einzelfall 
ermittelt. Erst in der Korrelation der Wirkungen, die von einem Vorhaben ausgehen, und der jeweils 
betroffenen Funktion in ihrer spezifischen Qualität und Empfindlichkeit kommt es zu Veränderungen 
und ggf. zu Beeinträchtigungen der Funktionen bzw. ihrer Ausprägung. Zur Berücksichtigung ökologi-
scher Wirkungszusammenhänge soll eine landschaftsfaktor- und funktionsübergreifende Betrachtung 
erfolgen.  
Hinsichtlich der wirkungsbedingten potentiellen Beeinträchtigungen ist zwischen Flächenverlusten (Bo-
denversiegelung), Funktionsverlusten (z.B. Biotopbeseitigungen, Artenverluste) und Funktionsminde-
rung (z.B. Beeinträchtigungen von Biotopen und Arten) zu unterscheiden. Bei der Ermittlung und Be-
schreibung vorhabensbedingter potentieller Wirkfaktoren ist vom zu beurteilenden Vorhaben im Einzel-
fall auszugehen. Für jeden Einzelfall ist dazu ein spezifischer Wirkungskatalog zusammenzustellen. 
Um zu einer Verfahrensbeschleunigung, Vereinheitlichung und zur Sicherung der Vollständigkeit der 
zu betrachtenden Wirkungen zu gelangen, wird für jeden Vorhabenstyp ein potentieller Wirkungskata-
log in Form von Checklisten (Anlage 8, ”Hinweise zur Eingriffsregelung”) vorgelegt.  
Neben den vorhabensbedingten Beeinträchtigungen sind auch die positiven Wirkungen der Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen zu prognostizieren.  
Die Bewertung wurde aus technischen Gründen im Anhang zur Begründung zusammengefasst. 
Zum besseren Verständnis folgende Begriffsdefinitionen: 
 
Wertstufen:  Die Bestandserfassung wird entsprechend der Anlage 9 „Hinweise zur Eingriffsregelung“ 
nach Stufen bewertet. Im Biotoptypenkatalog ist eine Bewertung auf der Grundlage der Regenerations-
fähigkeit sowie der regionalen Einstufung der „Roten Liste der gefährdeten Biotoptypen der Bundesre-
publik Deutschland“ vorgenommen worden. 
 
Kompensationsfaktor:  Dieser Faktor stellt das Kompensationserfordernis dar, das sich unmittelbar 
aus den Wertstufen ergibt. Bei der Werteinstufung „0“ sind Kompensationserfordernisse je nach ge-
sonderter Wertansprache in Dezimalzahlen zu ermitteln. 
 
Versiegelungsfaktor:  Grundlage sind die Grundflächenzahlen, die den Eingriff in seiner maximal 
möglichen Auswirkung im Bebauungsplan festsetzen. Entsprechend der Grundflächenzahl werden die 
Biotoptypen in den folgenden Tabellen in vollversiegelte und unversiegelte Flächen geteilt, damit soll 
eine optimale Einschätzung des maximal möglichen Eingriffs garantiert werden. Bei Vollversiegelun-
gen erhöht sich das Kompensationserfordernis um den Faktor 0,5, bei Teilversiegelungen um 0,2 
(„Hinweise zur Eingriffsregelung“, Anlage 10, Pkt. 2.4.1). 
 
Korrekturfaktor Freiraumbeeinträchtigungsgrad:  Die Lage von Flächen in einem durch Störungen 
bereits belasteten oder noch nicht belasteten Raum bestimmt maßgeblich des Entwicklungspotentials 
der Werte. Bestehen Störungen (z.B. vorh. Bauflächen, Verkehrsanlagen) an zu bewertenden Biotop-
typen, sind Vorbelastungen gegeben, die im Einzelfall eine Abnahme des ermittelten Kompensations-
erfordernisses rechtfertigen. Umgekehrt macht die vorhabensbedingte Betroffenheit eines bislang stö-
rungsarmen bzw. -freien Landschaftsraumes eine Zunahme des Kompensationserfordernisses not-
wendig.  
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Wertfaktor: Ausgehend vom Bestand wurden die Eingriffsflächen quantitativ und qualitativ mit ihren 
Funktionen erfasst. Unter Beachtung der unterschiedlich wirkenden Faktoren auf die vom Vorhaben 
betroffenen Biotoptypen wurde der tatsächliche Wert als Wertfaktor ermittelt. Dieser stellt das Produkt 
aus der Summe Kompensationsfaktor und Versiegelungsfaktor mit Störungsgrad dar, er wird zur Er-
mittlung des Kompensationsbedarfs ins Verhältnis zu der Fläche des entsprechenden Biotoptyps ge-
setzt.  
 
Flächenäquivalent: Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs führt zu einem Flächenäquivalent für 
die vom Eingriff beanspruchten Biotoptypen. 
Aus der Anlage kann man entnehmen, dass die Eingriffe in Natur und Landschaft, die durch den Be-
bauungsplan vorbereitet werden, innerhalb des Bebauungsplangebietes ausgeglichen werden können. 
Das liegt insbesondere an der geringen Eingriffsintensität.  
 
Ergebnisse der Eingriffsbilanzierung  
 
Bei Umsetzung des Bebauungsplanes entstehen Eingriffe mit einem Flächenäquivalent von 3.742 m². 
Als Ausgleichsmaßnahmen sind die Anpflanzung von Straßenbäumen und die Anlage von naturnahen 
Grünflächen vorgesehen. 
Die mit der Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 10.MI.138 für das Gelände 'Ehemalige Neptunwerft' 
entstehenden Eingriffe in Natur und Landschaft können innerhalb des Bebauungsplangebietes ausge-
glichen werden. 
 
9.6 Zuordnung der Ausgleichsmaßnahmen 
 
Die Anpflanzung der Straßenbäume im Gebiet werden den Eingriffen, die durch die öffentliche Parkflä-
che entstehen, zugeordnet. Die Neuanlage der Parkanlage auf der Grünfläche A wird den Eingriffen im 
Baugebiet GE 13 zugeordnet.  
 
Mit diesen Festsetzungen erfolgt ein vollständiger Ausgleich der mit dem Bebauungsplan ermöglichten 
Eingriffe. 
 
Die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet GE 13 erfolgt durch die Hansestadt 
Rostock. Die Stadt erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für Maßnahmen zum Ausgleich einschließlich 
der Bereitstellung hierfür erforderlicher Flächen einen Kostenerstattungsbetrag (§ 135a Abs. 3 BauGB) 
 
Hinweis: 
Eine ausführliche Eingriffsbewertung ist dem Grünordnungsplan zu entnehmen. Die Ausgleichsbilan-
zierung ist der Begründung als Anlage beigefügt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hansestadt Rostock    •    Bebauungsplan Nr. 10.MI.138   •   Ehemalige Neptunwerft    •    Begründung 
 

 20 

10. Umweltbericht 
 
 
10.1 Beschreibung der Festsetzungen für das Vorhabe n 
 
 
Planungsabsicht ist eine Nutzungsmischung von Gewerbe- und Mischgebieten, unter Berücksichtigung 
der bestehenden Gewerbebetriebe. Der Entwurf zum Flächennutzungsplan enthält eine Gebietseintei-
lung entsprechend dem B-Plan. Somit entspricht der Bebauungsplan Nr. 10.MI.138 „Ehemalige Nep-
tunwerft“ dem gegenwärtigen Stand des Entwurfes des Flächennutzungsplans und der beabsichtigten 
städtebaulichen Entwicklung der HRO in diesem Gebiet. 
 
10.1.1 Charakteristik des Standortes 
 
 
Das Bebauungsplangebiet stellt eine wichtige Schnittstelle zwischen erweitertem Stadtzentrum, an-
grenzenden Wohn- und Gewerbegebieten sowie der Warnow dar. 
Das Bebauungsplangebiet hat eine in das Jahr 1850 zurückreichende industrielle Vergangenheit als 
Werftstandort. Wandel und Niedergang der Produktionsstruktur brachten massiven Leerstand der 
ehemaligen Schiffbauhallen mit sich. Eine gezielte Ansiedlungspolitik führte in Teilen des ehemaligen 
Werftgeländes zur Ansiedlung neuer Nutzungen, z.B. Max-Planck-Institut. Daneben werden noch vor-
handene industriell oder gewerblich genutzte Betriebe (z.B. Montagebau-Neptun Rostock GmbH) an-
getroffen. Der nahezu flächendeckende Einsatz von schadstoffbelasteten Abprodukten, insbesondere 
Schlacken, zur Geländeaufhöhung führte zu hohen anthropogenen Hintergrundbelastungen. 
Lärmemissionen gehen insbesondere von der Werftstraße, der Carl-Hopp-Straße sowie der Montage-
bau-Neptun Rostock GmbH und weiteren bestehenden Gewerbetrieben, die nordwestlich an das Be-
bauungsplangebiet angrenzen, aus. 
Das Bebauungsplangebiet liegt bei Ansatz des Bemessungshochwassers von 2,90 m HN im Überflu-
tungsbereich der Warnow. Im westlichen Bebauungsplangebiet verläuft der Kayenmühlengraben, der 
in Fällen von Starkregenereignissen Vorflutfunktion übernimmt. 
Zwei der ehemaligen Werfthallen stehen als technische Einzeldenkmale unter Denkmalschutz. 
 
10.1.2 Art der Festsetzungen 
 
 
Entsprechend der beabsichtigten städtebaulichen Neuordnung und Nutzungsmischung im Bebau-
ungsplangebiet werden Misch- und Gewerbenutzungen festgesetzt. Grünachsen und Wegeführungen 
aus benachbarten Gebieten werden aufgenommen und weitergeführt, insbesondere im Bereich der 
Uferzone und des Kayenmühlengrabens. 
Da das Plangebiet wechselnden Wasserständen bzw. Sturmfluten der Warnow ausgesetzt ist, sind 
Festsetzungen von Maßnahmen des Hochwasserschutzes erforderlich. 
Die beabsichtigte Nutzungsmischung von gewerblicher Nutzung und Wohnnutzung erfordert eine in-
tensive Auseinandersetzung mit den Belangen des Immissionsschutzes, insbesondere zum Schutz vor 
Lärmbeeinträchtigungen in den Mischgebieten. 
 
10.1.3 Umfang des Bedarfs an Grund und Boden 
 
 
Die Gesamtgröße des Plangebietes beträgt ca. 20,6 Hektar. 
Die genaue Flächenbilanz ist dem Kapitel 14 zu entnehmen. 
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10.2 Beschreibung und Bewertung der Umwelt und ihre r Bestandteile, Beschreibung der  
          Auswirkungen durch die Planung und Ableit ung von Vermeidungs-, Verminderungs- und  
          Ausgleichsmaßnahmen 
 
 
10.2.1 Abgrenzung des Untersuchungsrahmens 
 
 
Das Bebauungsplangebiet schließt neben den gewerblichen Nutzungen mit der Mischgebietsauswei-
sung auch sensible Bereiche hinsichtlich der dort möglichen Wohnnutzung ein. 
Weitere Schwerpunkte stellen die Überflutungsgefährdung, Altlasten und die etwaige Entwick-
lung/Aufwertung des Kayenmühlengrabens dar, so dass für die betroffenen Schutzgüter des § 1 a 
BauGB der Geltungsbereich des Bebauungsplans als Untersuchungsraum herangezogen wird. 
 
Schutzgut Mensch 
- Ermittlung der Lärmbelastung innerhalb des Bebauungsplangebietes durch Verkehr und beste-

hende GE/GI-Nutzungen 
- Beschreibung der Lärmauswirkungen bei voller Auslastung der bestehenden zulässigen Nutzun-

gen unter Berücksichtigung bestehender und künftiger Genehmigungen 
- wechselseitige Betrachtung der Auswirkungen auf Wohnen bzw. Gewerbe durch die Festsetzung 

von MI 
- Beurteilungen für die überflutungsgefährdeten Bereiche innerhalb des Plangebietes 
Schutzgut Boden 
- Bewertung des Bebauungsplangebietes hinsichtlich der Nutzungsmöglichkeiten und -

einschränkungen infolge der Altlastensituation 
Schutzgut Wasser 
- Aussagen zu wasserwirtschaftlichen und ökologischen Aspekten zum Umgang mit dem Kayen-

mühlengraben sowie mit anfallendem Niederschlagswasser 
- Aussagen zur Gefährdung des Grundwassers gegenüber nutzungsbedingtem Stoffeintrag sowie 

vorhandene stoffliche Belastungen durch schädliche Bodenveränderungen 
Schutzgut Klima 
- Beurteilung der kleinklimatischen Folgen der geplanten Festsetzungen, insbesondere im Hinblick 

auf die Vorbelastung 
Schutzgut Pflanzen und Tiere 
- Bewertung der Aufwertung des Kayenmühlengrabens als Grünverbundbestandteil 
- Umgang mit Arten aus Sekundärbiotopen (z.B. Fledermausquartier Bunker) 
Schutzgut Landschaftsbild 
- kein spezieller Untersuchungsbedarf 
Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
- Einfluss der Bebauungsplanung auf die beiden denkmalgeschützten Werfthallen 
- Umgang mit den Sachgütern Kai- bzw. Hellingkräne 
 
10.2.2 Schutzgutbezogene Beschreibungen 
 
 
10.2.2.1 Schutzgut Mensch 
 
 
Als empfindlich gegenüber Lärm und Luftschadstoffen sind die sensiblen Nutzungen Wohnen, Erho-
lung und die besonders schutzbedürftigen Nutzungen, wie Krankenhäuser, Kurgebiete, Kliniken und 
Alters- und Pflegeheime einzustufen. 
 
10.2.2.1.1 Lärm 
 
 
Beschreibung der Situation 
 
In der Umgebung des Plangebietes befinden sich folgende als sensibel gegenüber Lärmeinwirkung 
einzustufende Gebiete: 
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• Mischgebiets- bzw. Kerngebietsnutzung Werftdreieck (geplant), 
• Wohnnutzung entlang der Lübecker Straße, 
• am gegenüberliegenden Warnowufer die Wohngebietsnutzung Gehlsdorf mit der Pflegeeinrich-

tung Michaelshof. 
 
Innerhalb des Bebauungsplangebietes ist in Mischgebieten Wohnnutzung vorgesehen. 
Die Vorbelastung durch Lärm wurde der Schalltechnischen Untersuchung des Büros Hamann Consult 
AG von 2003 entnommen. Sie basiert auf dem in diesem Zusammenhang aktualisierten Schallinfor-
mationssystem für Gewerbe und Industrie „Neptunwerft bis Schmarl Rostock“ für die gewerb-
lich/industriellen Lärmquellen. Danach gibt es innerhalb des Bebauungsplangebietes mit der Montage-
bau-Neptun Rostock GmbH eine immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige Anlage. Außer-
halb des Bebauungsplangebietes wirken diesbezüglich mit OTR Oberflächentechnik Neptun GmbH 
und Rügen-Feinkost GmbH zwei Anlagen auf das Plangebiet. Weiterhin ist der Umbau der „Undine“ an 
der Kaikante zu nennen. 
Der Straßenverkehrslärm, von der B 105 (Achse Hamburger Straße - Lübecker Straße - Warnowufer), 
der Carl-Hopp-Straße, der Max-Eyth-Straße und der Werftstraße wurde neu bestimmt. 
In der Nachbarschaft des Bebauungsplangebietes befindet sich ein genehmigter Wasserlandeplatz für 
Wasserflugzeuge. 
An fünfzehn Immissionsorten, die sowohl innerhalb des Plangebietes als auch im Bereich der genann-
ten sensiblen Nutzungen liegen, wurde die Vorbelastung durch Gewerbe- und Verkehrslärm ermittelt. 
Die Vorbelastung an den Immissionsorten resultiert v.a. aus Verkehrslärm der Hauptverkehrsstraßen 
und aus den Betrieben des Gewerbegebietes Bramow mit Freianlagen und ausgeprägtem Fahrzeug-
verkehr, wie z.B. OTR GmbH. 
 
Nr. Immissionsort Gebietsart 

(BauNVO) 
Vorbelastung in dB(A)  

Tag/Nacht 

A1 bis A8 (*) innerhalb des Plangebietes GE 58,2 / 51,2 

A13 Am Kabutzenhof MI 70,4 / 63,6 

A14 Gehlsdorf - Amtsstraße WA 49,5 / 41,0 

A15 Pflegeeinrichtung Michalshof SOK 57,6 / 48,1 

A12 Lübecker Straße 16 WA 70,3 / 63,0 

A10 bis A11 (*) innerhalb des südwestl. angrenzenden Gebietes MK 63,2 / 55,9 
(*) angegeben wird der höchste Wert 

Tabelle 1: Vorbelastung an den Immissionsorten durc h Verkehrslärm 

 
Nr. Immissionsort Gebietsart 

(BauNVO) 
Vorbelastung in dB(A)  

Tag/Nacht 

A1 bis A8 (*) innerhalb des Plangebietes GE 42,7 / 39,0 

A13 Am Kabutzenhof MI 34,7 / 30,7 

A14 Gehlsdorf – Amtsstraße WA 39,2 / 35,5 

A15 Pflegeeinrichtung Michaelshof SOK 36,8 / 33,0 

A12 Lübecker Straße 16 WA 40,1 / 36,4 

A10 bis A11 (*) innerhalb des südwestl. angrenzenden Gebietes MK 42,6 / 38,9 
(*) angegeben wird der höchste Wert 

Tabelle 2: Vorbelastung an den Immissionsorten durc h Gewerbelärm 

 
Nr. Immissionsort Gebietsart 

(BauNVO) 
Vorbelastung in dB(A)  

Tag/Nacht 

A1 bis A8 (*) innerhalb des Plangebietes GE 58,2 / 51,2 

A13 Am Kabutzenhof MI 70,4 / 63,3 

A14 Gehlsdorf – Amtsstraße WA 49,9 / 42,1 

A15 Pflegeeinrichtung Michaelshof SOK 57,6 / 48,1 

A12 Lübecker Straße 16 WA 70,3 / 63,0 

A10 bis A11 (*) innerhalb des südwestl. angrenzenden Gebietes MK 62,2 / 56,0 
(*) angegeben wird der höchste Wert 

Tabelle 3: Gesamtvorbelastung an den Immissionsorte n durch Verkehrs- und Gewerbelärm 
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Einschätzung der Empfindlichkeit im Zusammenhang mi t der Vorbelastung 
 
Als Bewertungsgrundlage werden die Orientierungswerte des Beiblattes 1 der DIN 18005 „Schall-
schutz im Städtebau“ für die aufgeführten schutzbedürftigen Gebiete herangezogen. Der Bewertungs-
ansatz berücksichtigt die besondere Bedeutung nächtlicher Verkehrsbelastung (zweiter Wert in der 
Spalte). Im Beiblatt der genannten Norm werden Pflegeheime nicht explizit erfasst. Sie können den 
schutzbedürftigen Sondergebieten zugeordnet werden. Die Schutzbedürftigkeit des Michaelshofes als 
Therapie- und Pflegestätte wird zwischen einem WA und einem klassischen Pflegeheim angesehen. 
Die Einhaltung des Orientierungswertes ist anzustreben, um die mit der Eigenart des betreffenden 
Baugebietes oder der betreffenden Baufläche verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor 
Lärmbelästigungen zu erfüllen. Aufgrund besonderer örtlicher Gegebenheiten kann ein Abweichen 
nach oben oder unten angemessen sein. 
 

Orientierungswerte in dB (A) Gebietsnutzungsart 

Tag (6 - 22 Uhr) Nacht (22 - 6 Uhr)  

allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebie-
te (WS) und Campingplatzgebiete 

55 40 / 45 

Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (M) 60 45 / 50 

Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete(GE)  65 50 / 55 

Schutzbedürftige Sondergebiete (SO) je nach Nut-
zungsart; hier Alters- und Pflegeheim 

50 40 / 45 

Tabelle 4: Bewertungsgrundlage Lärm nach DIN 18005 

 
Aus Tabelle 4 im Vergleich mit den Werten der Vorbelastung wird ersichtlich, dass die Orientierungs-
werte am Tage und in der Nacht für Verkehrslärm für die beabsichtigte Nutzung an den gewählten 
Immissionsorten innerhalb des Plangebietes, an der Amtsstraße in Gehlsdorf und dem südwestlich 
angrenzenden Kerngebiet eingehalten werden. Damit ist die Vorbelastung durch Verkehrslärm an die-
sen Immissionsorten als gering einzustufen (Stufe 1). 
An den straßenzugewandten Baufeldern des südlichen Gebietsrandes entlang der Werftstraße sowie 
entlang der Lübecker Straße werden die schalltechnischen Orientierungswerte um bis zu 7 dB(A) am 
Tage und bis zu 9 dB(A) nachts überschritten. An den Immissionsorten außerhalb des Plangebietes 
werden die Orientierungswerte um mehr als 5 dB(A) überschritten. Damit liegt für diese Immissions-
orte (A 12, A13, A15) sowie für die Baugebiete GE 8 bis GE 11 eine hohe Vorbelastung (Stufe 3) ge-
genüber Verkehrslärm vor. 
Gegenüber Gewerbelärm werden alle Orientierungswerte eingehalten, so dass diesbezüglich eine 
geringe Vorbelastung (Stufe 1) besteht. 
 
Bewertung der Auswirkungen und Ableitung von Festse tzungsmöglichkeiten 
 
Bei der zukünftigen Verkehrsbelegung ist infolge der Inbetriebnahme der festen Warnowquerung mit 
einer geringeren Verkehrsbelegung und etwa 1 bis 2 dB(A) niedrigeren Pegeln zu rechnen. Dennoch 
bleibt es bei Überschreitungen der Orientierungswerte entlang der Hauptverkehrsstraßen in den an-
grenzenden Gewerbegebieten. Für den Fall, dass hier Unterrichts- oder Büroräume zugelassen wer-
den sollen, sind entsprechend der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ in Abhängigkeit von der Lärm-
belastung und der Raumnutzung festzusetzende Schalldämm-Maße der Außenbauteile einzuhalten. 
Die Bebauungsplanung beabsichtigt einen Teil der bisher gewerblich genutzten Flächen als Mischge-
biet auszuweisen und dort Wohnnutzung zu ermöglichen. Lärmkonflikte für diese sensible Nutzung 
sind nicht auszuschließen, da diese Nutzung inmitten einer bestehenden gewerblich/industriellen Nut-
zung neu entsteht. Es muss auch eine weitere gewerbliche Entwicklung der umgebenden Flächen 
einkalkuliert werden. 
Aus der schalltechnischen Prognose von Hamann Consult geht hervor, dass, während die Tagwerte 
eingehalten werden, nachts eine deutliche Überschreitung der Orientierungswerte von 10 bis 14 dB(A) 
zu erwarten sein wird. Dabei wurde eine auslastende Belegung der gewerblich genutzten Flächen mit 
einem zulässigen Pegel von 60 dB(A)/m² angenommen. 
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Um belästigende bzw. schädigende Wirkungen an den Immissionsorten der Mischgebietsnutzung zu 
vermeiden, wird die Lärmemission durch die Vergabe von flächenbezogenen Schallleistungspegeln 
(FSP) begrenzt. Da die Lärmwirkung in den sensiblen Gebieten nicht nur von der Schallemission, son-
dern auch von den Schallausbreitungsbedingungen (z.B. Abschirmungen) abhängt, werden immissi-
onswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel festgesetzt und das Bebauungsplangebiet da-
durch gegliedert. 
Zu beachten ist hierbei, dass die Festsetzung der immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleis-
tungspegel nicht nur auf die Nutzungen innerhalb des Bebauungsplangebietes abzielt, sondern auch 
die bestehende Wohnnutzung entlang der Lübecker Straße berücksichtigt. Tagsüber werden die Ori-
entierungswerte für Mischgebietsnutzung eingehalten (geringe Beeinträchtigung, Stufe 1). Die beste-
hende Wohnnutzung entlang der Lübecker Straße ermöglicht nur eine eingeschränkte nächtliche Nut-
zung der Gewerbeflächen.  
 
Das betrifft auch die Fläche der Montagebau-Neptun Rostock GmbH, GE 10, auf der gegenwärtig 
noch Behälter hergestellt oder repariert werden können. Hierbei handelt es sich um eine bestehende 
nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) genehmigungsbedürftigen Anlage (Nr.: 3.15, 
Spalte 2 des Anhanges der 4. BImSchV, Anlage zur Herstellung und Reparatur von Behältern).  
Das Unternehmen besitzt eine Genehmigung nach BImSchG, welche es gegenwärtig nicht ausnutzt 
und dieses auch nicht beabsichtigt. Die tatsächlichen Auswirkungen des Unternehmens haben Aus-
maße und zeitliche Begrenzungen, die unter den getroffenen Festsetzungen mit der festgesetzten 
Mischgebietsnutzung vereinbar sind. Im Sinne der Bestandssicherung des Unternehmens und der 
Umsetzbarkeit der Mischgebietsnutzung wurde durch das Unternehmen mit Schreiben vom 
29.03.2004 beim StAUN eine Anzeige der Änderung der Anlage Montagebau - Neptun Rostock GmbH  
gemäß § 15 BImSchG gestellt. Die Änderung basiert auf den Festsetzungen des B-Plans bezüglich 
immissionswirksamer flächenbezogener Schalleistungspegel. 
Mit Datum vom 22.09.2004 erfolgte durch das StAUN Rostock die Nachträgliche Anordnung zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren nach § 17 BImSchG und Mess-
anordnung nach § 28 BImSchG.  
Es kann davon ausgegangen werden, dass durch die Anordnung von Obergrenzen für Lärmbelastun-
gen und zeitliche Einschränkungen der Produktionszeiten die Belastungen für die angrenzenden 
Mischgebiete soweit reduziert werden, dass die festgesetzten Immissionswerte eingehalten werden 
und damit eine anteilige Wohnnutzung zulässig ist. 
      
Damit werden auch in der Nacht die Orientierungswerte der DIN 18005 eingehalten, geringe Beein-
trächtigung, Stufe 1. Die MI-Flächen haben keine Auswirkungen auf die gewerbliche Nutzung außer-
halb des Bebauungsplangebietes. 
Im Rahmen des schalltechnischen Gutachtens wurde für die Mischgebietsnutzungen in Ufernähe der 
Beurteilungspegel für den Wasserflugzeuglandeplatz umgerechnet. Mit Beurteilungspegeln von 44 bis 
49 dB(A) tagsüber werden hier die Orientierungswerte der DIN 18005 eingehalten (Stufe 1). 
 
Durch die Bebauungsplanung werden keine schädigenden oder belästigenden Lärmeinwirkungen au-
ßerhalb des Plangebietes verursacht. In den GE 9 und 10 werden die ermittelten immissionswirksa-
men FSP/Tag jeweils um 1 dB(A) vermindert, um die hohe Vorbelastung außerhalb des Gebietes an 
der Lübecker Straße nicht zu erhöhen. 
 
mögliche Auswirkungen auf das Schutzgut 
Mensch/Lärm 

Festsetzungsmöglichkeiten im Bebauungsplan 

schädigende oder belästigende Lärmeinwirkung 
durch Verkehrs- und Gewerbelärm in den Gebie-
ten GE 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12 sowie MI 2, MI 3 
und 4 (ab Lärmpegelbereich III) 

Ausführung von baulichen Teilen der GE-Flächen, 
in denen keine lärmintensiven Tätigkeiten ausge-
übt werden entsprechend Lärmpegelbereich IV für 
die genannten GE und III für MI 2, 3 und 4 gem. 
DIN 4109  
gem. § 9 Abs.1 Nr. 24 BauGB 

schädigende oder belästigende Lärmeinwirkung 
durch Gewerbelärm in den Mischgebieten MI1, 2, 
3 und 4 

Gliederung des Bebauungsplangebietes hinsicht-
lich zulässiger Gewerbelärmimmission durch 
Festsetzung immissionswirksamer flächenbezo-
gener Schallleistungspegel 

• gem. § 1 Abs.4 Satz 1, Nr. 2 BauNVO 
Tabelle 5: Festsetzungsmöglichkeiten für das Schutz gut Mensch/Lärm 
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10.2.2.1.2 Luft 
 
 
Beschreibung der Situation 
 
Die Beurteilung der Luftsituation im Plangebiet setzt die Kenntnis lokaler Luftbelastung voraus. Aus 
dem Luftgütebericht des Landes M-V kann über die Auswertung der Messstationen Holbeinplatz und 
Stuthof die Grundbelastung für die HRO abgeschätzt werden. Genaue Angaben für das Bebauungs-
plangebiet liegen nicht vor. 
Aufgrund der unmittelbaren Nähe des Bebauungsplangebietes zur Messstation Holbeinplatz (ca. 500 
Meter zum Zentrum des Bebauungsplangebietes) können diese Werte als noch repräsentativ zur Be-
urteilung der Vorbelastung gelten. 
Danach kann von folgender Belastungssituation ausgegangen werden: 
 
Messort Jahr Stickstoff-

monoxid 
Stickstoffdi-
oxid 

Schwefel-
dioxid 

Feinstaub 
PM 10 

Benzol 

Holbeinplatz 2002 16 30 eingestellt 21 1,4 
Tabelle 6: Messwerte der Jahresmittelwerte der Luft belastung in µg/m³ 

 
Einschätzung der Empfindlichkeit im Zusammenhang mi t der Vorbelastung 
 
Das Umweltqualitätszielkonzept (UQZK) enthält zum Schutz der Luftqualität unter anderem die Vorga-
be, Emissionen aus Industrie und Gewerbe zu begrenzen. Als Zielwerte der Luftqualität werden die 
Grenzwerte der EU-Richtlinien 1999/30/EG und 2000/69/EG, die auch der novellierten TA Luft zugrun-
de liegen, herangezogen. Sie gelten nutzungsunabhängig für das gesamte Stadtgebiet. 
 
Zeithorizont 2003 

 
Mittelfristig 

5 Jahre 
Langfristig 

10 - 15 Jahre 
Zeitintervall Empfindlichstes  

Schutzgut 
Benzol 5 2,5 < 1,3 Jahresmittel Mensch 
Partikel PM 10  40 20 < 20 Jahresmittel Mensch 
Stickstoffdioxid 40 20 < 20 Jahresmittel Mensch 
Stickoxide*) 30 15 < 15 Jahresmittel Vegetation 

*)   Stickoxide als Summe von Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid ausgedrückt als Stickstoffdioxid 

Tabelle 7: Zielwerte der Luftqualität in µg/m³ 

 
Im Zusammenhang mit den o.g. Werten der Luftbelastung kann davon ausgegangen werden, dass für 
die im UQZK aufgeführten Luftschadstoffe die Zielwerte der Luftqualität für das Jahr 2008 innerhalb 
des Bebauungsplangebietes unterschritten bzw. erreicht werden. Damit besteht für das Schutzgut 
Mensch im Zusammenhang mit der Luftqualität eine geringe Empfindlichkeit (Stufe 1). 
 
Bewertung der Auswirkungen und Ableitung von Festse tzungsmöglichkeiten 
 
Mit der Mischgebietsplanung und der bestehenden gewerblichen Nutzung sind Emissionen von Luft-
schadstoffen und Staub verbunden, die im Zusammenhang mit dem Schutzgut Mensch/Luft eine mitt-
lere Intensität (Stufe 2) aufweisen. In Verbindung mit der bestehenden Vorbelastung ist hier mit gerin-
gen Beeinträchtigungen (Stufe 1) zu rechnen. 
Für die Neuplanung hängen Emissionsart und -konzentration insbesondere von Gewerbezweig und 
eingesetztem Stand der Technik ab, die zum Zeitpunkt der Bebauungsplanaufstellung nicht bekannt 
sind. Entsprechende Regelungen bleiben nachfolgenden Genehmigungsverfahren nach BImSchG 
oder Baurecht vorbehalten. Für eine gewisse Verringerung der Staubentwicklung sowie in geringem 
Umfang zur Filterung von Luftschadstoffen sind grünordnerische Maßnahmen sowie die Fernwärme-
nutzung für den energetischen Niedertemperaturbedarf entsprechend Wärmesatzung der Hansestadt 
Rostock geeignet. 
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mögliche Auswirkungen auf das Schutzgut 
Mensch/Luft 

Festsetzungsmöglichkeiten im Bebauungsplan 

Freisetzung von Stäuben und Luftschadstoffen Festsetzungsmöglichkeiten für das Schutzgut 
Mensch/Luft stehen in engem Zusammenhang zu 
grünplanerischen Maßnahmen im Bebauungs-
plangebiet, z.B.: 
• Baumpflanzungen mit unterschiedlichen Arten 

zur Gliederung des Straßen- und Wegenetzes 
und zur Beschattung des Parkplatzes 

• Weitgehender Erhalt und Ergänzung des 
Baumbestandes im Bereich des Kayenmüh-
lengrabens, Neupflanzungen 

• gem. § 9 Abs.1 Nr.20 und 25a BauGB 
Tabelle 8: Festsetzungsmöglichkeiten für das Schutz gut Mensch/Luft 

Erholung 
 
Für die Erholung hat das Bebauungsplangebiet derzeit keine Bedeutung. Positive Auswirkungen auf 
das Erholungspotential sind durch die Planung zu erwarten, wenn durch die Neubebauung und die 
durchgängige Uferpromenade ein weiterer attraktiver Uferabschnitt in Stadtnähe entwickelt wird. 
 
10.2.2.1.3 Hochwasser 
 
 
Beschreibung der Situation 
 
Bei Ansatz des Bemessungshochwassers von 2,90 m HN in diesem Bereich des Stadtgebietes, gilt 
der nördliche Bereich des Bebauungsplangebietes (GE 1, MI 1, MI 4 , Teile des GE 2, MI 2, MI 3, GE 6 
, GE 7 und GE 8) als überflutungsgefährdet. Die Höhen der Bauflächen liegen hier zwischen ca. 1,70 
Meter für GE 1 und MI 1, ca. 1,30 Meter für MI 4, ca. 2,40 Meter für den überflutungsgefährdeten Be-
reich von GE 2, ca. 2,20 Meter für den überflutungsgefährdeten Bereich von MI 2 und MI 3, sowie 2,70 
Meter für die überflutungsgefährdeten Bereiche von GE 6 und GE 7. 
 
Das Gebiet ist nicht in der Hochwasserschutzkonzeption des Landes M-V enthalten, eine spezielle 
Hochwasserschutzkonzeption der HRO gibt es für diesen Bereich nicht. 
Mit industrieller bzw. gewerblicher Nutzung geht in gewissem Umfang der Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen einher, die ohne geeignete Sicherungsmaßnahmen im Falle eines Sturmflutereignis-
ses bei Hochwasserrückfluss in die Unterwarnow ausgetragen werden können. Im Überflutungsbe-
reich befinden sich derzeitig keine Betriebe, die mit wassergefährdenden Stoffen umgehen. 
 
Einschätzung der Empfindlichkeit 
 
Zum Schutz des Menschen hat die Sicherung von Siedlungsflächen vor Hochwasser Priorität. Im Falle 
der Bebauungsplanung von überflutungsgefährdeten Gebieten, die nicht in der Hochwasserschutzkon-
zeption des Landes M-V enthalten sind, ist der Hochwasserschutz zu beachten (UQZK). 
Das Bebauungsplangebiet liegt im überflutungsgefährdeten Bereich und Maßnahmen des Landes M-V 
sind nicht vorgesehen. Damit liegt für das Bebauungsplangebiet eine mittlere Empfindlichkeit der Stufe 
2 vor. 
 
Bewertung der Auswirkungen und Ableitung von Festse tzungsmöglichkeiten 
 
Die Aufgabe des Hochwasserschutzes ist auf den direkten Schutz von Menschenleben vor dem Ertrin-
ken sowie dem Schutz vor schweren materiellen Verlusten gerichtet. Gerade im ufernahen Bereich ist 
mit der Festsetzung von Mischgebieten, in denen Wohnnutzung zulässig ist, dieser Umstand zu     
beachten. Wird im überflutungsgefährdeten Bereich des Plangebietes Wohnnutzung vorgesehen, 
muss deren Fußbodenhöhe auf BHW-Niveau gebracht werden. Das BHW basiert auf dem          
Scheitelwert des bisher höchsten, zuverlässig gemessenen Ereignisses und berücksichtigt den       
säkulären Anstieg des Meeresspiegels, bezogen auf das Jahr 2070.  
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Bezogen auf den Pegelnullpunkt (PN 514 cm unter HN) gelten für den Pegel Rostock, basierend auf 
einer 46 jährigen Messreihe, folgende Werte: 
 

Pegel Rostock (UP)   
HW5 635 cm PN 121 cm HN 
HW10 649 cm PN 135 cm HN 
HW20 663 cm PN 149 cm HN 
HW50 682 cm PN 168 cm HN 
HW100 695 cm PN 181 cm HN 

  
Mit der Festsetzung einer Mindestfußbodenhöhe von 2,90 m über HN für Räume die dem Wohnen 
dienen, ist somit ein ausreichender Schutz des Lebens und von Sachwerten gegeben.  
 
Im Zusammenhang mit der beabsichtigten Nutzung als Mischgebiet und der damit zulässigen gewerb-
lichen Nutzung besteht im Falle einer Sturmflut eine erhöhte Wahrscheinlichkeit (Stufe 2) gegenüber 
belastetem Stoffeintrag. Damit sind mittlere Beeinträchtigungen (Stufe 2) hinsichtlich eines schadstoff-
haltigen Wasserrückflusses in die Unterwarnow nicht ausgeschlossen. 
 
mögliche Auswirkungen durch Sturmflut Festsetzungsmöglichkeiten im Bebauungsplan 
schadstoffbelasteter Wasserrückfluss in die Un-
terwarnow  

Kennzeichnung der überflutungsgefährdeten 

Bereiche von GE 1, GE 2, GE 6, GE 7, GE 8 

sowie MI 1 bis MI 4 im Hinblick auf das Erforder-

nis besonderer baulicher oder technischer Siche-

rungsmaßnahmen 

Kennzeichnung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB 
 
Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 zu beson-
deren technischen Vorkehrungen beim Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen (§ 9 Abs. 2 
BauGB) mit Hinweis auf mögliche Befreiung 

Gefährdung von Menschenleben und materielle 
Verluste 

Fußbodenhöhe von 2,90 m HN für die Gebiete MI 

1, 2, 3 und 4 

Höhenlage baulicher Anlagen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 
1 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 2 BauGB 

Tabelle 12: Festsetzungsmöglichkeiten zum Hochwasse rschutz 

 
10.2.2.2 Schutzgut Boden 
 
 
Entsprechend der Forderungen des § 1a BauGB stehen die Ausprägung natürlicher Bodenfunktionen 
(siehe auch § 2 BBodSchG) durch die im Bebauungsplangebiet anstehenden Bodentypen im Vorder-
grund der Betrachtungen. Einschränkungen der natürlichen Bodenfunktion sind auf stoffliche Belas-
tungen (Altlasten) sowie Abgrabungen/Aufschüttungen sowie Versiegelungen zurückzuführen. 
Darüber hinaus werden die Forderungen des § 1 Abs.5 BauGB hinsichtlich der Gewährleistung gesun-
der Arbeits- und Wohnverhältnisse und der Sicherheit der Bevölkerung im Zusammenhang mit Boden-
belastungen in die Betrachtungen aufgenommen. 
 
Beschreibung der Situation 
 
Infolge der jahrzehntelangen industriellen Nutzung, einhergehend mit Bodenaufschüttungen sowie 
starker Versiegelung, sind auf den wenigen verbliebenen unversiegelten Restflächen des Bebauungs-
plangebietes die natürlichen Bodenfunktionen stark eingeschränkt. Vielmehr existieren im Bebauungs-
plangebiet eine Reihe von Altlastverdachtsflächen. Die bestehenden umwelt- und gefahrenrelevanten 
Sachverhalte wurden in speziellen Altlastengutachten des Büros S.I.G. – DR. ING. STEFFEN GmbH 
aus den Jahren 2002 und 2003 aufgezeigt und eine Bewertung des Bebauungsplangebietes hinsicht-
lich Nutzungseinschränkungen infolge von Bodenbelastungen und entsprechender Sanierungsbedarf 
aufgezeigt. 
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Einen Überblick über die Flächen mit Bodenbelastungen innerhalb des Bebauungsplangebietes gibt 
folgende Darstellung: 

 
Abbildung 1: Lage der Altlastverdachtsflächen (TÜV Nord,1998)  

 
Es ist erkennbar, dass mit Ausnahme der grau dargestellten Bereiche nahezu auf der gesamten Flä-
che des Bebauungsplangebietes schädliche Bodenverunreinigungen bestehen. Aufgrund der gering 
durchlässigen organogenen bzw. bindigen Sedimente sowie der natürlichen und anthropogen beding-
ten Lagerungsstörungen und technischen Barrieren ist davon auszugehen, dass sich die Bodenbelas-
tungen auf den Aufschüttungshorizont, etwa die oberen 2 Meter unter Geländeoberkante, beschrän-
ken. 
 
Einschätzung der Empfindlichkeit im Zusammenhang mi t der Vorbelastung 
 
Böden mit einer nennenswerten natürlichen Funktionsübernahme werden im Bebauungsplangebiet 
nicht angetroffen. 
Im Zusammenhang mit der bestehenden Nutzung und der Vorbelastung kann eingeschätzt werden, 
dass für das Schutzgut Boden im Bebauungsplangebiet eine geringe Wertigkeit (Stufe 1) besteht. 
 
Die Wiedernutzung von Altstandorten stellt einen zentralen Ansatz der flächenschonenden Stadtent-
wicklung dar. Dennoch können Beeinträchtigungen durch Bodenbelastungen auf Flächen für die sen-
sible Nutzungen vorgesehen sind, hervorgerufen werden; hierbei stehen die Wirkungsbeziehungen 
Boden � Mensch im Vordergrund der Betrachtung, berücksichtigt wird jedoch auch der Wirkungspfad 
Boden � Nutzpflanze. 
 
Bewertung der Auswirkungen und Ableitung von Festse tzungsmöglichkeiten 
 
Eine besondere Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden ergibt sich aus der Art und der Intensität der 
geplanten Nutzung. Als Indikator für die Beurteilung wird die Flächeninanspruchnahme herangezogen; 
als Maß für die Flächeninanspruchnahme dient der Grad der Neuversiegelung. Bestehende Nutzungen 
werden berücksichtigt und aus der Bewertung herausgenommen. Weiterhin muss bei der Bewertung 
die Überplanung von Flächen mit Bodenverunreinigungen berücksichtigt werden. Diese lässt sich nicht 
in ein formales Bewertungsschema integrieren und erfolgt aus diesem Grund verbal. 
 
Aufgrund der hohen Vorbelastung durch Versiegelung und der geringen Wertigkeit bzw. Nichtinan-
spruchnahme der Böden auf den verbliebenen Restflächen ist insgesamt für das Schutzgut Boden von 
geringen Beeinträchtigungen (Stufe 1) auszugehen. 
 
Die Bodenverunreinigungen auf den Verdachtsflächen 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 und 31 
führen partiell zu Nutzungseinschränkungen für sensible Nutzungen im Bebauungsplangebiet.  
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Zur Beseitigung von Kenntnisdefiziten wurden auf den im Bebauungsplangebiet gelegenen 13        
Altlastverdachtsflächen insgesamt 90 Sondierbohrungen bis jeweils 2 m Endteufe niedergebracht, der 
Boden beprobt, auf die verdachtsflächenspezifischen Parameter untersucht und daraus Konsequenzen 
aus abfallrechtlicher Sicht sowie hinsichtlich der aufzuwendenden Kosten abgeleitet. 
 
Generell lässt sich sagen, dass die bestehenden Belastungen beseitigbar und die beabsichtigten Nut-
zungen nach deren Beseitigung bzw. der Durchführung entsprechender Sicherungsmaßnahmen mög-
lich sind. In diese Einschätzung ist die Prüfung möglicher Nutzungsalternativen auf weniger belasteten 
Flächen eingegangen (vgl. Kap. 4.2). 
Bis zur Endteufe der Bohrungen überwiegen stark humose, feinsandige Auffüllungen mit hohem Bau-
schuttanteil, Schrott, Kohlengrus und Schlacke. Die Schadstoffgehalte der Bodenproben an Ben-
zo(a)pyren erreichen sowohl im Teufenbereich bis 1,0 m unter GOK als auch im Teufenbereich von  
1,0 – 2,0 m unter GOK überwiegend die Z2-Werte der LAGA.Die Prüfwerte der BBodSchV für Park- 
und Freizeitanlagen und für Industrie- und Gewerbegrundstücke werden nicht überschritten. Die ermit-
telten Schadstoffgehalte des Bodens liegen für den Parameter Benzo(a)pyren oberhalb der Bodenwer-
te für die Bauleitplanung. 
 
Daraus ergeben sich folgende Schlussfolgerungen für die geplante Nutzung: 
Eine Nutzung der ALVF 18 als Grün- und Parkfläche und zu gewerblichen Zwecken möglich. 
Der erkundete Untergrund besitzt in Bezug auf eine zukünftige Bebauung eine nur eingeschränkte 
Tragfähigkeit und Verdichtbarkeit, so dass zur Schaffung eines Planums Boden ausgetauscht werden 
muss. Aus abfallrechtlicher Sicht ergeben sich aufgrund der ermittelten Schadstoffgehalte erhöhte 
Aufwendungen bei der Entsorgung der Aushubmassen. 
 
Mit Ausnahme der bereits sanierten Flächen wird das gesamte Bebauungsplangebiet aufgrund der 
Bodenbelastungen gekennzeichnet. 
Insgesamt werden durch die Bebauungsplanung deutliche Verbesserungen für das Schutzgut Boden 
herbeigeführt. 
 
mögliche Auswirkungen auf das Schutzgut Boden Festsetzungsmöglichkeiten im Bebauungsplan 
Unterbringung sensibler Nutzungen auf Flächen 
mit schädlichen Bodenveränderungen (Pfad Bo-
den�Mensch) 

Altlastverdachtsflächen und Flächen mit schädli-
chen Bodenveränderungen 

Kennzeichnung des Bebauungsplangebietes 
gem. § 9 Abs.5 Nr. 3 BauGB 

gartenbauliche Nutzung auf Flächen mit schädli-
chen Bodenveränderungen (Pfad Boden � Nutz-
pflanze) 

Ausschluss von Gartenbaubetrieben i.S.v. § 4 
Absätze 2 und 4 BBodSchG 

gem. § 1 Abs. 5 BauNVO 
Tabelle 9: Festsetzungsmöglichkeiten für das Schutz gut Boden 

 
10.2.2.3 Schutzgut Wasser 
 
 
Nachfolgend werden das Vorhandensein, die Funktion und die Qualität von Fließgewässern bzw. Grä-
ben, die Geschütztheit des Grundwassers gegenüber flächenhaftem Stoffeintrag sowie die Gefähr-
dung des Bebauungsplangebietes gegenüber Sturmflutereignissen bzw. in diesen Fällen auch dem 
Schadstoffaustrag bei Hochwasserrückfluss in Oberflächengewässer beschrieben und bewertet. 
 
10.2.2.3.1 Oberflächenwasser 
 
 
Beschreibung der Situation 
 
Der nordöstliche Geltungsbereich des Bebauungsplangebietes wird durch die Unterwarnow begrenzt. 
Als repräsentativ für die Beurteilung der Gewässergüte ist die Messstelle UW2, Unterwarnow Kabut-
zenhof, anzusehen.  
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Die zur Belastungsbeurteilung maßgeblichen Mittelwerte aus dem Jahr 2002 sind in nachfolgender 
Tabelle aufgeführt: 
 
Stoff Wert 
O2 9 mg/l 
NH4 8 mg/l 

Tabelle 10: Beurteilungsgrößen zur Gewässergüte der  Warnow 

Damit kann die Unterwarnow in diesem Abschnitt als durchschnittlich mäßig belastet mit Gewässergü-
te II bis III eingeschätzt werden. 
 
Durch die Wasseraustauschprozesse mit der Ostsee weist die Unterwarnow eine ausgeprägte Brack-
wassercharakteristik auf (z.B. Wasserstand, Salinität, Temperatur). Die Uferzone ist hier durch die 
industrielle- und Hafennutzung vollständig verbaut. Allerdings schränkt diese technische Barriere (Kai-
spundwand) einen Schadstofftransport aus den tieferen Schichten der Altlastverdachtsflächen bzw. 
Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen in die Warnow stark ein. 
 
An der westlichen Grenze des Bebauungsplangebietes befindet sich der Verlauf des ehemaligen Kay-
enmühlenbaches, des heutigen Kayenmühlengrabens. Sein Haupteinzugsgebiet geht vom ehemaligen 
Gut Barnstorf über Botanischen Garten und Holbeinplatz bis zum Werftdreieck. Der ehemalige Vorflu-
ter existiert in dieser Form heute nicht mehr, so dass anfallendes Niederschlagswasser und aufstei-
gendes Grundwasser von der Kanalisation aufgenommen werden müssen. Der Kayenmühlengraben 
wird durch zwei Einleitungen aus öffentlichen Abwasseranlagen genutzt, für den Regenwasserkanal 
Schwanenteichgraben und als Überlauf der Abwasserpumpstation Werftstraße. Bei Starkregenereig-
nissen fließt das Mischwasser seines Einzugsgebietes, das nicht der Zentralen Kläranlage zugeführt 
werden kann (> 1:14, Schmutzwasser:Regenwasser), ungeklärt in die Unterwarnow. In den Jahren 
1997/98 wurde der nördliche Auslauf des Kayenmühlengrabens im Zusammenhang mit dem Straßen-
ausbau in die Schonenfahrerstraße verlegt und neu verrohrt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen 
keine Messungen zur Beurteilung der Wasserqualität des Kayenmühlengrabens vor; der visuelle Ein-
druck sowie der vorherrschende Geruch lassen jedoch auf den sehr starken Verschmutzungsgrad der 
Gewässergüteklasse IV schließen. 
 
Einschätzung der Empfindlichkeit im Zusammenhang mi t der Vorbelastung 
 
Die Auswahl der Indikatoren für die Bewertung zielt v.a. auf das Vorhandensein eines Gewässers, 
dessen Ausbaugrad sowie die Gewässergüte ab. 
Entsprechend der Bewertungskriterien (vgl. Kap. 8) lässt sich die Unterwarnow der Stufe 2, Gewäs-
serbett offen, technisch ausgebaut und mäßig belastet, zuordnen. 
Nach dieser Bewertung wird der Kayenmühlengraben der Stufe 1 zugeordnet, da er nur noch in gerin-
gen Teilen offen geführt wird (von 720 Metern Länge sind 575 Meter verrohrt) und in den Fällen einer 
Wasserführung starke Verschmutzung aufweist. 
 
Bewertung der Auswirkungen und Ableitung von Festse tzungsmöglichkeiten 
 
Beeinträchtigungen für Gewässer ergeben sich aus der Intensität der angrenzenden Nutzung, die mit 
der geplanten Nutzung als Mischgebiet insgesamt eine mittlere Intensität, Stufe 2 aufweist. Hierbei 
werden insbesondere mögliche nutzungsbedingte Stoffeinträge sowie Überformungen des Gewässers 
durch Versiegelung berücksichtigt. Indikator für die Bewertung ist die Überplanung eines Gewässers. 
Das Bebauungsplangebiet ist abwasserseitig erschlossen, so dass eine Eintragsgefährdung belasteten 
Niederschlagswasserabflusses aus dem Bebauungsplangebiet in den Graben oder die Warnow nahe-
zu ausgeschlossen ist und damit geringe Beeinträchtigungen (Stufe 1) für das Schutzgut Oberflächen-
wasser zu erwarten sind. 
Mit der Bebauungsplanung verbindet sich auch die Zielsetzung, das Erscheinungsbild des Kayenmüh-
lengrabens aufzuwerten und Teile der Uferzone für die Öffentlichkeit begehbar zu gestalten, so dass 
insgesamt mit Verbesserungen für das Schutzgut Oberflächenwasser und auch in dieser Hinsicht mit 
einer geringen Beeinträchtigung (Stufe 1) gerechnet werden kann. 
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mögliche Auswirkungen auf das Schutzgut Ober-
flächenwasser 

Festsetzungsmöglichkeiten im Bebauungsplan 

Verbesserung der Bedingungen an einem natur-
fern ausgebauten Gewässer geringer Gewässer-
güte 

Aufwertung des Kayenmühlengrabens durch 
Umgestaltung als öffentlicher Grünzug 

Grünflächen § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB 

Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pfle-
ge und Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft gem. § 9 Abs.1 Nr.20 BauGB 

Tabelle 11: Festsetzungsmöglichkeiten für das Schut zgut Oberflächenwasser 

 
10.2.2.3.2 Grundwasser 
 
 
Beschreibung der Situation 
 
Die oberflächennah anstehenden sandigen Sedimente und Auffüllungen im Bebauungsplangebiet bil-
den den ersten ungeschützten Grundwasserleiter. Kleinräumige Wechsel in der Profilabfolge führen zu 
lokal stark variierenden Grundwasserflurabständen zwischen 0,6 Metern und 3,4 Metern. Der zweite 
Grundwasserleiter ist am Standort nicht ausgebildet, der dritte Grundwasserleiter wird nach HK 50 in 
einer Tiefe von 20 Metern bis 30 Metern angetroffen. 
Aufgrund des hohen Versiegelungsgrades, der Grundwasserfließrichtung zur Warnow sowie der un-
mittelbaren Nähe bzw. dem hydraulischen Kontakt zur Unterwarnow findet im Bebauungsplangebiet 
keine nennenswerte Grundwasserneubildung statt. 
Angesichts der bestehenden Altlastensituation im Bebauungsplangebiet sind Schadstoffbelastungen 
im ersten Grundwasserleiter zu erwarten. Grundwasserverunreinigungen durch leichtflüchtige Halo-
genkohlenwasserstoffe wurden im Bereich der Altlastverdachtsfläche 24 nachgewiesen, die nach Auf-
fassung des Gutachters aber nicht sanierungsbedürftig sind. 
Die Wahrscheinlichkeit einer Grundwasserverunreinigung in tieferen Schichten im Zusammenhang mit 
den Altlastverdachtsflächen und Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen ist aufgrund der gering 
durchlässigen organogenen bzw. bindigen Sedimente sowie der natürlichen und anthropogen beding-
ten Lagerungsstörungen stark eingeschränkt. 
 
Einschätzung der Empfindlichkeit im Zusammenhang mi t der Vorbelastung 
 
Das Umweltqualitätszielkonzept der Hansestadt Rostock formuliert folgende Zielsetzung des Grund-
wasserschutzes, die für das Bebauungsplangebiet zutrifft: 
• Die stoffliche Belastung des Grundwassers darf sich nicht verschlechtern; die Unterschreitung der 

Prüfwerte der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA-Richtlinie) soll langfristig erreicht wer-
den. 

Entsprechend der oben beschriebenen Grundwasserverhältnisse ist das oberflächennah anstehende 
Grundwasser im Bebauungsplangebiet nicht geschützt und damit als hoch empfindlich gegenüber 
flächenhaft eindringenden Schadstoffen anzusehen (Stufe 3). Punktuell mögliche altlastenbedingte 
Belastungen des Grundwassers verschärfen diese Einschätzung. 
Bei der Bewertung der Auswirkungen ist jedoch der bestehende hohe Versiegelungsgrad zu berück-
sichtigen. 
 
Bewertung der Auswirkungen und Ableitung von Festse tzungsmöglichkeiten 
 
Trotz der prinzipiell mit der Bebauungsplanung einhergehenden hohen Nutzungsintensität gegenüber 
dem Schutzgut Grundwasser, kann aufgrund der bestehenden Vorbelastung von keinen bzw. nur ge-
ringfügigen Veränderungen ausgegangen werden. Die Grundwasserneubildung ist aufgrund der War-
nownähe und dem bestehenden hohen Versiegelungsgrad im Bebauungsplangebiet vernachlässigbar. 
Die Wahrscheinlichkeit eines Stoffeintrages in Abhängigkeit von der Nutzung kann als gering beurteilt 
werden, da eine Eintragsgefährdung durch den hohen Versiegelungsgrad nahezu ausgeschlossen ist. 
Im Rahmen eines Grundwassermonitorings wird eine mögliche Mobilität von Schadstoffen beobachtet. 
Im Grundwasser konnten keine Schadstoffgehalte nachgewiesen werden, die ein Sanierungserforder-
nis begründen. Einschränkungen für die Bauleitplanung gibt es deshalb nicht. 
Zum Schutz des Grundwassers sind keine Festsetzungen im Bebauungsplan erforderlich. Lediglich die 
Grundwassermessstellen sollten im Plan dargestellt werden.  
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10.2.2.4 Schutzgut Klima 
 
 
Beschreibung der Situation 
 
Wird das Bebauungsplangebiet großräumig innerhalb der Untergliederung des norddeutschen Klima-
raumes betrachtet, so ist es dem Klimabezirk der westmecklenburgischen Küste und Westrügens zu-
zuordnen, der durch ausgeglichenen Tagesgang der Lufttemperatur, hohe Luftfeuchte, starke Luftbe-
wegung und häufige Bewölkung gekennzeichnet ist. 
 
Die lokalklimatischen Verhältnisse innerhalb sowie in der Umgebung des Bebauungsplangebietes sind 
dem Klimatoptyp Industrie- und Gewerbeflächenklimatop zuzurechnen. Hier herrschen geringe Luft-
feuchtigkeit, geringer Wärmeinseleffekt und in Abhängigkeit von der vertikalen Gliederung entspre-
chende Windfeldbeeinflussungen vor. Das Bebauungsplangebiet liegt nicht im direkten Einwirkbereich 
einer Frischluftbahn. Eine gewisse Entlastung bei Inversionswetterlagen kann mit der tangierenden, in 
Richtung Stadtzentrum verlaufenden Frischluftbahn der Warnow und einer von Südwesten nach Nord-
osten über die Maßmannstraße verlaufenden Einströmmöglichkeit für Stadt-Umland-Winde verbunden 
sein. 
 
Einschätzung der Empfindlichkeit im Zusammenhang mi t der Vorbelastung 
 
Stadtklimatope besitzen eine sehr hohe planerische Bedeutung für die Entwicklung des innerstädti-
schen Klimas. Dabei geht die Wirksamkeit eines Klimatoptyps über die Raumeinheit hinaus, insbeson-
dere dann, wenn Austausch- und Transportvorgänge durch Frischluftbahnen wirksam sind. 
Im UQZK werden zum Schutz des Lokalklimas u.a. folgende Zielsetzungen genannt: 
• Förderung von Luftaustauschprozessen durch Freihaltung von Frischluftbahnen, insbesondere 

Förderung der Stadt-Umland-Winde als thermische Ausgleichszirkulation, 
• Erhalt wichtiger Frischluftentstehungsgebiete, Vernetzung von Ausgleichs- und Belastungsflächen. 
Danach weist das Bebauungsplangebiet eine untergeordnete, geringe klimaökologische Bedeutung, 
Stufe 1, auf. 
 
Bewertung der Auswirkungen und Ableitung von Festse tzungsmöglichkeiten 
 
Zur Beurteilung der Intensität der Nutzung wird der voraussichtliche Versiegelungsgrad auf bisher un-
bebauten Flächen zum Ansatz gebracht. Mit zunehmender Flächenversiegelung verringert sich die 
klimatische Bedeutung einer Fläche. 
Die geplante Nutzung des Bebauungsplangebietes wirkt aufgrund der gleichbleibenden Versiegelung 
mit geringer Intensität auf das Lokalklima, Stufe 1. Damit sind mit der Bebauungsplanung geringe Be-
einträchtigungen (Stufe 1) für das Schutzgut Klima zu erwarten. Mit der Bebauungsplanung ergeben 
sich Möglichkeiten, auf günstigere lokalklimatische Verhältnisse Einfluss zu nehmen. 
 
mögliche Auswirkungen auf das Schutzgut Klima Festsetzungsmöglichkeiten im Bebauungsplan 
Verbesserung der lokalklimatischen Verhältnisse 
im Bebauungsplangebiet 

Festsetzungsmöglichkeiten für das Schutzgut 
Klima stehen in engem Zusammenhang zu grün-
planerischen Maßnahmen im Bebauungsplange-
biet, z.B.: 
• Baumpflanzungen mit unterschiedlichen Ar-

ten zur Gliederung des Straßen- und Wege-
netzes und zur Beschattung des Parkplatzes 

• weitgehender Erhalt und Ergänzung des 
Baumbestandes im Bereich des Kayenmüh-
lengrabens, Neupflanzungen 

• gem. § 9 Abs.1 Nr. 20 und Nr. 25a BauGB 
Tabelle 13: Festsetzungsmöglichkeiten für das Schut zgut Klima 
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10.2.2.5 Schutzgut Pflanzen 
 
 
Beschreibung der Situation 
 
Die Erfassung der Biotoptypen wurde 2003 durchgeführt. Die Darstellung der Biotoptypen erfolgt in 
Tabellenform mit einer kurzen Charakteristik und den kennzeichnenden Arten. 
Das Bebauungsplangebiet weist einige charakteristische Vegetationseinheiten und verschiedene Ge-
hölzstrukturen auf. 
 
Biotoptyp Charakteristik Wertbestimmende Merkmale 
älterer Einzelbaum Einzelbestand von jungen und alten Laubbäumen im gesam-

ten Gebiet. Bestand aus Ahorn, Esche, Pappel. 
struktur- und artenreich 
Lebensraum für Vögel und Kleintiere 

Graben mit exten-
siver Instandhal-
tung 

Wertvolle Begrünung der Grabenböschung in einer Höhe von 
ca. 3,0 m beidseitig. Bestand aus Brombeere, wilder Clema-
tis, Weiden, Holunder. 

Lebensraum für Vögel, Kleintiere und 
Insekten, 
Verbesserung des Mikroklimas 

Graben, verbaut Vollbetoniertes Grabenbett Wertlos 
Gestörtes Ufer Uferbefestigung aus Steinschüttung, Müllablagerungen, 

Ruderalaufwuchs aus Junggehölzen, wie Weide, Holunder. 
Kleinere Röhrichtbestände. 

 

Siedlungsgehölz 
aus heimischen 
Baumarten 

Wertvoller Bestand aus Großgehölzen, wie Birke, Pappel, 
Spitz- und Bergahorn. Unterwuchs aus wilder Clematis. 

struktur- und artenreich 
Lebensraum für Vögel und Kleintiere 

Siedlungsgebüsch 
aus heimischen 
Gehölzarten 

Strauchpflanzung, vorrangig im bebauten Bereich, heimische 
Gehölze, geringer Anteil an Bäumen 
• Fläche nördlich des EURAWASSER- Geländes 
Flora: Birke, Pappel, Ahorn, Schlehe, Holunder, Schneebee-
re, Traubenkirsche 
• Schmaler Uferstreifen östlich der Helling 
Flora: Ahorn, Holunder 

struktur- und artenreich 
Lebensraum für Vögel und Kleintiere 

Sonstige jüngere 
Grünfläche ohne 
Altbäume 

Fläche östlich des Neubaus des Max- Planck- Institutes: im 
Zuge des Neubaus neugestaltete Grünfläche, vorrangig 
bestehend aus Rasenfläche mit Einzelsträuchern  

struktur- und artenarm 
baulich geprägt 
fremdländische Vegetation 

Hausgarten mit 
Großbäumen 

wird von artenreichen Hecken umgeben, lockerer Bestand 
von alten Laub-, Obst- und Nadelbäumen 
Flora: Hartriegel, Flieder, Jasmin, Schneebeere, Bergahorn, 
Obstgehölze als Bäume und Kleinsträucher 

struktur- und artenreich 
Lebensraum für Vögel und Kleintiere 
baulich geprägt 
fremdländische Vegetation 

Versiegelter Fuß-
gängerbereich 

Umgebungsbereich des Denkmals der aufständigen Matro-
sen, vollversiegelt 

Wertlos 

Straße Vollversiegelter Fahrbahnbereich Wertlos 
Hafenanlage Vollversiegelt betonierte Kaikante 

Vollbetonierte Hafen- und Dockbecken 
Wertlos 

Gewerbegebiet Hallen einschl. Freigelände in Nutzung Wertlos 
Industrie-/ Gewer-
begebäude, leer-
stehend 

Ungenutzte Hallen und sonstige Gebäude Wertlos 

Industrie-/ Gewer-
beflächen, versie-
gelt- teilversiegelt, 
brach 

Ungenutzte voll- und teilversiegelte, vegetationslose Freiflä-
chen aus ehemaligem Gewerbebetrieb 

wertlos 

Brachen der Ver-
kehrs- und Indust-
rieflächen 

Ausdauernde hochwüchsige Staudenflur ohne Gehölzauf-
wuchs besiedeln in erster Linie aufgelassene Gewerbebra-
chen, Ablagerungen 
Flora: Goldrute, Land-Reitgras, Gewöhnlicher Beifuss, Wie-
sen-Schafgarbe, Kerbel, Knaulgras, Brennnessel, Hundsrose, 
Brombeere 

struktur- und artenreich 
Lebensraum für Vögel, Kleintiere und 
Insekten 

Brachen der Ver-
kehrs- und Indust-
rieflächen mit 
Gehölzaufwuchs 

Ausdauernde hochwüchsige Staudenflur mit beginnendem 
Gehölzaufwuchs besiedeln in erster Linie aufgelassene Ge-
werbebrachen, Ablagerungen 
Flora: Goldrute, Land-Reitgras, Gewöhnlicher Beifuss, Wie-
sen-Schafgarbe, Kerbel, Knaulgras, Brennnessel, Hundsrose, 
Brombeere vereinzelt Birke, Weide 

struktur- und artenreich 
Lebensraum für Vögel, Kleintiere und 
Insekten 

Tabelle 14: Biotoptypen und ihre Charakteristik 

 
Einschätzung der Empfindlichkeit im Zusammenhang mi t der Vorbelastung 
 
Die Empfindlichkeit für das Schutzgut Pflanzen und Tiere wird über den Indikator Biotopwert eines 
Biotoptyps ausgedrückt. 
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Insgesamt sind im Bebauungsplangebiet nur wenige wertvolle Biotopstrukturen vorhanden. Einige 
Flächen haben sich durch aufgelassene Nutzung zur wertvollen Brachflächen entwickelt, wobei die 
Versiegelungen, Teilversiegelungen und Verdichtungen im Untergrund noch vorhanden sind. Von hö-
herer Bedeutung sind die wenigen Gehölzstrukturen. Die Biotoptypen mit der höchsten Wertigkeit, 
Stufe 3, sind die über das gesamte Bebauungsplangebiet verteilten älteren Einzelbäume. Der offen 
geführte Bereich des Kayenmühlengrabens sowie die Siedlungsgehölze mit heimischen Baumarten 
und der Hausgarten in der Nähe der Abwasserpumpstation weisen einen mittlerem Biotopwert der 
Stufe 2 auf. 
Die Gebäudekomplexe und Brachen in den Gewerbegebieten sind nur von geringem Wert. Damit 
kommt diesen Flächen die Stufe 1 zu. 
 
Bewertung der Auswirkungen und Ableitung von Festse tzungsmöglichkeiten 
 
Nahezu keine Bedeutung haben die bereits bestehenden, versiegelten oder überbauten Industrie- und 
Gewerbeflächen des Gebietes. Der größte Teil dieser Flächen wird durch das Vorhaben nicht verän-
dert. Durch neue Bebauung und die Erschließung des Gebietes gehen einige Flächen als Lebensraum 
für Pflanzen und Tiere verloren. Das betrifft vor allem Brachen der Industrie, auf denen sich nach der 
Nutzungsauflassung Ruderalfluren entwickelt haben. Demgegenüber können die Großgrünstrukturen 
weitgehend erhalten werden. Die nachfolgende Tabelle bezieht sich verallgemeinernd auf die Aussa-
gen des GOP. 
 
mögliche Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen Festsetzungsmöglichkeiten im Bebauungsplan 
Beeinträchtigung bzw. Verlust älterer heimischer 
Laubbäume (hoher Biotopwert) 

• u.a.: Erhalt der älteren Laubbäume 
Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhal-
tung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sowie von Gewässern gem. § 9 
Abs. 1 Nr. 25 b BauGB 

Beeinträchtigung bzw. Verlust von Biotopen mittle-
rer bis geringer Wertigkeit 

• u.a.: teilweise Aufwertung des Kayenmüh-
lengrabens 

• Grünflächen gem. § 9 Abs.1 Nr. 15 BauGB 
Aufwertung von Flächen mit bisher geringer Be-
deutung für Biotope 

• u.a.: Anpflanzung von Bäumen und Sträu-
chern in der Umgebung von und auf Bau-
flächen sowie entlang der Straßen 

Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhal-
tung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sowie von Gewässern gem. § 9 
Abs. 1 Nr. 25 a BauGB 

Tabelle 15: Festsetzungsmöglichkeiten für das Schut zgut Pflanzen 

 
10.2.2.6 Schutzgut Tiere 
 
 
Beschreibung der Situation 
 
Insbesondere die großflächigen, ungestörten Ruderalflächen, die in Verbindung mit dem Altbaumbe-
stand wertvolle Lebensräume für arten- und individuenreiche Insektenpopulationen darstellen, machen 
das Gebiet zu einem wertvollen Nahrungshabitat für Vögel und Fledermäuse. Von der Fachgruppe 
Fledermausschutz beim Naturschutzbund Deutschland (NABU) e.V. wurde im Zuge einer „Kartierung 
gebäudegebundener Fledermäuse und Brutvögel auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Neptun-
werft Rostock“ (August 1996) und den dafür durchgeführten Geländebegehungen festgestellt, dass 
das Planungsgebiet neben seiner Funktion als Nahrungshabitat, aufgrund der zahlreichen Einflugmög-
lichkeiten an den alten Gebäuden, auch eine hervorragende Eignung als Sommerquartier und für die 
Aufzucht der Jungtiere von Fledermäusen (Wochenstuben) aufweist. Es wurden auch außerhalb des 
Bearbeitungsgebietes vorkommende Zwergfledermäuse beim Überfliegen der Werftstraße und an-
schließender Jagd auf dem Klärwerksgelände bzw. über dem vegetationsreichen Kayenmühlengraben 
beobachtet. Die Fledermäuse und die Vögel nutzen u.a. die teilweise blütenreichen Ruderalflächen als 
Nahrungshabitat. 
Im Rahmen der vorgenannten Untersuchungen des NABU FG Fledermausschutz und JFG Ornitholo-
gie und Vogelschutz wurden eine Vielzahl von Fledermausarten und Brutvogelarten (Mehlschwalbe, 
Mauersegler, Rauchschwalbe, Dohle) im Bebauungsplangebiet nachgewiesen. 
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Einschätzung der Empfindlichkeit im Zusammenhang mi t der Vorbelastung 
 
Zur Einschätzung der Empfindlichkeit des Schutzgutes Tiere wird als Kriterium das Vorkommen ge-
fährdeter Arten herangezogen. Die eindringlichste Dokumentation des Rückgangs von Arten und Le-
bensgemeinschaften zeigt sich in der BArtSchV sowie in der Roten Liste der gefährdeten Arten M-V. 
Die Auswertung des Bestandes von Fledermäusen und Vögeln zeigt, dass alle im Bebauungsplange-
biet angetroffenen Arten auf der Vorwarnliste stehen bzw. gefährdet (Dohle) sind. Damit ergibt sich 
eine mittlere Empfindlichkeit, Stufe 2. 
 
Bewertung der Auswirkungen und Ableitung von Festse tzungsmöglichkeiten 
 
Beeinträchtigungen für das Schutzgut Tiere stehen in engem Zusammenhang zu Beeinträchtigungen 
oder Verlust ihrer Lebensräume. Mit der geplanten gewerblichen- und Mischnutzung bei einer GRZ von 
0,8 ist die höchste Nutzungsintensität, Stufe 3, in Bezug zu Tieren verbunden. 
Der Abriss alter Gebäude bedeutet den Verlust von Nistplätzen verschiedener Vogelarten und der 
Quartiere von Fledermäusen. Durch das Überbauen von Ruderalfluren gehen auch Nahrungsgebiete 
für diese Tierarten verloren. Damit sind erhebliche Beeinträchtigungen, Stufe 3, verbunden. 
Wichtige Lebensraumstrukturen, wie der Kayenmühlengraben mit den angrenzenden Gebüschen und 
das Gehölz auf Baufeld GE 7 bleiben erhalten und mindern die negativen Auswirkungen. Die nachfol-
gende Tabelle bezieht sich verallgemeinernd auf die Aussagen des GOP. 
 
mögliche Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere Festsetzungsmöglichkeiten im Bebauungsplan 
deutliche Veränderung für die Vogelwelt sowie für 
Fledermäuse 

u.a.: Gewährleistung eines störungsfreien Einflu-
ges in die Montagehallen; bei Sanierung mög-
lichst raue Fassadengestaltung; Herstellung von 
Nisthilfen in kleinen Gruppen 
 
Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pfle-
ge und Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft gem. § 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB 

Tabelle 16: Festsetzungsmöglichkeiten für das Schut zgut Tiere 

 
10.2.2.7 Schutzgut Landschaftsbild 
 
 
Beschreibung der Situation 
 
Das Landschaftsbild des Plangebietes ist durch die Nutzungsstrukturen der industriellen Vergangen-
heit geprägt. Die Anlagen der alten Montage- und Betriebshallen sind durch ihre Größe prägend für 
den nördlichen Bereich des Stadthafens. Besonders dominierend sind die beiden Kaikräne, die auf-
grund ihrer Höhe auch aus weiteren Entfernungen sichtbar sind. 
Die negativen Landschaftselemente überwiegen deutlich; zudem sind die Flächen zum größten Teil für 
die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Allerdings wird das Bild stellenweise durch Gehölzstrukturen und 
den Bereich des offen verlaufenden Kayenmühlengrabens aufgelockert. 
Von Bedeutung sind die Blickbeziehungen aus dem Gebiet heraus auf das Stadtzentrum und auf das 
grüne Ufer von Gehlsdorf. 
 
Einschätzung der Empfindlichkeit im Zusammenhang mi t der Vorbelastung 
 
Für die Bewertung des Landschaftsbildes werden die Kriterien Vielfalt, Naturnähe und Eigenart zu dem 
Indikator visueller Gesamteindruck zusammengefasst. Die Bewertung geht von der Tatsache aus, 
dass der visuelle Gesamteindruck bei der Ausweisung von Vorrang- und Vorsorgeräumen der Entwick-
lung von Natur und Landschaft in das Landschaftsraumkonzept des Landschaftsplans eingeflossen ist. 
Es zeigt sich nur in kleinen Teilbereichen mit Gehölzstrukturen und Kayenmühlengraben ein interes-
santes Landschaftsbild. Im überwiegenden Teil wird das Gebiet durch die zahlreichen, groß dimensio-
nierten technischen Bauwerke dominiert. Das Landschaftsbild ist daher insgesamt als erheblich vorbe-
lastet mit geringem visuellen Gesamteindruck, Stufe 1 zu bezeichnen. 
 
Entsprechend Landschaftsraumkonzept des Landschaftsplans der HRO befinden sich im Plangebiet 
keine Vorrangräume. Die Vorsorgeräume im Plangebiet befinden sich teilweise entlang des Warnow-
ufers, am Kayenmühlengraben und im Bereich der Werftstraße (wichtige Grünverbindung).   
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Bewertung der Auswirkungen und Ableitung von Festse tzungsmöglichkeiten 
 
Störungen des Landschaftsbildes werden hauptsächlich durch flächenhafte (Häufung von Anlagen), 
punktförmige oder linienhafte bauliche Anlagen verursacht, die gebietsuntypisch sind oder aufgrund 
ihrer Massivität oder Höhe, optische Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes darstellen. Mit der 
geplanten gewerblichen- und Mischnutzung im Bebauungsplangebiet ist zwar die höchste Intensität 
der Nutzung für das Schutzgut Landschaftsbild verbunden. Angesichts der bestehenden Vorbelastung 
und der möglichen Aufwertung durch die städtebauliche Neuordnung des Gebietes ist diese jedoch 
von untergeordneter Relevanz, geringe Beeinträchtigung, Stufe 1. 
Hinzu kommt, dass die bedeutenden Sichtbeziehung zum Gehlsdorfer Ufer durch die Bebauungspla-
nung nicht eingeschränkt wird. Die nachfolgende Tabelle bezieht sich verallgemeinernd auf die Aussa-
gen des GOP. 
 
mögliche Auswirkungen auf das Schutzgut Land-
schaftsbild 

Festsetzungsmöglichkeiten im Bebauungsplan 

Aufwertung durch Schaffung eines Grünzuges 
zum Warnowufer und Sanierung/Neubau von 
Gebäuden sowie deren Gestaltung 

Entwicklung des Kayenmühlengrabens als Grün-
zug;  
Grünflächen gem. § 9 Abs.1 Nr. 15 BauGB 
Fassadenbegrünung Tür- und fensterloser Fas-
saden 
Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhal-
tung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sowie von Gewässern gem. § 9 
Abs. 1 Nr. 25 a BauGB 

Tabelle 17: Festsetzungsmöglichkeiten für das Schut zgut Landschaftsbild 

 
10.2.2.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
 
 
Beschreibung der Situation 
 
Zur Beschreibung und Bewertung von Kultur- und Sachgütern müssen Werte- und Funktionselemente 
mit kultureller Bedeutung, die von Menschenhand geschaffen wurden, erfasst werden. Hierzu gehören 
bauliche Anlagen (z.B. Sakralbauten, Wohngebäude), Bodenfunde und Fundstellen (z.B. Grabstellen, 
Überreste alter Siedlungen), Vegetation (z.B. Parks, Alleen), Standorte und Bedingungen mit immate-
rieller kultureller Funktion (z.B. Sicht- und Wegebeziehungen, alte Märkte, Festwiesen). 
Der östliche Bereich des Bebauungsplangebietes ist heute noch durch die Gebäude aus dem ehemali-
gen Werftbaubetrieb geprägt. Hier dominieren insbesondere die an der Werftstraße gelegene alte 
Schiffbauhalle (Halle 204) sowie die dahinter liegende ehemalige Kesselbauhalle (Halle 206). Als 
Zeugnisse erhaltenswerter Industriearchitektur sind beide Hallen unter Denkmalschutz gestellt worden. 
Weiterhin prägend sind die als Klinkermauerwerk ausgeführten alten Ausrüstungshallen in Ufernähe, 
die teilweise bereits saniert wurden. 
Ein besonderes kulturhistorisches Zeugnis der industriellen Vergangenheit des Bebauungsplangebie-
tes legen die zwei noch verbliebenen Hellingkräne ab. 
Mit der MS „Kronprinz“ (Undine) befindet sich gegenwärtig ein bewegliches Denkmal innerhalb des 
Bebauungsplangebietes. 
An der östlichen Grenze des Bebauungsplangebietes steht die Gedenkstätte „Revolutionäre Matro-
sen“. 
In unmittelbarer Nachbarschaft des Bebauungsplangebietes, Werftstraße 5, befindet sich das denk-
malgeschützte Gebäude der ehemaligen Handelsschule. 
 
Einschätzung der Empfindlichkeit im Zusammenhang mi t der Vorbelastung 
 
Im Zuge der Bebauungsplanung ist vor allem erheblich, ob Werte- oder Funktionselemente direkt oder 
indirekt durch die Planung betroffen sind. Als Indikator für die Bewertung wird demzufolge das Vorhan-
densein von Werte- und Funktionselementen im Sinne des Denkmalschutzes herangezogen. 
Für die o.g. Kultur- und Sachgüter besteht danach aufgrund ihrer denkmalpflegerischen und kulturhis-
torischen Bedeutung eine hohe Empfindlichkeit (Stufe 3). 
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Bewertung der Auswirkungen und Ableitung von Festse tzungsmöglichkeiten 
 
Durch bauliche Anlagen, aber auch durch betriebsbedingte Wirkungen können Kultur- und Sachgüter 
betroffen sein. Insbesondere sind folgende Wirkungen möglich: 
− Verlust oder Teilverlust, 
− Beeinträchtigungen der materiellen Substanz durch Erschütterungen oder Immissionen, Grundwas-

serabsenkung oder klimatische Veränderungen, 
− Verringerung der Nutzungsmöglichkeit sowie Einschränkung der Zugänglichkeit durch Flächenin-

anspruchnahme, Überbauung von Bodendenkmalen, aber auch Verlärmung, 
− visuelle Beeinträchtigung freistehender Kultur- und Sachgüter, Trennung funktionaler Zusammen-

hänge sowie Veränderung der Umgebung. 
Mit der vorliegenden Bebauungsplanung verbindet sich auch die Zielsetzung die kulturhistorisch und 
denkmalpflegerisch bedeutsamen Elemente zu erhalten und diese in das spätere Erscheinungsbild 
des Gebietes zu integrieren. Unter dieser Voraussetzung sind mit der Bebauungsplanung geringe Be-
einträchtigungen (Stufe 1) für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter verbunden. 
 
mögliche Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter  Festsetzungsmöglichkeiten im Bebauungsplan 
Verlust oder Teilverlust Hinweis auf die Unterschutzstellung der Hallen 

204 und 206 sowie der „Gedenkstätte des revolu-

tionären Matrosen“ 
nachrichtliche Übernahme gem. § 9 Abs. 6 
BauGB 

visuelle Beeinträchtigung der freistehenden Hel-
lingkräne 

Festsetzung der Oberkante baulicher Anlagen auf 
das Höhenniveau der Kranbahn (höchstens 8,00 
m über HN) 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

Tabelle 18: Festsetzungsmöglichkeiten für das Schut zgut Kultur- und Sachgüter 

 
10.2.2.9 Darstellung von wichtigen Wechselwirkungen  
 
 
Bodenbelastung � Grundwasser � Oberflächenwasser 
Die nutzungsbedingten schädlichen Bodenveränderungen im Bebauungsplangebiet führten zugleich zu 
punktuellen stofflichen Belastungen im Grundwasser. Die Uferzone ist durch die industrielle- und Ha-
fennutzung vollständig verbaut. Damit schränkt diese technische Barriere (Kaispundwand) einen 
Schadstofftransport aus den tieferen Schichten der Altlastverdachtsflächen bzw. Flächen mit schädli-
chen Bodenveränderungen in die Warnow stark ein. 
 
Brachen der Verkehrs- und Industrieflächen � Pflanzen und Tiere 
Wandel und Niedergang der Produktionsstruktur brachten massiven Leerstand der ehemaligen Schiff-
bauhallen sowie das Brachfallen von Industrie- und Gewerbeflächen mit sich. Dies führte einerseits zu 
Nutzung dieser Gebäude als Sommer-, Winter- und Paarungsquartier durch Vögel und Fledermäuse 
und andererseits auf den brachgefallenen Flächen zur Ausprägung ausdauernder hochwüchsiger 
Staudenfluren, teilweise mit Gehölzaufwuchs, die ein ideales Nahrungshabitat für die vorgenannten 
Arten darstellen. 
 
10.3 Beschreibung der zu erwartenden erheblich nach teiligen Umweltauswirkungen 
 
 
Beeinträchtigungen für die Schutzgüter können durch die oben aufgeführten Maßnahmen nicht in vol-
lem Umfang vermieden oder vermindert werden. Nachfolgend werden verbleibende Beeinträchtigun-
gen dargestellt und bewertet. 
 
Schutzgut Mensch/Lärm 
Es bleiben Lärmbeeinträchtigung in den MI durch die Summenwirkung von Gewerbe- und Verkehrs-
lärm bestehen. Aus diesem Grund werden bauliche Schallschutzmaßnahmen an Gebäuden festge-
setzt. 
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Schutzgut Tiere 
Durch das Überbauen von Ruderalfluren gehen Nahrungshabitate für Fledermäuse und Vögel verlo-
ren. 
 
10.4 Übersicht über die wichtigsten geprüften ander weitigen Lösungsmöglichkeiten und Dar-

stellung der Auswahlgründe 
 
 
Nachfolgend wird ein Überblick über die Varianten gegeben, die sich der Sache nach anbieten und 
ernsthaft in Betracht kommen. Varianten, die denkbar wären, jedoch in früherem Stadium auf Grund 
einer Grobabschätzung ausgeschieden wurden, werden nicht mehr dargestellt. 
 
10.4.1 Standortalternativen 
 
 
Mit dem B-Plan Nr. 10.MI.138 für die „Ehemalige Neptunwerft“ soll ein Gebiet städtebaulich geordnet 
werden, welches einerseits durch baulichen Verfall und Leerstand und andererseits durch bestehende 
Nutzungen und Neuansiedlungen geprägt ist. Diese städtebauliche Aufgabe kann an keiner anderen 
Stelle des Stadtgebietes gelöst werden. Die Diskussion von Standortalternativen ist damit hinfällig. 
 
10.4.2 Varianten der baulichen Nutzung 
 
 
Zum Unterbringen von Wohnnutzung im Bebauungsplangebiet sind hinsichtlich der Lärmbeeinträchti-
gungen und Einschränkungen für bestehendes bzw. gemäß der Festsetzungen mögliches Gewerbe 
verschiedene Varianten untersucht worden. Dabei wurden anstelle der jetzt geplanten MI-Flächen WA-
Flächen angenommen. Die Ausweisung als WA führt zu höchsten Einschränkungen für die gewerblich 
genutzten Flächen sowohl am Tage als insbesondere auch nachts und scheidet deshalb aus. 
 
Varianten zur Einordnung sensibler Nutzungen auf weniger durch Altlasten und schädliche Bodenver-
änderungen belasteten Flächen wurden diskutiert, aber aufgrund des bevorzugten Wohnens am Was-
ser und lärmbedingten Nutzungseinschränkungen nicht weiter verfolgt. 
 
Es wurde eine Entrohrung des Auslaufs Kayenmühlengraben ab Schonenfahrerstraße geprüft. 
Folgende Sachverhalte stehen der Maßnahme entgegen: 
 
• Kein Handlungsdruck aus Gründen der Eingriffs- und Ausgleichsbetrachtung. 
• Erschwerte Eigentumsverhältnisse (die Grundstücke befinden sich in Privatbesitz). 
• Hohe Herstellungskosten (z.B. Flächenerwerb, Bodenarbeiten, Neubau der Kaikantenanschlüsse, 

Brückenbau, Umverlegung von Leitungen, gegebenenfalls Altlastensondierung und Entsorgung) - 
eine Förderfähigkeit der Maßnahme ist nicht bekannt. 

• Bestehende Gefahr, dass es durch die Öffnung der Kaikante zum Schadstoffeinträgen aus an-
grenzenden tieferen Altlastenverdachtsflächen kommt, da die Barrierewirkung der Kaikante aufge-
hoben wäre. 

• Aus Gründen der Herstellungskosten und der Unterhaltung sollte die Brücke im Verlauf der Kurt-
Dunkelmann-Straße nur als Fußgängerbrücke ausgebildet werden. Dies spricht gegen den 
Wunsch der ansässigen Unternehmen nach einer durchgehenden Querverbindung zur besseren 
Erreichbarkeit. 

• In dem Bereich queren eine Trinkwasserleitung sowie eine Abwasserdruckleitung, die mit erhöh-
tem technischen Aufwand gedükert bzw. umverlegt werden müssten. 

• Auf Grund der technischen Bedingungen im Bereich der Regenrückhaltung kommt es bei Starkre-
genereignissen zu einem Abschlag von Regenwasser. Durch die Mischkanalisation würde es in 
diesen Fällen zu Einträgen von Feststoffen und damit zu einer Belastung kommen. 

• Keine Wasserführung während niederschlagsarmer Zeit sowie Rückstau aus der Unterwarnow. 
• Mit der Öffnung würde die erst hergestellte Kanalisation in nördliche Richtung sowie der 1997/1998 

mit Fördermitteln gebaute Auslauf hinfällig - damit Gefahr des Verstoßes gegen Förderrichtlinien. 
• Die Kaikante sollte nicht unterbrochen werden; Frage der baulichen Sicherung. 
 
Im Rahmen der planerischen Abwägung wurden alle von der Maßnahme betroffenen Träger öffentli-
cher Belange schriftlich beteiligt. In der Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile wird von der Maß-
nahme Abstand genommen, da die Nachteile als überwiegend bewertet werden. 
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10.5. Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zus ammenstellung der Unterlagen aufgetreten 
sind 

 
 
Bei der Zusammenstellung der Unterlagen sind keine Schwierigkeiten aufgetreten. Für das Bebau-
ungsplangebiet wurden eine Reihe wichtiger umweltbezogener Fachgutachten erstellt, die dazu die-
nen, eine genaue Einschätzung der Umweltfolgen vorzunehmen. Dazu zählen Altlastenuntersuchun-
gen, der GOP sowie das Schallimmissionsgutachten. Auf ihrer Grundlage wurden wichtige umwelt- 
und naturschutzfachliche Festsetzungen im Bezug zu Mensch/Lärmschutz und Eingriffsregelung für 
das Bebauungsplangebiet getroffen. Die Angaben und Wirkungsabschätzungen für die weiteren 
Schutzgüter basieren auf vorhandenem Kenntnisstand, ohne auf konkrete Berechnungen oder Model-
lierungen zurückzugreifen. Dennoch lassen sich auf dieser Grundlage bspw. Auswirkungen auf die 
Luftqualität, das Lokalklima, die hydrogeologischen Verhältnisse oder die Überflutungsgefahr relativ 
genau treffen, ohne dass konkrete Bezifferungen erforderlich wären. Diese ständen, gemessen am 
gering erhöhten Aussagewert, in keinem vertretbaren Aufwand. Die im Kapitel 2 dargestellten Ausfüh-
rungen zur Vermeidung umwelterheblicher Auswirkungen durch die Planung machen deutlich, dass im 
Einflussbereich der Bebauungsplanung wichtige Weichenstellungen zur Erzielung eines                 
umweltverträglichen Ergebnisses möglich sind. 
 
10.6 Zusammenfassung 
 
 

Entsprechend der beabsichtigten städtebaulichen Neuordnung und Nutzungsmischung im Bebau-
ungsplangebiet werden Misch- und Gewerbenutzungen festgesetzt. Grünachsen und Wegeführungen 
aus benachbarten Gebieten werden aufgenommen und weitergeführt, insbesondere im Bereich der 
Uferzone und des Kayenmühlengrabens. 
 
Hinsichtlich der Lärmbelastung werden die Orientierungswerte am Tage und in der Nacht für Verkehrs-
lärm innerhalb des Plangebietes, an der Amtsstraße in Gehlsdorf und dem südwestlich angrenzenden 
Kerngebiet eingehalten. Damit ist die Vorbelastung durch Verkehrslärm an diesen Immissionsorten 
gering. An den straßenzugewandten Baufeldern des südlichen Gebietsrandes entlang der Werftstraße 
sowie entlang der Lübecker Straße werden die schalltechnischen Orientierungswerte um bis zu 7 
dB(A) am Tage und bis zu 9 dB(A) nachts überschritten. An den Immissionsorten außerhalb des Plan-
gebietes werden die Orientierungswerte um mehr als 5 dB(A) überschritten. Damit liegt für diese Im-
missionsorte (A 12, A13, A15) sowie für die Baugebiete GE 8 bis GE 11 eine hohe Vorbelastung ge-
genüber Verkehrslärm vor. Gegenüber Gewerbelärm werden alle Orientierungswerte eingehalten, so 
dass diesbezüglich eine geringe Vorbelastung besteht. Bei der zukünftigen Verkehrsbelegung ist infol-
ge der Inbetriebnahme der festen Warnowquerung mit einer geringeren Verkehrsbelegung und etwa 1 
bis 2 dB(A) niedrigeren Pegeln zu rechnen. Dennoch bleibt es bei Überschreitungen der Orientie-
rungswerte entlang der Hauptverkehrsstraßen in den angrenzenden Gewerbegebieten. Hier werden 
Schalldämm-Maße der Außenbauteile festgesetzt. Die Bebauungsplanung beabsichtigt einen Teil der 
bisher gewerblich genutzten Flächen als Mischgebiet auszuweisen und dort Wohnnutzung zu ermögli-
chen. Um belästigende bzw. schädigende Wirkungen im Mischgebiet zu vermeiden, wird die Lärm-
emission durch die Vergabe von immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegeln in 
den GE-Flächen begrenzt. Damit ist keine Beeinträchtigung aus der gewerblichen Nutzung im MI zu 
erwarten, geringe Beeinträchtigung. 
 
Mit der Mischgebietsplanung und der bestehenden gewerblichen Nutzung sind Emissionen von Luft-
schadstoffen und Staub verbunden, die im Zusammenhang mit dem Schutzgut Mensch/Luft eine mitt-
lere Intensität aufweisen. In Verbindung mit der bestehenden Vorbelastung ist hier mit geringen Beein-
trächtigungen zu rechnen. 
 
Für die Neuplanung hängen Emissionsart und -konzentration insbesondere von Gewerbezweig und 
eingesetztem Stand der Technik ab, die zum Zeitpunkt der Bebauungsplanaufstellung nicht bekannt 
sind. Entsprechende Regelungen bleiben nachfolgenden Genehmigungsverfahren nach BImSchG 
oder Baurecht vorbehalten. Für eine gewisse Verringerung der Staubentwicklung sowie in geringem 
Umfang zur Filterung von Luftschadstoffen sind grünordnerische Maßnahmen sowie die Fernwärme-
nutzung für den energetischen Niedertemperaturbedarf entsprechend Wärmesatzung der Hansestadt 
Rostock geeignet. 
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Für die Erholung hat das Bebauungsplangebiet derzeit keine Bedeutung. Positive Auswirkungen auf 
das Erholungspotential sind durch die Planung zu erwarten, wenn durch die Neubebauung und die 
durchgängige Uferpromenade ein weiterer attraktiver Uferabschnitt in Stadtnähe entwickelt wird. 
 
Böden mit einer nennenswerten natürlichen Funktionsübernahme werden im Bebauungsplangebiet 
nicht angetroffen. Im Zusammenhang mit der bestehenden Nutzung und der Vorbelastung kann ein-
geschätzt werden, dass für das Schutzgut Boden im Bebauungsplangebiet eine geringe Wertigkeit 
besteht. In weiten Teilen des Bebauungsplangebietes besteht Altlastverdacht. Aufgrund der hohen 
Vorbelastung durch Versiegelung und der geringen Wertigkeit bzw. Nichtinanspruchnahme der Böden 
auf den verbliebenen Restflächen ist insgesamt für das Schutzgut Boden von geringen Beeinträchti-
gungen auszugehen. Die Bodenverunreinigungen auf den Verdachtsflächen 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 
28, 29, 30 und 31 (vgl. Abb. 1) führen partiell zu Nutzungseinschränkungen für sensible Nutzungen im 
Bebauungsplangebiet, die im Rahmen eines Gutachtens näher spezifiziert werden. Insgesamt werden 
durch die Bebauungsplanung deutliche Verbesserungen für das Schutzgut Boden herbeigeführt. 
 

Das Bebauungsplangebiet wird im Norden durch die Warnow begrenzt. Im nördlichen Bereich des 
Bebauungsplangebietes verläuft der Kayenmühlengraben, der nur noch in geringen Teilen offen ge-
führt wird (von 720 Metern Länge sind 575 Meter verrohrt) und in den Fällen einer Wasserführung 
starke Verschmutzung aufweist. Mit der Bebauungsplanung verbindet sich auch die Zielsetzung, das 
Erscheinungsbild des Kayenmühlengrabens aufzuwerten und Teile der Uferzone für die Öffentlichkeit 
begehbar zu gestalten so dass insgesamt mit Verbesserungen für das Schutzgut Oberflächenwasser 
und auch in dieser Hinsicht mit einer geringen Beeinträchtigung gerechnet werden kann. 
 
Entsprechend der herrschenden Grundwasserverhältnisse ist das oberflächennah anstehende Grund-
wasser im Bebauungsplangebiet nicht geschützt und damit als hoch empfindlich gegenüber flächen-
haft eindringenden Schadstoffen anzusehen. Punktuell mögliche altlastenbedingte Belastungen des 
Grundwassers verschärfen diese Einschätzung.  
Die Wahrscheinlichkeit eines Stoffeintrages in Abhängigkeit von der Nutzung kann als gering beurteilt 
werden, da eine Eintragsgefährdung durch den hohen Versiegelungsgrad nahezu ausgeschlossen ist. 
Im Rahmen eines Grundwassermonitorings wird eine mögliche Mobilität von Schadstoffen beobachtet. 
 
Bei Ansatz des Bemessungshochwassers (BHW) von 2,90 m HN in diesem Bereich des Stadtgebie-
tes, gilt der nördliche Bereich des Bebauungsplangebietes als überflutungsgefährdet. Wird im überflu-
tungsgefährdeten Bereich des Plangebietes Wohnnutzung vorgesehen, muss deren Sockelhöhe auf 
BHW-Niveau gebracht werden. Zum Schutz vor gewerblich bedingtem schadstoffhaltigem Rückfluss 
im Falle einer Sturmflut sind entsprechende Festsetzungen möglich. 
 
Die lokalklimatischen Verhältnisse innerhalb sowie in der Umgebung des Bebauungsplangebietes sind 
dem Klimatoptyp Industrie- und Gewerbeflächenklimatop zuzurechnen. Hier herrschen geringe Luft-
feuchtigkeit, geringer Wärmeinseleffekt und in Abhängigkeit von der vertikalen Gliederung entspre-
chende Windfeldbeeinflussungen vor, so dass die lokalklimatische Bedeutung des Bebauungsplange-
bietes gering ist. Die geplante Nutzung des Bebauungsplangebietes wirkt aufgrund der gleichbleiben-
den Versiegelung mit geringer Intensität auf das Lokalklima und es sind geringe Beeinträchtigungen 
für das Schutzgut Klima zu erwarten. Mit der Bebauungsplanung ergeben sich Möglichkeiten, auf 
günstigere lokalklimatische Verhältnisse Einfluss zu nehmen. 
 
Insgesamt sind im Bebauungsplangebiet nur wenige wertvolle Biotopstrukturen vorhanden. Einige 
Flächen haben sich durch aufgelassene Nutzung zur wertvolleren Brachflächen entwickelt, wobei die 
Versiegelungen, Teilversiegelungen und Verdichtungen im Untergrund noch vorhanden sind. Von hö-
herer Bedeutung sind die wenigen Gehölzstrukturen. Die Biotoptypen mit der höchsten Wertigkeit sind 
die über das gesamte Bebauungsplangebiet verteilten älteren Einzelbäume. Der größte Teil dieser 
Flächen wird durch das Vorhaben nicht verändert. Durch neue Bebauung und die Erschließung des 
Gebietes gehen einige Flächen als Lebensraum für Pflanzen und Tiere verloren. Das betrifft vor allem 
Brachen der Industrie, auf denen sich nach der Nutzungsauflassung Ruderalfluren entwickelt haben. 
Demgegenüber können die Großgrünstrukturen weitgehend erhalten werden. 
 
Insbesondere die großflächigen, ungestörten Ruderalflächen, die in Verbindung mit dem Altbaumbe-
stand wertvolle Lebensräume für arten- und individuenreiche Insektenpopulationen darstellen, machen 
das Gebiet zu einem wertvollen Nahrungshabitat für Vögel und Fledermäuse. Aufgrund der zahlrei-
chen Einflugmöglichkeiten an den alten Gebäuden weisen diese eine hervorragende Eignung als 
Sommerquartier und für die Aufzucht der Jungtiere von Fledermäusen (Wochenstuben) auf und die-
nen als Brut- und Nistplatz für Vögel.  



Hansestadt Rostock    •    Bebauungsplan Nr. 10.MI.138   •   Ehemalige Neptunwerft    •    Begründung 
 

 41 

Der Abriss alter Gebäude bedeutet den Verlust von Nistplätzen verschiedener Vogelarten und der 
Quartiere von Fledermäusen. Durch das Überbauen von Ruderalfluren gehen auch Nahrungsgebiete 
für diese Tierarten verloren. Damit sind erhebliche Beeinträchtigungen verbunden. Wichtige Lebens-
raumstrukturen, wie der Kayenmühlengraben mit den angrenzenden Gebüschen und das Gehölz auf 
Baufeld GE 7 bleiben erhalten und mindern die negativen Auswirkungen. 
 
Das Landschaftsbild des Plangebietes ist durch die Nutzungsstrukturen der industriellen Vergangen-
heit geprägt. Besonders dominierend sind die beiden Kaikräne, die aufgrund ihrer Höhe auch aus wei-
teren Entfernungen sichtbar sind. Angesichts der bestehenden Vorbelastung und der möglichen Auf-
wertung durch die städtebauliche Neuordnung des Gebietes sind mögliche Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes gering. 
Als Zeugnisse erhaltenswerter Industriearchitektur stehen die Hallen 204 und 206 unter Denkmal-
schutz. Weiterhin prägend sind die als Klinkermauerwerk ausgeführten alten Ausrüstungshallen in 
Ufernähe, die teilweise bereits saniert wurden. Ein besonderes kulturhistorisches Zeugnis der indus-
triellen Vergangenheit des Bebauungsplangebietes legen die zwei noch verbliebenen Hellingkräne ab. 
Mit der MS „Kronprinz“ (Undine) befindet sich gegenwärtig ein bewegliches Denkmal innerhalb des 
Bebauungsplangebietes. An der östlichen Grenze des Bebauungsplangebietes steht die Gedenkstätte 
„Revolutionäre Matrosen“ und in unmittelbarer Nachbarschaft des Bebauungsplangebietes, Werftstra-
ße 5, befindet sich das denkmalgeschützte Gebäude der ehemaligen Handelsschule. Mit der vorlie-
genden Bebauungsplanung verbindet sich auch die Zielsetzung die kulturhistorisch und denkmalpfle-
gerisch bedeutsamen Elemente zu erhalten und diese in das spätere Erscheinungsbild des Gebietes 
zu integrieren. Unter dieser Voraussetzung sind mit der Bebauungsplanung geringe Beeinträchtigun-
gen für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter verbunden. 
 
10.7 Informations- und Datengrundlagen 
 
 
Für alle Schutzgüter werden generell als Informations- und Planungsgrundlagen die Festsetzungen 
des Bebauungsplans, die Ergebnisse des städtebaulichen Rahmenplans von APM, 2001 sowie die 
Aussagen des Grünordnungsplans (GOP) vom Planungsbüro Kröber, insbesondere zu Tieren und 
Pflanzen sowie zum Landschaftsbild herangezogen. Weiterhin wurden vorliegende schallschutzbezo-
gene Aussagen aus Anlagegenehmigungen nach BImSchG genutzt. 
Zusätzlich wurden differenzierte Aussagen auf der Basis folgender Unterlagen getroffen: 
 
Schutzgut Mensch 
• Schalltechnische Untersuchung für den Entwurf des Bebauungsplans 10.MI.138 „Ehemalige Nep-

tunwerft“ der Hansestadt Rostock, Hamann Consult AG, 2003 
 
Schutzgut Boden 
• Bodenkonzeptkarte der HRO, HRO, 2002 
• Altlastenkataster HRO, HRO, aktualisiert 2003 
• Zusammenfassende Bewertung der Altlastensituation auf dem Gelände der ehemaligen Neptun-

werft im Hinblick auf die Bebauungsplanung der Hansestadt Rostock, Büro S.I.G.-DR.-ING. 
STEFFEN GmbH, 1995 

• Mitteilung der Landesarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) – Anforderungen an die stoffliche Verwer-
tung von mineralischen Reststoffen/Abfällen – Technische Regeln –, 1997-11-06 

• Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 1999-07-12 
• Ableitung von Bodenwerten für die Bauleitplanung; IFUA – Institut für Umwelt-Analyse Projekt-

GmbH, Bielefeld, September 1999 
 
Schutzgut Wasser 
• Gewässerkataster HRO, HRO, 2001 
• Gewässergütemessung des StAUN Rostock, 1999 
• Grundwasserkataster HRO, HRO, 2001 
• Hochwasserschutzkonzept des Landes M-V, 1999 
 
Schutzgut Klima 
• Klimafunktionskarte HRO, HRO, 2002 
 
Schutzgut Kultur-/Sachgüter 
• Denkmalliste, HRO, Stand 2002 
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10.8 Bewertungsmethodik 
 
 
Für die Einschätzung der Beeinträchtigung von Schutzgütern durch die Bebauungsplanung bzw. die 
Einschätzung der Umwelterheblichkeit stehen zwei Informationsebenen zur Verfügung: 
 
• die Funktionseignung (ökologische Empfindlichkeit) des Schutzgutes und 
• die Intensität der geplanten Nutzung. 
 
Werden beide Informationen miteinander verschnitten, ergibt sich der Grad der Beeinträchtigung oder 
das ökologische Risiko gegenüber der geplanten Nutzung. 
Um die Funktionalität der Bewertung zu gewährleisten, wird eine Beschränkung auf die Faktoren vor-
genommen, die am ehesten geeignet sind, die Wirkungszusammenhänge zu verdeutlichen. Sie sind 
auch unter dem Begriff Indikatoren bekannt. Darüber hinaus muss die Wahl der Indikatoren an die 
Datenverfügbarkeit angepasst werden. Gemessen an der wenig höheren Aussagequalität vielstufiger 
Modelle gegenüber einfacheren Varianten, der besseren Datenverfügbarkeit bei weniger differenziert 
zu treffenden Aussagen und der für Planer und Bearbeiter erforderlichen Information, wird für das Be-
wertungskonzept im Bebauungsplanverfahren die dreistufige Variante gewählt. Die Aussagen werden 
in der Form gering, mittel, hoch bzw. in der Entsprechung Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3 getroffen. Nachfol-
gende Tabelle veranschaulicht die für alle Bewertungsschritte zutreffende Matrix. 
 
Funktionseignung des  Intensität der Nutzung   →→→→ 
Schutzgutes   ↓↓↓↓ Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 
Stufe 1 Geringe Beeinträchti-

gung 
Stufe 1 

Geringe Beeinträchti-
gung 
Stufe 1 

Mittlere Beeinträchti-
gung 
Stufe 2 

Stufe 2 Mittlere Beeinträchti-
gung 
Stufe 2 

Mittlere Beeinträchtigung 
Stufe 2 

Hohe Beeinträchti-
gung 
Stufe 3 

Stufe 3 Mittlere Beeinträchti-
gung 
Stufe 2 

Hohe Beeinträchtigung 
Stufe 3 

Hohe Beeinträchti-
gung 
Stufe 3 

Beispiel für die Lesart: 
Hohe Funktionseignung des Schutzgutes (Stufe 3) und mittlere Intensität der Nutzung durch die Pla-
nung (Stufe 2) führt zu hoher Beeinträchtigung für das Schutzgut (Stufe 3). 
 
Bei dieser Vorgehensweise wird berücksichtigt, dass die Bewertung über logische Verknüpfungen 
erfolgt und dass der inhaltliche und räumliche Aussagewert maßgeblich von der Aussagekraft und 
Korrektheit der Indikatoren abhängig ist. Zur Bestätigung der Bewertung werden Abstimmungen mit 
dem zuständigen Sachgebiet geführt. Die Wahl der Bewertungsstufen ist das Ergebnis eines Erfah-
rungs- und Abstimmungsprozesses der beteiligten Planer und Fachleute. 
Die Bewertung findet in dieser Form nur für die Neuinanspruchnahme von Flächen statt; bei der Über-
planung bestehender Flächen ohne gravierende Nutzungsänderungen kann von geringen Beeinträch-
tigungen für das jeweilige Schutzgut ausgegangen werden! 
 
Als Bewertungsgrundlage für die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima und Menschliches Wohlbefinden 
wird das Umweltqualitätszielkonzept (UQZK) der HRO aus dem Jahr 2002 herangezogen. Die vorsor-
georientierten Umweltqualitätsziele (UQZ) wurden für diese Umweltmedien entsprechend ihrer lokalen 
Ausprägung definiert. Sie sind wissenschaftlich fundiert, berücksichtigen jedoch auch politische Vor-
gaben und wurden breit in der Verwaltung und verschiedenen Ortsbeiräten diskutiert. Für die Schutz-
güter Pflanzen und Tiere sowie Landschaftsbild/landschaftsgebundene Erholung dient der GOP sowie 
die Entwicklungskonzeption des Landschaftsplans (HRO, 1994) als Bewertungsgrundlage. 
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Empfindlichkeit/Vorbelastung für das Schutzgut Mensch/Lärm 
geringe Lärmvorbelastung 
Stufe 1 

Orientierungswerte der DIN 18005 eingehalten 

erhöhte Lärmvorbelastung 
Stufe 2 

Orientierungswerte der DIN 18005 um weniger als  
5 dB(A) überschritten 

hohe Lärmvorbelastung 
Stufe 3 

Orientierungswerte DIN 18005 um mehr als 5 dB(A) überschritten 

 
Nutzungsintensität für das Schutzgut Mensch/Lärm 
kaum wahrnehmbarer Anstieg der Lärmimmission 
Stufe 1 

Anstieg des Lärmpegels bis 1 dB(A); 
Orientierungswerte der DIN 18005 eingehalten 

wahrnehmbarer Anstieg der Lärmimmission 
Stufe 2 

Anstieg des Lärmpegels >1 < 3 dB(A); 
Orientierungswerte der DIN 18005 dB(A) überschritten 

deutlicher Anstieg der Lärmimmission 
Stufe 3 

Anstieg des Lärmpegels um mehr als 3 dB(A); 
Orientierungswerte der DIN 18005 überschritten 

 
Empfindlichkeit/Vorbelastung für das Schutzgut Mensch/Luft 
geringe Vorbelastung 
Stufe 1 

Zielwerte für das Jahr 2008 unterschritten bzw. erreicht 

mittlere Vorbelastung 
Stufe 2 

Zielwerte für das Jahr 2003 unterschritten bzw. erreicht 

hohe Vorbelastung  
Stufe 3 

Zielwerte für das Jahr 2003 überschritten 

 
Nutzungsintensität für das Schutzgut Mensch/Luft 
geringer Einfluss auf die Luftqualität 
Stufe 1 

Grünflächen, Campingplätze; 
geringes Verkehrsaufkommen 

Einfluss auf die Luftqualität 
Stufe 2 

Feriendörfer, Wohngebiete, Mischgebiete; 
erhöhtes Verkehrsaufkommen 

hoher Einfluss auf die Luftqualität 
Stufe 3 

Freizeitparks, Großflächiger Einzelhandel, Industriegebiete, Parkplätze; 
Starkes Verkehrsaufkommen 

 
Empfindlichkeit von Böden im Zusammenhang mit der Vorbelastung. 
Aufgeschüttete, anthropogen veränderte Böden 
Stufe 1 

gestörte Bodenverhältnisse vorherrschend oder hoher Versiegelungsgrad 
(>60%) und/oder Altlast vorhanden 
(Regosole, Pararendzina beide auch als Gley oder Pseudogley, Gley aus 
umgelagertem Material) 

Natürlich gewachsene, kulturtechnisch genutzte, häufige Böden 
Stufe 2 

Land- und forstwirtschaftlich oder gartenbaulich genutzte Flächen mit für die 
Region häufigen Böden oder mittlerer Versiegelungsgrad (>20%<60%) 
und/oder punktuelle Schadstoffbelastungen 
(Gleye, Braun-, Fahl-, Parabraunerden, Pseudogleye, Podsole, Horti-, Kolluvi-
sole, überprägtes Niedermoor) 

Natürlich gewachsene, seltene und/oder hochwertige Böden 
Stufe 3 

Seltene naturnahe Böden (< 1% Flächenanteil); naturgeschichtliches Doku-
ment; hohe funktionale Wertigkeiten z.B. für die Lebensraumfunktion oder 
Regulation des Wasserhaushaltes, geringer Versiegelungsgrad (<20%), keine 
stofflichen Belastungen 
(Niedermoorböden, Humusgleye, Strandrohgleye und Podsole über Staugley-
en) 

 
Nutzungsintensität im Zusammenhang zum Schutzgut Boden. 
geringe Flächeninanspruchnahme 
Stufe 1 

Grünflächen, Freizeitparks, Campingplätze  
(Neuversiegelungsgrad ≤ 20 %) 

erhöhte Flächeninanspruchnahme 
Stufe 2 

Feriendörfer, Wohngebiete, Mischgebiete  
(Neuversiegelungsgrad ≤ 60 %) 

hohe Flächeninanspruchnahme 
Stufe 3 

Gewerbegebiete, Industriegebiete, Parkplätze  
(Neuversiegelungsgrad > 60 %) 

 
Empfindlichkeit/Vorbelastung für das Schutzgut Gewässer 
Anthropogen vollständig überformte und belastete Gewässer 
Stufe 1 

Gewässer ist verrohrt und weist mit Güteklasse III-IV / IV starke bis übermäßige 
Verschmutzungen durch organische, sauerstoffzehrende Stoffe und damit 
weitgehend eingeschränkte Lebensbedingungen auf 

Gewässer offen, Gewässerbett technisch ausgebaut und mäßig belastet 
Stufe 2 

Gewässer ist nicht verrohrt, weist jedoch eine kulturbetonte naturferne Ausprä-
gung auf und kann mit Gewässergüte II-III / III als belastet durch organische 
sauerstoffzehrende Stoffe mit eingeschränkter Lebensraumfunktion bezeichnet 
werden 

Naturnahes Gewässer 
Stufe 3 

Gewässer ist weitgehend anthropogen unbeeinflusst und weist mit Gewässer-
güte I / I-II / II lediglich mäßige Verunreinigungen und gute Lebensbedingungen 
aufgrund ausreichender Sauerstoffversorgung auf 

 
Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers in Abhängigkeit von Flurabstand sowie Mächtigkeit und Substrat der Deckschicht 
Verschmutzungsempfindlichkeit gering 
Stufe 1 

Hoher Grundwasserflurabstand bzw. hoher Anteil bindiger Bildungen an der 
Versickerungszone; Grundwasser geschützt gegenüber flächenhaft eindrin-
genden Schadstoffen 

Verschmutzungsempfindlichkeit mittel 
Stufe 2 

mittlerer Grundwasserflurabstand bzw. Anteil bindiger Bildungen an der 
Versickerungszone 
< 80 % >20 %; Grundwasser teilweise geschützt gegenüber flächenhaft 
eindringenden Schadstoffen 

Verschmutzungsempfindlichkeit hoch 
Stufe 3 

geringer Grundwasserflurabstand bzw. Anteil bindiger Bildungen an der 
Versickerungszone <20 %; Grundwasser ungeschützt gegenüber flächenhaft 
eindringenden Schadstoffen 

 
Nutzungsintensität im Zusammenhang zum Schutzgut Grundwasser 
geringe Eintragsgefährdung 
Stufe 1 

Grünflächen, Freizeitparks, Campingplätze 

erhöhte Eintragsgefährdung 
Stufe 2 

Feriendörfer, Wohngebiete, Mischgebiete  

hohe Eintragsgefährdung 
Stufe 3 

Gewerbegebiete, Industriegebiete, Parkplätze 

 
Empfindlichkeit gegenüber Hochwasser. 
Hochwasserschutz unbeachtlich 
Stufe 1 

Plangebiet liegt nicht im überflutungsgefährdeten Bereich bzw. Maßnahmen 
des Hochwasserschutzes (StAUN) sind vorgesehen 

Hochwasserschutz muss berücksichtigt werden 
Stufe 2 

Plangebiet liegt im überflutungsgefährdeten Bereich 

Überflutungsbereich 
Stufe 3 

Plangebiet liegt im Überflutungsbereich; Maßnahmen des Hochwasserschutzes 
sind aus naturschutzfachlichen Gründen nicht vorgesehen (Retentionsraum) 
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Nutzungsintensität der Planung gegenüber Gewässern und Überflutungsbereichen 
Geringer Einfluss der Nutzung 
Stufe 1 

Grünflächen, Freizeitparks, Campingplätze  
(Neuversiegelungsgrad ≤ 20 %); geringe Wahrscheinlichkeit von Stoffeintrag 

erhöhter Einfluss durch die Nutzung 
Stufe 2 

Feriendörfer, Wohngebiete, Mischgebiete  
(Neuversiegelungsgrad ≤ 60 %); erhöhte Wahrscheinlichkeit von Stoffeintrag 

Hoher Einfluss durch die Nutzung 
Stufe 3 

Gewerbegebiete, Industriegebiete, Parkplätze  
(Neuversiegelungsgrad > 60 %); hohe Wahrscheinlichkeit von Stoffeintrag 

 
Funktionseignung der Klimatoptypen 
geringe klimaökologische Bedeutung 
Stufe 1 

Keine Frischluftproduktion 
(Stadtklimatop, Industrie- Gewerbeflächenklimatop, Innenstadtklimatop) 
keine Frischluftbahn 

mittlere klimaökologische Bedeutung 
Stufe 2 

Mittlere Kaltluftentstehung 
(Gartenstadtklimatop, Parkklimatop, Waldklimatop) 
keine Frischluftbahn 

hohe klimaökologische Bedeutung 
Stufe 3 

Hohe Kaltluftproduktion 
(Freilandklimatop, Feuchtflächenklimatop,  
Grünanlagenklimatop) 
Frischluftbahn vorhanden 

 
Nutzungsintensität auf das Schutzgut Klima. 
geringe Flächenversiegelung / geringe Behinderung einer Frischluftbahn 
Stufe 1 

Grünflächen, Campingplätze 

erhöhte Flächenversiegelung / mögliche Behinderung einer Frischluftbahn 
Stufe 2 

Feriendörfer, Freizeitparks, Wohngebiete, Mischgebiete  

hohe Flächenversiegelung / Zerschneidung einer Frischluftbahn 
Stufe 3 

Großflächiger Einzelhandel, Industriegebiete, Parkplätze 

 
Empfindlichkeit von Biotopen im Zusammenhang mit der Vorbelastung. 
geringer Biotopwert 
Stufe 1 

häufige, stark anthropogen beeinflusste Biotoptypen; geringe Arten- und 
Strukturvielfalt 

mittlerer Biotopwert 
Stufe 2 

weitverbreitete, ungefährdete Biotoptypen; hohes Entwicklungspotential; 
mittlere Arten- und Strukturvielfalt 

hoher Biotopwert 
Stufe 3 

stark bis mäßig gefährdete Biotoptypen; bedingt bzw. kaum ersetzbar; vielfältig 
strukturiert, artenreich 

 
Empfindlichkeit von Arten im Zusammenhang mit ihrer Gefährdung. 
geringer Schutzgrad/geringe Empfindlichkeit 
Stufe 1 

keine Arten der Roten Liste M-V bzw. der BArtSchV im Bebauungsplangebiet  

mittlerer Schutzgrad/mittlere Empfindlichkeit 
Stufe 2 

gefährdete Arten, potenziell gefährdete im Bebauungsplangebiet  

hoher Schutzgrad/hohe Empfindlichkeit 
Stufe 3 

mindestens eine vom Aussterben bedrohte Art; stark gefährdete Arten im 
Bebauungsplangebiet 

 
Nutzungsintensität von Bebauungsplantypen auf die Schutzgüter Pflanzen und Tiere. 
geringe Einwirkung 
Stufe 1 

Grünflächen 

erhöhte Einwirkung 
Stufe 2 

Feriendörfer, Campingplätze, Wohngebiete, Freizeitparks 

hohe Einwirkung 
Stufe 3 

Großflächiger Einzelhandel, Industriegebiete, Parkplätze, Mischgebiete 

 
Empfindlichkeit/Vorbelastung für das Schutzgut Landschaftsbild 
geringer visueller Gesamteindruck 
Stufe 1 

keine differenzierbaren Strukturen, deutlich überwiegender Anteil anthropoge-
ner Elemente  
(≤ 25 % naturnah), geringe Ursprünglichkeit 

mittlerer visueller Gesamteindruck 
Stufe 2 

differenzierbare und naturnahe Elemente erlebniswirksam, überwiegend 
störungsarme, anthropogen überprägte Elemente (> 25 % naturnah); überwie-
gend ursprünglicher Charakter; 
Vorsorgeraum für die Entwicklung von Natur und Landschaft 

hoher visueller Gesamteindruck 
Stufe 3 

deutlich überwiegender Anteil differenzierbarer und naturnaher, erlebniswirk-
samer Elemente/Strukturen (> 75 % naturnah); in besonderem Maß ursprüng-
lich; 
Vorrangraum für die Entwicklung von Natur und Landschaft 

 
Nutzungsintensität verschiedener Bebauungsplangebiete auf das Landschaftsbild 
geringe Verfremdung 
Stufe 1 

Grünflächen 

erhöhte Verfremdung 
Stufe 2 

Campingplätze, Wohngebiete, Parkplätze, Feriendörfer 

hohe Verfremdung 
Stufe 3 

Großflächiger Einzelhandel, Industriegebiete, Mischgebiete, Freizeitparks 

 
Funktionseignung von Kultur- und Sachgütern 
geringe denkmalpflegerische Relevanz 
Stufe 1 

keine Werte- oder Funktionselemente im Plangebiet oder angrenzend 

mittlere denkmalpflegerische Relevanz 
Stufe 2 

Werte - oder Funktionselemente in unmittelbarer Nachbarschaft zum Plange-
biet 

hohe denkmalpflegerische Relevanz 
Stufe 3 

Werte- oder Funktionselemente im Plangebiet 

 
Nutzungsintensität von Bebauungsplantypen auf Kultur- Sachgüter 
geringer Wertverlust 
Stufe 1 

Grünflächen, Campingplätze 
(Versiegelungsgrad < 20 %; keine massiven Baukörper) 

erhöhter Wertverlust 
Stufe 2 

Wohngebiete, Freizeitparks, Feriendörfer 
(Versiegelungsgrad < 60 %; massive Baukörper möglich) 

hoher Wertverlust 
Stufe 3 

Großflächiger Einzelhandel, Industriegebiete, Parkplätze, Mischgebiete 
(Versiegelungsgrad > 60 %; massive Baukörper) 
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11. Verkehrserschließung 
 
 
Erschlossen wird das Gebiet über die Werftstraße, die als Hauptsammelstraße mit teilweise überörtli-
cher Funktion ausgewiesen ist. 
Grundprinzip der Erschließung sind Stichstraßen in Richtung Unterwarnow sowie ergänzende gebiets-
interne Ost-West-Querverbindungen. 
Mit den zum Wasser führenden Straßen wird das Gestaltungsprinzip aus dem angrenzenden histori-
schen Stadtzentrum übernommen. Die im Bebauungsplan festgesetzten Wendemöglichkeiten gestat-
ten einen Wendekreisradius von 10,0 m. Damit ist das Befahren durch Entsorgungsfahrzeuge gewähr-
leistet. Die östlich des BSH festgesetzte Verkehrsfläche mündet in einen verkehrsberuhigten Bereich. 
Hier ist sowohl das Wenden als auch die Befahrbarkeit der Kaikante insbesondere in westliche Rich-
tung zur Erschließung der ehemaligen Ausrüstungshallen möglich. Auch die zwischen den Baugebie-
ten GE 6 und GE 7 festgesetzte Verkehrsfläche mündet in einen verkehrsberuhigten Bereich. Auch 
hier ist das Wenden und das Umfahren des Gewerbegebietes GE 7 in östlicher Richtung möglich. 
 
Die durchgängige Befahrbarkeit der Uferzone für Fahrzeuge der Feuerwehr ist sicherzustellen. Hier 
sind u.a. die vorhandenen und geplanten Straßen (auch Stichstraßen) an die Kaikante anzubinden, so 
dass Maßnahmen zur Menschenrettung wasserseitig verunfallter Personen, der Schiffsbrandbekämp-
fung als auch technisch-taktischer Varianten, wie z.B. die Übernahme und Übergabe feuerwehrtechni-
scher Kräfte und Mittel vom Feuerlöschboot erfolgen können. Die technischen Parameter der „Richtli-
nie über Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken (Fassung August 1997) sind zu beachten. 
 
Das Plangebiet teilt sich in zwei Bereiche, die jeweils von der Werftstraße erschlossen werden. 
Der östliche Bereich besteht aus der fertiggestellten Konrad-Zuse-Straße. Über diese Anbindung wird 
das Max-Planck-Institut für demographische Forschung (GE 8) sowie die Gewerbegebiete GE 6, GE 7 
und GE 9 und das Mischgebiet MI 4 erschlossen. 
Der zentrale und westliche Bereich wird über die ebenfalls fertiggestellte Neptunallee erschlossen. Hier 
schließt als Querverbindung westlich die Straße Am Kayenmühlengraben an, die außerhalb des Gel-
tungsbereiches in die Schonenfahrerstraße mündet. Über diesen Straßenring wird der zentrale Bereich 
des Plangebietes, einschließlich der Bebauung des Uferbereiches sowie das westlich angrenzende 
Gewerbegebiet erschlossen. Eine weitere ringförmige Erschließung entsteht südlich der ehemaligen 
Ausrüstungshallen (Kurt-Dunkelmann-Str.). Die Flächen östlich der Neptunallee werden über eine 
neue Stichstraße (An der Kesselschmiede) nördlich der Schiffbauhallen erschlossen. 
Beide Bereiche werden auf der Fläche nördlich der großen Schiffbauhalle und der ehemaligen Helling 
durch eine verkehrsberuhigte Zone verbunden. 
 
Hauptfußwegeverbindungen aus dem Gebiet heraus ergeben sich: 
- über die Max–Eyth-Str. bzw. das B-Plangebiet Werftdreieck in Richtung S-Bahn Haltepunkt bzw. 

Straßenbahnhaltepunkt Holbeinplatz 
- über vorhandene und geplante Stichstraßen in Richtung Warnowufer 
- entlang der verkehrsberuhigten Bereiche und die Konrad-Zuse-Straße östlich der ehemaligen 

Schiffbauhalle in Richtung Straßenbahnhaltepunkt Massmannstraße 
 
Innerhalb des Plangebietes ergeben sich vielfältige Fußwegeverbindungen, die zur Attraktivität des 
Standortes beitragen. Im Bebauungsplan sind Fußgängerbereiche und verkehrsberuhigte Bereiche 
festgesetzt worden. 
Eine wesentliche planerische Festsetzung ist die Sicherung der durchgängig öffentlich begehbaren 
Kaikante. Hiermit soll die gesamtstädtische Zielstellung der weitestmöglichen öffentlichen Begehbar-
keit der Uferzonen umgesetzt werden. Die festgesetzte Fußgängerzone entlang der Unterwarnow stellt 
die Fortführung der Gestaltung des Stadthafens dar und schließt direkt an diesen an. 
Eine weitere Hauptfußwegverbindung ergibt sich zwischen der Neptunallee, nördlich des ehemaligen 
„Klubhauses der Werftarbeiter“ entlang der öffentlichen Grünflächen A, B und C bis zur Kaikante. Ne-
ben dieser Fußwegverbindung gibt es über öffentliche Verkehrsflächen oder separat geführte Fußwe-
ge noch weitere Möglichkeiten das Wasser zu erreichen. In Ost-West Richtung kann das Gebiet eben-
falls über festgesetzte Verkehrsflächen bzw. separate Fußwege durchquert werden. Parallel zur Kai-
kante und in Verlängerung des östlichen Abschnittes der Kaikante ist südlich der Gemeinbedarfsfläche 
und zwischen den Baugebieten MI 1 und MI 2 ein separater Fußweg festgesetzt worden. 
 
Im Bereich der ehemaligen Helling ist eine Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung 
„Fußgängerbereich mit Anlieferung“ festgesetzt worden. Die Verkehrsfläche dient vordergründig dem 
Fußgängerverkehr sowie der Anlieferung von Nutzungen auf der Fläche.  
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Vorgesehen ist ein Kommunikationsraum, von dem aus die Geschichte des Werftgeländes noch ab-
lesbar ist. Dies ist möglich durch die angrenzende Kranbahn mit den noch erhaltenen Hellingkränen, 
die Verbindung mit dem Wasser über die geneigte Ebene und den Blick auf die alten Schiffbauhallen. 
Eine punktuelle Bebauung des Platzes soll zugelassen werden bis zu einer Gesamtfläche von 250 m². 
Das sind etwa 5 % der Platzfläche. Die Größe der Grundfläche der einzelnen Baukörper darf 80 m² 
nicht überschreiten. Wünschenswert wären kleine Läden sowie Einzelhandelseinrichtungen. 
 
Öffentlicher Personennahverkehr 
 
Entsprechend der Bedienstandards des Nahverkehrsplanes der Hansestadt Rostock wird das B-Plan 
Gebiet durch die Straßenbahn-Haltestelle „Maßmannstraße“ sowie die S-Bahn- und Straßenbahn-
/Bus-Haltestelle „Holbeinplatz“ in einer guten Erschließungsqualität bedient. Der Nahverkehrsplan gibt 
für das Gebiet Bramow (Verkehrsgebiet III) einen Erschließungsradius von 600 m (Straßenbahn) bzw. 
800 m (S-Bahn) vor. Von den Mischgebieten ist kein Ort weiter als 530 m Radius (MI 1) von den Halte-
stellen entfernt. Für die Mehrheit der Bebauung ergibt sich jedoch eine maximale Entfernung von unter 
350 m (MI 2 – 4). Alle Gewerbebetriebe befinden sich im 600 m Radius, die Gebiete GE 1 und GE 2 
sogar im 500 m Radius zu den Haltestellen.  
 
Ein Hineinführen von Buslinien in das Plangebiet ist derzeitig nicht vorgesehen, dennoch kann durch 
die Festsetzung und Gestaltung der Verkehrsflächen ein Busverkehr ermöglicht werden. 
 Bedarf an öffentlichen Parkplätzen 
 
Der in einem Gebiet nachzuweisende öffentliche Parkplatzbedarf wird in der Regel als bestimmter 
prozentualer Anteil an den Pflichtstellplätzen ermittelt. Der Pflichtstellplatzbedarf für das Gebiet kann 
nur in grober Schätzung ermittelt werden, da die konkreten Nutzungsarten nicht bekannt sind. Eine 
Orientierung liefert die Verwaltungsvorschrift zur Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern 
(VVLBauO M-V). Hier sind beispielhaft folgende Richtzahlen für den Stellplatzbedarf enthalten: 
 
Mehrfamilienhäuser und sonstige Gebäude mit Wohnungen: 1 bis 1,5 je Wohnung 
Büro und Verwaltungsräume:  1 je 30 m² bis 40 m² Nutzfläche 
Handwerks- und Industriebetriebe:  1 je 50 m² bis 70 m² Nutzfläche 
Lagerräume, Lagerplätze, Ausstellungs- und Verkaufsplätze: 1 je 80 m² bis 100 m² Nutzfläche 
 
Für die überschlägige Ermittlung des Stellplatzbedarfes wurde ein Ansatz von 1 Stellplatz je 100 m² 
Nutzfläche gewählt. Hierbei ist unterstellt worden, dass das angebotene Baurecht, nicht 100 % ig aus-
genutzt wird oder werden kann. Nicht in jedem Falle wird die theoretisch mögliche Geschossfläche 
auch tatsächlich ausgenutzt werden. Hinzu kommt, dass die notwendigen Stellplätze oftmals im Ge-
bäude selbst untergebracht werden müssen, wenn das angebotene Baurecht optimal ausgenutzt wer-
den soll. Das betrifft zum Beispiel die ehemalige Schiffbauhalle.  
Für die Ermittlung der Nutzfläche ist, auch bei festgesetzter Baumassenzahl, das Höchstmaß der GFZ 
nach § 17 BauNVO angesetzt worden.  
 
Bei den Wohnungen ist von 1,5 Stellplätzen pro WE und einer Wohnfläche von 86,5 m² pro WE 
(Durchschnitt der alten Bundesländer) ausgegangen worden. In den Mischgebieten ist der gewerbliche 
Anteil und der Anteil für die Wohnnutzung getrennt berechnet worden. Weiterhin ist die Ausnutzbarkeit 
des Baurechts sowohl über die Baugebietsfläche und die festgesetzte oder angenommene Geschoss-
flächenzahl als auch über die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche und die Zahl der Voll-
geschosse ermittelt worden. Der geringere der beiden Werte ist für die Bestimmung des Pflichtstell-
platzbedarfes herangezogen worden. 
 
Im zentralen Bereich des Plangebietes, nördlich des Geländes der Eurawasser GmbH, ist ein neuer 
Parkplatz für ca. 150 Pkw geplant. Hierüber wird der öffentliche Parkplatzbedarf des Gebietes abge-
deckt. Der innerhalb der Baugebiete entstehende nutzungsabhängige Bedarf muss auf den jeweiligen 
Baugrundstücken abgedeckt werden.  
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Pflichtstellplatzbedarf  
 
1. Gewerbegebiete 
 

Baugebiet Fläche (m²) GFZ Bruttogeschoss-
fläche 

aus GFZ (m²) 

Nutzfläche 
BGF x 0,8 

(m²) 

überbaubare 
Grundstücks-

fläche 
(m²) 

Zahl der Voll-
geschosse 

BGF 
aus Zahl der 

Vollgeschosse 
(m²) 

Nutzfläche 
BGF x 0,8 

(m²) 

Pflicht 
stellplätze 
1/100m² 

Nutz- 
fläche 

GE 1 6.474 2,4 15.538 12.430 5.450 - - - 124 
GE 2 8.442 2,4 20.261 16.209 5.448 - - - 162 
GE 3 10.725 2.4 25.740 20.592 7.354 - - - 206 
GE 4 5.873 2,4 14.095 11.276 3.310 - - - 113 
GE 5 2.702 2,4 6.485 5.188 1.646  - - - 52 
GE 6 4.330 1,2 5.196 4.157 2.308 - - - 42 
GE 7 11.535 2,4 27.684 22.147 4.868 - - - 221 
GE 8  

(Max Planck) 
8.421 2,4 20.210 16.168 4.600 V 23.000 18.400 161 

GE 9 5.456 2,4 13.094 10.475 3.176 VIII 25.408 20.326 105 
GE 10 

(Schiffbau- 
hallen) 

27.298 2,4 65.515 52.412 22.185 - - - 524 

GE 11 8.995 2,4 21.588 17.270 4.258 - - - 172 
GE 12 4.288 2,4 10.291 8.233 2.923 - - - 82 
GE 13 1.174 2,4 2.818 2.254 691 - - - 23 

 
2. gewerblicher Anteil an den Mischgebieten 
 

Baugebiet Fläche (m²) 
 

GFZ Bruttogeschoss-
fläche 

50 % aus GFZ 
(m²) 

Nutzfläche 
50 % BGF x 

0,8 (m²) 

überbaubare 
Grundstücks-

fläche 
(m²) 

Zahl der Voll-
geschosse 

BGF 
50 % aus Zahl 

der Vollge-
schosse (m²) 

Nutzfläche 
50 % BGF x 

0,8 (m²) 

Pflicht 
stellplätze 
1/100m² 

Nutz- 
fläche 

MI 1 8.186 1,8 7.367 5.894 6.146 VI 18.438 14.750 59 
MI 2 9.482 1,8 8.534 6.827 7.752 VI 23.256 18.605 68 
MI 3 4.913 1,8 4.422 3.537 3.775 VI 11.325 9.060 35 
MI 4 1.793 1,2 1.076 860 931 - -  9 
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2. Wohnanteil an den Mischgebieten 
 

Baugebiet Fläche (m²) 
 

GFZ Bruttogeschoss-
fläche 

50 % aus GFZ 
(m²) 

Nutzfläche 
50 % BGF x 

0,8 (m²) 

überbaubare 
Grundstücks-

fläche 
(m²) 

Zahl der Voll-
geschosse 

BGF 
50 % aus Zahl 

der Vollge-
schosse (m²) 

Nutzfläche 
50 % BGF x 

0,8 (m²) 

Pflicht 
stellplätze 

1,5/Wohnung 

MI 1 8.186 1,8 7.367 5.894 6.146 VI 18.438 14.750 102 
MI 2 9.482 1,8 8.534 6.827 7.752 VI 23.256 18.605 118 
MI 3 4.913 1,8 4.422 3.537 3.775 VI 11.325 9.060 61 
MI 4 1.793 1,2 1.076 860 931 - - - 15 

         
Pflichtstellplatzbedarf        2.454 

 
Danach ergeben sich im Plangebiet 2.454 Pflichtstellplätze. Auf dem festgesetzten öffentlichen Parkplatz können 144 Einzelparkstände untergebracht werden. 
Hierbei ist die Festsetzung berücksichtigt worden, wonach für je 4 Plätze ein Baum zu pflanzen ist. Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen zwischen den Pflanz-
geboten für Einzelbäume, könne ca. 50 öffentliche Parkstände eingeordnet werden (Am Kayenmühlengraben 20 Plätze, Kurt-Dunkelmann-Str. 10 Plätze, An der 
Kesselbauhalle 10 Plätze, An der Helling 10 Plätze). Damit können im Gebiet 194 öffentliche Parkstände untergebracht werden. Das sind 7,9 % des Pflichtstell-
platzbedarfes. Diese Größenordnung kann für das Plangebiet als ausreichend angesehen werden.  
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12. Stadttechnische Ver- und Entsorgung 
 
 
12.1. Wasserversorgung 
 
 
Das Plangebiet ist zum Teil trinkwasserseitig erschlossen. Die Versorgung erfolgt über eine Trinkwas-
serleitung DN 2000. Für die Umsetzung des Bebauungsplans ist die Erweiterung des Trinkwassernet-
zes erforderlich. Grundsätzlich kann das benötigte Trinkwasser aus den vorhandenen öffentlichen Lei-
tungen bereitgestellt werden. Die konkrete technische Lösung der Wasserversorgung ist mit der      
Eurawasser GmbH im Rahmen der Erschließungsplanung abzustimmen. 
 
12.2 Löschwasser/Brandschutz 
 
 
Zur Sicherung der Trink- und Löschwasserversorgung ist die Ergänzung des Versorgungsnetzes erfor-
derlich. Dazu, sowie zur Abwasserableitung, ist zwischen dem Erschließungsträger, dem Warnow-
Wasser- und Abwasserverband, der Eurawasser GmbH und der Stadt Rostock ein 4-seitiger Vertrag 
abzuschließen, in dem die Planung, Durchführung und Finanzierung vereinbart werden. 
 
Gemäß Arbeitsblatt W 405 des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) sind 96 
m³/h für einen Zeitraum von mindestens zwei Stunden vorzuhalten. 
 
12.3 Schmutzwasserableitung 
 
 
Auch schmutzwasserseitig ist das Plangebiet nur zum Teil erschlossen. Netzerweiterungen sind im 
Rahmen der Neuerschließung des Gebietes erforderlich. Das im Gebiet anfallende Schmutzwasser 
kann den vorhandenen Schmutzwassersammlern zugeleitet werden. Die konkrete technische Lösung 
der Schmutzwasserableitung ist mit der Eurawasser GmbH im Rahmen der Erschließungsplanung 
abzustimmen. 
 
12.4 Regenwasserableitung 
 
 
Das B-Plangebiet ist teilerschlossen. Bei weiterer Bebauung ist eine Netzerweiterung erforderlich. Hin-
sichtlich der Regenwasserableitung ist eine Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde, dem Was-
ser- und Bodenverband und dem Warnow-Wasser- und Abwasserverband notwendig. Es wird davon 
ausgegangen, dass eine Einleitung des unverschmutzten Niederschlagswasser in die Warnow möglich 
ist. 
 
12.5. Elektroenergieversorgung 
 
 
Die Stromversorgung des Baugebietes ist aus dem öffentlichen Stromversorgungsnetz der Stadtwerke 
Rostock möglich. Im Zuge der Erschließung des Plangebietes ist die Stromversorgung neu zu ordnen 
und zu ergänzen. So wird zur Versorgung der östlichen Baugebiete eine weitere Trafostation im Be-
reich der Straßen „An der Helling“/ „Konrad-Zuse-Straße“/ Helling erforderlich.  
 
Grundsätzlich besteht die Forderung, sämtliche Versorgungsleitungen im öffentlichen Bereich (Geh-
weg, Grünstreifen) entsprechend DIN 1998 zu verlegen. 
Die Kabelverlegung erfolgt unter Berücksichtigung der DIN 18920 - Schutz von Bäumen, Pflanzenbe-
ständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen - sowie der RAS - Richtlinie für die Anlage von 
Straßen. Dabei ist ein Abstand von mindestens 2,50 m zwischen dem geplanten Kabel und der geplan-
ten Begrünung (Bäume) unbedingt einzuhalten. 
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12.6 Heizung 
 
 
Das Plangebiet liegt in einem Fernwärmevorranggebiet der Hansestadt Rostock und wird von Fern-
wärmeleitungen berührt. Aus diesem Grunde ist gemäß "Wärmesatzung der Hansestadt Rostock" vom 
01.07.1992 der Anschluss an die Fernwärmeversorgung zwingend vorgeschrieben. Im Rahmen der 
Erschließung des Baugebietes ist das Fernwärmeversorgungsnetz auszubauen. 
 
12.7 Fernmeldeversorgung 
 
 
Der Standort ist fernmeldetechnisch erschlossen. Das Fernmeldenetz innerhalb des Plangebietes 
muss jedoch im Rahmen der planmäßigen Erschließung neu aufgebaut werden. Eine Koordinierung 
mit anderen leitungsgebundenen Versorgungssystemen sollte möglichst vorgenommen werden. 
 
12.8 Müllentsorgung und Abfallwirtschaft 
 
 
Die Müllentsorgung erfolgt gemäß Abfallgesetz (AbfG) und Satzung der Hansestadt Rostock über 
Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen. Entsprechend § 1 a AbfG sind Abfälle nach 
Maßgabe zu vermeiden, zu vermindern oder zu verwerten. 
 
Bei der Erschließung und Objektplanung ist zu gewährleisten, dass für jedes Vorhaben im Plangebiet 
sowohl während der Bautätigkeit als auch nach der Fertigstellung eine vollständige ordnungsgemäße 
Abfallentsorgung entsprechend der kommunalen Abfallsatzung erfolgen kann. 
 
Die Verkehrsflächen innerhalb des Plangebiet sind so bemessen worden, dass Müllfahrzeuge verkeh-
ren und am Ende von Stichstraßen auch wenden können. Damit ist eine grundsätzliche Abfallentsor-
gung im Plangebiet gewährleistet. 
 
13. Bodenordnende Maßnahmen 
 
 
Für die Herstellung der Erschließungsanlagen, insbesondere für den Bau der Straßen und des festge-
setzten öffentlichen Parkplatzes sind private Grundstücksflächen erforderlich. Die Stadt geht davon 
aus, dass die benötigten Grundstücksflächen im Rahmen vertraglicher Vereinbarungen mit den jeweili-
gen Eigentümern bereitgestellt werden. 
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14. Flächenbilanz 
 

 
Fläche Flächengröße (m²) Anteil an der Gesamtfläche  (%) 
Gewerbegebiete:     
GE 1 6.474  3,1  
GE 2 8.442  4,1  
GE 3 10.725  5,2  
GE 4 5.873  2,9  
GE 5 2.702  1,3  
GE 6 4.330  2,1  
GE 7 11.535  5,6  
GE 8 8.421  4,1  
GE 9  5.456  2,7  
GE 10 27.298  13,2  
GE 11 8.995  4,4  
GE 12 4.288  2,1  
GE 13 1.174  0,6  
Gewerbegebiete gesamt  105.713  51,4 
     
Mischgebiete     
MI 1 8.186  4,0  
MI 2 9.482  4,6  
MI 3 4.913  2,4  
MI 4 1.793  0,9  
Mischgebiete gesamt  24.374  11,9 
     
Flächen für den Gemeinbedarf  13.986  6,8 
     
Verkehrsflächen     
allg. Verkehrsflächen 18.704  9,1  
verkehrsberuhigte Bereiche  8.376  4,0  
Fußwege/Fußgängerbereiche 11.085  5,4  
öffentliche Parkfläche 4.538  2,2  
Verkehrsflächen gesamt  42.703  20,7 
     
Versorgungsflächen  6.681  3,2 
     
öffentliche Grünflächen     
Park 9.007  4,4  
Uferbegrünung 1.028  0,5  
Grünflächen gesamt  10.035  4,9 
     
Wasserflächen  2.306  1,1 
     
Plangebiet gesamt  205.798  100 
 
15. Kostenangaben 
__________________________________________________________________________________ 
 
Die Kosten für die grünordnerischen Maßnahmen betragen für die: 
Grünfläche A   13.000,00 EUR 
Grünfläche B   12.000,00 EUR 
Grünfläche C     6.000,00 EUR 
Grünfläche D     1.000,00 EUR 
Grünfläche E     6.000,00 EUR 
Baumpflanzungen  35.500,00 EUR   
 
(Die Angaben sind ca. Werte) 
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1 PLANUNGSGRUNDLAGEN 
 
1.1 Ziel und Zweck der Planung/Grundzüge 
 
Der Bebauungsplan (B-Plan) Nr. 10.MI.138 „Ehemalige Neptunwerft“ ist seit dem 07.07.2005 
rechtskräftig. 
Der B-Plan setzt als zulässige Nutzungsarten Gewerbegebiete und Mischgebiete fest.  
 
Mit Schreiben vom 05.04.2005 wurde durch die HRI Hamburg-Rostocker-
Investitionsgesellschaft mbH & Co. KG (HRI), als Eigentümer wesentlicher Flächen im Plan-
gebiet, ein Antrag auf B-Plan-Änderung gestellt. 
Der Antrag betrifft die Änderung der Gewerbegebietsfläche GE 10, im Bereich der großen 
Schiffbauhallen, in ein Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel sowie die Zulässigkeit 
von Tankstellen im Gewerbegebiet GE 11 (ehemaliges Klubhaus der Neptunwerft).  
Begründet wird der Antrag damit, dass eine gewerbliche Nachnutzung der Hallen sehr 
schwierig ist und der kostenintensive Erhalt der prägenden und städtebaulich sowie kultur-
historisch wichtigen Hallen nur bei einer renditefähigen Folgenutzung gesichert werden 
kann. Des Weiteren wird das Sondergebiet als Erweiterung des Versorgungs- und Dienst-
leistungsangebots für die angrenzende Kröpeliner-Tor-Vorstadt und die zulässige Wohnnut-
zung im Bereich der ehemaligen Neptunwerft gesehen. Es wird von ca. 70 neuen Arbeits-
plätzen ausgegangen sowie einem nicht unerheblichen Bauvolumen. 
 
Mit der im Entwurf vorliegenden 1. Änderung des B-Plans Nr. 10.MI.138 „Ehemalige Nep-
tunwerft“ wird im Grundsatz der Antragstellung der HRI gefolgt, wobei die Nutzungsände-
rung in großflächigen Einzelhandel, hier konkret in Einkaufszentrum, vor allem gegenüber 
der gesamtstädtischen Verträglichkeit zusätzlicher Handelsflächen sowie der Auswirkungen 
auf das umliegende Verkehrsnetz abzuwägen ist. Mit der B-Plan-Änderung werden bis zu 
4.800 m² Einzelhandelsfläche (bis 5.800 m² Geschossfläche) planungsrechtlich zulässig. Um 
die Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche der Stadt zu reduzieren, werden die 
Flächengrößen und zulässigen Sortimente eingeschränkt. Grundlagen der Festsetzungen 
sind das Einzelhandelskonzept der Hansestadt Rostock sowie dessen Fortschreibung sowie 
eine gutachterliche Stellungnahme zur Verträglichkeit von Einzelhandelsflächen im B-
Plangebiet „ehemalige Neptunwerft“ des Antragstellers und eine Plausibilitätsüberprüfung 
der gutachterlichen Stellungnahme, die durch die Hansestadt Rostock beauftragt wurde. 
Für die Beurteilung der verkehrlichen Auswirkungen wurde ein Verkehrsgutachten ein-
schließlich einer Verkehrssimulation erstellt.  
Zusätzlich wurden die schalltechnischen Änderungen gegenüber dem ursprünglichen B-Plan 
untersucht. 
 
Eine B-Plan-Änderung ist erforderlich, da es sich um eine Nutzungsänderung handelt, die 
die Grundzüge der Planung berührt. 
Über das B-Plan-Verfahren wird die Verträglichkeit des Vorhabens geprüft, wobei es sich 
der Zielstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung unterordnen muss. 
 
Mit der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 10.MI.138 verfolgt die Hansestadt Rostock das 
Ziel, die Entwicklung der ehemaligen Neptunwerft zu einem gemischten Standort aus Woh-
nen und Gewerbe um Handelsflächen zu erweitern. Der Standort zeichnet sich durch seine 
zentrale Lage in der Gesamtstadt mit einem prägenden Bezug zur Warnow sowie einem 
starken historischen Bezug zur Entwicklung der Hansestadt Rostock aus.  
Gleichzeitig dient dieser Standort einer flächensparenden Stadtentwicklung, wobei brach ge-
fallene, vormals industrielle Funktionen einer neuen Nutzung zugeführt werden. 
Gleichzeitig stellen die Flächen der ehemaligen Neptunwerft eine räumliche Fortführung des 
Stadthafens dar. Diese Bedeutung wird durch geplante Erschließungsanlagen, einschließlich 
einer Uferpromenade deutlich, die im Jahr 2006 begonnen werden. 
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Durch die Sicherung und den dauerhaften Erhalt der großen Schiffbauhallen wird ein we-
sentliches Erbe der städtischen Industriegeschichte bewahrt. 
 
1.2 Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
 
Mit der 1. Änderung des Bebauungsplans werden einzelne Festsetzungen des seit dem 
07.07.2005 rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 10.MI.138 „Ehemalige Neptunwerft“ geän-
dert.  
 
Das Plangebiet des ursprünglichen B-Plans Nr. 10.MI.138 befindet sich nördlich der Werft-
straße und östlich des Kayenmühlengrabens. Es wird örtlich begrenzt: 
 
im Norden:  durch die Bundeswasserstraße Unterwarnow 
im Osten:  durch die Lübecker Straße 
im Süden:  durch die Werftstraße 
im Westen:  durch den Kayenmühlengraben (im Geltungsbereich) 
 
Die Gesamtfläche des Plangebietes beträgt ca. 20,6 ha. 
 
Die Änderungen des Bebauungsplans beziehen sich auf einzelne Festsetzungen innerhalb 
der Gewerbegebiete GE 10 und GE 11 sowie auf die Änderung der zulässigen Nutzungsart 
innerhalb der östlichen Teilfläche des GE 10 (ehemalige Schiffbauhalle) von Gewerbegebiet 
in Sondergebiet Einkaufszentrum (SO 1). 
 
Eine textliche Festsetzung (Festsetzung Nr. 1.1 zur Zulässigkeit von Tankstellen in den Ge-
werbegebieten) bezieht sich auf die Gewerbegebiete GE 1 bis GE 13.  
 
1.3 Bisheriger Verfahrensablauf 
 
Das Planverfahren wurde durch die Annahme des Antrages vom 05.04.2005 auf B-Plan-
Änderung eingeleitet.  
Im Zuge der frühen Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurden die betrof-
fenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 14.03.2006 
zum Detaillierungsgrad und Umfang der Untersuchungen zur Umweltprüfung beteiligt. Im 
Vorfeld fand mit dem Umweltamt der Hansestadt Rostock ein Scoping statt.  
Für die 1. Änderung wird kein Grünordnungsplan erstellt, da in Belange von Natur und Land-
schaft nicht eingegriffen wird. 
Für das Änderungsverfahren wurde eine verkehrstechnische Untersuchung und eine Anpas-
sung der schalltechnischen Untersuchung durchgeführt 
 
2 PLANUNGSGRUNDLAGEN 
 
2.1 Planungsrechtliche Grundlagen und Vorgaben über geordneter Planungen 
 
Grundlagen des Bebauungsplanes sind: 
 
• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 

2004 (BGBl. I S. 2414) 
 
• Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

23.01.1990 (BGBl. I S. 132), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Erleichterung 
von Investitionen und der Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland (Investi-
tionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz) vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466) 

 
• Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58) 
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Verbindliche Vorgaben übergeordneter Planungen sind: 
 
Ziele der Raumordnung 
Die Hansestadt Rostock hat mit Schreiben vom 23.05.2005 das Ministerium für Arbeit, Bau 
und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern um Stellungnahme zur geplanten B-
Plan-Änderung gebeten.  
Mit Schreiben des Ministeriums für Arbeit, Bau- und Landesentwicklung Mecklenburg-
Vorpommern vom 02.08.2005 ist mitgeteilt worden, dass eine entsprechende B-Plan-
Änderung kritisch bewertet wird. 
Für die landesplanerische Beurteilung und die Einhaltung raumordnerischer Zielstellungen 
sind das Landesentwicklungsprogramm M-V (LEP) und das Regionale Raumordnungspro-
gramm der Region Mittleres Mecklenburg/Rostock (RROP MM/R) vom 18.10.1994 in der 
Fassung der 4. Teilfortschreibung von 2002 heranzuziehen.  
Gemäß LEP 4.3.2 (6) sollen ausgewogene zentrenstärkende Einzelhandelsstrukturen in 
zentralen Orten auf der Grundlage von Einzelhandelskonzepten entwickelt werden. Insbe-
sondere in Oberzentren bedarf die Einzelhandelsentwicklung einer städtebaulich konzeptio-
nellen Steuerung. Grundlagen für eine konzeptionelle Einzelhandelssteuerung der Hanse-
stadt Rostock bilden sowohl der Flächennutzungsplan als auch das gesamtstädtische Ein-
zelhandelskonzept für den Entwicklungszeitraum bis zum Jahr 2010/2015.  
Die Ausweisung eines Sondergebietes Einzelhandels mit innenstadtrelevanten Sortimenten 
wird durch die Raumordnung und Regionalplanung kritisch gesehen, da dieser Bereich bis-
her nicht für Einzelhandel vorgesehen war und negative Auswirkungen auf die Innenstadt 
und die gesamtstädtische Zentrenstruktur befürchtet werden. 
 
Raumordnungsverfahren 
Nach § 1 Abs. 1 Nr. 19 der Raumordnungsverordnung (RoV) vom 13. Dezember 1990, ge-
ändert durch Gesetz vom 18. Juni 2002, soll für die Errichtung von Einkaufszentren, großflä-
chigen Einzelhandelsbetrieben und sonstigen großflächigen Handelsbetrieben ein Raum-
ordnungsverfahren durchgeführt werden, wenn sie im Einzelfall raumbedeutsam sind und 
überörtliche Bedeutung haben. Im vorliegenden Fall sind Raumbedeutsamkeit und überregi-
onale Bedeutung zu verneinen. 
 
Flächennutzungsplan (FNP) 
 
Der ursprüngliche B-Plan Nr. 10.MI.138 „Ehemalige Neptunwerft“ wurde gemäß § 8 Abs. 3 
BauGB im Parallelverfahren mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplan aufgestellt. 
Der Entwurf zum Flächennutzungsplan stellt für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
entsprechend den Festsetzungen gewerbliche und gemischte Bauflächen dar. 
Der FNP wurde durch die Bürgerschaft der Hansestadt beschlossen und befindet sich ge-
genwärtig im Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern 
zur Genehmigung. 
Die 1. Änderung des B-Plans wird gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren mit einer 
Änderung des Flächennutzungsplans aufgestellt. Damit ist eine inhaltliche Abstimmung bei-
der Planungen gegeben. 
 
2.2 Angaben zum Bestand 
  
2.2.1 Städtebauliche Ausgangssituation und Umgebung  
 
Der Bereich der ehemaligen Neptunwerft wird durch seine zentrale Lage im Stadtgebiet mit 
einer unmittelbaren Beziehung zur Warnow, zur angrenzenden Kröpeliner-Tor-Vorstadt und 
über den Stadthafen zum historischen Stadtzentrum geprägt. 
Bei der ehemaligen Neptunwerft handelt es sich um einen historischen Werftstandort, der 
von der Mitte des 19ten Jahrhunderts bis 1993 intensiv industriell genutzt wurde. Nach 1993 
fiel der Standort durch die Produktionsverlagerung der Werft weitgehend brach. Teilweise 
erfolgte eine Nachnutzung durch kleinere Folgebetriebe.  
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Durch die Hansestadt Rostock wurde über einen städtebaulichen Rahmenplan eine Reakti-
vierung für eine gemischte Nutzung angestrebt. Als erste Initialprojekte konnten das Bun-
desamt für Seeschifffahrt und Hydrographie sowie das Max-Planck-Institut für demografi-
sche Forschung angesiedelt werden. Weitere nennenswerte Ansiedlungen konnten bisher 
nicht umgesetzt werden, sie scheiterten zum Teil an einer fehlenden Finanzierung der Pro-
jekte. 
Am 07.07.2005 wurde der Bebauungsplan Nr. 10.MI.138 „Ehemalige Neptunwerft“ rechts-
kräftig, der eine gemischte Nachnutzung des Standortes zum Ziel hat. 
Besonders den großen Schiffbauhallen kommt durch Ihre Ausdehnung und die Verwurze-
lung im Bewusstsein der Bewohner ein hoher Stellenwert zu. Auch wenn sie nicht unter 
Denkmalschutz stehen, wie die westlich angrenzenden Hallen, bilden sie doch mit diesen 
und der nördlich befindlichen Helling und der Kranbahn ein beeindruckendes Ensemble der 
vormaligen industriellen Nutzung. 
Der Standort ist durch seine Lage an der Lübecker Straße sowie die angrenzenden Stra-
ßenbahnlinien sehr gut in das städtische Verkehrsnetz eingebunden. 
Nach erfolgten Erschließungsmaßnahmen in den Bereichen der Schonenfahrerstra-
ße/Neptunallee und der Konrad-Zuse-Straße sind für das Jahr 2006 Erschließungsmaß-
nahmen für die komplette innere Erschließung des B-Plan-Gebietes sowie weiter Teile der 
Uferpromenade vorgesehen. Die Maßnahmen werden durch das Land Mecklenburg-
Vorpommern aus GA-Mitteln gefördert. 
 
2.2.2 Nutzung und Bebauung 
 
Die Sondergebietsfläche wird durch die großvolumigen ehemaligen Schiffbauhallen geprägt. 
Diese stehen seit der Einstellung der Schiffbauproduktion leer. Das Innere der Hallen wurde 
weitgehend beräumt. Allerdings sind durch den langjährigen Leerstand Bauschäden deutlich 
erkennbar. Die Flächen um die Hallen sind vollständig versiegelt. 
 
Im Bereich des westlich gelegenen Gewerbegebietes GE 11 steht die Brandruine des ehe-
maligen Klubhauses der Neptunwerft. Das Gebäude steht leer. Durch den Leerstand und die 
Brandschäden ist mittelfristig von einer allgemeinen Gefährdung für den südlichen Bereich 
der Neptunallee auszugehen. Eine Nachnutzung des Gebäudes erscheint als unrealistisch. 
 
2.2.3 Verkehrliche und stadttechnische Infrastruktu r 

 
Der Standort grenzt direkt an die Werftstraße, die unmittelbar beziehungsweise über die 
Maßmannstraße und die Max-Eyth-Straße an die vierstreifige Lübecker Straße anbindet. Die 
Werftstraße selbst stellt eine wichtige innerstädtische Verbindung in den Nordwesten, spe-
ziell zum Fischereihafen sowie zu den Wohngebieten Schmarl und Groß Klein, dar. 
Die Werftstraße ist Bestandteil des südlich angrenzenden B-Plans Nr. 10.MK.63 „Werftdrei-
eck“.  
 
Entlang der Werftstraße und Lübecker Straße befinden sich Fuß- und Radwege. 
 
Östlich des im geänderten Plan festgesetzten Sondergebietes Einkaufszentrum (SO 1) er-
schließt die Konrad-Zuse-Straße die nordöstlichen Flächen der ehemaligen Neptunwerft mit 
dem Max-Planck-Institut.  
Nördlich des Sondergebietes Einkaufszentrum befinden sich festgesetzte verkehrsberuhigte 
Bereiche, die die ehemalige Helling umfassen. Diese noch brach liegenden Flächen sollen 
2006 als zentrale Platzfläche für das gesamte Gebiet erschlossen und gestaltet werden. 
 
 
Östlich der Gewerbegebietsfläche GE 11 führt die Neptunallee in die nördlichen und über die 
Schonenfahrerstraße in den nordwestlichen Bereich der ehemaligen Neptunwerft, mit dem 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie am nördlichen Ende der Neptunallee. 
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Nördlich des Gewerbegebietes GE 11 befindet sich eine als Fußweg festgesetzte Fläche. 
Hier ist eine Verbindung zwischen dem zu entwickelnden Grünzug entlang des Kayenmüh-
lengrabens und der Neptunallee geplant. 
 
Das festgesetzte Sondergebiet Einkaufszentrum ist über die unmittelbar angrenzende Stra-
ßenbahnhaltestelle Maßmannstraße und den S-Bahn-Haltepunkt Holbeinplatz sehr gut an 
das städtische Nahverkehrsnetz angebunden. Damit bestehen direkte Verbindungen in alle 
großen Stadtteile der Hansestadt Rostock. 
 
In der Werftstraße befinden sich Leitungssysteme (Wasser, Abwasser, Energie, Telekom-
munikation), über die eine Ver- und Entsorgung des Standortes erfolgen kann. 
 
2.2.4 Eigentumsverhältnisse 
 
Von den Änderungen sind die Eigentümer aller im Bebauungsplan festgesetzter Gewerbe-
gebiete betroffen.  
 
Die Flächen, für die zeichnerische Änderungen vorgenommen werden, befinden sich im Pri-
vatbesitz, mit Ausnahme der Neptunallee, die sich im Eigentum der Hansestadt Rostock be-
findet. 
 
Die von den zeichnerischen Änderungen betroffenen Flächen umfassen die Flurstücke 
436/13, 436/14, 436/15, 437/186, 437/188 und Teile der Flurstücke 436/10, 436/12, 436/16, 
437/206 der Flur 1, Gemarkung Flurbezirk IV,.  
 
3 PLANUNGSINHALTE 
 
3.1 Art der baulichen Nutzung 
 
Sondergebiet Einkaufszentrum (SO 1) 
Der Bereich der ehemaligen Werfthallen, als Teilfläche der bisherigen Gewerbegebietsfläche 
GE 10, wird mit der Änderung als sonstiges Sondergebiet Einkaufszentrum (SO 1) gemäß § 
11 BauNVO festgesetzt. 
Die einzelnen Sortimente werden mit ihrer maximalen Größe und den zulässigen Sortimen-
ten festgesetzt. Die Größe wird auf insgesamt maximal 4.800 m² Verkaufsraumfläche be-
grenzt. Der Gesamtwert wird in max. 2.600 m² für einen Vollversorger, 1.100 m² für einen 
Discounter, 600 m² für einen Drogeriemarkt sowie 500 m² für Shops untergliedert. Innen-
stadtprägende Sortimente werden ausgeschlossen. Diese Sortimente ergeben sich aus dem 
Katalog im LEP des Landes Mecklenburg-Vorpommern und dem Einzelhandelsgutachten 
der Hansestadt Rostock. 
 
Bei der Umsetzung der Festsetzungen des Bebauungsplans im Hinblick auf Einzelhan-
delseinrichtungen ist die Definition des  Begriffes der „Verkaufsfläche“ von entscheidender 
Bedeutung. Durch BVerwG vom 24.11.2005 wurde der Begriff der Verkaufsfläche bundes-
einheitlich geregelt. Danach sind alle Flächen, die vom Kunden betreten werden können 
oder die er - wie bei einer Fleischtheke mit Bedienung durch Geschäftspersonal - einsehen, 
aber aus hygienischen Gründen oder anderen Gründen nicht betreten darf, als Verkaufsflä-
chen anzusehen. Auch die Kassen- und Packzone ist ebenso Verkaufsfläche wie etwa ein 
Windfang. Nicht zur Verkaufsfläche gehören die reinen Lagerflächen und abgetrennten Be-
reiche, in denen beispielsweise Waren zubereitet und portioniert werden.  
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In einer gutachterlichen Stellungnahme (ohne zeitliche und autorenrechtliche Aussage) zur 
Verträglichkeit von Einzelhandelsflächen im B-Plangebiet „ehemalige Neptunwerft“  durch 
die Gesellschaft für Service und Marketing des Einzelhandels mbH (GSM) vom März 2005, 
erstellt im Auftrag der Antragstellerin der B-Plan-Änderung, sowie in einer von der Hanse-
stadt Rostock beim Büro Junker und Kruse beauftragten Plausibilitätsüberprüfung der gu-
tachterlichen Stellungnahme von GSM vom Dezember 2005, wurde die Verträglichkeit der 
Handelsflächen im gesamtstädtischen Zusammenhang untersucht. 
Die allgemeine Zielstellung der Einzelhandelsentwicklung wird im Einzelhandelskonzept der 
Hansestadt Rostock („Perspektiven der Einzelhandelsentwicklung in der Hansestadt Ros-
tock bis zum Jahr 2010“ als Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes aus 1996 vom Büro 
Dr. Lademann & Partner) ausführlich dargestellt.  
Danach soll eine ausgewogene Einzelhandelsentwicklung in den Bereichen Zentrum, 
Wohngebietszentren und wohnungsnahe Grundversorgung sowie peripheren Fachmarkt-
zentren erreicht werden. Die Zielstellung basiert auf der Analyse von Parametern wie Sorti-
ment, Einzugsbereiche, Anzahl und Flächengrößen der Einheiten und Kaufkraft. 
Im Einzelhandelskonzept wird der von der B-Plan-Änderung betroffene Bereich als Bestand-
teil der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) der „übrigen Innenstadt“ zugeordnet. 
Mit dem B-Plan wird ein nahversorgungsrelevantes Sortiment festgesetzt. Da innenstadtprä-
gende Sortimente ausgeschlossen werden, kann davon ausgegangen werden, dass durch 
das Vorhaben keine Gefährdung des Citykernbereichs erfolgt. Die Zielstellung für den City-
kernbereich besteht in der Stärkung und Konzentration der oberzentralen Versorgungsfunk-
tion. Damit kann die Begründung der betreffenden Sondergebietsfläche, entgegen dem Gut-
achten von GSM und dem Gutachten von Junker und Kruse folgend, nicht über die Stärkung 
der oberzentralen Funktion von Rostock erfolgen. 
Es handelt sich bei dem festgesetzten Sondergebiet um einen Standort mit Sortimenten der 
Nahversorgung. Im Einzelhandelskonzept wurden die Nahversorgungsstandorte mit ihren 
ca. 500 m-Einzugsradien dargestellt. Es wird festgestellt, dass in der Hansestadt Rostock 
ein annähernd flächendeckendes Nahversorgungsnetz existiert, wobei der Nettoexpansions-
rahmen für nahversorgungsrelevante Sortimente bei ca. - 9.300 m² liegt. Das bedeutet, dass 
bereits eine Bedarfssättigung vorliegt. Es wird empfohlen, keine weiteren Nahversorgungs-
unternehmen anzusiedeln, anderenfalls ist mit einer Verdrängungssituation zu rechnen. Auf 
diese Einschätzung wird auch durch Junker und Kruse verwiesen. Bei Ausnutzung der der-
zeitigen Planungsreserven beträgt die Verkaufsfläche für Nahversorgung ca. 49.450 m². Mit 
der vorliegenden Planung würde eine knapp 10 % ige Erhöhung beziehungsweise entspre-
chende mögliche Verdrängung erfolgen. 
Bei einer Betrachtung der Sondergebietsfläche als Nahversorger im engeren Sinn ist festzu-
stellen, dass sich der 500 m-Einzugsbereich im Südwesten und Süden bis zur Bahntrasse 
Rostock-Warnemünde, im Osten über den westlichen Bereich der KTV bis zur Straße Ka-
butzenhof und im Norden über den Bereich der ehemaligen Neptunwerft erstreckt. In diesem 
Einzugsbereich wohnen vergleichsweise nur wenige Einwohner. Aus der vorhandenen und 
über den B-Plan zu erwartenden Wohnbevölkerung heraus, ist, entgegen dem Gutachten 
von GSM, eine entsprechende großflächige Einzelhandelseinrichtung nicht allein zu begrün-
den. Beim Einzugsbereich des Sondergebietes kommt es zu geringfügigen Überschneidun-
gen mit dem Sky- und Aldi-Markt in der Hans-Sachs-Allee, wobei hier die Bahntrasse bereits 
eine grundsätzliche Barriere darstellt sowie zu relevanten Überschneidungen mit dem Netto-
Markt in der Doberaner Straße und dem Plus-Markt und Schlecker-Drogeriemarkt in der 
Borwinstraße. Damit können Auswirkungen auf diese Bereiche sowie möglicherweise auf die 
weitere KTV (Erweiterungsfläche Doberaner Hof), bis hin zu einer möglichen teilweisen Ver-
drängung nicht ausgeschlossen werden. Allerdings wird die wohnungsnahe Versorgung 
hierdurch nicht grundsätzlich gefährdet, da das Sondergebiet dann an die Stelle der bisheri-
gen Handelseinrichtungen tritt. Durch die Entfernung und die trennende Wirkung der Lübe-
cker Straße wird der Standort voraussichtlich nur für fußläufige Kunden in den betreffenden 
Randbereichen der KTV (Maßmannstraße/Thomas-Münzer-Platz und westliches Ende der 
Doberaner Straße) als Alternative wirken. 
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Durch die Lage an einer der wichtigsten Hauptstraßen im Stadtgebiet ist ein hoher Anteil an 
Pkw-Kunden zu erwarten. Damit sind die Auswirkungen eher in diesem Kundenbereich zu 
sehen und es wird der Argumentation der GSM gefolgt, die eine gesamtstädtische Betrach-
tung wählen. Bei einer Orientierung auf Pkw-Kunden verteilen sich die Auswirkungen über 
das gesamte Stadtgebiet einschließlich der peripheren Fachmarktzentren. Dadurch ist eher 
eine Auswirkung auf Einzelhandelseinrichtungen entlang der Hauptstraßen zu erwarten, wie 
zum Beispiel Lidl-Markt im Fischereihafen sowie auf das Stadtteilzentrum Reutershagen 
(„Reuterpassage“). 
 
Den aufgezeigten möglichen negativen Auswirkungen auf angrenzende Nahversorgungsein-
richtungen stehen positive städtebauliche Argumente gegenüber. 
Mit einer Umnutzung der ehemaligen Werfthallen können diese dauerhaft erhalten werden. 
Dieser Erhaltungswille wird durch den festgesetzten Erhaltungsbereich gemäß § 172 BauGB   
unterstrichen. Die Schiffbauhallen bilden mit den westlich angrenzenden, unter Denkmal-
schutz stehenden Hallen, und der Helling mit der Kranbahn ein räumliches Ensemble, das 
die historische Industrieentwicklung der Stadt anschaulich dokumentiert. Dieses Ensemble 
ist im Stadtbild deutlich präsent und trägt zur Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt bei. Ei-
ne funktionale und gestalterische Reaktivierung bzw. Aufwertung des Standortes wird als 
Imagegewinn für die Gesamtstadt und den konkreten Standort gewertet.  
Eine Nachnutzung der Hallen wird, im Zusammenhang mit der erfolgten Ansiedlung des 
Max-Planck-Instituts und des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie, als ein wei-
teres Initialprojekt für die Entwicklung des Gesamtstandortes „Ehemalige Neptunwerft“ zu 
einem integrierten, zentral gelegenen gemischten Standort verstanden. 
Seit der Aufgabe als Produktionsstandort 1993 wurden durch die Eigentümer unterschiedli-
che Bemühungen zur Nachnutzung der großen Schiffbauhallen betrieben. Die Hallen wur-
den beräumt und kurzzeitig als Lagerflächen für einen Windanlagenbauer genutzt. Eine in-
dustrielle Nutzung ist auf Grund der immissionsrechtlich schwierigen Lage zu angrenzenden 
Wohnnutzungen unrealistisch. Für eine gewerbliche Nutzung konnten bisher keine Interes-
senten gefunden werden, zumal das große Volumen hierbei hinderlich ist. Konzepte für eine 
kulturelle Nutzung, zum Beispiel als Schifffahrtsmuseum, als Theater-/Konzerthallenstandort 
oder als Großaquarium, wurden zum Teil sehr tiefgehend geprüft und teilweise im Entwurf 
geplant, aber aus Gründen fehlender Finanzierbarkeit jeweils eingestellt. 
Bei weiterhin fehlender Nachnutzung besteht die Gefahr des Abrisses der Hallen, was aber 
der oben genannten städtebaulichen Zielstellung des Erhalts des Industrie-Ensembles mas-
siv entgegenstehen würde. Der weitere Leerstand des Gebäudes würde ihre Existenz ge-
fährden. 
Eine wirtschaftlich vertretbare Möglichkeit der dauerhaften Sicherung der Hallen liegt in einer 
Umnutzung für Einzelhandel. Durch die Nachnutzung der markanten Hallen ergibt sich die 
Möglichkeit, hier eine architektonische Gestaltung mit sehr hohem Wiedererkennungswert 
zu schaffen, die auf den Gesamtstandort ausstrahlen wird. Aus diesem Grund wird auch ein 
Erhaltungsbereich nach § 172 BauGB für die Hallen festgesetzt. 
 
Zulässigkeit von Tankstellen in den Gewerbegebieten GE 1 bis GE 13 
Mit der B-Plan-Änderung wird die bisher ausgeschlossene, nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 
BauNVO allgemein zulässige Nutzungsart Tankstellen in allen Gewerbegebieten wieder zu-
gelassen. Damit wird die im ursprünglichen B-Plan vorgenommene Einschränkung der Nut-
zung zurückgenommen. Insbesondere die Werftstraße stellt eine so stark frequentierte Stra-
ße dar, dass die allgemeine Zulässigkeit hier nicht länger eingeschränkt werden soll.         
Insbesondere auf der Gewerbegebietsfläche GE 11 ist inzwischen davon auszugehen, dass 
ein Rückbau des ehemaligen Klubhauses erfolgen kann und wird. Hier sind bereits konkrete 
Ansiedlungswünsche für eine Tankstelle bekannt.  
 
Problematisch wirkt sich hier die im westlichen Teil des GE 11 vorhandene Wohnnutzung 
aus. Die Stadt ist bei Aufstellung des Bebauungsplans davon ausgegangen, dass die 
Wohnnutzung mittelfristig zugunsten einer gewerblichen Nutzung aufgegeben wird. Aus die-
sem Grunde ist die Fläche als Gewerbegebiet festgesetzt worden.  
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Derzeitig ist die Aufgabe der Wohnnutzung aber noch nicht absehbar. Um zukünftige Kon-
flikte zwischen der vorhandenen Wohnnutzung und den festgesetzten Gewerbegebieten zu 
vermeiden ist im Rahmen der B-Plan Änderung geprüft worden, ob mit den im Ursprungs-
plan festgesetzten flächenbezogenen Schalleistungspegeln, ein angemessener Schutz der 
vorhandenen Wohnnutzung erreicht werden kann. Ziel ist hierbei die Einhaltung der schall-
technischen Orientierungswerte für Mischgebiete nach Beiblatt 1 der DIN 18005. 
 
Im Ergebnis der Untersuchungen ist festgestellt worden, dass mit den bisher festgesetzten 
flächenbezogenen Schalleistungspegeln für das GE 11 ein angemessener Schutz der be-
stehenden Wohnnutzung nicht erreicht werden kann. Aus diesem Grunde sind die flächen-
bezogenen Schalleistungspegel für die Dauer der bestehenden Wohnnutzung neu festge-
setzt worden (siehe hierzu unter Punkt 4.1.2.1 Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit).  
 
3.2 Maß der baulichen Nutzung 
 
Das Maß der baulichen Nutzung ist bereits im ursprünglichen Bebauungsplan bestimmt wor-
den durch die Festsetzung einer Grundflächenzahl (GRZ), einer Baumassenzahl (BMZ) so-
wie durch die Höhe baulicher Anlagen über HN. 
 
Grundflächenzahl (GRZ) 
 
Bei Festsetzung des Maßes der Nutzung im Bebauungsplan ist stets die Grundflächenzahl 
(GRZ) oder die Grundfläche der baulichen Anlagen (GR) festzusetzen. Nach § 17 BauNVO 
darf in Gewerbegebieten und in sonstigen Sondergebieten eine GRZ von 0,8 nicht über-
schritten werden. Für das Sondergebiet Einkaufszentrum (SO 1) ist eine GRZ von 0,8 fest-
gesetzt worden. Damit ist das Höchstmaß der GRZ ausgeschöpft worden. Die Festsetzung 
ist entsprechend dem rechtskräftigen Bebauungsplan beibehalten worden. Zum Einen ist 
dieses Gebiet seit Jahrzehnten intensiv bebaut und zum anderen spricht die Bodenbeschaf-
fenheit eher für eine möglichst hohe Versiegelung des Plangebietes.  
 
Im Sondergebiet Einkaufszentrum (SO 1) darf die sich aus der festgesetzten Grundflächen-
zahl errechnete zulässige Grundfläche durch die in § 19 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 BauNVO be-
zeichneten Anlagen um bis zu 25 % überschritten werden. Die Begrenzung der Überschrei-
tung der zulässigen Grundfläche auf 0,8 ist hier nicht anzuwenden (§ 19 Abs. 4 Satz 3 
BauNVO). Damit ist eine gegenüber § 19 Abs. 4 Satz 2 abweichende Regelung getroffen 
worden. Durch die Überschreitung um 25 % ergibt sich eine vollständige Versiegelung des 
Baugebietes. Diese Versiegelung ist infolge der ursprünglichen Nutzung bereits heute gege-
ben. Die Einhaltung der „Kappungsgrenze“ der Grundflächenzahl von 0,8 würde zu einer 
wesentlichen Erschwerung der zweckentsprechenden Grundstücksnutzung führen.   
 
Die Ansiedlung des Einkaufszentrums erfolgt auf einer ursprünglich industriell genutzten und 
seit mehreren Jahren brachliegenden Fläche. Damit wird in besonderem Maße der Boden-
schutzklausel gemäß § 1a  Abs. 2 BauGB entsprochen. Mit Grund und Boden soll sparsam 
und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inan-
spruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der 
Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und 
andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das 
notwendige Maß zu begrenzen. Die für das Einkaufszentrum vorgesehene Fläche ist im Sü-
den durch die Werftstraße, im Osten durch die Konrad-Zuse-Straße, im Norden durch den 
festgesetzten verkehrsberuhigten Bereich und im Westen durch ein bestehendes Gewerbe-
grundstück eingegrenzt. Der für das Vorhaben notwendige Stellplatzbedarf soll aber sowohl 
aus Zweckmäßigkeits- als auch aus Bodenschutzgründen innerhalb des festgesetzten Son-
dergebietes abgedeckt werden. Aus diesem Grunde soll eine effektive Ausnutzung der zur 
Verfügung stehenden Flächen angestrebt werden. 
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Baumassenzahl (BMZ)  
 
Die Baumassenzahl ist für das Sondergebiet Einkaufszentrum (SO 1) mit 10,0 beibehalten 
worden. Diese Festsetzungen berücksichtigen die besonderen Anforderungen im Gewerbe-
bau insbesondere die größeren Geschosshöhen. Die Regelung entspricht dem bisher 
rechtskräftigen Bebauungsplan.  
 
Höhe baulicher Anlagen      
 
Die Oberkante baulicher Anlagen ist bereits im Ursprungsplan festgesetzt worden. Die Fest-
setzung erfolgte differenziert entsprechend den jeweiligen städtebaulichen Bedingungen. 
Die Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen sind weiterhin beibehalten worden.   
 
Für das Sondergebiet Einkaufszentrum (SO 1) ist die Oberkante baulicher Anlagen zwischen 
7,50 m und 22,0 m festgesetzt worden. Das Höchstmaß orientiert sich am mittleren Gebäu-
deteil der ehemaligen Schiffbauhalle, das Mindestmaß verhindert eine städtebaulich uner-
wünschte eingeschossige Bebauung.  
 
3.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 
 
Im Sondergebiet Einkaufszentrum (SO 1) ist im rechtskräftigen Bebauungsplan keine Bau-
weise festgesetzt worden. Das Baugebiet ist dadurch gekennzeichnet, dass der Gebäude-
bestand Längen von über 50 m aufweist, ohne dass eine geschlossene Bauweise vorliegt. 
Dieser Charakter des Baugebietes soll wegen seiner besonderen städtebaulichen Eigenart  
erhalten bleiben.  
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen im Bebauungsplan festge-
setzt worden. Im Gewerbegebiet GE 11 ist die Baugrenze zur östlich gelegenen Verkehrs-
fläche um ca. 7 m zurückgenommen worden. Damit wurde sowohl die Verbreiterung der öf-
fentlichen Verkehrsfläche als auch die Tatsache berücksichtigt, dass das ehemalige Klub-
haus der Werftarbeiter nunmehr für den Abriss vorgesehen ist. Damit entfällt die Notwendig-
keit die Baugrenze zur Bestandssicherung unmittelbar an der öffentlichen Verkehrsfläche 
festzusetzen. 
 
3.4 Verkehrserschließung 
 
Zielstellung des B-Plans ist es, eine funktionsfähige Erschließung des Sondergebietes Ein-
kaufszentrum sicherzustellen ohne die Leistungsfähigkeit der angrenzenden Erschließungs-
systeme zu gefährden. 
 
Das Sondergebiet Einkaufszentrum ist generell über die Werftstraße, das Gewerbegebiet 
GE 11 von der Neptunallee zu erschließen. Die Werftstraße bindet unmittelbar, beziehungs-
weise über die Maßmannstraße und die Max-Eyth-Straße an die vierstreifige Lübecker Stra-
ße an, die eine wichtige und sehr hoch belegte Hauptverkehrsachse der Hansestadt Rostock 
ist. 
Der Kreuzungsbereich Lübecker Straße/Maßmannstraße stellt einen Unfallschwerpunkt dar 
und befindet sich bereits an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit. 
Die Flächen der Werftstraße liegen nicht im Geltungsbereich des B-Plans „Ehemalige Nep-
tunwerft“, da sie Bestandteil des südlich angrenzenden B-Plans Nr. 10.MK.63 „Werftdreieck“ 
sind. Die Verkehrsflächen sind hier so bemessen, dass der notwendige Ausbau der Werft-
straße planungsrechtlich sichergestellt ist. 
 
Für die Einordnung und die Auswirkungen der Änderung des B-Plans in Bezug auf das an-
grenzende Verkehrsnetz wurden durch die Büros bpn und Logos eine Verkehrsuntersu-
chung und eine Simulation der zu erwartenden Verkehrsströme angefertigt.  
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Für die Berechnung wurde ein Prognosezeitraum bis 2015 angesetzt. Für das Sondergebiet 
Einkaufszentrum wurde die Annahme einer Verkehrerzeugung von 175 Pkw/h getroffen. 
Dieser Wert wurde auf Grund der geplanten Stellplatzanzahl von 254 und den entsprechen-
den Richtwerten der EAR 05 ermittelt. 
In dem Gutachten wurden verschiedene Varianten der Lage der Zu- und Abfahrten unter-
sucht. 
1. Variante: mit einer direkten Zufahrt von der Maßmannstraße in das Sondergebiet, ein-

schließlich Zu- und Ausfahrten östlich und westlichen der ehemaligen Werfthallen (Vor-
zugsvariante der HRI) 

 
Diese Variante hat sich in der Beurteilung als nicht umsetzbar herausgestellt, weil davon 
ausgegangen werden muss, dass sich der zugehende Verkehr nicht schnell genug in der 
Sondergebietsfläche verteilt, so dass es zu Rückstauerscheinungen auf die Maßmannstraße 
kommen kann.  
Durch den sehr kurzen Abstand zwischen dem Knoten Lübecker Straße/Maßmannstraße 
und der Zufahrt in das Sondergebiet Einkaufszentrum besteht damit die Gefahr, dass sich 
der Rückstau bis auf die Schienen der Straßenbahn erstreckt, was zu erheblichen Beein-
trächtigungen und Gefahrenpotenzialen führen würde und auszuschließen ist. 
 
2. Variante: mit Zufahrten im Osten und Westen der ehemaligen Werfthallen und einer 

Ausfahrt im Westen mit Abbiegemöglichkeiten auf die Werftstraße nach Osten (über die 
Maßmannstraße) und nach Westen (über die Max-Eyth-Straße); bei der Variante wurde 
von einem zweistreifigen Ausbau der Werftstraße in Richtung Osten ausgegangen 

 
In dieser Variante sind die Zufahrten in das Sondergebiet unkritisch. Bei der Betrachtung der 
Ausfahrten wurde durch die Simulation nachgewiesen, dass es in Verbindung zwischen dem 
aus dem Sondergebiet nach Osten in die Werftstraße abfließenden Verkehr und der be-
grenzten Leistungsfähigkeit der Kreuzung Lübecker Straße/Maß-mannstraße, in Hauptver-
kehrszeiten zu Rückstauerscheinungen auf der Werftstraße kommen wird. In der Ausdeh-
nung wird dieser Rückstau bis in den Kreuzungsbereich Werftstraße/Max-Eyth-Straße rei-
chen. Damit ist auch diese Variante für die Erschließung des Sondergebietes ungeeignet. 
Eine alternative Erhöhung der Durchlassfähigkeit aus der Maßmannstraße in die Lübecker 
Straße durch Änderung der Ampelschaltung würde negative Auswirkungen auf die Haupt-
verkehrsrichtung der Lübecker Straße haben, die hier ein erhöhtes Staurisiko bedeuten wür-
de, was verkehrsplanerisch nicht vertretbar ist. 
 
3. Variante: mit Zufahrten im Osten und Westen der ehemaligen Werfthallen und einer 

Ausfahrt im Westen mit einer ausschließlichen Abbiegemöglichkeiten auf die Werftstra-
ße nach Westen (über die Max-Eyth-Straße); eine Ausfahrt in Richtung Osten wird hier-
bei ausgeschlossen 

 
Diese Variante hat sich in der Simulation als realisierbar herausgestellt und wird aus ver-
kehrsplanerischer Sicht als Vorzugsvariante für die weitere Planung zu Grunde gelegt. 
 
Die Verkehrsuntersuchung hat damit ergeben, dass die Erschließung des Sondergebiets nur 
unter den benannten Einschränkungen möglich ist. Diese Einschränkungen betreffen neben 
den Zufahrtsmöglichkeiten, vor allem die Ausfahrt aus dem Sondergebiet. Dies bedeutet, 
dass der abfließende Verkehr, der in Richtung Osten zur Maßmannstraße und Kröpeliner-
Tor-Vorstadt/Stadtzentrum will, über die Max-Eyth-Straße geführt werden muss. 
 
Im Rahmen des B-Plans kann die direkte Verkehrsführung, wie sie in der Verkehrsuntersu-
chung betrachtet wurde, aufgrund fehlender Rechtsgrundlagen nicht festgesetzt werden. 
Darüber hinaus ist die Werftstraße nicht Bestandteil des Bebauungsplans. Ein- und Ausfahr-
ten sind hier zwischen der Konrad-Zuse-Straße und der Grundstückszufahrt (An der Kessel-
schmiede) sowie 50 m westlich der Neptunallee nicht zulässig. Dies ist für das nachfolgende 
Baugenehmigungsverfahren zu beachten.  



Hansestadt Rostock –   Bebauungsplan Nr. 10.MI.138 „Ehemalige Neptunwerft“ - 1. Änderung     – Begründung 
 

Seite - 14 - 

Die Ergebnisse der Untersuchung sind im konkreten Genehmigungsverfahren umzusetzen. 
Dies betrifft vor allem die Ausbildung der Ausfahrt aus dem Sondergebiet. Hier ist durch bau-
liche Maßnahmen ein Linksabbiegen in die Werftstraße zu verhindern. 
 
Beim Ausbau der Werftstraße ist auf die Sicherung einer Grünverbindung gem. Land-
schaftsplan, der durch die geplanten straßenbegleitenden Baumpflanzungen entsprechend 
vorliegender Ausführungsplanung von 2005 Rechnung getragen wird, zu achten. 
 
In der 1. Änderung des Bebauungsplans sind Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten für die 
Konrad-Zuse-Straße sowie  für die Neptunallee festgesetzt worden. Dies betrifft für die Kon-
rad-Zuse-Straße den Bereich bis zu 50 m nördlich der Werftstraße sowie für die Neptunallee 
den Bereich beidseitig ebenfalls bis zu 50 m nördlich der Werftstraße.   
 
Für die eventuelle Einordnung einer Tankstelle im Gewerbegebiet GE 11 hat die Untersu-
chung ergeben, dass die Fläche nur über die Neptunallee erschlossen werden kann. Eine di-
rekte Zufahrt von der Werftstraße würde sich zu dicht an der Einmündung der Neptunallee in 
die Werftstraße befinden. Dies könnte zu gefährlichen Verkehrssituationen führen. 
Eine Rechts-raus-Ausfahrt auf die Werftstraße, im westlichen Bereich der Gewerbegebiets-
fläche, vor den Aufstellspuren der Kreuzung Werftstraße/Max-Eyth-Straße ist möglich. 
 
Mit dem Änderungsverfahren wird die Verkehrsfläche der Neptunallee im südlichen Bereich 
(Einmündungsbereich in die Werftstraße) auf eine Breite von 12,5 m verbreitert.  
Mit einem möglichen Abriss des ehemaligen Klubhauses der Neptunwerft kann eine Vergrö-
ßerung der Verkehrsfläche nach Westen erfolgen, wodurch eine zweite Ausfahrspur und ei-
ne Verbreiterung des Fußweges möglich werden. Damit kann dieser Einmündungsbereich 
übersichtlicher und leichter befahrbar gestaltet werden, was zu einer wesentlichen Erhöhung 
der Verkehrssicherheit in diesem Bereich führt. 
 
Die Realisierung der geplanten verkehrsorganisatorischen Maßnahmen hat eine Änderung 
der Grundstückszufahrt für das Autohaus Goldbach, südlich der Werftstraße, zur Folge. Zur-
zeit ist für das Autohaus Goldbach die Grundstückszufahrt als Linksabbieger von der Werft-
straße aus Richtung Osten möglich. Die entsprechende verkehrliche Lösung wurde im Zu-
sammenhang mit dem vorgenommenen Knotenumbau vorgesehen. Für das Autohaus ent-
fiel im Rahmen dieser Maßnahme die bis dahin existierende Grundstückszufahrt von der 
Maßmannstraße. Nach Realisierung der Ausbaumaßnahmen an der Werftstraße ist ein 
Linksabbiegen von der Werftstraße auf das Grundstück des Autohauses zukünftig nicht 
mehr möglich.   
 
An dem im ursprünglichen B-Plan im Gewerbegebiet GE 10 (jetzt SO 1) festgesetztes We-
gerecht zu Gunsten der Allgemeinheit wird festgehalten.  
 
3.5 Technische Infrastruktur 
 
3.5.1 Wasserversorgung 
Das Plangebiet ist zum Teil trinkwasserseitig erschlossen. Für die Umsetzung des Bebau-
ungsplans ist die Erweiterung des Trinkwassernetzes erforderlich. Grundsätzlich kann das 
benötigte Trinkwasser aus den vorhandenen öffentlichen Leitungen bereitgestellt werden. 
Die konkrete technische Lösung der Wasserversorgung ist mit der Eurawasser GmbH im 
Rahmen der Erschließungsplanung abzustimmen. 
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3.5.2 Löschwasser/Brandschutz 
Zur Sicherung der Trink- und Löschwasserversorgung ist die Ergänzung des Versorgungs-
netzes erforderlich. Dazu, sowie zur Abwasserableitung, ist zwischen dem Erschließungsträ-
ger, dem Warnow-Wasser- und Abwasserverband, der Eurawasser GmbH und der Stadt 
Rostock ein 4-seitiger Vertrag abzuschließen, in dem die Planung, Durchführung und Finan-
zierung vereinbart werden. 
Im Erschließungsvertrag zwischen Erschließungsträger und Stadt wird die Sicherung der 
Löschwasserversorgung vereinbart. 
 
Bei der Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist gemäß Arbeitsblatt W 405 der techni-
schen Regel des DVGW davon auszugehen, dass eine Löschwasserversorgung von 96 
m³/h über2 Stunden bereitzuhalten ist.  Die Abstände der Unterflurhydranten sollten einen 
Abstand von ca. 100 m zueinander nicht unterschreiten. 
 
Die „Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken“ ist zu beachten. 
 
3.5.3 Abwasserableitung 
Auch schmutzwasserseitig ist das Plangebiet nur zum Teil erschlossen. Netzerweiterungen 
sind im Rahmen der Neuerschließung des Gebietes erforderlich. Das im Gebiet anfallende 
Schmutzwasser kann den vorhandenen Schmutzwassersammlern zugeleitet werden. Die 
konkrete technische Lösung der Schmutzwasserableitung ist mit der Eurawasser GmbH im 
Rahmen der Erschließungsplanung abzustimmen. 
 
Hinsichtlich der Regenwasserableitung ist eine Abstimmung mit der unteren Wasserbehör-
de, dem Wasser- und Bodenverband und dem Warnow-Wasser- und Abwasserverband 
notwendig. Es wird davon ausgegangen, dass eine Einleitung des unverschmutzten Nieder-
schlagswasser in die Warnow möglich ist. 
 
3.5.4 Elektroenergieversorgung 
Die Stromversorgung des Baugebietes ist aus dem öffentlichen Stromversorgungsnetz der 
Stadtwerke Rostock möglich. Im Zuge der Erschließung des Plangebietes ist die Stromver-
sorgung neu zu ordnen und zu ergänzen. 
Grundsätzlich besteht die Forderung, sämtliche Versorgungsleitungen im öffentlichen Be-
reich (Gehweg, Grünstreifen) entsprechend DIN 1998 zu verlegen. 
 
3.5.5 Heizung 
Das Plangebiet liegt in einem Fernwärmevorranggebiet der Hansestadt Rostock und wird 
von Fernwärmeleitungen berührt. Aus diesem Grunde ist gemäß "Wärmesatzung der Han-
sestadt Rostock" vom 01.07.1992 der Anschluss an die Fernwärmeversorgung zwingend 
vorgeschrieben. Im Rahmen der Erschließung des Baugebietes ist das Fernwärmeversor-
gungsnetz auszubauen. 
 
3.5.6 Anlagen der Telekommunikation 
Der Standort ist fernmeldetechnisch erschlossen. Das Fernmeldenetz innerhalb des Plange-
bietes muss jedoch im Rahmen der planmäßigen Erschließung neu aufgebaut werden. Eine 
Koordinierung mit anderen leitungsgebundenen Versorgungssystemen sollte möglichst vor-
genommen werden. 
 
3.5.7 Müllentsorgung/Abfallwirtschaft 
Die Müllentsorgung erfolgt gemäß Abfallgesetz (AbfG) und Satzung der Hansestadt Rostock 
über Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen. Entsprechend § 1 a AbfG sind 
Abfälle nach Maßgabe zu vermeiden, zu vermindern oder zu verwerten. 
Bei der Erschließung und Objektplanung ist zu gewährleisten, dass für jedes Vorhaben im 
Plangebiet sowohl während der Bautätigkeit als auch nach der Fertigstellung eine vollständi-
ge ordnungsgemäße Abfallentsorgung entsprechend der kommunalen Abfallsatzung erfol-
gen kann. 
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3.6 Grünordnung 
 
Durch die 1. Änderung des B-Plans Nr. 10.MI.138 „Ehemalige Neptunwerft“ werden keine 
grünordnerischen Belange betroffen. Im ursprünglichen B-Plan wurde die Eingriffs- und 
Ausgleichssituation ermittelt und bilanziert. Hierbei wurde für die von der jetzigen konkreten 
Änderung betroffenen Flächen bereits ein Eingriff in Natur und Landschaft im Sinne des Na-
turschutzgesetzes verneint. 
 
3.7  Erhaltungsbereich 
 
Das Sondergebiet Einkaufszentrum (SO 1) ist zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart 
des Gebietes auf Grund seiner städtebaulichen Gestalt als Erhaltungsbereich gem. § 172 
Abs. 1 Nr. 1 BauGB festgesetzt worden.  
 
Innerhalb des Erhaltungsgebietes bedürfen die Errichtung, der Rückbau, die Änderung oder 
die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmigung. Mit dieser Festsetzung soll ge-
sichert werden, dass die großen ehemaligen Schiffbauhallen erhalten bleiben. Sie stellen im 
Zusammenhang mit den westlich angrenzenden, unter Denkmalschutz stehenden Hallen 
und der nördlich befindlichen Helling und Kranbahn ein Ensemble dar, dass dauerhaft erhal-
ten werden soll.  
 
3.8  Übernahme von Rechtsvorschriften 
 
3.8.1 Örtliche Bauvorschriften/Gestaltung 
 
Die im ursprünglichen Bebauungsplan enthaltenen örtlichen Bauvorschriften sind nicht ge-
ändert worden. Das betrifft insbesondere die Vorschriften zu Werbeanlagen.    
 
Durch die Lage des Plangebiets an einer zentralen Stelle im Stadtgebiet werden erhöhte An-
forderungen an die Gestaltung der Werbeanlagen gestellt, um ein mögliches „Ausufern“ der 
Werbung zu verhindern. Die Werbung wird nicht gänzlich ausgeschlossen, sondern lediglich 
stark auffallende Werbeelemente wie Dachwerbung auf den hohen Gebäuden, lange Wer-
beanlagen und Lauflichter bzw. Wechsellichtanlagen werden ausgeschlossen. 
 
3.9  Kennzeichnungen  
 
Der gesamte Geltungsbereich, mit Ausnahme der Flächen des Max-Planck-Istituts und des 
Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie sind als Flächen gekennzeichnet, deren 
Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind. Hier hat sich gegenüber 
dem ursprünglichen B-Plan nichts an der inhaltlichen Aussage geändert. 
 
4 WESENTLICHE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 
 
4.1 Umweltbericht 
4.1.1 Einleitung des Umweltberichtes 
Der B-Plan Nr. 10.MI.138 „Ehemalige Neptunwerft“ soll im südlichen Bereich hinsichtlich der 
Nutzungsart und der Einschränkung von zulässigen Nutzungen geändert werden. 
 
Im Umweltbericht werden die Umweltauswirkungen dargelegt, die mit der geplanten 1. Ände-
rung verbunden sind. Besteht Anlass, wird jeweils der Bezug zum gesamten Plangebiet bzw. 
der umgebenden Nutzung hergestellt. 
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4.1.1.1 Beschreibung der Bebauungsplanfestsetzungen  
Nutzungsänderung der östlichen Fläche des GE 10 in ein Sondergebiet für großflächigen 
Einzelhandel. Für die Gewerbegebiete GE 1 bis GE 13 wird die Nutzungseinschränkung für 
Tankstellen aufgehoben. 
 
4.1.1.2 Umfang des Bedarfs an Grund und Boden 
Die Gesamtgröße des Plangebietes beträgt 20,6 ha. Die Größe der konkreten Änderungs-
fläche zugunsten des Sondergebietes Einkaufszentrum (SO 1) beträgt 1,7 ha. Die übrigen 
Änderungen beziehen sich auf einzelne Festsetzungen, die flächenmäßig nicht begrenzt 
werden können.  Die genaue Flächenbilanz ist dem Abschnitt 5 zu entnehmen. Mit der Nut-
zungsänderung ist die Möglichkeit der Überschreitung der festgesetzten GRZ um 25 % für 
die in § 19 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 BauNVO bezeichneten Anlagen im Bereich der neu festgesetz-
ten Sondernutzung verbunden. Das bedeutet eine zulässigen Versiegelungsgrad von 1,0. 
 
4.1.1.3 Darstellung der Ziele des Natur- und Umwelt schutzes 
Das Regionale Raumordnungsprogramm der Region Mittleres Mecklenburg/Rostock (RROP 
MM/R) vom 18.10.1994 in der Fassung der 4. Teilfortschreibung von 2002 trifft für das Plan-
gebiet keine umweltrelevanten Aussagen. 
Im Landschaftsplan der Hansestadt Rostock (Beschluss der Bürgerschaft von 1998) werden 
für die Änderungsfläche keine spezifischen Aussagen getroffen. Für die an den Änderungs-
bereich angrenzende Werftstraße enthält der Landschaftsplan die Zielsetzung, eine Grün-
verbindung entlang der Straße zu schaffen, der in der Ausführungsplanung für die           
Umgestaltung der Werftstraße durch straßenbegleitende Baumpflanzungen entsprochen 
wird. 
Im Ursprungs-Bebauungsplan für die Änderungsflächen waren keine speziellen naturschutz- 
oder umweltfachlichen Zielsetzungen vorgesehen.  
 
4.1.1.4 Abgrenzung von Untersuchungsraum und –umfan g 
Für die betroffenen Schutzgüter des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) wird der Geltungsbereich des Bebauungsplans als Untersuchungsraum herangezo-
gen. Die Untersuchungszeit richtet sich nach den erforderlichen Fachgutachten (vgl. Ab-
schnitt 4.1.6.2) Untersuchungsgegenstand und –umfang resultieren aus dem abgestimmten 
Untersuchungsrahmen vom 02.03.06. Nachfolgend wird der abgestimmte Untersuchungs-
rahmen kurz zusammengefasst. 
Schutzgut Mensch 
− Auswirkungen auf die Umgebung sowie Anforderungen an baulichen Schallschutz durch 

veränderten bzw. erhöhten Verkehrsfluss; Prüfung der Vereinbarkeit der festgesetzten 
Schallleistungspegel mit Nutzungsänderung 

− Zulässigkeit von Tankstellen mit Auswirkungen auf den festgesetzten Schallleistungspe-
gel insbesondere im GE 11, da hier am ehesten Konflikte mit der benachbarten Wohn-
bebauung zu erwarten sind.    

− Einfluss des Verkehrs auf die Lufthygiene innerhalb und angrenzend des B-Plangebietes 
− Beeinträchtigung der Erholungsnutzung durch an- und abfahrenden Verkehr, Wegever-

bindung über das Plangebiet 
Schutzgut Boden 
- Bewertung der Änderungsfläche hinsichtlich der Nutzungsmöglichkeiten und -

einschränkungen infolge bestehender Bodenbelastungen 
- Flächenbilanzierung im Hinblick auf erhöhten Versiegelungsgrad 
Schutzgut Wasser 
− Umgang mit anfallendem Niederschlagswasser; Einleitort 
− Aussagen zu Grundwasserdargebot und -belastung 
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Schutzgut Klima 
- Aussagen zum Einfluss der Änderung auf das Lokalklima 
Schutzgut Pflanzen und Tiere, Biologische Vielfalt 
− Vorkommen Gebäude bewohnender Arten 
− Abarbeitung der Eingriffsregelung entsprechend der Hinweise zur Eingriffsregelung M-V 
Schutzgut Landschaftsbild 
− Einfluss der Änderung auf das Ortsbild 
− Gestaltungserfordernisse im Zusammenhang mit Nutzungsansprüchen 
Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
− Einfluss der Änderung auf die benachbarten denkmalgeschützten Werfthallen 
 
4.1.2 Schutzgutbezogene Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen      
 und Ableitung von Maßnahmen 

 
4.1.2.1 Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit 
Bestandsaufnahme 
In der Umgebung des Plangebietes befinden sich folgende als sensibel gegenüber Lärm-
einwirkung einzustufende Gebiete in die auch die maßgeblichen Immissionsorte (IO) gelegt 
wurden: 
− Mischgebiets- bzw. Kerngebietsnutzung Werftdreieck (geplant), 
− Wohnnutzung entlang der Lübecker Straße, 
− am gegenüberliegenden Warnowufer die Wohngebietsnutzung Gehlsdorf mit der Pflege-

einrichtung Michaelshof. 
Innerhalb des Bebauungsplangebietes ist in Mischgebieten Wohnnutzung zulässig. 
 
Da die Lärmwirkung in den genannten sensiblen Gebieten nicht nur von der Schallemission, 
sondern auch von den Schallausbreitungsbedingungen (z.B. Abschirmungen) abhängt, wur-
den für alle Flächen immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel festgesetzt, 
die eine Einhaltung der Orientierungswerte an den Immissionsorten (IO) gewährleisten bzw. 
eine Zusatzbelastung an den Immissionsorten verhindern. Um belästigende bzw. schädi-
gende Wirkungen an den Immissionsorten der Mischgebietsnutzung zu vermeiden, wurde 
auch hier die Lärmemission durch die Vergabe von flächenbezogenen Schallleistungspegeln 
(FSP) begrenzt. Für die Teilfläche „Große Schiffbauhalle“, SO1, mit rund 17000 m2 – Grund-
fläche sind immissionswirksame flächenbezogene Schalleistungspegel von 63 dB(A)/m2 
tagsüber und 47 dB(A)/m2 nachts festgesetzt. Unter Berücksichtigung des Flächenmaßes 
von 42 dB(A) sind somit immissionswirksame Gesamtschalleistungspegel von 105 dB(A) 
tags und 89 dB(A) nachts auf dieser Teilfläche realisierbar. 
Im östlichen Bereich der Änderungsfläche SO 1 befindet sich ein Weg mit Gehrecht zuguns-
ten der Allgemeinheit. 
 
Prognose der Umweltauswirkungen 
Im Zuge der schalltechnischen Untersuchung war zu ermitteln, 
− ob die geänderte Flächennutzung für Discounter und Verbrauchermarkt einer Teilfläche 

der Fläche GE 10 auf die bisher im Plangebiet festgesetzten immissionswirksamen flä-
chenbezogenen Schallleistungspegel Auswirkungen hat, 

− ob die Lärmimmission der neuen Sondergebietsfläche SO 1 den bisherigen Immissions-
anteilen der festgesetzten immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel 
Tag / Nacht entspricht und 

− ob die Zulässigkeit von Tankstellen auf GE 11 dem bisherigen hier festgesetzten immis-
sionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel entspricht. 

Zu den untersuchten Lärmquellen zählen: Zu- und Abfahrten, Parkplatz, Anlieferverkehr ein-
schließlich Be- und Entladevorgängen und die technischen Anlagen, z.B. Lüfter. 
Für die Tankstelle wurde die Annahme zugrunde gelegt, dass es keine Serviceeinrichtungen 
oder eine Waschanlage gibt. 
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Ein Vergleich der errechneten kumulativen Summenpegel von 101,0 dB(A) tags und 91,5 
dB(A) nachts mit den auf der Fläche möglichen immissionswirksamen Gesamtschalleis-
tungspegeln von 105 dB(A) tags und 89 dB(A) nachts zeigt, dass diese tagsüber unterschrit-
ten werden. Nachts liegen die kumulativen Summenpegel etwas über den immissionswirk-
samen Schalleistungspegeln. Bei schalltechnisch günstiger Anordnung der Quellen und Be-
rücksichtigung der Eigenabschirmung des Gebäudes sollte aber auch hier die Einhaltung 
möglich sein. Da insbesondere der nächtliche Anliefer-Verkehr hier immissionsbestimmend 
ist, sollte überlegt werden, ob der Anliefer-Verkehr unbedingt nachts erfolgen muss oder ggf. 
reduziert werden kann. 
 
Unter Berücksichtigung der in den Annahmen formulierten Einschränkungen und Schall-
schutzmaßnahmen ist die geplante Nutzung der „Großen Schiffbauhalle“ als Einkaufs- und 
Dienstleistungszentrum mit den im B-Plan 10.MI.138 festgesetzten, immissionswirksamen 
flächenbezogenen Schalleistungspegeln von 63 dB(A)/m2 tags und 47 dB(A)/m2 nachts ver-
träglich. Die Verkehrslärmemissionen aus dem Jahr 2001 sind überwiegend kleiner als die 
für das Prognosemodell 2015, die Differenzen betragen maximal 1,5 dB(A). Größere Ände-
rungen der an den Bebauungsgrenzen festgesetzten Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 tre-
ten nicht auf. 
 
Für die Teilfläche GE11 erfolgt zum Schutz der innerhalb dieser Gewerbefläche liegenden 
Wohnbebauung eine weitere Aufteilung dieser Fläche in ein östliches Teilstück (GE11a) mit 
etwa 6300 m2 – Grundfläche und ein westliches Teilstück (GE11b) mit etwa 3400 m2 – 
Grundfläche. Für die Teilflächen werden flächenbezogene immissionswirksame Schalleis-
tungspegel angesetzt: 
GE11a:  tags 60 dB(A)/m2, nachts 43 dB(A)/m2, 

GE11b:  tags 54 dB(A)/m2, nachts 36 dB(A)/m2. 

Damit betragen die Beurteilungspegel aus gewerblichen Quellen bei freier Schallausbreitung 
am östlichen Rand der Wohnbebauung tagsüber 60,3 dB(A) und nachts 46,4 dB(A). Unter 
Berücksichtigung der Eigenabschirmung des Wohngebäudes liegen die tatsächlichen Beur-
teilungspegel noch etwas darunter. Da im Nachtzeitraum die Quellen aus dem benachbarten 
Gewerbegebiet Bramow (insbesondere Oberflächentechnik Rostock – OTR) immissionsbe-
stimmend sind, macht eine weitere Reduzierung der flächenbezogenen Schallleistungspegel 
auf der Fläche GE11 keinen Sinn. 
Sollte die Wohnbebauung perspektivisch auf dieser Fläche aufgegeben werden, kann die 
gesamte Fläche GE11 wie bisher mit tags 64 dB(A)/m2 und nachts mit 48 dB(A)/m2 festge-
setzt werden. 
 
Für den Betrieb der Tankstelle würde die östlich gelegene Teilfläche GE11a in Frage kom-
men. Mit einem Flächenmaß von etwa 38 dB(A) wären immissionswirksame Gesamt-
Schalleistungspegel von tags 98 dB(A) und nachts 81 dB(A) realisierbar. 
Für die Schallemission einer Tankstelle (ohne Waschanlage und Servicehalle) kann nach Li-
teraturangaben von einem Schalleistungs-Beurteilungspegel für tags von 94,4 dB(A) und 
nachts von 93,1 dB(A) ausgegangen werden. 
Ein Vergleich mit den neu festgesetzten, immissionswirksamen flächenbezogenen Schalleis-
tungspegeln für die Teilfläche GE11a von tags 60 dB(A)/m2 und nachts 43 dB(A)/m2 zeigt, 
dass der Tankstellenbetrieb tags zwar mit den Festsetzungen verträglich ist. Nachts über-
steigt der Schalleistungs-Beurteilungspegel der Tankstelle von 93,1 dB(A)  jedoch deutlich 
den auf der Fläche möglichen Schalleistungspegel von 81 dB(A). Dies ist trifft auch zu, wenn 
der höhere immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel von 48 dB(A) be-
trachtet wird.  
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Angesichts der Höhe der Pegelüberschreitung, der Höhe der umliegenden Wohnbebauung 
(3geschossig auf Fläche GE11b, 4-6geschossig auf den nördlich gelegenen MI-Flächen, 
4geschossig Wohnbebauung Lübecker Straße ) und der Tatsache, dass die sensitiven Nut-
zungen in unterschiedlichen Richtungen liegen (MI-Flächen B-Plangebiet 10.MI.138 nördlich, 
Wohnnutzung innerhalb GE11b westlich und WA-Nutzung Lübecker Straße südlich) ist die 
Wirksamkeit aktiver Schallschutzmaßnahmen (Schallschutzwände) so stark eingeschränkt, 
dass nachts von einer Unverträglichkeit der geplanten Tankstellennutzung mit den auf der 
Teilfläche GE11a festgesetzten, immissionswirksamen flächenbezogenen Schalleistungspe-
geln ausgegangen werden muss. 
 
Unter der Voraussetzung, dass ein Tankstellenbetrieb nur außerhalb des Nachtzeitraums 
durchgeführt wird, werden die Beeinträchtigungen für das Schutzgut Bevölkerung als mittel 
eingeschätzt. 
 
Die geringfügige Zunahme des Verkehrs führt nur zu einer geringen Zunahme der Verkehrs-
lärmbelastung an der umliegenden Wohnbebauung (<1 dB).  
 
Das Wegerecht für die Allgemeinheit wird durch die Änderung nicht berührt. 
 
Die ermittelten Auswirkungen werden als nicht erheblich im Sinne der Überwachungsvor-
schrift § 4c BauGB eingeschätzt. 
 
Festsetzungsmöglichkeiten und Maßnahmen 
 
mögliche Auswirkungen auf das Schutzgut Bevöl-
kerung/Gesundheit 

Festsetzungsmöglichkeiten im Bebauungsplan 

schädigende oder belästigende Lärmeinwirkung 
durch Lärm an den Immissionsorten 

Gliederung des Bebauungsplangebietes hinsicht-
lich zulässiger Lärmimmission durch Festsetzung 
immissionswirksamer flächenbezogener Schall-
leistungspegel 

• gem. § 1 Abs.4 Satz 1, Nr. 2 BauNVO 

 
4.1.2.2 Schutzgut Boden 
Bestandsaufnahme/ Vorbelastung 
Infolge der jahrzehntelangen industriellen Nutzung, einhergehend mit Bodenaufschüttungen 
sowie starker Versiegelung, bestehen auf der Änderungsfläche des Bebauungsplangebietes 
keine natürlichen Bodenfunktionen. Die Fläche ist vollständig versiegelt. Durch die bisherige 
Bebauungsplanung ist eine Versiegelung von 80 % auf der Änderungsfläche zulässig. 
Die Änderungsfläche wurde aufgrund der bestehenden Bodenbelastungen im Ursprungs-B-
Plan gekennzeichnet. Die bestehenden umwelt- und gefahrenrelevanten Sachverhalte wur-
den in speziellen Altlastengutachten des Büros S.I.G. – DR. ING. STEFFEN GmbH aus den 
Jahren 2002 und 2003 aufgezeigt und eine Bewertung des Bebauungsplangebietes hinsicht-
lich Nutzungseinschränkungen infolge von Bodenbelastungen und entsprechender Sanie-
rungsbedarf aufgezeigt. 
 
Danach bestand für einen westlichen Teilbereich und eine südlichen Teilbereich der Ände-
rungsfläche des GE 10 zunächst Altlastverdacht, der durch die vertiefenden Untersuchun-
gen aus dem Jahr 2003 nicht bestätigt wurde. Gleichwohl kann das Auftreten von Bodenver-
unreinigungen nicht gänzlich ausgeschlossen werden Diese sind jedoch im Zuge der      
Baumaßnahmen beseitigbar. 
 
Prognose der Umweltauswirkungen 
Aufgrund der hohen Vorbelastung durch Versiegelung ist insgesamt für das Schutzgut Bo-
den von geringen Beeinträchtigungen (Stufe 1) auszugehen. 
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Die Gegenüberstellung der ermittelten Befunde der Altlastuntersuchung mit den Prüfwerten 
der Bundesbodenschutzverordnung für Industrie- und Gewerbegrundstücke, die sich auf 
großflächigen Einzelhandel übertragen lassen, ergab keine Überschreitungen, so dass aus 
bodenschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken gegen die Nutzungsänderung bestehen. Die 
Überschreitung der GRZ auf 1,0 ist im Zusammenhang mit bestehenden Bodenbelastungen 
eher als vorteilhaft anzusehen. 
 
Die Zulässigkeit von Tankstellen hat keine Auswirkungen auf das Schutzgut Boden. 
 
Die ermittelten Auswirkungen werden als nicht erheblich im Sinne der Überwachungsvor-
schrift § 4c BauGB eingeschätzt. 
 
Festsetzungsmöglichkeiten und Maßnahmen 
 
mögliche Auswirkungen auf das Schutzgut Boden Festsetzungsmöglichkeiten im Bebauungsplan 
mögliche stoffliche Belastungen im Boden Hinweis auf ehemaligen Altlastverdacht 

gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 
 
4.1.2.3 Schutzgut Wasser 

4.1.2.3.1 Oberflächenwasser 
Bestandsaufnahme 
Im Bereich der Änderungsfläche wird kein Oberflächenwasser angetroffen. Anfallendes Re-
genwasser wird der vorhandenen Kanalisation zugeführt. 
 
Prognose der Umweltauswirkungen 
Mit der Änderung des Bebauungsplans sind keine Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 
verbunden. 

4.1.2.3.2 Grundwasser 
Bestandsaufnahme 
Die im Zuge des aktuellen Grundwassermonitorings für das Gelände der ehemaligen Nep-
tunwerft am 31.07.2003 von der IUQ, Dr. Krengel GmbH durchgeführte Beprobung hinsicht-
lich PAK und LHKW des oberen ungeschützten Grundwasserleiters ergab keine Hinweise 
auf nutzungsbedingte Beeinträchtigungen der Wasserqualität auf der Änderungsfläche. Ein 
Vergleich mit den Werten der LAWA belegt, dass die Prüf- oder Maßnahmenschwellenwerte 
nicht erreicht werden. 
 
Prognose der Umweltauswirkungen 
Aufgrund des hohen Versiegelungsgrades sind keine Auswirkungen auf das Schutzgut Grundwasser 
zu erwarten. 
 
Die Zulässigkeit von Tankstellen wirkt sich nicht auf die Grundwasserbeschaffenheit aus. 
Schadstoffeinträge durch Tankstellen sind theoretisch möglich, da mit wassergefährdenden 
Stoffen umgegangen wird. Rechtsvorschriften regeln den Umgang mit solchen Stoffen und 
die Bauweise für Tankstellen so, dass ein Eintrag nur aus ungewolltem Abfluss von versie-
gelten Flächen resultieren könnte. 
Die ermittelten Auswirkungen werden als nicht erheblich im Sinne der Überwachungsvor-
schrift § 4c BauGB eingeschätzt. 

4.1.2.3.3 Sturmflut 
nicht betroffen 
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4.1.2.4 Schutzgut Klima 
Bestandsaufnahme 
Die lokalklimatischen Verhältnisse innerhalb sowie in der Umgebung der Änderungsfläche 
sind dem Klimatoptyp Industrie- und Gewerbeflächenklimatop zuzurechnen. Hier herrschen 
geringe Luftfeuchtigkeit, geringer Wärmeinseleffekt und in Abhängigkeit von der vertikalen 
Gliederung entsprechende Windfeldbeeinflussungen vor. Die Änderungsfläche liegt nicht im 
direkten Einwirkbereich einer Frischluftbahn. 
 
Prognose der Umweltauswirkungen 
Die geplante Nutzungsänderung des Bebauungsplangebietes wirkt aufgrund der gleich blei-
benden Versiegelung und der beabsichtigten Erhaltung der Halle mit geringer Intensität auf 
das Lokalklima, Stufe 1. Damit sind mit der Änderungsplanung geringe Beeinträchtigungen 
(Stufe 1) für das Schutzgut Klima zu erwarten. 
 
Die ermittelten Auswirkungen werden als nicht erheblich im Sinne der Überwachungsvor-
schrift § 4c BauGB eingeschätzt. 
 
4.1.2.5 Schutzgut Luft 
Bestandsaufnahme 
Die Beurteilung der Luftsituation im Plangebiet setzt die Kenntnis lokaler Luftbelastung vor-
aus. Aus dem Luftgütebericht des Landes M-V kann über die Auswertung der Messstationen 
Holbeinplatz und Stuthof die Grundbelastung für die HRO abgeschätzt werden. Genaue An-
gaben für das Bebauungsplangebiet liegen nicht vor. 
Aufgrund der unmittelbaren Nähe des Bebauungsplangebietes zur Messstation Holbeinplatz 
(ca. 500 Meter zum Zentrum des Bebauungsplangebietes) können diese Werte als noch re-
präsentativ zur Beurteilung der Vorbelastung gelten. 
Danach kann von folgender Belastungssituation ausgegangen werden: 
 
Messort Jahr Stickstoff-

oxide 
Stickstoffdi-
oxid 

Schwefel-
dioxid 

Feinstaub 
PM 10 

Benzol 

Holbeinplatz 2004 19 23 2 22 0,9 
Tabelle: Messwerte der Jahresmittelwerte der Luftbelastung in µg/m³ 

Für Benzol und Schwefeldioxid ergibt sich demnach eine geringe Vorbelastung. Aufgrund 
der leichten Überschreitung bei Stickoxiden, Stickstoffdioxid und Feinstaub ist von mittlerer 
Vorbelastung der Luftqualität im Bebauungsplangebiet und angrenzenden Nutzungen ge-
genüber diesen, v.a. verkehrsbedingten Luftschadstoffen auszugehen. 
 
Prognose der Umweltauswirkungen 
Mit der Nutzungsänderung großflächiger Einzelhandel und der Zulässigkeit einer Tankstelle 
verbinden sich ein hohes Verkehrsaufkommen von ca. 175 Pkw/h und damit auch ein Ein-
fluss auf die Luftschadstoffsituation. Somit werden hohe Einwirkungen und im Zusammen-
hang zu Vorbelastung auch Beeinträchtigungen im 10-Meter-Bereich der Wertstraße sowie 
mittlere Einwirkungen/Beeinträchtigungen im Hinblick auf die Luftqualität im 50-Meter-
Bereich der Werftstraße zu erwarten sein. 
Die ermittelten Auswirkungen werden als erheblich im Sinne der Überwachungsvorschrift § 
4c BauGB eingeschätzt. 
 
Festsetzungsmöglichkeiten und Maßnahmen 
 
mögliche Auswirkungen auf das Schutzgut Luft Festsetzungsmöglichkeiten im Bebauungsplan 
Verschlechterung der lufthygienischen Situation keine 
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4.1.2.6 Schutzgüter Pflanzen /Tiere/ Biologische Vi elfalt 
Bestandsaufnahme 
Die versiegelte Industriefläche im Bereich der Änderung wird hinsichtlich ihres Biotopwertes 
als wertlos eingestuft. 
Im Rahmen der Untersuchungen der JFG Ornithologie und Vogelschutz wurden Brutvogelar-
ten (Mehlschwalbe, Mauersegler, Dohle) im Gebäude nachgewiesen. Damit ergibt sich eine 
mittlere Empfindlichkeit, Stufe 2. 
 
Prognose der Umweltauswirkungen 
Mit dem geplanten Erhalt der großen Halle verbindet sich die Möglichkeit auf die Einflugöff-
nungen und Lebensraumstrukturen für Vögel Rücksicht zu nehmen. Die Einwirkintensität 
und damit auch Beeinträchtigung wird entsprechend der Bewertungsmethodik als mittel   
eingeschätzt. 
 
Festsetzungsmöglichkeiten und Maßnahmen 
 
mögliche Auswirkungen auf das Schutzgut Pflan-
zen/Tiere/Biologische Vielfalt 

Festsetzungsmöglichkeiten im Bebauungsplan 

Veränderung für die Vogelwelt Herstellung von Ersatzquartieren 
 
Hinweis B des Textteils des Ursprungsplans 

 
4.1.2.7 Schutzgut Landschaftsbild/ Ortsbild 
Bestandsaufnahme 
Das Landschaftsbild des Plangebietes ist durch die Nutzungsstrukturen der industriellen 
Vergangenheit geprägt. Die alte Montage- und Betriebshalle der Änderungsfläche ist für das 
Plangebiet durch ihre Größe prägend. Das Landschaftsbild ist insgesamt als erheblich vor-
belastet mit geringem visuellen Gesamteindruck, Stufe 1 zu bezeichnen. 
 
Prognose der Umweltauswirkungen 
Die Nutzungsänderung wird keinen Einfluss auf das Erscheinungsbild innerhalb des Plange-
bietes haben. Bei Erhaltung der großen Halle sind hier keine Veränderungen bzw. Verbesse-
rungen zu erwarten. 
 
Festsetzungsmöglichkeiten und Maßnahmen 
 
mögliche Auswirkungen auf das Schutzgut Land-
schaftsbild/Ortsbild 

Festsetzungsmöglichkeiten im Bebauungsplan 

Bewahrung des Erscheinungsbildes eines ehemaligen 
Werftstandortes 

Erhaltungsbereich für die Halle 
gem. § 172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

 
4.1.2.8 Kultur- und Sachgüter 
Bestandsaufnahme 
Die Änderungsfläche GE 10 des Bebauungsplangebietes ist heute noch durch die Gebäude 
aus dem ehemaligen Werftbaubetrieb geprägt. Hier dominieren insbesondere die an der 
Werftstraße gelegene alte Schiffbauhalle (Halle 204) sowie die dahinter liegende ehemalige 
Kesselbauhalle (Halle 206). Als Zeugnisse erhaltenswerter Industriearchitektur sind beide 
Hallen unter Denkmalschutz gestellt worden. 
In unmittelbarer Nachbarschaft, der Änderungsfläche GE 10 gegenüber, Werftstraße 5, be-
findet sich das denkmalgeschützte Gebäude der ehemaligen Handelsschule. 
 
Prognose der Umweltauswirkungen 
Die geplante Nutzungsänderung wird keine Auswirkungen auf die benachbarten Denkmale 
haben. 
 
Die ermittelten Auswirkungen werden als nicht erheblich im Sinne der Überwachungsvor-
schrift § 4c BauGB eingeschätzt. 
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4.1.2.9 Wechselwirkungen 
Es gibt keine nennenswerten Wechselwirkungen auf der Änderungsfläche. 
 
4.1.3 Eingriffe in Natur und Landschaft sowie deren  Ausgleich 
kein Eingriff durch Änderungsplanung, da vorhandene Bebauung bzw. Nutzung der Fläche 
 
4.1.4 Monitoring 
 
Mensch 
Die ermittelten Auswirkungen wurden als nicht erheblich im Sinne der Überwachungsvor-
schrift § 4c BauGB eingeschätzt. 
 
Boden 
Die ermittelten Auswirkungen werden als nicht erheblich im Sinne der Überwachungsvor-
schrift § 4c BauGB eingeschätzt. 
 
Wasser 
Die ermittelten Auswirkungen werden als nicht erheblich im Sinne der Überwachungsvor-
schrift § 4c BauGB eingeschätzt. 
 
Klima 
Die ermittelten Auswirkungen werden als nicht erheblich im Sinne der Überwachungsvor-
schrift § 4c BauGB eingeschätzt. 
 
Luft 

erhebliche Auswirkung Erhöhung der verkehrsbedingten Luftschadstoffe tlw. über den 
Zielwert des UQZK für 2015 hinaus 

Überwachungsmethode Auswertung der Rostocker Messstationen des Landes M-V 
Datenquelle Luftgüteinformationssystem des LUNG M-V 
Ansprechpartner Amt für Umweltschutz, Herr Matthäus 
Beginn der Überwachung seit1993 
Überwachungsintervall jährlich 
Ende der Überwachung k.A. 

 
Die prognostizierten Beeinträchtigungen können dem Bebauungsplangebiet nicht allein in 
Rechnung gestellt werden. Deshalb wird eine gesamtstädtische Beobachtung und Doku-
mentation der Luftqualität anhand der Rostocker Messstellen Holbeinplatz, Stuthof, und 
Warnemünde durchgeführt. 
 
Landschaftsbild 
Die ermittelten Auswirkungen werden als nicht erheblich im Sinne der Überwachungsvor-
schrift § 4c BauGB eingeschätzt. 
 
Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 
Die ermittelten Auswirkungen werden als nicht erheblich im Sinne der Überwachungsvor-
schrift § 4c BauGB eingeschätzt. 
 
Kultur- und Sachgüter 
Die ermittelten Auswirkungen werden als nicht erheblich im Sinne der Überwachungsvor-
schrift § 4c BauGB eingeschätzt. 
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4.1.5 Variantenprüfung 
 
4.1.5.1 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
Für die Änderungsflächen besteht ein rechtskräftiger Bebauungsplan, der gewerbliche Nut-
zungen zulässt. Bei Nichtdurchführung der Planung würden entweder diese Nutzungen mit 
den ihnen innewohnenden Umweltauswirkungen (vgl. Umweltbericht für B-Plan Nr. 
10.MI.138) langfristig etabliert werden oder der jetzige Zustand einer Industriebrache mit der 
oben unter dem jeweiligen Schutzgut beschriebenen Situation beibehalten bleiben. 
 
4.1.5.2 Varianten der baulichen Nutzung 
nicht geprüft 
 
4.1.5.3 Varianten der Verkehrserschließung 
Im Verkehrsgutachten wurden verschiedene Varianten der Lage der Zu- und Abfahrten un-
tersucht. Die Verkehrsuntersuchung hat ergeben, dass die Erschließung des Sondergebie-
tes nur unter Einschränkungen möglich ist. Diese Einschränkungen betreffen neben den Zu-
fahrtsmöglichkeiten, vor allem die Ausfahrt aus dem Sondergebiet. Dies bedeutet, dass der 
abfließende Verkehr, der in Richtung Osten zur Maßmannstraße und Kröpeliner-Tor-
Vorstadt/Stadtzentrum will, über die Max-Eyth-Straße geführt werden muss. 
Aus Umweltsicht verbinden sich mit den Varianten geringe Unterschiede in den Auswirkun-
gen. Demzufolge gibt es aus Umweltsicht keine bevorzugte Lösung. 
 
4.1.5.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
nicht geprüft 
 
4.1.6 Hinweise, Grundlagen und Methodik 
4.1.6.1 Schwierigkeiten bei der Erarbeitung der Unt erlagen 
Bei der Zusammenstellung der Unterlagen sind keine Schwierigkeiten aufgetreten. Für das 
Bebauungsplangebiet wurde eine Schallimmissionsprognose erstellt. Auf dieser Grundlage 
wurden Festsetzungen zum Lärmschutz für die Änderungsfläche getroffen. Die Angaben 
und Wirkungsabschätzungen für die weiteren Schutzgüter basieren auf vorhandenem 
Kenntnisstand der aufgeführten Informations- und Datengrundlagen, ohne auf konkrete Be-
rechnungen oder Modellierungen zurückzugreifen. Dennoch lassen sich auf dieser Grundla-
ge bspw. Auswirkungen auf die Luftqualität, das Lokalklima oder die hydrogeologischen 
Verhältnisse relativ genau treffen, ohne dass konkrete Bezifferungen erforderlich wären. 
Diese ständen, gemessen am gering erhöhten Aussagewert, in keinem vertretbaren Auf-
wand. 
 
4.1.6.2 Informations- und Datengrundlagen 
Für alle Schutzgüter werden generell als Informations- und Planungsgrundlagen die Festset-
zungen des Bebauungsplans, die Aussagen für den Ursprungs-B-Plan von 2005 sowie die 
Aussagen des zugehörigen Grünordnungsplans (GOP), insbesondere zu Tieren, Pflanzen 
und Biodiversität, zu Landschaftsbild sowie zur Eingriffsbewältigung herangezogen. 
Zusätzlich wurden differenzierte Aussagen auf der Basis folgender Unterlagen getroffen: 
 
Schutzgut Mensch 

• Schalltechnische Untersuchung für den Entwurf des Bebauungsplans 10.MI.138 „Ehe-
malige Neptunwerft“ der Hansestadt Rostock, Hamann Consult AG, 2003; Ergänzung 
2006 

Schutzgut Boden 

• Bodenkonzeptkarte der HRO, HRO, 2002 

• Altlastenkataster HRO, HRO, aktualisiert 2003 
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• Zusammenfassende Bewertung der Altlastensituation auf dem Gelände der ehemaligen 
Neptunwerft im Hinblick auf die Bebauungsplanung der Hansestadt Rostock, Büro 
S.I.G.-DR.-ING. STEFFEN GmbH, 1995 sowie weiterführende Untersuchung; Okto-
ber 2003 

Schutzgut Wasser 

• Gewässerkataster HRO, HRO, 2001 

• Grundwasserkataster HRO, HRO, 2001 

• Grundwassermonitoring, IUQ, Dr. Sprengel, 2003 
Schutzgut Klima 

• Klimafunktionskarte HRO, HRO, 2002 
Schutzgut Kultur- Sachgüter 

• Denkmalliste, HRO, Stand 2005 
 
4.1.6.3 Bewertungsmethodik 
Für die Einschätzung der Beeinträchtigung von Schutzgütern durch die Bebauungsplanung 
bzw. die Einschätzung der Umwelterheblichkeit stehen zwei Informationsebenen zur Verfü-
gung: 
− die Funktionseignung (ökologische Empfindlichkeit) des Schutzgutes und 

− die Intensität der geplanten Nutzung. 
Werden beide Informationen miteinander verschnitten, ergibt sich der Grad der Beeinträch-
tigung oder das ökologische Risiko gegenüber der geplanten Nutzung. 
Um die Funktionalität der Bewertung zu gewährleisten, wird eine Beschränkung auf die   
Faktoren vorgenommen, die am ehesten geeignet sind, die Wirkungszusammenhänge zu 
verdeutlichen. Sie sind auch unter dem Begriff Indikatoren bekannt. Darüber hinaus muss 
die Wahl der Indikatoren an die Datenverfügbarkeit angepasst werden. Gemessen an der 
wenig höheren Aussagequalität vielstufiger Modelle gegenüber einfacheren Varianten, der 
besseren Datenverfügbarkeit bei weniger differenziert zu treffenden Aussagen und der für 
Planer und Bearbeiter erforderlichen Information, wird für das Bewertungskonzept im Be-
bauungsplanverfahren die dreistufige Variante gewählt. Die Aussagen werden in der Form 
gering, mittel, hoch bzw. in der Entsprechung Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3 getroffen. Nachfol-
gende Tabelle veranschaulicht die für alle Bewertungsschritte zutreffende Matrix. 
 
Funktionseignung des  Intensität der Nutzung   →→→→ 
Schutzgutes   ↓↓↓↓ Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 
Stufe 1 Geringe Beeinträchti-

gung 
Stufe 1 

Geringe Beeinträchti-
gung 
Stufe 1 

Mittlere Beeinträchti-
gung 
Stufe 2 

Stufe 2 Mittlere Beeinträchti-
gung 
Stufe 2 

Mittlere Beeinträchtigung 
Stufe 2 

Hohe Beeinträchti-
gung 
Stufe 3 

Stufe 3 Mittlere Beeinträchti-
gung 
Stufe 2 

Hohe Beeinträchtigung 
Stufe 3 

Hohe Beeinträchti-
gung 
Stufe 3 

Beispiel für die Lesart: 
Hohe Funktionseignung des Schutzgutes (Stufe 3) und mittlere Intensität der Nutzung durch 
die Planung (Stufe 2) führt zu hoher Beeinträchtigung für das Schutzgut (Stufe 3). 
 
Bei dieser Vorgehensweise wird berücksichtigt, dass die Bewertung über logische Verknüp-
fungen erfolgt und dass der inhaltliche und räumliche Aussagewert maßgeblich von der 
Aussagekraft und Korrektheit der Indikatoren abhängig ist. Zur Bestätigung der Bewertung 
werden Abstimmungen mit dem zuständigen Sachgebiet geführt.  
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Die Wahl der Bewertungsstufen ist das Ergebnis eines Erfahrungs- und Abstimmungspro-
zesses der beteiligten Planer und Fachleute. Für den Fall von Planungen ohne gravierende 
Nutzungsänderungen erfolgt eine verbal-argumentative Einschätzung. 
 
Als Bewertungsgrundlage für die Schutzgüter werden der Grünordnungsplan sowie das 
Umweltqualitätszielkonzept (UQZK) der HRO aus dem Jahr 2005 herangezogen. Die vor-
sorgeorientierten Umweltqualitätsziele (UQZ) wurden für diese Umweltmedien entsprechend 
ihrer lokalen Ausprägung definiert. Sie sind wissenschaftlich fundiert, berücksichtigen jedoch 
auch politische Vorgaben und wurden breit in der Verwaltung und verschiedenen Ortsbeirä-
ten diskutiert. 
 
Empfindlichkeit/Vorbelastung für das Schutzgut Mensch/Lärm 
geringe Lärmvorbelastung 
Stufe 1 

Orientierungswerte der DIN 18005 eingehalten 

erhöhte Lärmvorbelastung 
Stufe 2 

Orientierungswerte der DIN 18005 um weniger als  
5 dB(A) überschritten 

hohe Lärmvorbelastung 
Stufe 3 

Orientierungswerte DIN 18005 um mehr als 5 dB(A) überschritten 

 
Nutzungsintensität für das Schutzgut Mensch/Lärm 
kaum wahrnehmbarer Anstieg der Lärmimmission 
Stufe 1 

Anstieg des Lärmpegels bis 1 dB(A); 
Orientierungswerte der DIN 18005 eingehalten 

wahrnehmbarer Anstieg der Lärmimmission 
Stufe 2 

Anstieg des Lärmpegels >1 < 3 dB(A); 
Orientierungswerte der DIN 18005 dB(A) überschritten 

deutlicher Anstieg der Lärmimmission 
Stufe 3 

Anstieg des Lärmpegels um mehr als 3 dB(A); 
Orientierungswerte der DIN 18005 überschritten 

 
Empfindlichkeit/Vorbelastung für das Schutzgut Mensch/Luft 
geringe Vorbelastung 
Stufe 1 

Zielwerte für das Jahr 2015 unterschritten bzw. erreicht 

mittlere Vorbelastung 
Stufe 2 

Zielwerte für das Jahr 2010 unterschritten bzw. erreicht 

hohe Vorbelastung  
Stufe 3 

Zielwerte für das Jahr 2010 überschritten 

 
Nutzungsintensität für das Schutzgut Mensch/Luft 
geringer Einfluss auf die Luftqualität 
Stufe 1 

Grünflächen, Campingplätze; 
geringes Verkehrsaufkommen 

Einfluss auf die Luftqualität 
Stufe 2 

Feriendörfer, Wohngebiete, Mischgebiete; 
erhöhtes Verkehrsaufkommen 

hoher Einfluss auf die Luftqualität 
Stufe 3 

Freizeitparks, Großflächiger Einzelhandel, Industriegebiete, Parkplätze; 
Starkes Verkehrsaufkommen 

 
Nutzungsintensität/Wirkzonen verkehrsbedingter Luftschadstoffemissionen 
Wirkzone/Wirkintensität 

Schutzgut Lufthygiene 
DTV 

10 m 
(RQ + 2*10m) 

50 m 
(beidseitig) 

150 m 
(beidseitig) 

Einteilungskriterium - Schadstoffbelastung - 
hoch      (3) 
 
mittel    (2) 
 
gering   (1) 

generell hoch 

≥ 25.000 
 
< 25.000 
 
- 

- 

 
 
Empfindlichkeit von Böden im Zusammenhang mit der Vorbelastung. 
Aufgeschüttete, anthropogen veränderte Böden 
Stufe 1 

gestörte Bodenverhältnisse vorherrschend oder hoher Versiegelungsgrad 
(>60%) und/oder Altlast vorhanden 
(Regosole, Pararendzina beide auch als Gley oder Pseudogley, Gley aus um-
gelagertem Material) 

Natürlich gewachsene, kulturtechnisch genutzte, häufige Böden 
Stufe 2 

Land- und forstwirtschaftlich oder gartenbaulich genutzte Flächen mit für die 
Region häufigen Böden oder mittlerer Versiegelungsgrad (>20%<60%) 
und/oder punktuelle Schadstoffbelastungen 
(Gleye, Braun-, Fahl-, Parabraunerden, Pseudogleye, Podsole, Horti-, Kolluvi-
sole, überprägtes Niedermoor) 

Natürlich gewachsene, seltene und/oder hochwertige Böden 
Stufe 3 

Seltene naturnahe Böden (< 1% Flächenanteil); naturgeschichtliches Doku-
ment; hohe funktionale Wertigkeiten z.B. für die Lebensraumfunktion oder Re-
gulation des Wasserhaushaltes, geringer Versiegelungsgrad (<20%), keine 
stofflichen Belastungen 
(Niedermoorböden, Humusgleye, Strandrohgleye und Podsole über Staugley-
en) 

 
Nutzungsintensität im Zusammenhang zum Schutzgut Boden. 
geringe Flächeninanspruchnahme 
Stufe 1 

Grünflächen, Freizeitparks, Campingplätze  
(Neuversiegelungsgrad ≤ 20 %) 

erhöhte Flächeninanspruchnahme 
Stufe 2 

Feriendörfer, Wohngebiete, Mischgebiete  
(Neuversiegelungsgrad ≤ 60 %) 

hohe Flächeninanspruchnahme 
Stufe 3 

Gewerbegebiete, Industriegebiete, Parkplätze  
(Neuversiegelungsgrad > 60 %) 
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Empfindlichkeit/Vorbelastung für das Schutzgut Gewässer 
Anthropogen vollständig überformte und belastete Gewässer 
Stufe 1 

Gewässer ist verrohrt und weist mit Güteklasse III-IV / IV starke bis übermäßige 
Verschmutzungen durch organische, sauerstoffzehrende Stoffe und damit weit-
gehend eingeschränkte Lebensbedingungen auf 

Gewässer offen, Gewässerbett technisch ausgebaut und mäßig belastet 
Stufe 2 

Gewässer ist nicht verrohrt, weist jedoch eine kulturbetonte naturferne Ausprä-
gung auf und kann mit Gewässergüte II-III / III als belastet durch organische 
sauerstoffzehrende Stoffe mit eingeschränkter Lebensraumfunktion bezeichnet 
werden 

Naturnahes Gewässer 
Stufe 3 

Gewässer ist weitgehend anthropogen unbeeinflusst und weist mit Gewässer-
güte I / I-II / II lediglich mäßige Verunreinigungen und gute Lebensbedingungen 
aufgrund ausreichender Sauerstoffversorgung auf 

 
Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers in Abhängigkeit von Flurabstand sowie Mächtigkeit und Substrat der Deckschicht 
Verschmutzungsempfindlichkeit gering 
Stufe 1 

Hoher Grundwasserflurabstand bzw. hoher Anteil bindiger Bildungen an der Versicke-
rungszone; Grundwasser geschützt gegenüber flächenhaft eindringenden Schadstoffen 

Verschmutzungsempfindlichkeit mittel 
Stufe 2 

mittlerer Grundwasserflurabstand bzw. Anteil bindiger Bildungen an der Versi-
ckerungszone 
< 80 % >20 %; Grundwasser teilweise geschützt gegenüber flächenhaft ein-
dringenden Schadstoffen 

Verschmutzungsempfindlichkeit hoch 
Stufe 3 

geringer Grundwasserflurabstand bzw. Anteil bindiger Bildungen an der Versi-
ckerungszone <20 %; Grundwasser ungeschützt gegenüber flächenhaft ein-
dringenden Schadstoffen 

 
Nutzungsintensität im Zusammenhang zum Schutzgut Grundwasser 
geringe Eintragsgefährdung 
Stufe 1 

Grünflächen, Freizeitparks, Campingplätze 

erhöhte Eintragsgefährdung 
Stufe 2 

Feriendörfer, Wohngebiete, Mischgebiete  

hohe Eintragsgefährdung 
Stufe 3 

Gewerbegebiete, Industriegebiete, Parkplätze 

 
Nutzungsintensität/Wirkzonen verkehrsbedingter Einträge im Zusammenhang zum Grundwasser 

Wirkzone/Wirkintensität 
Schutzgut Grundwasser 
DTV 

10 m 
(RQ + 2*10m) 

50 m 
(beidseitig) 

150 m 
(beidseitig) 

Einteilungskriterium Verringerung der GW-Neubildung GW-Gefährdung GW-Gefährdung 
hoch      (3) 
 
mittel    (2) 
 
gering   (1) 

generell hoch 

>12.000 
 
≤ 12.000 – 5.000 
 
≤ 5.000 

- 
 
> 12.000 
 
≤ 12.000 

 
 
Empfindlichkeit gegenüber Hochwasser. 
Hochwasserschutz unbeachtlich 
Stufe 1 

Plangebiet liegt nicht im überflutungsgefährdeten Bereich bzw. Maßnahmen 
des Hochwasserschutzes (StAUN) sind vorgesehen 

Hochwasserschutz muss berücksichtigt werden 
Stufe 2 

Plangebiet liegt im überflutungsgefährdeten Bereich 

Überflutungsbereich 
Stufe 3 

Plangebiet liegt im Überflutungsbereich; Maßnahmen des Hochwasserschutzes 
sind aus naturschutzfachlichen Gründen nicht vorgesehen (Retentionsraum) 

 
Nutzungsintensität der Planung gegenüber Gewässern und Überflutungsbereichen 
Geringer Einfluss der Nutzung 
Stufe 1 

Grünflächen, Freizeitparks, Campingplätze  
(Neuversiegelungsgrad ≤ 20 %); geringe Wahrscheinlichkeit von Stoffeintrag 

erhöhter Einfluss durch die Nutzung 
Stufe 2 

Feriendörfer, Wohngebiete, Mischgebiete  
(Neuversiegelungsgrad ≤ 60 %); erhöhte Wahrscheinlichkeit von Stoffeintrag 

Hoher Einfluss durch die Nutzung 
Stufe 3 

Gewerbegebiete, Industriegebiete, Parkplätze  
(Neuversiegelungsgrad > 60 %); hohe Wahrscheinlichkeit von Stoffeintrag 

 
Funktionseignung der Klimatoptypen 
geringe klimaökologische Bedeutung 
Stufe 1 

Keine Frischluftproduktion 
(Stadtklimatop, Industrie- Gewerbeflächenklimatop, Innenstadtklimatop) 
keine Frischluftbahn 

mittlere klimaökologische Bedeutung 
Stufe 2 

Mittlere Kaltluftentstehung 
(Gartenstadtklimatop, Parkklimatop, Waldklimatop) 
keine Frischluftbahn 

hohe klimaökologische Bedeutung 
Stufe 3 

Hohe Kaltluftproduktion 
(Freilandklimatop, Feuchtflächenklimatop,  
Grünanlagenklimatop) 
Frischluftbahn vorhanden 

 
Nutzungsintensität auf das Schutzgut Klima. 
geringe Flächenversiegelung / geringe Behinderung einer Frischluftbahn 
Stufe 1 

Grünflächen, Campingplätze 

erhöhte Flächenversiegelung / mögliche Behinderung einer Frischluftbahn 
Stufe 2 

Feriendörfer, Freizeitparks, Wohngebiete, Mischgebiete  

hohe Flächenversiegelung / Zerschneidung einer Frischluftbahn 
Stufe 3 

Großflächiger Einzelhandel, Industriegebiete, Parkplätze 

 
Empfindlichkeit von Biotopen im Zusammenhang mit der Vorbelastung. 
geringer Biotopwert 
Stufe 1 

häufige, stark anthropogen beeinflusste Biotoptypen; geringe Arten- und Struk-
turvielfalt 

mittlerer Biotopwert 
Stufe 2 

weitverbreitete, ungefährdete Biotoptypen; hohes Entwicklungspotential; mittle-
re Arten- und Strukturvielfalt 

hoher Biotopwert 
Stufe 3 

stark bis mäßig gefährdete Biotoptypen; bedingt bzw. kaum ersetzbar; vielfältig 
strukturiert, artenreich 

 
Empfindlichkeit von Arten im Zusammenhang mit ihrer Gefährdung. 
geringer Schutzgrad/geringe Empfindlichkeit 
Stufe 1 

keine Arten der Roten Liste M-V bzw. der BArtSchV im Bebauungsplangebiet  

mittlerer Schutzgrad/mittlere Empfindlichkeit 
Stufe 2 

gefährdete Arten, potenziell gefährdete im Bebauungsplangebiet  

hoher Schutzgrad/hohe Empfindlichkeit 
Stufe 3 

mindestens eine vom Aussterben bedrohte Art; stark gefährdete Arten im Be-
bauungsplangebiet 
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Nutzungsintensität von Bebauungsplantypen auf die Schutzgüter Pflanzen und Tiere. 
geringe Einwirkung 
Stufe 1 

Grünflächen 

erhöhte Einwirkung 
Stufe 2 

Feriendörfer, Campingplätze, Wohngebiete, Freizeitparks 

hohe Einwirkung 
Stufe 3 

Großflächiger Einzelhandel, Industriegebiete, Parkplätze, Mischgebiete 

 
 
Empfindlichkeit/Gewährleistung der Biologische Vielfalt 
geringer Schutzgrad/geringe Empfindlichkeit 
Stufe 1 

kein Biotopverbund bzw. Barrieren und lebensfeindliche Nutzungen in räumlicher Nähe 

mittlerer Schutzgrad/mittlere Empfindlichkeit 
Stufe 2 

Abstand zu gleichartigen Biotopen < 500 m 

hoher Schutzgrad/hohe Empfindlichkeit 
Stufe 3 

bestehender Biotopverbund zwischen gleichartigen Biotopen, einschließlich 200 m Ab-
stand 

 
Nutzungsintensität von Bauflächen im Hinblick auf Biologische Vielfalt 
geringe Einwirkung 
Stufe 1 

kein Einfluss auf Biotopverbund 

erhöhte Einwirkung 
Stufe 2 

Einfluss auf den Abstand von 500 m innerhalb des Biotopverbundes 

hohe Einwirkung 
Stufe 3 

Zerschneidung des Biotopverbundes, einschließlich des 200 m Abstandes 

 
Empfindlichkeit/Vorbelastung für das Schutzgut Landschaftsbild 
geringer visueller Gesamteindruck 
Stufe 1 

keine differenzierbaren Strukturen, deutlich überwiegender Anteil anthropoge-
ner Elemente  
(≤ 25 % naturnah), geringe Ursprünglichkeit 

mittlerer visueller Gesamteindruck 
Stufe 2 

differenzierbare und naturnahe Elemente erlebniswirksam, überwiegend stö-
rungsarme, anthropogen überprägte Elemente (> 25 % naturnah); überwiegend 
ursprünglicher Charakter; 
Vorsorgeraum für die Entwicklung von Natur und Landschaft 

hoher visueller Gesamteindruck 
Stufe 3 

deutlich überwiegender Anteil differenzierbarer und naturnaher, erlebniswirk-
samer Elemente/Strukturen (> 75 % naturnah); in besonderem Maß ursprüng-
lich; 
Vorrangraum für die Entwicklung von Natur und Landschaft 

 
Nutzungsintensität verschiedener Bebauungsplangebiete auf das Landschaftsbild 
geringe Verfremdung 
Stufe 1 

Grünflächen, geringe Störwirkung durch baulichen Anlagen; 
keine Zerschneidung des Landschaftsraums 

erhöhte Verfremdung 
Stufe 2 

Campingplätze, Wohngebiete, Parkplätze, Feriendörfer, deutlich wahrnehmba-
re Störwirkung durch bauliche Anlagen; keine Zerschneidung des Landschafts-
raumes 

hohe Verfremdung 
Stufe 3 

Großflächiger Einzelhandel, Industriegebiete, Mischgebiete, Freizeitparks, 
deutlich wahrnehmbare Störwirkung durch bauliche Anlagen; sichtbare Zer-
schneidung des Landschaftsraumes 

 
Funktionseignung von Kultur- und Sachgütern 
geringe denkmalpflegerische Relevanz 
Stufe 1 

keine Werte- oder Funktionselemente im Plangebiet oder angrenzend 

mittlere denkmalpflegerische Relevanz 
Stufe 2 

Werte - oder Funktionselemente in unmittelbarer Nachbarschaft zum Plange-
biet 

hohe denkmalpflegerische Relevanz 
Stufe 3 

Werte- oder Funktionselemente im Plangebiet 

 
Nutzungsintensität von Bebauungsplantypen auf Kultur- Sachgüter 
geringer Wertverlust 
Stufe 1 

Grünflächen, Campingplätze 
(Versiegelungsgrad < 20 %; keine massiven Baukörper) 

erhöhter Wertverlust 
Stufe 2 

Wohngebiete, Freizeitparks, Feriendörfer 
(Versiegelungsgrad < 60 %; massive Baukörper möglich) 

hoher Wertverlust 
Stufe 3 

Großflächiger Einzelhandel, Industriegebiete, Parkplätze, Mischgebiete 
(Versiegelungsgrad > 60 %; massive Baukörper) 

 
 
4.1.7 Zusammenfassung des Umweltberichtes 
 

Umweltbelange gem. §§ 1 Abs. 6 Nr.7, 1a BauGB Besch reibung 
A) 

Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele 
des B-Plans, 
Beschreibung der Festsetzungen mit Angaben über 
Standorte, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund 
und Boden der geplanten Vorhaben 

Änderung der gewerblichen Nutzung des GE 10 in 
SO großflächiger Einzelhandel sowie Aufhebung der 
Nutzungsbeschränkung auf GE 11 für Tankstellen; 
mit der Nutzungsänderung ist keine gesonderte Flä-
cheninanspruchnahme verbunden 

B) 

Auswirkungen auf: 

 

(a) Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt Mit dem geplanten Erhalt der großen Halle verbindet 
sich die Möglichkeit auf die Einflugöffnungen und Le-
bensraumstrukturen für Vögel (Mehlschwalbe, Mau-
ersegler, Dohle) Rücksicht zu nehmen. Die Einwirkin-
tensität und damit auch Beeinträchtigung wird ent-
sprechend der Bewertungsmethodik als mittel einge-
schätzt. 
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(b) Boden keine Auswirkungen 
(c) Wasser 
 Oberflächenwasser 

 
keine Auswirkungen 

 Grundwasser keine Auswirkungen 
 Sturmflut nicht betroffen 
(d) Luft Zunahme der verkehrsbedingten Luftschadstoffe, 

Überwachung auf der Grundlage der Messstelle am 
Holbeinplatz 

(e) Klima keine Auswirkungen 
(f) Landschaft(sbild) Erhaltungsgebot für die Halle, keine Auswirkungen 

bzw. Verbesserung der Situation 
(g) menschliche Gesundheit und Bevölkerung Die bisher für die Fläche SO 1 geltenden flächenbe-

zogenen Schallleistungspegel können beibehalten 
werden. GE 11 wird in zwei Teilflächen mit flächen-
bezogenen Schallleistungspegeln geteilt. Eine Tank-
stelle ist nur im Tagbetrieb mit den festgesetzten flä-
chenbezogenen Schallleistungspegeln vereinbar. Die 
Orientierungswerte werden an der bestehenden 
Wohnbebauung nachts geringfügig überschritten, 
mittlere Beeinträchtigung. 

(h) Kultur- und Sachgüter keine Auswirkungen 
(i) Wechselwirkungen keine 
C) 

Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen 
Vogelschutzgebiete im Sinne des BNatSchG 

 
nicht betroffen 

C)c) 

Schutzgebiete 

 
nicht betroffen 

D) 

Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte 
Umgang mit Abfällen und Abwässern 

 
Fläche erschlossen, keine speziellen Hinweise 

E) 

Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame 
und effiziente Nutzung von Energie 

Änderungsfläche liegt im Bereich der Fernwärmevor-
ranggebiete entsprechend Wärmesatzung der Han-
sestadt Rostock; 
Nutzung von Fernwärme für die Wärmeversorgung 
auf der Änderungsfläche durch Ausbau des Fern-
wärmenetzes im Zuge der Erschließung 

F) 

Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sons-
tigen Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall- und 
Immissionsschutzrechts 

 
keine spezifischen naturschutz- oder umweltfachli-
chen Planungen für den Bereich der Änderungsflä-
che 

G) 

Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, 
in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung 
von bindenden Beschlüssen der Europäischen Ge-
meinschaften festgelegten Immissionsgrenzwerte 
nicht überschritten werden 

 
nicht betroffen 

H) 

sparsamer und schonender Umgang mit Grund und 
Boden; Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nach-
verdichtung und andere Maßnahmen zur Innenent-
wicklung, Begrenzung der Bodenversiegelungen auf 
das notwendige Maß 

Nachweis der Notwendigkeit der Nutzung von land-
wirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutz-
ten Flächen 

 
mit der Nachnutzung einer Industriebrache wird die 
Inanspruchnahme bisher unbeeinträchtigter Flächen 
vermieden; gegenüber der ursprünglichern zulässi-
gen Nutzung kommt es zu einer geringfügigen zu-
sätzlichen Versiegelung die dem gegenwärtigen Ver-
siegelungsgrad entspricht. 

I) 

Vermeidung und Ausgleich / Eingriffsregelung nach 
BNatSchG 

 
Es liegt kein Eingriff vor. 

J) Bei Durchführung der Planung siehe Aussagen zu 
den Schutzgütern. 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands 

(a) bei Durchführung der Planung und 
(b) bei Nichtdurchführung der Planung 

Nichtdurchführung: Änderungsfläche vermittelt ge-
genwärtig einen deutlich anthropogen überprägten 
ungeordneten Eindruck, der bestenfalls durch die ur-
sprünglich im rechtskräftigen Bebauungsplan festge-
setzte gewerbliche Nutzung eine Umgestaltung erfah-
ren würde 

K) 

wichtigste geprüfte anderweitigen Lösungsmöglichkei-
ten und Angabe der wesentlichen Auswahlgründe im 
Hinblick auf die Umwelt 

 
Varianten der Verkehrserschließung ohne Unter-
schiede hinsichtlich der Umweltauswirkungen 

L) 

Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen 

Überwachung des Schutzgutes Luft durch Auswer-
tung der Luftgütemessstellen im Stadtgebiet in Zu-
ständigkeit des Amtes für Umweltschutz 

 
4.2 Sonstige Auswirkungen der Planung 
 
Baukultur/ Denkmalschutz, -pflege/ 
Erhaltenswertes: Ortsteile, Straßen, Plätze (Orts- und Landschaftsbild) 
Mit der Planung sollen die großen ehemaligen Schiffbauhallen als industriegeschichtliches 
Erbe gesichert werden. Durch Ihre Lage in der Stadt und die Wirkung auf die Ansicht von 
der Warnow geht von ihnen eine besondere räumliche Wirkung aus, die zum historisch ge-
wachsenen Ortsbild gehört. 
 
Standortanforderungen/-bedingungen von Wirtschaft, Handel, Handwerk, Versorgung, 
Dienstleistung 
Durch den mit den Festsetzungen planungsrechtlich zulässigen großflächigen Einzelhandel 
sind Auswirkungen auf die bestehenden Strukturen nicht auszuschließen. Diese Auswirkun-
gen wurden unter 3.1 dargestellt 
 
gemeindliche Entwicklungskonzepte 
Die vorliegende Änderung des B-Plans bedarf einer parallelen Änderung des Flächennut-
zungsplanes. 
Die planungsrechtliche Zulässigkeit der Einzelhandelsflächen ist nicht deckungsgleich mit 
den Aussagen des beschlossenen Einzelhandelskonzeptes der Hansestadt Rostock. Die 
Abweichung wurde unter 3.1 begründet. 
 
5 FLÄCHENBILANZ 
 
Auf der Grundlage der Änderung des Bebauungsplans ergibt sich folgende Flächenbilanz für 
den Bebauungsplan: 
 
Fläche Flächengröße (m²) Anteil an der Gesamtfläche  (%) 
Gewerbegebiete:     
GE 1 6.474  3,1  
GE 2 8.442  4,1  
GE 3 10.725  5,2  
GE 4 5.873  2,9  
GE 5 2.702  1,3  
GE 6 4.330  2,1  
GE 7 11.535  5,6  
GE 8 8.421  4,1  
GE 9  5.456  2,7  
GE 10 10.297  5,0  
GE 11 8.875  4,2  
GE 12 4.288  2,1  
GE 13 1.174  0,6  
Gewerbegebiete gesamt  88.592  43,0 
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Fläche Flächengröße (m²) Anteil an der Gesamtfläche  (%) 
Mischgebiete     
MI 1 8.186  4,0  
MI 2 9.482  4,6  
MI 3 4.913  2,4  
MI 4 1.793  0,9  
Mischgebiete gesamt  24.374  11,9 
     
SO Einkaufszentrum (SO 1)  17.001  8,3 
     
Flächen für den Gemeinbe-
darf 

 13.986  6,8 

     
Verkehrsflächen     
allg. Verkehrsflächen 18.824  9,2  
verkehrsberuhigte Bereiche  8.376  4,0  
Fußwege/Fußgängerbereiche 11.085  5,4  
öffentliche Parkfläche 4.538  2,2  
Verkehrsflächen gesamt  42.823  20,8 
     
Versorgungsflächen  6.681  3,2 
     
öffentliche Grünflächen     
Park 9.007  4,4  
Uferbegrünung 1.028  0,5  
Grünflächen gesamt  10.035  4,9 
     
Wasserflächen  2.306  1,1 
     
Plangebiet gesamt  205.798  100 
 
6 SICHERUNG DER PLANDURCHFÜHRUNG 
 
6.1  Bodenordnende Maßnahmen 
 
Die Planungsziele der Hansestadt Rostock befinden sich weitgehend in Übereinstimmung 
mit den Interessen der Flächeneigentümer. Für die notwendigen Erschließungsmaßnahmen 
haben die Eigentümer der Flächen bzw. die Bauherren der ermöglichten Vorhaben die Auf-
wendungen im Benehmen mit den entsprechenden Versorgungsunternehmen zu tragen. 
Es ist nicht notwendig und vorgesehen, hier eine Umlegung nach §§ 45 ff. BauGB vorzu-
nehmen. 
 
6.2  Verträge 
 
Zum notwendigen Ausbau im Bereich der Werftstraße und der Neptunallee sollen Erschlie-
ßungsverträge mit einem zu erwartenden Erschließungsträger geschlossen werden.  
Die Bereitstellung der für die Aufweitung der Neptunallee benötigten Grundstücksflächen soll  
durch vertragliche Vereinbarungen zwischen dem Grundstückseigentümer/Erschlie-
ßungsträger und der Hansestadt Rostock geregelt werden. 
 
6.3  Kosten und Finanzierung 
 
Der Ausbau aller erforderlichen öffentlichen Erschließungsanlagen soll vom Erschließungs-
träger hergestellt und danach kostenfrei in kommunales Eigentum überführt werden.  
Der Hansestadt Rostock entstehen durch das Vorhaben keine Kosten.  
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Durch das festgesetzte Erhaltungsgebot kann bei einem eventuellen Abrissantrag (z.B. we-
gen Unzumutbarkeit der Erhaltung) und dessen Ablehnung, vom Eigentümer eine Übernah-
me gemäß § 173 Abs. 2 BauGB durch die Hansestadt Rostock verlangt werden. Diese 
Konstellation ist aber nicht zu erwarten, da der Eigentümer gerade die Änderung des B-
Plans wünscht, um die Gebäude dauerhaft zu erhalten. 
 



    
 

 
 

Übersichtsplan  
 

Hansestadt Rostock 
Land Mecklenburg - Vorpommern 

 
2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 10.MI.138  

„Ehemalige Neptunwerft“ 
 

südlich der Bundeswasserstraße Unterwarnow, westlich der Lübecker Straße, 
nördlich der Werftstraße und östlich des Kayenmühlengrabens 

 

Begründung 
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1 PLANUNGSANLASS 
 
1.1 Ziel und Zweck der Planung/Grundzüge 
 
Die Baugebiete GE 6, MI 4 und GE 7 des rechtskräftigen Bebauungsplans konnten bislang 
keiner baulichen Nutzung zugeführt werden. Trotz intensiver Bemühungen der Eigentümer 
sowie von Wirtschaftfördereinrichtungen ist es bisher nicht gelungen, Investoren insbesonde-
re für Gewerbeflächen zu gewinnen.   
 
Diese Situation und das Bestreben nach alsbaldiger Umsetzung des Bebauungsplans be-
gründen die Notwendigkeit der teilweisen Planänderung. Mit der Umwandlung der Baugebie-
te GE 6 und GE 7 in Mischgebiete könnten die Voraussetzungen für eine zeitnahe Umset-
zung des Bebauungsplans geschaffen werden. Die Möglichkeit neben gewerblicher Nutzung 
auch Wohnungen errichten zu können, machen die Flächen für Investoren attraktiver. Über-
dies liegt für die Bebauung  der ehemaligen Kranbahn (MI 4, GE 6)  ein qualitativ hochwerti-
ger städtebaulicher Entwurf vor, dessen Umsetzung wünschenswert ist und der gleichsam 
die Änderung des GE 6 in Mischgebiet erfordert. 
 
Eine Planänderung schafft gleichzeitig die Voraussetzung neue Wohnbauflächen im inner-
städtischen Bereich zu schaffen. Damit wird einer ständig steigenden Nachfrage nach innen-
stadtnahen Wohnungen entsprochen.    
 
Die bereits an der Kaikante realisierte Bebauung im GE 1 sowie in den Baugebieten MI 1 bis 
MI 3 entsprechen bereits in hohem Maße einem Grundgedanken der in der Diskussion be-
findlichen „Leitlinien zur Stadtentwicklung“, nämlich der „Stadt am Wasser“. Danach sind u.a. 
die Entwicklungspotenziale der brach gefallenen Flächen in Ufernähe entsprechend ihrer 
gesamtstädtischen Bedeutung zu nutzen. 
 
Dieses Ziel könnte mit der geplanten Änderung des Bebauungsplans auf bisher noch unge-
nutzten Flächen weiter verfolgt werden.  
 
1.2 Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes 
 
Das Plangebiet des ursprünglichen B-Plans Nr. 10.MI.138 befindet sich nördlich der Werft-
straße und östlich des Kayenmühlengrabens. Es wird örtlich begrenzt: 
 
im Norden:  durch die Bundeswasserstraße Unterwarnow 
im Osten:  durch die Lübecker Straße 
im Süden:  durch die Werftstraße 
im Westen:  durch den Kayenmühlengraben (im Geltungsbereich) 
 
Die Gesamtfläche des Plangebietes beträgt ca. 20,6 ha. 
 
Die 2. Änderung des Bebauungsplans umfasst im Wesentlichen die Baugebiete MI 4, GE 6 
und GE 7, die Verkehrsfläche zwischen den Baugebieten GE 2 und GE 3 sowie das Bauge-
biet GE 11 und den nördlich angrenzenden Fußweg des rechtskräftigen Bebauungsplans. 
 
1.3 Verfahrensablauf 
 
Durch die Hamburg-Rostocker-Investitionsgesellschaft mbH & Co. KG (HRI) wurde mit 
Schreiben vom 19.10.2010 die Änderung des B-Plans beantragt. Der Inhalte des Antrags auf 
B-Plan-Änderung bezog sich auf eine mögliche Umwandlung des Baugebietes GE 7. Der 
Antrag wurde durch die Verwaltung geprüft. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass sich die 
Planungsabsichten des Antragstellers im Kern mit den grundsätzlichen Zielstellungen der 
Stadtentwicklung decken.  
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Unter Hinzunahme von Planungsinhalten, deren Änderungbedarf sich im Zuge der           
zwischenzeitlichen Planumsetzung ergeben haben, wurde der Bürgerschaft ein Änderungs-
verfahren vorgeschlagen, das diese mit dem Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss am 
07.12.2011 eingeleitet hat. 
 
Mit Schreiben vom 30.05.2011 sind zunächst die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange von der Planungsabsicht unterrichtet und zur Äußerung auch im Hinblick auf den 
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
aufgefordert worden (§ 4 Abs. 1 BauGB). 
 
Nach Abschluss des Verfahrens gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde der Umfang der 2. Ände-
rung des Bebauungsplans deutlich reduziert. Aufgrund eigentumsrechtlicher Probleme wird 
zunächst auf die Festsetzung eines Grünzuges zwischen der Werftstraße und dem GE 12 
verzichtet. Auch wird von einem Flächentausch zwischen dem GE 12 und der westlich gele-
genen Parkplatzfläche Abstand genommen. Die geplante Verkehrsfläche zwischen der Kurt-
Dunkelmann-Str. und der Straße Am Kayenmühlengraben wird nicht mehr an den Rand des 
Kayenmühlengrabens verlegt, sondern lediglich im Straßenverlauf begradigt. 
 
Damit beschränken sich die Änderungen im Wesentlichen auf die Umwidmung der Gewer-
begebiete GE 6 und GE 7 in Mischgebiete, die Änderung von überbaubaren Grundstücksflä-
chen, auf den Wegfall des Fußweges zwischen der Neptunallee und dem Grünraum des 
Kayenmühlengrabens sowie auf die Festsetzung eines Spielplatzes. 
 
Das weitere Aufstellungsverfahren ist nunmehr im beschleunigten Verfahren nach den Vor-
schriften des § 13a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung) durchgeführt worden.   
 
1.4 Anwendungsvoraussetzungen für das beschleunigte Verfahren nach § 

13a BauGB 
 
Nach § 13a BauGB kann ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung im beschleunigten Ver-
fahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung aufgestellt werden.  
 
Anwendungsvoraussetzungen:  
 
Wiedernutzbarmachung von Flächen/Nachverdichtung/andere Maßnahmen der Innenent-
wicklung      
 
Das Plangebiet liegt innerhalb des Siedlungsbereichs der Hansestadt Rostock und ist an drei 
Seiten von Bebauung umgeben. Nach dem rechtskräftigen Bebauungsplan ist bereits eine 
bauliche Nutzung auf den zu ändernden Flächen zulässig. Wesentlichstes Ziel der Planände-
rung ist die Umwandlung von Gewerbegebieten in Mischgebiete, um eine städtebaulich sinn-
volle und nachfrageorientierte marktgerechte Bebauung zu ermöglichen.  
 
zulässige Grundfläche 
 
Der Bebauungsplan darf im beschleunigten Verfahren nur aufgestellt werden, wenn in ihm 
eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO oder eine Größe der Grund-
fläche von insgesamt weniger als 20.000 m² festgesetzt wird, wobei die Grundflächen meh-
rerer Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusam-
menhang aufgestellt werden, mitzurechnen sind.  
Bei zulässigen Grundflächen von 20.000 m² bis weniger als 70.000 m² ist eine überschlägige 
Prüfung dahingehend vorzunehmen, ob  erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten sind.  
 
 



Hansestadt Rostock  •  2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 10.MI.138 „Ehemalige Neptunwerft“  •  Begründung 
 

Seite - 5 - 

In der 2. Änderung des Bebauungsplans werden im Höchstfalle folgende Grundflächen er-
reicht: 
 
Baugebiet 
 

Baugebietsgröße GRZ zul. Grundfläche 

MI 4 (ehemals MI 4  
         und GE 6) 
 

6.951 m² 0,6 4.171 m² 

MI 5 (ehemals GE 7) 
 

11.170 m² 0,6 6.702 m² 

GE 2 (ehemalige  
        Verkehrsfläche) 
 

739 m² 0,8 591 m² 

GE 12 (ehemaliger  
            Fußweg) 
 

776 m² 0,8 621 m² 

gesamt 19.636 m²  12.085 m² 
 
Die im Höchstfalle zu erreichende Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO beträgt 
12.085 m² und unterschreitet den Schwellwert von 20.000 m² deutlich. Die Möglichkeiten der 
Überschreitung der zulässigen Grundfläche nach § 19 Abs.4 Satz 2 und 3 BauNVO bleiben 
dabei außer Betracht. Weitere Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen oder räumli-
chen Zusammenhang stehen, sind derzeitig nicht in Aufstellung.  
 
Umweltverträglichkeitsprüfung  
 
Das beschleunigte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn durch den Bebauungsplan die Zu-
lässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) oder 
nach Landesrecht unterliegen. 
 
Soweit durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben nach Spalte 1 der Anlage 1 
zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung begründet wird, ist das beschleunigte 
Verfahren nicht anwendbar. Das beschleunigte Verfahren ist ebenfalls nicht anwendbar, 
wenn durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit eines nach Anlage 1 Landes-UVP-Gesetz 
(LUVPG M-V) UVP-pflichtigen Vorhabens begründet werden soll.  
 
Soweit durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, für die 
nach dem UVPG oder dem LUVPG M-V eine allgemeine oder standortbezogene Vorprüfung 
erforderlich ist, darf das beschleunigte Verfahren nur angewandt werden, wenn im Ergebnis 
der Vorprüfung das Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf.   
 
Im Rahmen der 2. Änderung des Bebauungsplans werden Mischgebiete, anstelle von bishe-
rigen Gewerbegebieten festgesetzt. Planungsziel ist die Errichtung von Wohngebäuden in 
einer Durchmischung mit nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben. Die Änderung zielt 
nicht auf die Zulässigkeit eines speziellen Vorhabens. Auch wird mit der Änderung des Be-
bauungsplans nicht die Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die nicht schon nach dem jet-
zigen Planungsrecht zulässig wären oder zugelassen werden könnten, mit Ausnahme von 
Wohnungen. 
 
Mit der 2. Änderung des Bebauungsplans wird daher nicht die Zulässigkeit von Vorhaben 
begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterlie-
gen. Das beschleunigte Verfahren ist von daher anwendbar.   
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Gebiete von Gemeinschaftlicher Bedeutung 
 
Das beschleunigte Verfahren ist auch ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte für eine Beein-
trächtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter (Gebiete von ge-
meinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete) bestehen. 
 
Ca. 3.500 m südöstlich des Plangebietes befinden sich die nächstgelegenen Schutzgebiete. 
Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet Warnowtal mit kleinen Zuflüssen (DE 2138-302) 
sowie um das EU-Vogelschutzgebiet Warnowtal, Sternberger Seen und untere Mildenitz (DE 
2137-401). 
Aufgrund der großen Entfernung des Plangebietes zu den Schutzgebieten kann eine Beein-
trächtigung ausgeschlossen werden. 
 
2 PLANUNGSGRUNDLAGEN 
 
2.1 Planungsrechtliche Grundlagen  
 
Grundlagen des Bebauungsplanes und des Aufstellungsverfahrens sind: 
 
• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 

2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) 

 
• Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

23.01.1990 (BGBl. I S. 132), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Erleichterung 
von Investitionen und der Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland (Investi-
tionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz) vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466) 

 
• Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), ge-

ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509). 
 
• Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 18.April 2006 

(GVOBl. M-V S. 102) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Mai  
2011 (GVOBl. M-V S. 323), 
 

• Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 
2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777) 

 
2.2 Verbindliche Vorgaben übergeordneter Planungen 
 
Ziele der Raumordnung 
 
1. Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 
 
Mit dem Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern vom 30.05.2005 
wurde seitens der Landesregierung eine querschnittorientierte und fachübergreifende raum-
bezogene Rahmenplanung für die nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung des Landes 
vorgelegt. 
 
Oberzentrum 
 
Die Hansestadt Rostock ist nach dem Landesraumentwicklungsprogramm Oberzentrum. 
Oberzentren versorgen die Bevölkerung ihres Oberbereichs mit Leistungen des spezialisier-
ten, höheren Bedarfs (3.2.1(1)). 
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Die Oberzentren sollen als überregional bedeutsame Wirtschaftsstandorte gestärkt und wei-
terentwickelt werden. Dazu sollen vorrangig für die Oberzentren günstige infrastrukturelle 
Voraussetzungen zur Sicherung vorhandener und zur Ansiedlung neuer Wirtschaftsbetriebe 
geschaffen werden. Die Oberzentren sollen besonders in ihren Bemühungen unterstützt 
werden, innovative Wirtschaftsbetriebe mit hoch qualifizierten Arbeitsplätzen anzusiedeln 
(3.2.1(2)).  
 
Zur weiteren Erhöhung ihrer Attraktivität als Wohnstandorte, zur Stärkung der regionalen 
Identität und als wichtige Imageträger des „Tourismusland Mecklenburg-Vorpommern“ sollen 
die Oberzentren bei der Sanierung und Vitalisierung ihrer Innenstädte und bei der Schaffung 
spezialisierter kultureller, sozialer und Sportangebote unterstützt werden (3.2.1(4)). 
 
Vorbehaltsgebiet Tourismus 
 
Das Gebiet der Hansestadt Rostock liegt nach dem Landesraumentwicklungsprogramm 
Mecklenburg-Vorpommern zu großen Teilen in einem Vorbehaltsgebiet Tourismus. In den 
Vorbehaltsgebieten Tourismus (Tourismusräume) soll deren Eignung, Sicherung und Funkti-
on für Tourismus und Erholung besonderes Gewicht beigemessen werden. Dies ist bei der 
Abwägung mit anderen raumbedeutsamen Planungen, Maßnahmen und Vorhaben, auch der 
des Tourismus selbst, besonders zu berücksichtigen (3.1.3(1)). 
 
Die bereits intensiv genutzten Bereiche der Außenküste und der Inseln sollen in ihrer Auf-
nahmekapazität behutsam weiterentwickelt werden. Maßnahmen der qualitativen Verbesse-
rung und Differenzierung bestehender Beherbergungskapazitäten sowie Maßnahmen mit 
dem Ziel der Saisonverlängerung haben dort eine höhere Bedeutung als eine quantitative 
Ausweitung (3.1.3(4)). 
 
Die Randgebiete des Küstenraums und das Küstenhinterland sollen dort, wo sich besondere 
Voraussetzungen für eine umwelt- und sozialverträgliche Intensivierung des Tourismus bie-
ten, als Entlastungs- und Ergänzungsgebiete zu den Hauptferienorten entwickelt werden. 
Hier hat die Erweiterung des touristischen Angebots, z. B. durch die Ansiedlung von Ferien-
häusern und -wohnungen sowie der ergänzenden Infrastruktur, eine besondere Bedeutung 
(3.1.3(5)). 
 
2. Regionales Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock  
 
Die zentralen Orte der beiden oberen Stufen, d.h. Ober- und Mittelzentren werden gem. § 6 
Abs. 3 Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern im Landesraumentwicklungs-
programm festgelegt.  
 
Vorbehaltsgebiete Tourismus 
 
Nach der Grundkarte der räumlichen Ordnung des Regionalen Raumentwicklungspro-
gramms erfolgt die Einstufung von großen Teilen des Stadtgebietes als Tourismusschwer-
punktraum. Tourismusschwerpunkträume sind die Teilräume, die sich durch eine überdurch-
schnittlich hohe touristische Nachfrage und ein überdurchschnittlich hohes touristisches An-
gebot auszeichnen. In diesen Räumen soll sich die Entwicklung hauptsächlich qualitativ voll-
ziehen (LEP 3.3.3(12)). 
 
Neben den im Landesraumentwicklungsprogramm hinsichtlich der Vorbehaltsgebiete Tou-
rismus formulierten Grundsätzen der Raumordnung, gelten folgende weitere raumordner-
ische Grundsätze für die Tourismusräume: 
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In Tourismusschwerpunkträumen an der Außenküste, die bereits intensiv touristisch genutzt 
werden, sollen schwerpunktmäßig Maßnahmen der qualitativen Verbesserung und größeren 
Differenzierung des touristischen Angebotes und der Saisonverlängerung durchgeführt wer-
den (G 3.1.3(2)). 
 
Die Tourismusfunktion des Raumes wird durch die 2. Änderung des Bebauungsplans nicht 
beeinträchtigt. Das Plangebiet selbst nimmt keine touristischen Funktionen wahr. Durch die 
Aufwertung von ufernahen Flächen an der Warnow wird die Attraktivität des Gebietes, auch 
für den Tourismus, gesteigert.     
 
Flächennutzungsplan 
 
Nach § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Hansestadt Rostock sind für das Gebiet der 2. Än-
derung des Bebauungsplans folgende Darstellungen getroffen worden: 
 

− Mischgebiet MI 10.1 
− Gewerbegebiet GE 10.2 

 
Für das Mischgebiet MI 10.1 ist nach dem Erläuterungsbericht zum Flächennutzungsplan 
von folgender städtebaulicher Zielstellung auszugehen:  
 
„Die Flächen der ehemaligen Neptunwerft (jetzt Neptun-Industrie-Rostock/NIR) und der 
Holzhalbinsel – früher Standort des Holzhandels – liegen an der Warnow und sind Teilflä-
chen der städtebaulichen Umstrukturierung dieser hochwertigen Areale. Die Nutzungsmi-
schung erfolgt hier vor allem durch die Schaffung von Angebotsflächen für Wohnungsbau.“ 
 
Das im Flächennutzungsplan dargestellte Gewerbegebiet GE 10.2 ist Teil eines gewerbli-
chen, am Wasser gelegenen Bereichs, der als Ergebnis der Entwicklung Rostocks zum Zent-
rum des Schiffbaus, der Fischwirtschaft und der Hochseeschifffahrt seinerzeit in der DDR 
entstanden ist.  
 
„Die Betriebe dieser Industriezweige benötigen auf Grund ihres Profils die unmittelbare Nähe 
zum Wasser. Diese Flächen, außer dem Überseehafen mit seinem besonderen Nutzungs-
profil, wurden auch weiterhin im Flächennutzungsplan als gewerbliche Bauflächen vorgehal-
ten und entsprechend dargestellt. In gleicher Weise ist der gesamte Bereich zwischen 
Schmarl und dem Stadthafen überwiegend gewerblich geprägt. Die allesamt bereits vor 1990 
in dieser Form genutzten Flächen - Industrie- und Lagerbezirk Marienehe (ILB), Fischereiha-
fen, Grenzschlachthof, Neptunwerft - werden auch zukünftig für industrielle und gewerbliche 
Unternehmen vorgehalten und als gewerbliche Bauflächen bzw. Gewerbegebiete im Fläche-
nnutzungsplan dargestellt. Große Teile dieses Bereiches sind seit 1990 mit städtebaulichen 
Rahmenplänen und teilweise mit Bebauungsplänen belegt, insbesondere die Flächen, deren 
Nutzungen durch die wirtschaftlichen Veränderungen mit der Herstellung der Einheit 
Deutschlands aufgegeben wurden.“ 
 
Die 2. Änderung des Bebauungsplans setzt Mischgebiete (MI 4 und MI 5) sowie in geringem 
Umfang Gewerbegebiete fest. Damit ist dem grundsätzlichen Entwicklungsziel des Flächen-
nutzungsplans entsprochen worden.  
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Abb: Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Hansestadt Rostock 
 
Mit der 2. Änderung des Bebauungsplans wird geringfügig von der flächenmäßigen Abgren-
zung zwischen MI 10.1 und GE 10.2 abgewichen. Bebauungspläne sind nach § 8 Abs. 2 
BauGB so aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln, dass durch ihre Festsetzungen die 
zugrunde liegenden Darstellungen des Flächennutzungsplans konkreter ausgestaltet und 
damit zugleich verdeutlicht werden. Hierbei sind auch in bestimmtem Rahmen „abweichende 
Konkretisierungen“ zulässig, wenn hierdurch die Grundkonzeption des Flächennutzungs-
plans nicht berührt wird. 
 
Die Abweichungen gegenüber dem Flächennutzungsplan sind jedoch unbedeutend und be-
einträchtigen das städtebauliche Grundkonzept des Flächennutzungsplans nicht. Die Größe 
der dargestellten Gewerbegebietsfläche verringert sich um ca. 1,8 ha, was einem Flächenan-
teil von lediglich ca. 13 % entspricht. 
Da die Änderung im Zuge der Aufstellung eines B-Planes nach § 13a BauGB erfolgt, soll 
eine Anpassung des Flächennutzungsplanes zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. 
       
3 INHALTE DER 2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANS 
 
3.1 Art der baulichen Nutzung 
 
Mischgebiete (§ 6 BauNVO) 
 
Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das 
Wohnen nicht wesentlich stören. In der 2. Änderung des Bebauungsplans sind nördlich der 
ehemaligen Schiffbauhalle die Mischgebiete MI 4 und MI 5 festgesetzt worden.  
 
Mischgebiete sind gekennzeichnet durch die quantitative und qualitative Gleichrangigkeit und 
Gleichwertigkeit von Wohnnutzung und Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich 
stören. Keine dieser Nutzungen hat einen Vorrang. Die mischgebietstypische quantitative 
Durchmischung von Wohnungen und nicht störendem Gewerbe verlangt, dass keine der 
Nutzungen übergewichtig in Erscheinung tritt, also nach Zahl oder Umfang eine beherr-
schende Stellung einnimmt.  
 
Insbesondere darf ein Mischgebiet nicht in einen anderen Gebietstypus „umkippen“, sich 
also nicht durch Verdrängung gewerblicher Nutzungen zu einem allgemeinen Wohngebiet 
bzw. durch die Verdrängung der Wohnnutzung zu einem Gewerbegebiet entwickeln. Dieses 
ist bei der zukünftigen Bebauung der Mischgebiete MI 4 bis MI 5 zu beachten.  
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Das Mischgebiet MI 4 umfasst zwei zwischenzeitlich verfüllte Wasserflächen der ehemaligen 
Helling, das bereits im rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzte MI 4 sowie das ehemali-
ge Gewerbegebiet GE 6.  
 
Das Mischgebiet MI 5 umfasst das ehemalige Gewerbegebiet GE 7, nordöstlich der ehema-
ligen Schiffbauhalle und westlich des Max-Planck-Instituts. 
 
Mit der Festsetzung dieser Flächen als Mischgebiete greifen die Zulässigkeitsregelungen der 
Baunutzungsverordnung in Verbindung mit der textlichen Festsetzung Nr. 1.3 des rechtskräf-
tigen Bebauungsplans. 
 
Danach sind im MI 4 regelmäßig zulässig (§ 6 Abs. 2 Nr. 1- 5 und 8 BauNVO) 
 

− Wohngebäude, 
− Geschäfts- und Bürogebäude, 
− Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beher-

bergungsgewerbes, 
− sonstige Gewerbebetriebe, 
− Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke, 
− Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr.2 in den Teilen des Gebiets, die 

überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind.  
Ausnahmsweise können Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 außerhalb der 
überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägten Teile des Gebietes zugelassen wer-
den (§ 6 Abs. 3 BauNVO).   
 
In den Mischgebieten sind die allgemein zulässigen Nutzungsarten Gartenbaubetriebe (§ 6 
Abs. 2 Nr. 6 BauNVO) und Tankstellen (§ 6 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO) ausgeschlossen worden 
(Text 1.3 des rechtskräftigen Bebauungsplans).  
 
Tankstellen ziehen naturgemäß einen hohen Zielverkehr auf sich. Aus diesem Grunde soll-
ten sie in der Regel unmittelbar an hochfrequentierten Straßen und nicht mittig im Plangebiet 
angeordnet werden. Außerdem würden sie dem Charakter des Gebietes, welches unmittel-
bar an den Stadthafen Rostock angrenzt, entgegenstehen. Der nördliche Teil des Plangebie-
tes liegt im überflutungsgefährdeten Bereich, so dass Tankstellen bereits aufgrund des Ge-
wässerschutzes unzulässig sind. 
 
Gartenbaubetriebe sind Betriebe, die Kulturpflanzen für die unterschiedlichsten Gebrauchs-
zwecke zwischen Verzehr und Schnittblumen anbauen. Die Spanne der Produkte reicht von 
Obst und Gemüse über Bäume und Sträucher hin zu Zierpflanzen. In Anbetracht der Boden-
beschaffenheit des Plangebietes (Vorhandensein einer Vielzahl von Altlastenverdachtsflä-
chen aufgrund der jahrzehntelangen industriellen Nutzung des Gebietes) ist ein Ausschluss 
von Gartenbaubetrieben erforderlich. 
 
Gewerbegebiete (§ 8 BauNVO) 
 
Im Rahmen der 2. Änderung des Bebauungsplans sind zwei kleinere Teilflächen des Plan-
gebietes als Gewerbegebiete (GE) nach § 8 BauNVO festgesetzt worden. Es handelt sich 
hierbei um Flächen die im rechtskräftigen Bebauungsplan als Verkehrsflächen bzw. Fußweg 
festgesetzt sind. 
 
Bei der 739 m² großen Teilfläche aus dem Gewerbegebiet GE 2 handelt es sich um die ur-
sprünglich geplante Straßenverbindung zwischen der Kurt-Dunkelmann-Straße und der 
Straße Am Kayenmühlengraben. Im Rahmen der 2. Änderung des Bebauungsplans ist diese 
Straßenverbindung begradigt und weiter nach Osten verschoben worden. Die bisherige 
Straßenfläche ist nunmehr Bestandteil des Gewerbegebietes GE 2. 
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Bei der 776 m² großen Teilfläche nördlich des Gewerbegebietes GE 11 handelt es sich um 
die ursprünglich geplante Fußwegverbindung zwischen der Neptunallee und dem westlich 
gelegenen Grünraum des Kayenmühlengrabens sowie um Teilflächen der ursprünglichen 
Grünfläche. Durch Verzicht auf den Fußweg wird die ursprünglich dafür vorgesehene Fläche 
nunmehr Bestandteil des Gewerbegebietes GE 12. Eine ursprünglich geplante öffentliche 
Grünverbindung in Richtung Werftstraße muss aus eigentums- und planungsrechtlichen 
Gründen aufgegeben werden. Der Grünbestand soll erhalten, aber in privater Hand verblei-
ben. Aus diesem Grunde sind Gewerbeflächen mit einem Erhaltungsgebot festgesetzt wor-
den.   
 
Für beide Teilflächen gelten die Zulässigkeitsregelungen des § 8 BauNVO in Verbindung mit 
der textlichen Festsetzung Nr. 1.2 des Bebauungsplans. 
 
Danach sind auf den genannten Teilflächen zulässig: 

− Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, 
− Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 
− Tankstellen, 
− Anlagen für sportliche Zwecke. 

 
Ausnahmsweise können zugelassen werden: 

− Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundflä-
che und Baumasse untergeordnet sind, 

− Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, 
− Vergnügungsstätten. 

 
Nach der textlichen Festsetzung Nr. 1.2 des Bebauungsplans sind die o.a. Nutzungen nur 
dann zulässig, wenn die jeweils zugeordneten immissionswirksamen flächenbezogenen 
Schallleistungspegel für den Tag- und Nachtwert nicht überschritten werden. Diese Nut-
zungsbeschränkung greift auch für die o.a. Teilflächen der Gewerbegebiete GE 2 und GE 
12.  
 
Für den Tagzeitraum gilt hierbei die Zeit zwischen 06.00 Uhr und 22.00 Uhr und für den 
Nachtzeitraum die Zeit zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr. Die aus dem rechtskräftigen Be-
bauungsplan übernommenen Festsetzungen erfolgten unter den Prämissen der akustischen 
Anforderungen der vorhandenen Gewerbestruktur und der Einhaltung der schalltechnischen 
Orientierungswerte an den immissionsempfindlichen Nutzungen innerhalb und außerhalb 
des Plangebietes.  
 
Die immissionswirksamen flächenbezogenen Schalleistungspegel wurden für die einzelnen 
Baugebiete abgestuft vergeben. Grundlage bildete die seinerzeit erarbeitete „Schalltechni-
sche Untersuchung für den Bebauungsplan 10.MI.138 „Ehemalige Neptunwerft“ der Hanse-
stadt Rostock“ (HAMANN CONSULT AG, 16. Mai 2003, 2. Ergänzung vom 12.September 
2003).        
 
Nebenanlagen (§ 14 BauNVO) 
 
In den festgesetzten Baugebieten sind Nebenanlagen und Einrichtungen, die dem Nut-
zungszweck der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des Baugebietes selbst die-
nen und die seiner Eigenart nicht widersprechen, allgemein zulässig. Ausgenommen hiervon 
sind die Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind. Hier gelten bestimmte Einschränkun-
gen in der Zulässigkeit von Nebenanlagen, die im Text unter den Nrn. 5 und 6 der 2. Ände-
rung des Bebauungsplans näher bestimmt sind (siehe auch Punkt 3.5 der Begründung). 
Die der Versorgung der Baugebiete mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ab-
leitung von Abwasser dienenden Nebenanlagen können in den Baugebieten als Ausnahme 
zugelassen werden.  
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3.2 Maß der baulichen Nutzung 
 
Das Maß der baulichen Nutzung ist bereits im ursprünglichen Bebauungsplan bestimmt wor-
den durch die Festsetzung einer Grundflächenzahl (GRZ), einer Geschossflächenzahl (GFZ) 
einer Baumassenzahl (BMZ) sowie durch die Höhe baulicher Anlagen über HN. Für die bei-
den ehemaligen Verkehrsflächen, die nunmehr als Gewerbegebiete festgesetzt sind, wurde 
das Maß der baulichen Nutzung aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan für das jeweilige 
Baugebiet übernommen. Für die Mischgebiete MI 4 und MI 5 sowie für die geplante Parkpa-
lette wurden Maßfestsetzungen neu getroffen.  
 
Grundfläche (GR) 
 
Die Grundfläche ist der Anteil des Baugrundstücks, der von baulichen Anlagen überdeckt 
werden darf (§19 Abs. 2 BauNVO). Für das geplante Parkhaus bzw. die Parkpalette auf der 
bisherigen Parkplatzfläche zwischen dem Kayenmühlengraben und dem Gewerbegebiet GE 
12 wurde eine Grundfläche von 3.400 m² festgesetzt. Das entspricht gleichsam der durch 
Baugrenzen festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche. Dennoch ist die Festsetzung 
der Grundfläche nicht entbehrlich, weil zugleich die Höhe der geplanten Parkpalette festge-
setzt werden soll. Für die Festsetzung von vertikalen Dimensionen, hier die Höhe der Park-
palette, ist die Festsetzung der Grundfläche oder der Grundflächenzahl (GRZ) unerlässlich 
(§ 16 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO).  
  
Grundflächenzahl (GRZ) 
 
Die Grundflächenzahl gibt an, wieviel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grund-
stücksfläche zulässig sind (§ 19 Abs. 1 BauNVO). Die Grundfläche ist der Anteil des Bau-
grundstücks, der von baulichen Anlagen überdeckt werden darf (§19 Abs. 2 BauNVO).  
Nach § 17 BauNVO darf in Mischgebieten bei der Bestimmung des Maßes der baulichen 
Nutzung eine GRZ von 0,6 nicht überschritten werden. 
 
Sowohl im Mischgebiet MI 4 als auch im Mischgebiet MI 5 ist eine GRZ von 0,6 festgesetzt 
worden. Damit ist das Höchstmaß gemäß § 17 BauNVO ausgeschöpft worden. Da ein inner-
städtischer, ehemals industriell genutzter Strandort bebaut werden soll, und gerade Bauland-
flächen in der Nähe der Warnow nur begrenzt zur Verfügung stehen, ist die Ausschöpfung 
des Höchstmaßes gerechtfertigt.   
 
Nach § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die zulässige Grundfläche durch die Grundflächen 
von  

o Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten 
o Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 
o bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück le-

diglich unterbaut wird 
 
um bis zu 50 % überschritten werden, höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 
0,8. Bei einer GRZ von 0,6 und der nach § 19 Abs. 4 Satz 2 zulässigen Überschreitung für 
die o.g. Anlagen beträgt die Gesamtversiegelung in beiden Mischgebieten 80 % der Fläche.    
 
Geschossflächenzahl (GFZ) 
 
Die Geschossflächenzahl gibt an, wieviel Quadratmeter Geschossfläche je Quadratmeter 
Grundstücksfläche zulässig sind. Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Ge-
bäude in allen Vollgeschossen zu ermitteln. 
Nach § 17 BauNVO darf in Mischgebieten bei der Bestimmung des Maßes der baulichen 
Nutzung eine GFZ von 1,2 nicht überschritten werden. 
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Sowohl im Mischgebiet MI 4 als auch im Mischgebiet MI 5 ist eine GFZ von 1,2 festgesetzt 
worden. Damit ist auch bei der Festsetzung der Geschossflächenzahl das Höchstmaß ge-
mäß § 17 BauNVO ausgeschöpft worden. 
 
Gegenüber den Festsetzungen der GFZ für die im ursprünglichen B-Plan bereits enthaltenen 
Mischgebietsflächen (GFZ von 1,8) wird hier auf eine Überschreitung der in § 17 BauNVO 
enthaltenen Obergrenze verzichtet. Damit soll die Baumasse auf ein Maß begrenzt bleiben, 
dass für entsprechende Gebiete üblich ist und mehr Gestaltungsmöglichkeiten für das unmit-
telbare Umfeld der Wohnnutzung sichert.  
 
Zahl der Vollgeschosse 
 
Die Zahl der Vollgeschosse ist in den beiden Baugebieten MI 4 und MI 5 differenziert festge-
setzt worden.  
 
Im Baugebiet MI 4 sind zwischen 5 und 7 Vollgeschosse zulässig. Grundlage der Festset-
zungen ist ein vorliegender städtebaulicher Entwurf, der mit dem Bebauungsplan umgesetzt 
werden soll. Im nördlichen Bereich ist auf einer Teilfläche von ca. 300 m² eine 7-geschossige 
Bebauung zulässig. Im weiteren südlichen Verlauf des MI 4 verringert sich die Zahl der Voll-
geschosse stufenweise auf 6 und letztendlich auf 5 Vollgeschosse.       
 
Im Baugebiet MI 5 sind zwischen 4 und 6 Vollgeschosse zulässig. Mit dieser Differenzierung 
wird auf unterschiedliche Geländehöhen, die sich zwischen 2 m im Norden und 8 m im Sü-
den des Gebietes bewegen, reagiert. 
   
Höhe baulicher Anlagen/Bezugsebene 
 
Im Mischgebiet MI 4 sind differenzierte Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen getroffen 
worden. Hierbei wurden für einzelne Teilbereiche unterschiedliche Gebäudehöhen festge-
setzt. Grundlage dieser Festsetzungen ist ein vorliegender städtebaulicher Entwurf zur Be-
bauung der ehemaligen Kranbahn unter Hinzuziehung der Ergebnisse bisheriger Erörterun-
gen zur baulichen Gestaltung  der ufernahen Bereiche in verschiedenen städtischen Gremi-
en sowie vorliegende Äußerungen von Bürgern im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung. 
Der grundsätzlichen Empfehlung des Planungs- und Gestaltungsbeirats, die Gebäudehöhen 
auf die Höhe des benachbarten Max-Planck-Instituts zu beschränken, wurde weitestgehend  
gefolgt. Im MI 5 wurde diese Empfehlung durch die Festsetzung der Oberkante von 22,20 m 
über HN konsequent umgesetzt. 
 
Die Kranbahn im MI 4 als bauliches Merkmal ehemaliger industrieller Nutzung, verbunden 
mit dem verbliebenen denkmalgeschützten Hellingkran,  erfordert besondere städtebauliche 
Aufmerksamkeit. Dieser Umstand ist in der bisherigen öffentlichen Diskussion auch umfas-
send zum Ausdruck gekommen.  
 
Die zu bebauende Kranbahn hat eine Länge von mehr als 100 m. Eine einheitliche Gebäu-
deoberkante auf Höhe des benachbarten Max-Planck Instituts würde hier keinerlei Spielraum 
für höhenmäßige Gestaltungsmöglichkeiten zulassen da davon auszugehen ist, dass das 
angebotene Baurecht in der Regel auch vollständig ausgeschöpft wird. Dadurch würde die 
zukünftige Bebauung deutlich an städtebaulicher Spannung verlieren. Gerade der angestreb-
te Baukörper unter der aktuellen Bezeichnung „Hafenkristalle“ lebt aber von unterschiedli-
chen Gebäudeversätzen, Vor- und Rücksprüngen sowohl in Höhe als auch im Grundriss. Um 
solche Gebäudesprünge auch in der Höhe zu ermöglichen, ist an zwei Stellen von der ein-
heitlichen Gebäudehöhe von 22,20 m abgewichen worden. Im Kopfbereich der ehemaligen 
Kranbahn sowie im mittleren Bereich des geplanten Baukörpers ist eine Höhe von 24,00 m 
über HN zugelassen worden. Damit liegen diese Gebäudeabschnitte um 1,80 m über der 
sonstigen Gebäudehöhe von 22,20 m über HN.  
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Durch diese Festsetzung wird eine Gliederung des Baukörpers ermöglicht, ohne dass nega-
tive städtebauliche Auswirkungen durch unangemessene Gebäudehöhen zu befürchten sind. 
Die höheren Gebäudeteile bleiben dabei noch unterhalb des im benachbarten MI 3 bereits 
errichteten Baukörpers und vermitteln so zwischen dem Baukörper im MI 3 und dem Max-
Planck Institut.                   
 
In den Randbereichen der überbaubaren Grundstücksflächen wurde die Höhe mit 8,10 m 
über HN festgesetzt. Diese Höhe entspricht der Oberkante der ehemaligen Kranbahn. Damit 
soll eine bauliche Nutzung unterhalb der Kranbahn ermöglicht werden, die Kranbahn selbst 
aber noch erlebbar bleiben.  
 
Auf der Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung Parkhaus/Parkpalette ist eine Oberkante 
von 13 m über HN festgesetzt worden. Durch die Festsetzung der  Oberkante baulicher An-
lagen von 13 m über HN wird gesichert, dass der Baukörper auf zwei Geschosse über dem 
Geländeniveau beschränkt bleibt. Bei einer derzeitigen Geländehöhe von ca. 5,50 m über 
HN kann der zukünftige Baukörper eine Gesamthöhe von 7,50 m über Gelände erreichen. 
Damit sind über dem derzeitigen Geländeniveau noch zwei Parkebenen möglich.  
  
3.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 
 
überbaubare Grundstücksflächen 
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch die Festsetzung von Baugrenzen und 
Baulinien bestimmt worden. Soweit eine Baugrenze festgesetzt ist, dürfen Gebäude und Ge-
bäudeteile diese nicht überschreiten. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem 
Ausmaß kann zugelassen werden. Ist eine Baulinie festgesetzt, so muss auf dieser Linie 
gebaut werden. Ein Vor- oder Zurücktreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß 
kann zugelassen werden (§ 23 Abs. 1 bis 3 BauNVO).   
 
Im Baugebiet MI 4 sind sowohl Baugrenzen als auch Baulinien festgesetzt worden. Mit der 
Festsetzung von Baulinien soll insbesondere die Erlebbarkeit der aufgehenden Wand der 
ehemaligen Kranbahn aus Richtung des westlich angrenzenden Fußgängerbereichs  erleb-
bar bleiben.  
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen im MI 4 sind auf die Flächen nördlich des noch vor-
handenen Hellingkrans begrenzt. Dadurch wird die Erlebbarkeit des Denkmals auch bei ei-
ner Bebauung der Fläche gesichert. 
 
Die nach Norden ausgerichtete Baugrenze im MI 4 ist in Verlängerung der nördlichen Ge-
bäudekante des im westlich angrenzenden Baugebietes MI 3 entstandenen Baukörpers fest-
gesetzt worden. Damit soll gesichert werden, dass die zukünftige Bebauung nicht dichter an 
die Kaikante heranrückt, als die bereits vorhandene Bebauung. Aus baugestalterischen 
Gründen darf diese Baugrenze ab dem 4. Obergeschoss um 1,30 überschritten werden.  
Das Maß der Überschreitung ist für die städtebauliche Betrachtung unwesentlich. Auch bei 
Inanspruchnahme dieser Überschreitungsmöglichkeit bleibt die zukünftige Bebauung um ca. 
5 m hinter der nördlichen Kante der ehemaligen Kranbahn zurück.  
 
Die innerhalb der überbaubaren Fläche festgesetzten Baugrenzen dienen der höhenmäßi-
gen Gliederung des geplanten Baukörpers und grenzen unterschiedliche Geschosszahlen 
voneinander ab. 
     
Im Baugebiet MI 5 sind ausschließlich Baugrenzen festgesetzt worden. Da auf dieser Fläche 
keine vergleichbaren städtebaulichen Bindungen bestehen wie bei der benachbarten Kran-
bahn, sind die überbaubaren Grundstücksflächen hier großzügiger festgesetzt worden.  
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Hinzuweisen ist darauf, dass die überbaubaren Grundstücksflächen nur soweit ausgenutzt 
werden können, wie die Regelungen über Abstandsflächen der Landesbauordnung Meck-
lenburg-Vorpommern dies zulassen. Durch die festgesetzten Baugrenzen werden hier auch 
Gebiete mit unterschiedlichen Geschosszahlen voneinander abgegrenzt.  
 
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen können untergeordnete Nebenanlagen und 
Einrichtungen zugelassen werden, die dem Nutzungszweck der in dem Baugebiet gelegenen 
Grundstücke oder des Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart nicht widerspre-
chen. Für Teilbereiche sind gesonderte Regelungen zu beachten (siehe 3.5 – von Bebauung 
freizuhaltende Flächen). 
 
Auf der Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung „Parkhaus/Parkpalette“ sind ebenfalls 
Baugrenzen festgesetzt worden. Hier soll der Bau einer zweigeschossigen Parkpalette er-
möglicht werden. Die Baugrenzen wurden so festgesetzt, dass die gesamte Fläche optimal 
ausgenutzt werden kann, zur Straße „Am Kayenmühlengraben“ aber noch ein angemesse-
ner Abstand eingehalten werden muss. 
Die in den Baugebieten GE 2 und GE 3 festgesetzten Baugrenzen berücksichtigen den neu-
en Verlauf der dort festgesetzten Verkehrsfläche. 
 
Mit den in den Baugebieten GE 11 und GE 12 festgesetzten Baugrenzen und dem Wegfall 
des Fußweges zwischen der Neptunallee und dem Kayenmühlengraben werden die über-
baubaren Flächen beider Baugebiete zusammengefasst. Dadurch wird eine komplexere Be-
bauung der Gebiete ermöglicht.   
 
Bauweise  
 
Im Mischgebiet MI 4 ist eine geschlossene Bauweise festgesetzt worden. Die zu überbauen-
de Kranbahn hat eine Länge von 135 m und reicht von dem verkehrsberuhigten Bereich im 
Süden bis zur fast bis zur Kaikante im Norden. Da die Fläche nahezu auf ganzer Länge 
überbaut werden soll und ggf. auch Grundstücksteilungen in Betracht kommen, ist eine ge-
schlossene Bauweise festgesetzt worden.    
 
3.4 Höhenlage baulicher Anlagen 
 
Da das Plangebiet zum Teil im überflutungsgefährdeten Bereich liegt, sind im rechtskräftigen 
Bebauungsplan Festsetzungen über die Höhenlage baulicher Anlagen nach § 9 Abs. 2 
BauGB getroffen worden. Zum Schutz vor Hochwasser muss die Oberkante der Erdge-
schossfußböden von Räumen die dem Wohnen dienen, mindestens 2,90 m über HN liegen 
(Text 4.1 des rechtskräftigen Bebauungsplans). Mit einer Höhenlage von 2,90 m ist ein aus-
reichender Schutz von Menschenleben gewährleistet (siehe Kap. 3.9 Kennzeichnungen). 
 
3.5 Von Bebauung freizuhaltende Flächen 
 
Im Baugebiet MI 5 ist eine von Bebauung freizuhaltende Fläche festgesetzt worden. Es han-
delt sich hierbei um eine wichtige Blickbeziehung aus Richtung Konrad-Zuse-Str. in Richtung 
Warnow. Da eine teilweise kompakte Bebauung entlang des Warnowufers vorgesehen ist 
und zum Teil bereits realisiert wurde, sind Blickbeziehungen in Richtung Warnow städtebau-
lich unverzichtbar. Außerdem sichert die von Bebauung freizuhaltende Fläche die Weiternut-
zung des vorhandenen unterirdischen Bunkers als Fledermausquartier. Die festgesetzte Flä-
che ist von Nebenanlagen, Geländeaufschüttungen sowie Garagen freizuhalten. (Text 5.1 
des rechtskräftigen Bebauungsplans, Text Nr. 5 der 2. Änderung). Stellplätze sind innerhalb 
der Fläche zulässig, wobei zwischen der Konrad-Zuse-Straße und der nächstgelegenen 
Baugrenze auch Stellplätze unzulässig sind. Hier befindet sich ein unterirdischer Fleder-
mausbunker, der von jeglicher Bebauung freizuhalten ist um die Nutzung der Fledermaus-
quartiere nicht zu beeinträchtigen. 
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Weiterhin sind im Süden und im Norden des Baugebietes MI 4 von Bebauung freizuhaltende 
Flächen festgesetzt worden. Hier sind Nebengebäude sowie Stellplätze und Garagen unzu-
lässig. Es handelt sich hierbei um städtebaulich wichtige Bereiche zwischen Hellingkran und 
dem angrenzenden Fußgängerbereich sowie im Norden, zum Wasser hin. Die an das Bau-
gebiet angrenzenden Fußgängerbereiche haben eine hohe Aufenthaltsqualität und sollen 
nicht durch bauliche Anlagen mit in der Regel geringen gestalterischen Anforderungen oder 
durch reine Stellplatzanlagen beeinträchtigt werden.      
 
3.6 Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 
 
Verkehrsfläche zwischen GE 2 und GE 3 
 
Mit der festgesetzten Verkehrsfläche zwischen den Baugebieten GE 2 und GE 3 wurde die 
ursprünglich geplante Straßenverbindung zwischen der Kurt-Dunkelmann-Straße und der 
Straße „Am Kayenmühlengraben“ begradigt, um günstigere Zuschnitte und damit eine bes-
sere Bebaubarkeit der Baugebiete GE 2 und GE 3 zu erhalten. Der vorgesehene Straßen-
querschnitt wurde aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan übernommen. 
 
Verkehrsfläche zwischen dem MI 4 und MI 5  
 
Bei der zwischen MI 4 und MI 5 festgesetzten Verkehrsfläche handelt es sich um die zwi-
schenzeitlich hergestellte Hellingstraße. Da im Bereich der Wendeanlage von den Festset-
zungen des Bebauungsplans abgewichen wurde, wurde die Straße entsprechend ihrer tat-
sächlichen Dimension in die 2. Änderung des Bebauungsplans übernommen. 
    
Verkehrsfläche im Südosten des MI 5 
 
Bei der im Südosten des Baugebietes MI 5 festgesetzten Verkehrsfläche handelt es sich um 
eine für eine Wendeanlage am Ende der Konrad-Zuse-Straße erforderliche Fläche.  
Bisher endet die Konrad-Zuse-Straße stumpf auf dem Gelände des Max-Planck-Instituts, 
welches derzeitig der einzige Straßennutzer ist. Mit der Bebauung des Mischgebietes MI 5 
werden sich die Anforderungen an die verkehrliche Erschließung deutlich erhöhen. Zukünftig 
wird der östliche Abschnitt der Konrad-Zuse-Straße nicht nur vom Max-Planck-Institut son-
dern auch für die verkehrliche Erschließung des MI 5 genutzt werden. Daher ist eine Wen-
demöglichkeit am Ende der Straße unerlässlich. 
      
Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung „öffentliche Parkfläche“ 
 
Im Süden des MI 5, unmittelbar nördlich der Konrad-Zuse-Straße sind zwei öffentliche Park-
plätze festgesetzt worden. Durch die Erhöhung des Wohnanteils im Gebiet wächst auch der 
Parkplatzbedarf. Während der Pflichtstellplatzbedarf (§ 49 Abs. 1 LBauO M-V) auf den jewei-
ligen Baugrundstücken untergebracht werden muss, ist der Bedarf an öffentlichen Parkplät-
zen (Besucher, Dienstleistungsverkehr) im öffentlichen Bereich abzudecken.     
 
Letzterer wird in der Regel als bestimmter prozentualer Anteil an den notwendigen Pflicht-
stellplätzen ermittelt. In der Regel wird davon ausgegangen, dass im öffentlichen Bereich 
zwischen 10 % und 15 % des Pflichtstellplatzes bereitzustellen sind. 
 
Nach der Stellplatzsatzung der Hansestadt Rostock sind 1 bis 1,5 Stellplätze je Wohnung bei 
Mehrfamilienhäusern und sonstigen Gebäuden mit Wohnungen herzustellen. 
 
Durch die Festsetzung von Mischgebieten kann von folgenden Wohnungszahlen ausgegan-
gen werden: 
 
MI 4 nach dem städtebaulichen Entwurf (bei ca. 60 % der Fläche): ca. 70 WE 
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MI 5 (bisher GE 7) ca. 11.500 m² x 0,6 (Anteil Wohnen) = 6.900 m² x 1,2 (GFZ) = 8.280 m² 
(BGF)/100 m² (BGF/WE) = ca. 80 WE 
 
In den Mischgebieten MI 4 und MI 5 entstehen zukünftig etwa 150 WE. Das entspricht einem 
Pflichtstellplatzbedarf zwischen 150 und 225 Stck. Der Bedarf an öffentlichen Pkw-
Stellplätzen beträgt damit zwischen 15 und 34 Stck. Die festgesetzten Parkplätze umfassen 
eine Gesamtfläche von 445 m². Bei einem durchschnittlichen Flächenbedarf von 25 m² pro 
Stellplatz können insgesamt 18 öffentliche Stellplätze hergestellt werden. Damit kann der 
errechnete Mindestbedarf abgedeckt werden. 
 
Bei der Planung der öffentlichen Parkplätze ist darauf zu achten, dass die Beleuchtungsan-
lagen die Einflugbereiche des Fledermausquartieres im ehemaligen Bunker im Süden des MI 
5 nicht erreichen dürfen. Eine Dunkelheit der Ein- und Ausflüge ist notwendig, um die Funkti-
on des Fledermausquartiers zu gewährleisten.   
 
Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung „Parkhaus/Parkpalette“  
 
Auf der bisher als Parkplatz festgesetzten Verkehrsfläche zwischen dem                         
Kayenmühlengraben und dem Gewerbegebiet GE 12 soll zukünftig der Bau eines zweige-
schossigen Parkhauses bzw. einer Parkpalette ermöglicht werden. Die allmähliche Besied-
lung des Gebietes, die längst noch nicht abgeschlossen ist, führt zu einem zunehmenden 
Parkplatzbedarf. Hinzu kommt, dass durch die Festsetzung des benachbarten Bolzplatzes 
ca. 20 Pkw-Stellplätze verlorengehen. Durch die Festsetzung der  Oberkante baulicher Anla-
gen von 13 m über HN wird gesichert, dass der Baukörper auf zwei Geschosse über dem 
Geländeniveau beschränkt bleibt. Bei einer derzeitigen Geländehöhe von ca. 5,50 m über 
HN kann der zukünftige Baukörper eine Gesamthöhe von 7,50 m über Gelände erreichen. 
Damit sind über dem derzeitigen Geländeniveau noch zwei Parkebenen möglich, wobei die 
zweite Ebene als offenes Parkdeck zu gestalten ist. Damit stehen insgesamt drei Ebenen für 
das Parken zur Verfügung. 
 
Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung „Stellfläche für Recyclingcontainer“  
 
Am westlichen Geltungsbereichsrand, nördlich der Straße „Am Kayenmühlengraben“ ist eine 
Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung „Stellfläche für Recyclingcontainer“ festgesetzt 
worden. Es handelt sich hierbei um eine bereits für diese Zwecke genutzte Fläche.  
Da im rechtskräftigen Bebauungsplan lediglich eine Verkehrsfläche festgesetzt ist, soll im 
Rahmen der 2. Änderung des Bebauungsplans eine planungsrechtliche Sicherung der Flä-
che erfolgen. 
 
Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung „Fußweg“  
 
Westlich der Neptunallee, im Nordosten des GE 3, ist eine Verkehrsfläche mit der Zweckbe-
stimmung „Fußweg“ festgesetzt worden. Es handelt sich hierbei um den geänderten Verlauf 
des bereits im Ursprungsplan festgesetzten Fußweges, dessen Trasse mit einer bestehen-
den Trafostation kollidiert. Mit dem geänderten Verlauf des Fußweges wird eine Umsetzung 
der bereits errichteten Trafostation vermieden. 
 
3.7 Versorgungsflächen 
 
Südöstlich der Gemeinbedarfsfläche für öffentliche Verwaltungen (Bundesamt für Seeschiff-
fahrt und Hydrographie) ist eine Versorgungsfläche im Bebauungsplan festgesetzt worden. 
Es handelt sich hierbei um eine vorhandene Trafostation zur Stromversorgung des Gebietes. 
Die Darstellung dient der Sicherung des Standortes, da der Trafo versehentlich auf einer im 
ursprünglichen B-Plan festgesetzten Verkehrsfläche (Fußweg) errichtet wurde.  
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Um einerseits eine Verlagerung des Trafos zu vermeiden und andererseits das Planungsziel 
der gebietsinternen Fußwegeverbindung umsetzen zu können, wurde eine südlich des Tra-
fos befindliche Fläche als Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung Fußweg  festgesetzt. 
Auf eine vergleichsweise Festsetzung der anderen im Plangebiet befindlichen Trafos wird 
verzichtet, da sich diese in Randlage auf öffentlichen Verkehrsflächen befinden und damit 
ein Bestandteil dieser Flächen sind. 
 
3.8 Grünflächen 
 
Zwischen dem festgesetzten Parkplatz und dem Kayenmühlengraben ist ein öffentlicher 
Bolzplatz für die Altersgruppe 13 bis 19 Jahre festgesetzt worden. Die Bolzplatzfläche grenzt 
unmittelbar an den Grünraum des Kayenmühlengrabens und ist von weniger empfindlichen 
Gewerbegebieten umgeben. Daher ist der Standort insbesondere für die sportliche Betäti-
gung der vorgesehenen Altersgruppe geeignet (siehe hierzu auch Kap. 4.2). Auf der Bolz-
platzfläche kann ein Kleinspielfeld (20 m x 40 m) untergebracht werden.   
 
3.9 Wasserflächen 
 
Mit der 2. Änderung werden zwei im bisherigen B-Plan festgesetzten Wasserflächen (beid-
seitig der ehemaligen Kranbahn) der Baugebietsfläche MI 4 zugeordnet. Im Zuge der Her-
stellung der Promenade wurde aus Kostengründen auf die dauerhafte Sicherung der Was-
serflächen verzichtet. In der ursprünglichen Konzeption war vorgesehen, dass alle Helling-
/Slipanlagen in ihrer vorhandenen Form als schräge Flächen ins Wasser laufen sollen und 
zur Warnow eine lange Brücke die Promenade in Ost-West-Richtung verbindet. Diese Brü-
cke wäre in der Herstellung und dauerhaften Unterhaltung mit sehr hohen Kosten verbunden 
gewesen. Außerdem entsprachen die Hellingflächen durch ihre starke Neigung nicht den 
Anforderungen an das maximale Gefälle bei öffentlichen Plätzen und sie hätten überformt 
oder umgestaltet werden müssen. Aus diesem Grund erfolgte eine Reduzierung auf eine 
Wasserfläche im räumlichen Bezug zur öffentlichen Platzfläche. Durch den Verzicht auf zwei 
Wasserflächen konnte die Promenade deutlich erweitert werden. Zwischenzeitlich wurde die 
Promenade mit einer Wasserfläche realisiert. 
 
3.10 Kennzeichnungen (§ 9 Abs. 5 BauGB) 
 
überflutungsgefährdeter Bereich  
(§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB) 
 
Gemäß Regelwerk Küstenschutz Mecklenburg-Vorpommern beträgt der Bemessungshoch-
wasserstand (BHW) für Rostock 3,00 m über HN (2,95 m über NHN). Das BHW basiert auf 
dem Scheitelwert des bisher höchsten, zuverlässig gemessenen Ereignisses (Pegel Warne-
münde 2,43 m NN – Sturmflut 1872) und berücksichtigt den säkularen Anstieg des Meeres-
spiegels, bezogen auf das Jahr 2070.  
 
Damit gelten Geländehöhen unterhalb von 3,00 m als überflutungsgefährdet. Der überflu-
tungsgefährdete Bereich ist im Bebauungsplan gekennzeichnet worden.  
Die Kennzeichnung dient dem Schutz künftiger baulicher oder sonstiger Nutzungen des 
Grundstücks, indem sie den späteren Nutzer auf mögliche Gefährdungen oder Erschwerun-
gen der planerisch vorgesehenen Nutzung hinweisen und so die Möglichkeit eröffnen, vor 
der Planverwirklichung entsprechende bauliche Vorkehrungen zu treffen.    
 
Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind  
(§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB)  
 
Das Bebauungsplangebiet hat eine in das Jahr 1850 zurückreichende industrielle Vergan-
genheit als Werftstandort.  
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Technologische Abläufe und der Umgang mit zum Teil umweltgefährdenden Stoffen haben 
zur teilweisen Kontaminationen des Bodens in unterschiedlicher Ausprägung geführt. Eine 
Bewertung der vorhandenen Bodenbelastung wurde durch das Ingenieurbüro S.I.G. - Dr.-
Ing. Steffen im Oktober 2003 abgegeben. Die Schadstoffgehalte der einzelnen Verdachtsflä-
chen wurden ermittelt und mit den Prüfwerten der BBodSchV sowie mit Bodenwerten für die 
Bauleitplanung verglichen.  
 
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass eine Nutzung der Plangebietsfläche insbesondere 
zum Wohnen nur unter bestimmten Voraussetzungen, z.B. Bodenaustausch, möglich ist. Der 
gesamte Geltungsbereich, mit Ausnahme der Flächen des Max-Planck-Instituts und des 
Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie ist daher bereits als Flächen gekenn-
zeichnet worden, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind. Da 
sich die geänderten Flächen innerhalb des bereits gekennzeichneten Bereichs befinden, ist 
in der 2. Änderung keine nochmalige Kennzeichnung der einzelnen Flächen vorgenommen 
worden. Diese wirkt aus dem Ursprungsplan auch auf die geänderten Flächen (siehe Kap. 
6.2 Bodenschutz).  
 
3.11 nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB) 
 
Im südlichen Teil des MI 4 befindet sich ein ehemaliger Hellingkran, der nach § 2 Abs. 1 
Denkmalschutzgesetz (DSchG M-V) dem Denkmalschutz unterliegt. Das Denkmal ist nach-
richtlich in den Bebauungsplan übernommen worden.  
 
4 GRÜNORDNUNG 
 
4.1 Eingriffe in Natur und Landschaft 
 
Nach § 13a BauGB gelten bei Bebauungsplänen mit einer zulässigen Grundfläche von weni-
ger als 20.000 m² Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten 
sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt 
oder zulässig. Mit dieser Gesetzesfiktion sind die zu erwartenden Eingriffe nicht ausgleichs-
pflichtig. Gleichzeitig sind nach § 1a Abs. 3 Satz 1 BauGB die Vermeidung und der Ausgleich 
voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu be-
rücksichtigen. 
Von der Änderung des Bebauungsplans sind Flächen betroffen, auf denen nach dem jetzi-
gen Planungsrecht bereits eine Bebauung zulässig ist. Der Hauptteil der Änderung umfasst 
die Umwidmung von Gewerbegebieten in Mischgebiete. Auf Grund der damit verbundenen 
Verringerung der GRZ von 0,8 auf 0,6 wird sich der Grad der zulässigen Versiegelung im 
Plangebiet verringern. Demgegenüber wird ein Erhaltungsgebot im Mischgebiet MI 5 für 
mehrere Gehölze (Ahorn, Birken und Hybrid-Pappeln) aufgehoben, wobei für geschützte 
Arten entsprechender Ersatz geschaffen werden soll. 
 
Angesichts der Lage der Änderungsflächen innerhalb von bereits festgesetzten Baugebieten 
und im Hinblick auf die Tatsache, dass sich die Änderungsflächen auf bisher industriell ge-
nutzten Flächen und nicht in einem hochwertigen Landschaftsraum befinden, besteht keine  
Notwendigkeit zur Festsetzung von Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich.        
 
4.2 Grünordnerische Inhalte des Bebauungsplanes 
 
Erhaltung/Pflanzung von Bäumen und Sträuchern 
 
Mit der 2. Änderung des B-Plans Nr. 10.MI. 138  "Ehemalige Neptunwerft" wird vom bisheri-
gen grünordnerischen Konzept im Baugebiet MI 5 abgewichen.  
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Auf die Erhaltung von Gehölzen entlang der vorhandenen Böschungskante (Ahorn, Birken 
und Hybrid-Pappeln) wird zugunsten größerer zusammenhängender Bauflächen verzichtet, 
wobei eine Linde und die Gehölze entlang der östlichen Grenze, auf dem Flurstück 437/149, 
weiterhin erhalten werden sollen. 
 
Eine Fällung von nicht zu erhaltenen Bäumen im Zuge der weiteren Erschließungsmaßnah-
men setzt gleichwohl eine Ausnahmeentscheidung von den Verboten der Baumschutzsat-
zung der Hansestadt Rostock bzw. des gesetzlichen Baumschutzes gem. § 18 NatSchAG M-
V voraus. Eine Rodung ist nach § 39 (5) BNatSchG zudem auf den Zeitraum von Oktober bis 
Februar zu beschränken. Die vorgesehenen Baumfällungen sind je nach Bedarf im Einzelfall 
zu beantragen und bei Genehmigung entsprechend auszugleichen. 
 
Hierzu ist eine Erfassung des Baumbestandes im geänderten Teilbereich (MI 5) des Be-
bauungsplanes durchgeführt worden (Anlage: Gehölzkompensation). Darin sind Angaben 
enthalten, wie die eventuellen Baumfällungen gem. Baumschutzkompensationserlass v. 
15.10.07 bzw. gem. Baumschutzsatzung Rostock zu kompensieren sind.  
Die Genehmigung zur Fällung von Bäumen wurde durch die Untere Naturschutzbehörde in 
Aussicht gestellt. Eine Festlegung von Kompensationsmaßnahmen ist erst im Zuge der Ertei-
lung der Fällgenehmigungen erforderlich. 
 
Das Anpflanzgebot auf dem Flurstück 437/149 wurde durch bereits ausgeführte flächen-
übergreifende Anpflanzungen realisiert. Aus diesem Grunde wird für diese Teilfläche ein Er-
haltungsgebot im Bebauungsplan festgesetzt. 
 
Die im Baugebiet MI 4 vorgenommenen Veränderungen haben keine Auswirkungen auf das 
Grünordnungskonzept. Die Uferpromenade bleibt durchgängig erhalten. Die Aufschüttungen 
bzw. die Überbauung der Wasserflächen über der ohnehin schon betonierten Slipanlage 
werden mit der 2. Änderung des  Bebauungsplanes nur im Bestand festgeschrieben.  
 
Innerhalb der zwischen GE 2 und GE 3 sowie zwischen MI 4 und MI 5 festgesetzten Ver-
kehrsflächen, sind Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen festgesetzt worden. Für diese Flächen greifen die Festsetzungen des rechts-
kräftigen Bebauungsplans, hier Text Nr. 9.5: 
 
„Innerhalb der mit einem Anpflanzungsgebot festgesetzten Verkehrsflächen sind Straßen-
bäume gemäß Pflanzenliste A in gleichmäßigem Abstand von 10 m untereinander anzu-
pflanzen. Eine Verschiebung der Einzelstandorte um bis zu 3 m sind aufgrund von Zufahrten 
zulässig. Je Planstraße ist eine Art zu verwenden. Als Mindestqualität sind 4x verpflanzte 
Hochstämme mit Drahtballen mit einem Stammumfang von 18-20 cm, gemessen in 1 m  
Höhe, zu verwenden.“ 
 
Für die Durchgrünung der Bebauung und die Verbesserung des Mikroklimas werden die 
Verkehrsflächen mit einem linearen Anpflanzgebot für Bäume belegt. Die Straßen werden 
mit Straßenbäumen gemäß der Pflanzenliste A bepflanzt. Dabei handelt es sich um stand-
ortgerechte Bäume, welche durch ihre Wuchsform für den Verkehrsraum geeignet sind. Die 
Baumscheiben sind mit einer Fläche von 12 m² und einer Breite von mindestens 2,5 m frei-
zuhalten. Durch die Dimensionierung der Baumscheibe werden eine ausreichende Wasser- 
und Nährstoffaufnahme des Baumes und der notwendige Gasaustausch des Bodens ge-
währleistet. Die Möglichkeit der Verschiebung um bis zu 3,0 m ist aufgrund notwendiger 
Grundstückszufahrten erforderlich. 
 
Parkpalette/Parkhaus 
 
Mit der Festsetzung eines Parkhauses/einer Parkpalette auf der bisherigen öffentlichen Park-
fläche entfallen die nach dem bisherigen Bebauungsplan gem. Festsetzung 9.7 vorgesehe-
nen Baumpflanzungen.  
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Aus gestalterischen Gründen ist daher straßen- und bolzplatzseitig eine Fassadenbegrünung 
festgesetzt worden. Die zum Bolzplatz sowie zur Straße Am Kayenmühlengraben ausgerich-
teten Fassaden der festgesetzten Parkpalette sind auf 60 % der Fassadenlänge mit Kletter-
gehölzen zu begrünen. Dabei ist je laufende Meter Fassadenlänge 1 Gehölz zu pflanzen.   
 
Eingrünung des Recyclingcontainerplatzes 
 
Zur optischen Eingrünung des Recyclingcontainerplatzes ist an der Ostseite, auf der Gewer-
begebietsfläche GE 2, eine ca. 4 m breite Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträu-
chern festgesetzt worden. Je 1,5 m² ist ein Gehölz in der Qualität als verpflanzte Sträucher 
mit eine Höhe von 100-150 cm der Arten  Sambucus nigra (Holunder); Cornus sanguinea 
(Roter Hartriegel); Rosa canina (Hundsrose) und Salix caprea (Salweide) in Mischung anzu-
pflanzen.  
  
Bolzplatz 
 
Im Rahmen der planerischen Abwägung zur Grünordnung wurden der Bedarf und die Mög-
lichkeiten zur Festsetzung eines öffentlichen Bolzplatzes geprüft. Mit der Umwidmung der 
Gewerbegebiete GE 6 und GE 7 in Mischgebiete wird sich der Anteil der Wohnnutzung im 
Gebiet weiter erhöhen. Von Seiten des Amtes für Stadtgrün wird insbesondere ein Defizit an 
Bolzplatzflächen in der Altersgruppe 13 bis 19 Jahre gesehen.  
 
Bei der Ermittlung der benötigten Fläche ist zunächst vom zukünftigen Wohnungsbestand im 
Plangebiet auszugehen Dabei wurden nicht nur die beiden Baugebiete MI 4 und MI 5 son-
dern es wurde das gesamte Plangebiet betrachtet.  
 
Zahl der Wohnungen: 
Wohnungen im Bestand: 194 WE 
 
Wohnungen in der Planung (2. Änderung):  
 
MI 4 nach dem städtebaulichen Entwurf (bei ca. 60 % der Fläche) - ca. 70 WE 
MI 5 (bisher GE 7) ca. 11.500 m² x 0,6 (Anteil Wohnen) = 6.900 m² x 1,2 (GFZ) = 8.280 m² 
(BGF)/100 m² (BGF/WE) = ca. 80 WE 
  
Im Plangebiet sind das damit insgesamt ca. 350 WE. 
 
Zahl der Einwohner: 
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahre 2006 ist von folgender Woh-
nungsbelegung auszugehen: 
 
 Deutschland früheres Bundesge-

biet ohne Berlin 
Neue Länder mit 
Berlin 

Personen je Wohn-
einheit 

 
2,1 

 
2,1 

 
2,0 

 
Durch die Anzahl der möglichen 350 Wohneinheiten im Planungsgebiet ergibt sich eine Ein-
wohnerzahl von ca. 735 Einwohnern. 
 
Nach den Statistischen Berichten Mecklenburg-Vorpommern betrug der Anteil der Alters-
gruppe 13 bis 19 Jahre in der Hansestadt Rostock am 31.12.2010 ca. 3 % der Gesamtbevöl-
kerung. Damit leben im Gebiet zukünftig ca. 22 Kinder und Jugendliche in der Altersgruppe 
>13 bis 19 Jahre.  
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In der Hansestadt Rostock wird ein stadtspezifischer Nettospielflächenwert von 7,5 m²/ Kind 
berechnet. Aus diesem Bedarf ergibt sich für ca. 22 Kinder im Alter zwischen 13 und 19 Jah-
ren ein Versorgungsbedarf von 165 m² Spielplatzfläche.  
 
Eine solche Flächengröße ist als Bolzplatzfläche nicht praktikabel und lässt keine geeigneten 
Sportmöglichkeiten für diese Altersgruppe zu. Die Mindestanforderung an eine Bolzplatzgrö-
ße für diese Altersgruppe beträgt 800 m² für die Unterbringung eines Kleinspielfeldes in den 
Abmessungen 20 m x 40 m für verschiedene Sportarten (u.a. Handball, Fußball). Eine ent-
sprechende Bolzplatzfläche ist östlich des Kayenmühlengrabens unter Inanspruchnahme 
des benachbarten Parkplatzes festgesetzt worden. Damit kann der Bedarf auch eines größe-
ren Umfeldes abgedeckt werden (siehe auch Kap. 3.8). 
 
5 TECHNISCHE INFRASTRUKTUR 
 
Das Plangebiet ist weitestgehend trinkwasserseitig erschlossen. Für die vollständige Umset-
zung des Bebauungsplans ist die Erweiterung des Trinkwassernetzes erforderlich. Grund-
sätzlich kann das benötigte Trinkwasser aus den vorhandenen öffentlichen Leitungen bereit-
gestellt werden. Die konkrete technische Lösung der Wasserversorgung ist mit der           
Eurawasser GmbH im Rahmen der Erschließungsplanung abzustimmen. 
 
Auch schmutzwasserseitig ist das Plangebiet weitestgehend erschlossen. Netzerweiterun-
gen sind im Rahmen der weiteren Erschließung des Gebietes erforderlich. Das im Gebiet 
anfallende Schmutzwasser kann den vorhandenen Schmutzwassersammlern zugeleitet wer-
den. Die konkrete technische Lösung der Schmutzwasserableitung ist mit der Eurawasser 
GmbH im Rahmen der Erschließungsplanung abzustimmen. 
 
Hinsichtlich der Regenwasserableitung ist eine Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde, 
dem Wasser- und Bodenverband und dem Warnow-Wasser- und Abwasserverband notwen-
dig. Es wird davon ausgegangen, dass eine Einleitung des unverschmutzten Niederschlags-
wasser in die Warnow möglich ist. 
 
Die Stromversorgung der Baugebiete ist aus dem öffentlichen Stromversorgungsnetz der 
Stadtwerke Rostock möglich. Im Zuge der Erschließung der zur Bebauung anstehenden Flä-
chen ist die Stromversorgung neu zu ordnen und zu ergänzen. 
Grundsätzlich besteht die Forderung, sämtliche Versorgungsleitungen im öffentlichen Be-
reich (Gehweg, Grünstreifen) entsprechend DIN 1998 zu verlegen. 
 
Das Plangebiet liegt in einem Fernwärmevorranggebiet der Hansestadt Rostock und wird 
von Fernwärmeleitungen berührt. Aus diesem Grunde ist gemäß "Wärmesatzung der Han-
sestadt Rostock" vom 01.07.1992 der Anschluss an die Fernwärmeversorgung zwingend 
vorgeschrieben. Fernwärme ist für die Beheizung und für die Warmwasserbereitung einzu-
setzen. Im Rahmen der Erschließung des Baugebietes ist das Fernwärmeversorgungsnetz 
entsprechend auszubauen. 
 
Der Standort ist fernmeldetechnisch erschlossen. Das Fernmeldenetz innerhalb des Plange-
bietes muss jedoch im Rahmen der planmäßigen Erschließung erweitert werden. Eine Koor-
dinierung mit anderen leitungsgebundenen Versorgungssystemen sollte möglichst vorge-
nommen werden. 
 
Die Müllentsorgung erfolgt gemäß Abfallgesetz (AbfG) und Satzung der Hansestadt Rostock 
über Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen. Entsprechend § 1 a AbfG sind 
Abfälle nach Maßgabe zu vermeiden, zu vermindern oder zu verwerten. 
Bei der Erschließung und Objektplanung ist zu gewährleisten, dass für jedes Vorhaben im 
Plangebiet sowohl während der Bautätigkeit als auch nach der Fertigstellung eine vollständi-
ge ordnungsgemäße Abfallentsorgung entsprechend der kommunalen Abfallsatzung erfol-
gen kann. 
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6 WESENTLICHE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 
 
6.1 Immissionsschutz  
 
Im Rahmen einer Schalltechnischen Untersuchung1 ist geprüft worden, ob die Festsetzung 
der Mischgebiete MI 4 und MI 5 aus schalltechnischer Sicht verträglich ist.  
 
Im rechtskräftigen Bebauungsplan sind Gewerbe- und Mischgebietsflächen, ein Sonderge-
biet „Einkaufszentrum“ sowie eine Gemeinbedarfsfläche (Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie) festgesetzt. Mit Ausnahme der Mischgebietsflächen wurden Emissionskontin-
gente (immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel - IFSP) festgesetzt, bei 
deren Ausschöpfung die Immissionsrichtwerte an den Baugrenzen der Mischgebietsflächen 
innerhalb des Plangebietes sowie an den schutzbedürftigen Nutzungen außerhalb des Plan-
gebietes eingehalten werden.  
 
Auf der Grundlage der Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans (Emissionskon-
tingente) wurden in einem ersten Schritt die Geräuschimmissionen innerhalb der neuen MI-
Flächen ermittelt, die mit den zulässigen Emissionskontingenten auf den verbleibenden Ge-
werbe- und Sondergebietsflächen sowie auf der Gemeinbedarfsfläche erreicht werden. In 
einem zweiten Schritt wurden die tatsächlichen Geräuschimmissionen für die Ansiedlungen 
auf der Sondergebietsfläche (Neptun Einkaufscenter - NEC) ermittelt und mit den Immissi-
onsanteilen der SO 1 - Fläche aus der Kontingentierung verglichen. 
Die Berechnungen zeigen, dass durch die gewerblichen Geräuschimmissionen bei Aus-
schöpfung der zulässigen Emissionskontingente innerhalb der neuen Mischgebietsflächen 
Beurteilungspegel von maximal 60 dB(A) tags und maximal 44 dB(A) nachts erreicht werden. 
Der Orientierungswert für Mischgebiete wird im Tag- und Nachtzeitraum eingehalten. 
 
Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Emissionen des NEC werden innerhalb der neuen 
Mischgebietsflächen in der Gesamtbelastung Beurteilungspegel von maximal 59 dB(A) tags 
und 45 dB (nachts) erreicht. Der Orientierungswert für Mischgebiete wird somit innerhalb der 
umzuwandelnden Flächen durch Geräuschimmissionen der Gesamtbelastung eingehalten.  
 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Umwandlung der ehemaligen Gewer-
begebiete GE 6 und GE 7 in Mischgebietsflächen aus schalltechnischer Sicht verträglich ist. 
 
Die im Ursprungsplan festgesetzten Lärmpegelbereiche wurden in die 2. Änderung des Be-
bauungsplans übernommen und entsprechend den aktuell festgesetzten überbaubaren 
Grundstücksflächen angepasst. Unter Berücksichtigung der textlichen Festsetzung Nr. 8.1 
des rechtskräftigen Bebauungsplans sind entsprechende Mindest-Schalldämmmaße der 
Außenbauteile von Gebäuden einzuhalten. Die Einhaltung der Mindest-Schalldämmmaße 
zielt darauf ab, bei geschlossenen Fenstern und hinreichend schalldämmenden Außenbau-
teilen (Außenwände, Dachkonstruktionen und Fenster) den in den zu schützenden Raum 
dringenden Schall soweit zu mindern, dass in Räumen, die zum ständigen Aufenthalt von 
Menschen bestimmt sind, ein Innenraumpegel von < 35 dB(A) am Tag und von < 30 dB(A) in 
der Nacht sichergestellt wird.  
 
Bei der Objektplanung des Parkhauses bzw. der Parkpalette ist die vorhandene Wohnnut-
zung im GE 11 zu berücksichtigen. Ggf. ist in Richtung dieser Wohnnutzung eine geschlos-
sene Bauart vorzusehen. 
   
 
 

                                                      
1 Schalltechnische Untersuchung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10.MI.138 „Ehemalige Neptunwerft“, TÜV NORD 

Umweltschutz GmbH & Co.KG, Mai 2011 
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6.2 Bodenschutz 
 
Die Änderung der Gewerbegebiete GE 6 und GE 7 in Mischgebiete beinhaltet aus Sicht des 
Bodenschutzes höhere Anforderungen an die Grundstücksbeschaffenheit. Gewerbegebiete 
haben deutlich geringere Anforderungen an die Schadstofffreiheit als Gebiete, die zum Woh-
nen bestimmt sind. Letztere sind deutlich sensibler zu betrachten.  
Deshalb sind bei Wohnnutzung geringere Schadstoffkonzentrationen als nutzungsbezogene 
Prüfwerte in der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) sowie bei weiteren empfeh-
lenden Bewertungslisten für die Bauleitplanung festgelegt worden. Die Prüfwerte der 
BBodSchV sind als verbindliche Werte anzusehen, deren (deutliche) Unterschreitung eine 
gefahrlose bauliche Nutzung ermöglicht. 
 
Maßgeblich ist im Plangebiet der Wirkungspfad Boden-Mensch. Der Wirkungspfad Boden 
Grundwasser ist hier nicht relevant, weil im Plangebiet kein Grundwasserleiter erkundet wur-
de, der Sanierungsmaßnahmen notwendig macht. 
 
Eine Bewertung der vorhandenen Bodenbelastung wurde durch das Ingenieurbüro S.I.G. 
Dr.-Ing. Steffen im Oktober 2003 abgegeben. Die Schadstoffgehalte der einzelnen Ver-
dachtsflächen wurden ermittelt und mit den Prüfwerten der BBodSchV sowie mit Bodenwer-
ten für die Bauleitplanung verglichen. Im Bereich der Änderungen wurden Belastungen mit 
Schwermetallen, PAK und z.T. PCB nachgewiesen. Eine Wohnnutzung ist mit der vorhande-
nen Bodenbelastung nur vereinbar, wenn ein Bodenaustausch bis in eine Tiefe von 0,6 m in 
den Randzonen, d.h. in den nicht bebauten Flächen, die aber für den Wirkungspfad Boden-
Mensch relevant sind, stattfindet. Das betrifft insbesondere Flächen, auf denen Hausgärten 
oder Spielplätze angelegt werden sollen. 
 
Ausgehobener Boden ist zu deklarieren und entsprechend zu entsorgen. Demzufolge ist 
auch mit erhöhten Kosten für Bodenaustausch und -entsorgung zu rechnen.  
 
6.3 klimatische Faktoren 
 
Die Lage des Plangebietes ist sehr windexponiert. Bereits bei mittleren Windgeschwindigkei-
ten von 5 m/s kann es zu Nutzungseinschränkungen und Diskomfort im Außenwohnbereich 
kommen. Hierauf wird hingewiesen.  
 
7 ERGEBNISSE DER ÖFFENTLICHKEITS- UND BEHÖRDENBETEILIGUNG 
 
Ein wesentlicher Punkt im Abwägungsprozess nach der Öffentlichkeits- und Behördenbetei-
ligung war die Diskussion über die maximale Höhe der zukünftigen Bebauung und deren 
Abstand zur Promenade. Als ein wesentlicher Bezugspunkt wurde die vorhandene Bebau-
ung des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung (MPI) herausgestellt. Dieses at-
traktive Bürogebäude vom international beachteten dänischen Architekten Henning Larsson 
wird als Maßstab für die weitere Bebauung im Plangebiet gesehen. Eine entsprechende An-
passung der Planung wurde auch durch den Planungs- und Gestaltungsbeirat der Hanse-
stadt Rostock, in der Sitzung am 19.09.2012  angeraten. 
 
Der Empfehlung wurde in der Form gefolgt, dass die absoluten Höhen des MPI auf das un-
mittelbar angrenzende Baugebiet MI 5 übertragen werden. Außerdem wurden die Baugren-
zen auf die Flucht des MPI zurück genommen. Dieser städtebaulichen Gliederung wurde 
auch durch den Planungs- und Gestaltungsbeirat auf der Sitzung am 07.12.2012 zuge-
stimmt. 
 
Die Bebauung der ehemaligen Kranbahn (MI 4) wird auf Grund der Lage und dem räumli-
chen Bezug zur Helling, dem Kran und zur gegenüberliegenden Bebauung sowie auf Grund 
der ursprünglichen Bebauung etwas differenzierter gesehen.  
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Auch im Baugebiet MI 4 wird die Höhe des MPI für die wesentlichen Bereiche übernommen. 
Allerdings wird für den nördlichen „Kopfbereich“ an einer städtebaulichen Betonung der Höhe 
festgehalten. Hierdurch soll die Lage der ursprünglichen Kranbahn verdeutlicht werden, die 
öffentliche Platzfläche soll, entsprechend der gegenüberliegenden Bebauung, zur Warnow 
eine Akzentuierung erhalten und die Promenade durch das Hervortreten der Bebauung in 
ihrem Verlauf räumlich gegliedert werden. Die Ausdehnung nach Norden wird auf die nördli-
che Grenze der Bebauung auf dem gegenüberliegenden Baugebiet MI 3 zurück genommen.  
 
Ein weiterer Schwerpunkt der Abwägung war die Fragestellung der Umgestaltung der ehe-
maligen Hellingfläche. Der Vorentwurf des B-Planes sah eine Umwandlung von einem Fuß-
gängerbereich in eine Mischverkehrsfläche vor, wobei über eine nachfolgende konkretere 
Planung die Möglichkeit für eine geordnete Errichtung von Stellplätzen und eine gestalteri-
sche Begrünung ermöglicht werden sollte. Von dieser Planungsabsicht wurde wieder Ab-
stand genommen, da durch den zu erwartenden Eingriff in die mit Fördergeldern errichtete 
Fläche, eine Rückforderung von Subventionsmitteln zu erwarten wäre. Außerdem sollte ein 
möglicher Nutzungskonflikt zwischen neuen öffentlichen Stellplätzen und vorhandener sowie 
geplanter Wohnnutzung vermieden werden. 
Um allerdings den mit der Umwandlung von Gewerbegebietsflächen in Mischgebietsflächen 
zu erwartenden Bedarf an öffentlichen Stellplätzen im näheren Umfeld zu befriedigen, wur-
den entsprechende Verkehrsflächen nördlich der Hellingstraße und Konrad-Zuse-Straße 
festgesetzt. 
Die Umwandlung der ursprünglich offenen Stellplätze südlich der Straße Am                    
Kayenmühlengraben in eine Parkpalette wurde um die Möglichkeit der Errichtung eines 
Parkhauses erweitert. Mit dieser Festsetzung soll eine möglicherweise in der Umsetzung 
erforderliche gesamte oder teilweise Schließung der Fassade aus Lärmschutzgründen ver-
einfacht werden. Aus städtebaulicher Sicht ist die Gestaltung einer offenen oder geschlosse-
nen Fassade an dieser Stelle von deutlich untergeordneter Bedeutung. 
 
8 FLÄCHENBILANZ 
 
Auf der Grundlage vorliegender Planung ergibt sich folgende Flächenbilanz: 

Gebiet Flächengröße  
in m² 

Anteil an Gesamt-
fläche  
in % 

 GE 2 (ehemalige Verkehrsfläche) 739   
 GE 12 (ehemaliger Fußweg) 374  
 GE 12 (ehemalige Grünfläche) 402  
GE gesamt 1.515  
   
 MI 4 (ehemals MI 4 und GE 6) 6.951  
 MI 5 (ehemals GE 7) 11.170  
MI gesamt 18.121  
   
Verkehrsflächen 3.088  
   
 Parkplätze 445  
 Stellfläche für Recyclingcontainer 255  
 Fußweg 28  
Verkehrsfl. bes. Zweckbest. gesamt 728  
   
Versorgungsfläche 62  
   
Grünfläche Bolzplatz 551  
   
Geltungsbereich gesamt 24.065  
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9 SICHERUNG DER PLANDURCHFÜHRUNG 
 
9.1 Bodenordnende Maßnahmen 
 
Für die Herstellung öffentlicher Verkehrsflächen sowie für die Erschließungsstraße zwischen 
dem GE 2 und dem GE 3 ist Grunderwerb erforderlich. Die Stadt geht davon aus, dass die 
benötigten Grundstücksflächen im Rahmen vertraglicher Vereinbarungen mit den Grund-
stückseigentümern bereitgestellt werden.   
 
9.2 Verträge 
 
Zur Herstellung der Erschließungsanlagen für das Plangebiet sind die Möglichkeiten vertrag-
licher Regelungen im weiteren Verfahren zu prüfen.  
 
Die Straße „An der Helling“ ist unter Verwendung von Fördermitteln des Landes hergestellt 
worden. Die Fördermittel unterliegen der Zweckbindung einer gewerblichen Nutzung in den 
angrenzenden Baugebieten GE 6 und GE 7. Mit der Umwandlung der bisherigen Gewerbe-
gebiete in Mischgebiete werden dort Möglichkeiten für den Wohnungsbau eröffnet. Dadurch 
wird eine Rückzahlung der Fördermittel wahrscheinlich. 
 
Der durch die Änderung begünstigte Grundstückseigentümer hat die Übernahme der Rück-
zahlungsverpflichtung erklärt. Vor Satzungsbeschluss wird ein städtebaulicher Vertrag zwi-
schen der Hansestadt Rostock und dem begünstigten Grundstückseigentümer geschlossen, 
der diesen Sachverhalt verbindlich regelt. 
 
9.3 Kosten 
 
Für die Herstellung des geplanten Bolzplatzes kann von folgenden Kosten ausgegangen 
werden: 
 EP Menge  Netto Brutto 

Neuanlage des Rasenspielfeldes           20,00 €  800 m² 
     

16.000,00 €     19.040,00 €  

3m -Fussballtor     1.500,00 €  2 Stk 
       

3.000,00 €       3.570,00 €  

Ballfangzaun 3m Höhe        105,00 €  120 lfdm 
     

12.600,00 €     14.994,00 €  
 
Drehflügeltor zur Maschinen-
Rasenpflege     1.500,00 €  1 Stk 

       
1.500,00 €       1.785,00 €  

      

Summe    
     

33.100,00 €     39.389,00 €  
 
Für die Herstellung der öffentlichen Stellplätze, straßenbegleitend nördlich der Hellingstraße 
und Konrad-Zuse-Straße, ist der Ankauf einer insgesamt ca. 450 m² großen Fläche erforder-
lich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hansestadt Rostock  •  2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 10.MI.138 „Ehemalige Neptunwerft“  •  Begründung 
 

Seite - 27 - 

10 DURCHFÜHRUNGSRELEVANTE HINWEISE 
 
Bodenschutz/Altlasten 
 
Werden bei Bauarbeiten Anzeichen für bisher unbekannte Belastungen des Untergrundes 
wie abartiger Geruch, anormale Färbung, Austritt von verunreinigten Flüssigkeiten, Ausga-
sungen oder Reste alter Ablagerungen (Hausmüll, gewerbliche Abfälle etc.) angetroffen, ist 
der Grundstücksbesitzer als Abfallbesitzer zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten 
Bodenaushubes nach § 11 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG9 vom 
27.09.1994 (BGBl. I S. 2705), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 11.08.2009 
(BGBl. I S. 2723) verpflichtet. Er unterliegt der Nachweispflicht nach § 42 KrW-/AbfG. 
 
Soweit im Rahmen von Baumaßnahmen Überschussböden anfallen bzw. Bodenmaterial auf 
dem Grundstück auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 BBodSchG Pflichti-
gen Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen. Die Forde-
rungen der §§ 10 bis 12 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 
12.07.1999 (BGBl. I S. 1554), zuletzt geändert durch Art. 16 des Gesetzes vom 31.07.2009 
(BGBl. I S.2585) sind zu beachten. Auf die Einhaltung der Anforderungen der DIN 19731 
(Ausgabe 5/98) wird besonders hingewiesen. 
 
Vorschriften zum Schutz des Wassers 
 
Zum Schutz des Wassers und der Gewässer ist der Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen gemäß § 20 Abs. 1 des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Ver-
bindung mit § 62 des Wasserhaushaltsgesetzes der unteren Wasserbehörde der Hansestadt 
Rostock bzw. bei der zuständigen Genehmigungsbehörde anzuzeigen. 
 
Evtl. notwendige Grundwasserabsenkungen im Rahmen der durchzuführenden Baumaß-
nahmen stellen eine Gewässerbenutzung im Sinne des § 3 Abs. 2 Punkt 1 Wasserhaus-
haltsgesetz dar und bedürfen einer Erlaubnis gemäß § 8 LWaG der unteren Wasserbehörde 
der Hansestadt Rostock. 
 
Kampfmittel 
Es können jederzeit Kampfmittelfunde auftreten. Aus diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten 
mit entsprechender Vorsicht durchzuführen. Sollten bei diesen Arbeiten kampfmittelverdäch-
tige Gegenstände oder Munition aufgefunden werden, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit 
an der Fundstelle und der unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen und der Munitions-
bergungsdienst zu benachrichtigen. Nötigenfalls ist die Polizei und ggf. die örtliche Ord-
nungsbehörde hinzuzuziehen. 
 
Bodendenkmale 
 
Es können unvermutet Bodendenkmale auftreten. Wer Sachen, Sachgesamtheiten oder Tei-
le von Sachen entdeckt, von denen anzunehmen ist, dass an ihrer Erhaltung ein öffentliches 
Interesse besteht, hat dies unverzüglich anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht für den Entde-
cker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer, zufällige Zeugen, die den Wert des Ge-
genstandes erkennen. Die Anzeige hat gegenüber der unteren Denkmalschutzbehörde zu 
erfolgen. Der Fund und die Fundstelle sind in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Ver-
pflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige spätes-
tens nach einer Woche.  
 
Die untere Denkmalschutzbehörde kann im Benehmen mit dem zuständigen Landesamt die 
Frist im Rahmen des Zumutbaren verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die 
Bergung des Denkmals dies erfordert.  
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Der Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde bedarf, wer: 
a) Denkmale beseitigen, verändern, an einen anderen Ort verbringen oder die bishe-

rige Nutzung ändern will 
b) in der Umgebung von Denkmalen Maßnahmen durchführen will, wenn hierdurch 

das Erscheinungsbild oder die Substanz des Denkmals erheblich beeinträchtigt 
wird 

Bei genehmigungspflichtigen Vorhaben ersetzt die Baugenehmigung die Genehmigung der 
unteren Denkmalschutzbehörde.   
 
Baugrundbohrungen 
 
Sofern im Zuge der Baugrunderschließung bzw. der Bebauung Bohrungen niedergebracht 
werden, sind die ausführenden Firmen gegenüber dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz 
und Geologie entsprechend den §§ 4 und 5 des Lagerstättengesetzes vom 14.12.1934 
(RGBl. I S. 1223) in der im Bundesgesetzblatt Teil III Gliederungsnummer 750-1, veröffent-
lichten bereinigten Fassung, geändert durch Gesetz vom 02.03.1974, BGBl. I S. 469, melde-
pflichtig. 
 
Umgang mit vorhandenen Strom- bzw. Telekommunikationskabeln 
 
Vorhandene und in Betrieb befindliche Strom- und Telekommunikationskabel sind während 
der Bauausführung zu schützen bzw. zu sichern. Sie dürfen weder freigelegt noch überbaut 
werden. Zur Gewährleistung der geforderten Mindesteingabetiefe sind Abtragungen der 
Oberfläche nicht zulässig. In Kabelnähe ist Handschachtung erforderlich. 
 
11 ANLAGEN 
 
- Übersicht über die erforderliche Gehölzkompensation 
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